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Orwort
Die gegenwärtige Dıskussion den Religionsunterricht wird auch In diesem
Heft VON Religionspädagogische Beıträge fortgesetzt: Rıchard CAhiuter zeich-
netl sorgfältig evangelısche und katholische Begründungslinien nach, wobel
für dıe kırchlich-katholische Seıte in der Interpretation des Reliıgionsunter-
richts als ‚„‚Kırche in der Schule einen deutliıchen Rückschri hıinter das
Synodendokument sıeht Diese nalysen rfahren Urc den Beıtrag Von
Dıieteral eine wertvolle Ergänzung, werden doch unterschiedliche ırch-
iche, politische und gesellschaftliıche orgänge, die mıiıt den iırchendebatten

den katholischen Relıgionsunterricht In den Bundesländern (mıt
Schwerpunkt Land Brandenburg verbunden sınd, dargestellt. Beigegeben ist
eine Stellungnahme Von Werner SImonN, VO' Schriftleiter eiıner ihn betref-
fenden Passage INn den usführungen VvVon au erbeten.
Friedrich Schweitzer und Werner Sımon wollen mıt ihrem Beıtrag Gemein-
samkeıten und Unterschiede In der Religionspädagogik rüherer Zeıten auf-
welisen, eiıne öÖökumenisch-vergleichende Religionspädagogik VOTaNZUu-

bringen In den Kontext olchen Interesses, das 1mM Hıstorisch-Biographischen
191088 seinen ersten Ausgangspunkt nımmt, stehen, mıt unterschiedlicher Aus-
riıchtung, dıe Beıträge Von Robert ner und („ünter Stachel
Dıe sführungen Von Eugenio Fizzotti und INO Prenna (1n der Übersetzung
Von eiınner und Herion), elV'  n auf dem Deutsch-ita-
henıiıschen Treffen ZU ema ‚„Interrelig1öses Lernen‘‘ (Venedig, September

seizen die Dokumentation dieser grenzüberschreitenden rel1ig10nspäd-
agogischen Zusammenarbeit fort (vgl RDB 36/ 995) und geben einen 1NDI1IC
in die Sıtuation Italıens in relevanten Bereichen des Themas
Die beiıden abschließenden Beıträge VOoNn »prian og0wski und Dieteral
(daß der Zzweıte Beıtrag Von au in das leiche Heft aufgenommen wurde,
1eg! in der Aktualıtät beıder Beıträge) zeigen, WIEe unterschiedlic In den
beiden kulturell-politischen Sıtuationen den Relıgi10onsunterricht 1Im Zusam-
menhang der trukturellen Veränderungen in olen und Deutschland, SCHNAUCT
Land Brandenburg SCIUNZCN wurde.

*XX

Religionspädagogische Beiträge 37/1996 erscheinen aQus gesundheitlichen
Gründen des Schriftleiters leider verspätet; ich bitte die Leserinnen und Leser

Nachsicht

Kassel, 1m Julı 1996 Herbert Zwergel
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Corrigenda/Addenda RpDB 36/1995
Im Beıtrag vVvon Krauß-Steman. S 45-5 ist auf 56 in eıle 25 (Zeıle
ach IH:3 nach ‚„„Fraglichkeıit”” einzufügen: ‚„des Daseıins und Befreiung‘”.
Im Beıtrag VvVon Hahnen S 07-124) muß es auf 110, eıle ıA

„elegant‘‘ „eloquent“ heißen Auf 123 ist VOT der Anmerkung 45 in eıle
14 einzufügen: ‚„„Der Librettist Tım Rıce pricht in einem espräc mıt dem
Verfasser selbst VON der ’Superstory’, dıe CT abgeliefert hat. ““

Anschriften der Autoren
Prof. Dr ner, Katholischer Religionsunterricht, Universıtät

Bayreuth, 'OstiaC. 101251, ayreut)
Dr zeter al Universıtät ürzburg, nstitut für v Theologıe und

Religionspädagogıik, Wittelsbacher aftz I, ürzburg
Prof. Eugenio Fizzottl, Universitä Salesiana dı Roma, Pıazza teneo ales1a-

I 00139 Roma
Profi. INO Prenna, Universıta dı Perugıa, Vıa Ulpıano 29, 00193 Roma
Dr prian og0owskı, Vogteı 14, s  ur
Prof. r.Dr Richard chlüter, Universıtät Gesamthochschule Sıegen, 1:
Adolf-Reichwein-Str 2 Sıegen
Prof. Dr Friedrich Schweıitzer, (Universıtät Tübingen), Rosenweg 76

Wackernheim
Prof. Dr Werner Siımon, (Universıtät alnz), Regerstr. 6) Maiınz
Prof.em Dr ünter Stachel, (Universıität Maıiınz), Carl-Orff-Str 1 ‚
55 127 Mainz



Rıchard Schlüter
Kırchliche Argumentationsmuster in der Diskussion

ine Modifikation des KonfessionsprinzI1ps
im Religionsunterricht

Zur Problem- und Aufgabenstellung
Die Zahl der Beıträge eiıner Verortung und unktionsbestimmung
des Religionsunterrichts RU) in der öffentlichen Schule in den letzten Jahren
ist fast unüberschaubar geworden. Ich erinnere 1er E dıie Memoranda,
die VoNn verschiedenen Arbeitskreisen vorgelegt wurden ‘ Auffallend ist,

be1ı Diıfferenzen in Einzelfragen alle Memoranda VOI dem Hintergrund
eiıner Situationsanalyse eine pädagogische Begründung des in der öffent-
lıchen Schule biıeten, die bestimmt ist Von Überlegungen ZU einer „allgemeınen
Bildung  ..  9 der der beizutragen habe Der bestimmende Rahmen der
Memoranda für die Überlegungen ZU[ Didaktık des und seiner Organısa-
tionsstruktur ist das omplexe Verhältnis VON Biıldung Schule eligıon,
ihr nlıegen ist die Einordnung des in die Bildungsaufgabe der Schule
Im folgenden geht CS zunächst unl dıe Herausarbeitung der Argumentations-
uster, die in den beiden großen Konfessionskirchen momentan be1ı der rage
nach einer Modifikation des Konfessionsprinzıps 1Im vorherrschend sınd.
Der Vergleich wird die signifikanten Unterschiede aufzeigen und zugleich
verdeutlichen, Aus welchen Gründen dieser rage VOonNn den Kırchen er-
schıedliche Positionen eingenommen werden. Abschließend sollen einıge
weiterführende Anregungen für die Diskussion und Entscheidung bezüglıch
einer odıfikatıon des Konfessionsprinzips 1m egeben werden.

I1 Die Argumentationsmuster kırchlichen Verlautbarungen
‚‚Identität und Verständigung “

Diese Denkschrift der EKD“ geht davon aus, der seinen Beıitrag
ildungs- und Erziehungsauftrag der Kırche eısten hat, und bestimmt
dessen Aufgabe und Gestalt prımär VOoN den Jugendlichen und der Schule her
Der ist olglıc prinzipiell ‚„„keıin Instrument kiırchlicher Bestandssıtı-

Vgl dıe Zusammenstellung bei Lott He.) Religion WAarum und W  VOZU in der Schule?,
einheim 19972

ent1! und Verständigung. Standort und Perspektiven des Religionsunterrichts in der
Pluralıtät kıne Denkschrift der Evangelischen irche in Deutschland, Güterslioh 199
Zitatbelege in Klammern. Die Grundgedanken der Denkschriıft werden argeleg! in
Anlehnung Goßmann, Stellungnahme Memorandum u der Perspektive der
EKD-Denkschrift, in ONannsen He.) OÖOkumenischer Religionsunterricht und
Ökumene in der Ausbildung VOonNn Religionslehrern und Religionslehrerinnen. Dokumenta-
tion der Jahrestagung des annover 1995, 83-91, bDes 83-87; vgl auch die positive
Würdigung der Denkschrift VOoN Lange, In atBl 5/95, 615-620, und Schweitzer,
Preis der Freiheit. FEine FEKD-Denkschrift Religionsuntericht, LuMo 10-12

Religionspädagogische Beıträge 37/



Rıchard CHhiuter

cherung“ (I1): sondern Ausdruck der OiIfentlıchen „Bıldungsmitverantwor-
tung  .6 der Kırche 44)
en diesem pädagogischen Bedingungsfaktor spielt der rel1g1öse Tradıiti-
onsabbruch didaktısch eine wichtige Hr wird anhanı der Ergebnisse
religionssoziologischer Forschungen dargestellt und pädagogisc auf dıe FOor-
mel gebracht, der stehe heute vielfaCc. VOT der Aufgabe eines ‚„„alphabeti-
sierenden Lernens‘“, ‚„das auf dıe Grundelemente des Christentums bezogen‘
seın MUSSEe 54)
Als drıtten Bedingungsfaktor nennt die Denkschrift die ‚‚Grundlagenkrise “
der oderne (9) Diıese ist m.E Ausgangspunkt der Überlegungen,
denn VON hier AUuUSs werden 1im runde das Verständnis sSschulıscher Bıldung und
Erzıehung und dıe entsprechende Funktionsbestimmung des ern- und
Lebensort Schule entwickelt. ervorgehoben werden die Orientierung
Jungen Menschen als dem Subjekt seiner Biıldung und sSeInN C auf
persönliche Selbstbestimmung 16) Diese wird dezidiert auch auf seine
Sinnsuche und relıg1öse Orilentierung bezogen, indem unterstrichen wird, daß
der eınen „n ukun: mehr noch als bisher ein Beıtrag ZU[r

persönlichen relig1ösen Orlentierung und Bıldung se1in““ sollte 26) und Zu

anderen 99  1 be1 der Orientierung in der Welt, der Bewältigung der
Zukunftsaufgaben und der Vergewisserung über die eigene Identität‘‘ (25) In
diesem ‚„„Prozeß der Selbstfindung und Selbstvergewisserung‘ (51) hat nach
der Denkschrift der csehr wichtige ‚„‚Grundsatz‘‘ gelten, ‚„„die selbständige,
erfahrungsbezogene Aneignung und Auseinandersetzung fördern‘‘ %D
In diesem usammenhang nımmt dıe Denkschrift dıe Argumentation einer
Bıldung 1Im Medium des Allgemeinen Klafkı) auf, bezieht sıch auf
‚„epochaltypische Schlüsselprobleme” und pricht sıch für eıne didaktıische
Elementarısierung AdUS Konsequent fordert S1e deshalb eın Kerncurricu-
Ilum für den das sıch auf dıe thısche Grundlagenproblematık, dıe
Herausforderung des kulturellen, weltanschaulichen und relig1ösen uralıs-
INUS und die rage nach der individuellen und gesellschaftliıchen edeutung
VON elıgıon beziehen soll Hıer wırd eUuUIC und WIEe die
Denkschrift für eine Einbeziehung der relig1ösen Dimension In eın der
Moderne angemMESSCHNCS Verständnis Von Bıldung plädıert
Auf dieser Basıs präzıisiert die Denkschrift das Lehren und Lernen im Sıe
trıtt für das Prinzıp des schülerorientierten Lehrens ein, reklamiert eın
traditionsbezogenes, interrel1göses und identifikatorisches Lernen
In der 1er 918088 kurz referierten gründlichen und grundlegenden pädagog1-
schen und bildungstheoretischen Begründung des ommt m.E ein bıl-
ungs- und gesellschaftspolitisches Programm ZUIIN Tragen, das ber eıne
V'Problematıi des recht weıt hinausragt. Es ist angedeutet 1m iıte

3 Hier ist das angesprochen, Was neues!| unı dem ICHWO: ‚‚Hermeneutik der
Aneignung“‘ sStatt einer ‚‚Hermeneutik der Vermittlung  0. 15  16 wird. Vgl dazu

Becker/Chr. Scheilke (Hg22 Aneıjgnung und Vermittlung. Beıträge Theorie und
PraxIis einer religionspädagogischen Hermeneutik, Gütersloh 1995



Modi;  atıon des KonfesSionsprinzips
und Untertitel der Denkschrift und weılst zweiıfelsohne auf eın CUuUes Verständ-
N1ıSs des Faches hın Dieses basıert in der doppelten Option der Denkschrift
Zum einen wırd für das Konzept eines offenen Orientierungsprozesses votiert,
der den Gesichtspunkt einer selbstreflexiven Subjektivität der Heranwachsen-
den nımmt. Zum anderen wiırd eın Konvergenztheoretisches DZW korre-
lationsdidaktisches Konzept subsumutert, iındem davon AauSsCcCRansSCH wird,
sıch die relig1ionspädagogischen Fragehorizonte der Jungen Menschen und dıe
elementaren ussagen des christlichen auDens aufeinander beziehen
lassen, daß sıch das theologische Profil des anhand eines Kerncurriculums
auswelsen und unterrichtlich gestalten Laßt
Die notwendige KONsequenz dieser didaktischen Grundposıition der Denk-
chriıft ist dıe Feststellung, der konfessionell-kooperative „dıe aNngC-
messene Gestalt des konfessionellen Religionsunterrichts für die Zuku se1
88) Eın konfessioneller der sıch nıcht prinzipiell und möglıchst umfas-
send der Kooperatıon öffnet, kann nıcht oder 101088 sehr begrenzt den Von der
Denkschrift sehr spezıfisch benannten Beıtrag ZU! ıldungs- und Erziıehungs-
auftrag der Schule eısten. Die didaktıiısche Folgerichtigkeit dieser Auffassung
erg1ıbt sich aus der Grundannahme, dıe Allgemeinbildung 1m Bereich der
Sınn- und Wertfragen grundsä  1C zwel Zielen dienen und vVvon zwel Prinzıi-
plen geleitet seın soll und muß ‚„„der geschichtsbewußten ertiefung In die
weltanschaulich-relig1ösen und ethischen Fragen gemä den geschichtlich
gewordenen Tradıtionen (Prıinzıp konfessioneller Bestimmtheiıt) und der all-
seıtigen Verständigung (Prinzıp dialogischer Kooperation)“‘ (59) e1| TIN-
zıpıen aDen ıhr Je eigenes Gewicht und ehören zugleic in Komplementarıtät
ZuUusammen 65) Miıt dem „Prinzıp der konfessionellen Bestimmtheit‘‘ korre-
spondiert dıe pädagogisc begründete Argumentation, gerade eın konfess10-
neller ermöglıche iıdentifikatorıisches Lernen und vernelife verstärkt ZUuTr

Identitätsbildung und -Tindung der chüler 60)
Das Dokument charakterisiert theologisch egründe und pädagogisc
geforde — diesen konfessionellen als konfessorischen, interpretiert
den Begriff ‚„‚Konfession" Hre den Begriff der ‚„‚Konfessionalıtät‘‘ 6117f) 1im
Sinne der confessio, des personalen, aktuellen und tradierten ekenntnisses
des auDens Konfessionalıtät wird 1Jer emnach sehr grundsä  1C er-
schıeden Von einem verfehlten Abgrenzungsdenken, das die Unıiversalıtät des
chrıistlichen auDens preisg1bt. Dıe Bekenntnisgebundenheıit des kommt
didaktisch vornehmlich Urc. die konfessorische/zeugnishafte Haltung des
Religionslehrers ZU) Tragen, wırd erst praktisch.
Das „„Prinzıp dialogischer Kooperation“ involviert einen altlıchen und
organısatorischen Ausbau der evangelisch-katholischen Zusammenarbeit im

eıne veränderte Gestalt des be1l ahrung des „„Prinzıps
konfessioneller Bestimmtheit‘‘. Es ermöglıcht allererst die notwendige
‚„pädagogische Begegnung mıt anderen Posıiıtionen‘‘ (65) und bietet die
„„Treie Gelegenheıt, sıch orjentieren‘‘ 63) und ZWäal ın ‚„größtmöglıche(r)
Iransparenz und Kompetenz’‘” (641)



Rıchard Cchliuüter

In der Zuordnung der beıden Prinzıpilen 1eg m.E das Kernstück der Über-
jegungen ZUr veränderten Gestalt des Die Aus  ngen ZUT ‚‚wechsel-
seitigen Angewiesenheit VON konfessioneller Identität und ökumenischer Ver-

ständigung 65) und die didaktischen Schlußfolgerungen daraus ange sach-
und zeitgerecht mıiıt den Worten des Dokuments das e1n, ‚„Was angesichts
des weltanschaulich-relig1ösen Pluralismu: unserer Sıtuation als Te
Verständigungs- und pädagogische Bildungsaufgabe in Schule und Gesell-
scha überhaupt VOI uns 1eg das Gemeinsame inmıtten des Dıiıfferenten
stärken, In einer urCc dıe Dıfferenzen 1INdUurcC! nıcht oDerhna
Von ihnen. ““ 65) In der der Zuordnung wiırd das Spannungsfeld sichtbar
und zugleich didaktisch 1ın eıner spezifischen Weise praktisc. umg!  9 ıIn
dem der heute steht CI muß relig1öse Such- und Orientierungsprozesse
ermöglıchen und begleiten und aDel 1Im konfessorischen Sınn theologısche
Grundaussagen der jeweilıgen Konfession zumindest verständlich machen.
AaDel darf und kann G1 die Normativıtät, dıe in den jeweiligen Grundau{ffas-

SUNgCH hegt, nıcht infach überspringen oder vernachlässıgen. Das ıldungs-
verständnıs der Moderne zwingt dazu, diese VoNn einer normatıven auf eine
didaktische ene hın übersetzen und mıt Erfahrungen en Gerade
dieser Prozel) soll unterrichtlich die Zielperspektive „„Okumenizität‘‘ erreich-
bar werden lassen Die Denkschrift deutet somıiıt m.E dıe bedenkenswerte und
didaktisch konsequenzenreiche Auffassung dl sıch ‚‚Verständigung‘‘
OfIfenDar ohl nıcht NUuTr im in eıner viel selbstverständliıcheren und

lebenspraktischeren Weise vollziehen kann, wiırd und muß, als dıes normaler-
welise kirchlicherseıits gesehen, gewünscht und ermöglıcht wiırd. Diese Auf-

fassung intendiert auch, die rage der konfessionellen Identitätsfindung und

-bildung auf eiıne realistische, mıiıt religionssoziologischen und relig1-
onspsychologischen Forschungsergebnissen ZUTr Bıldung der konfessionellen
Identität korrespondierende Basıs tellen und nıcht In Konsequenz dazu

einfachhın die gelungene Identitätsfindung ım konfessionell-homogenen
Raum ZUT es entscheidenden Voraussetzung für Verständigungsfähigkeit
und ökumenische Kooperation machen.“
Miıt diesem Argumentationsgang markıert dıe Denkschrift eutlıc den Weg
für die welıtere Diskussion. Er steht in der Denkschrift allerdings neben der
bısher in kirchlichen Verlautbarungen vornehmlich bestimmenden Argumen-
tationsfigur. Diese Juxtaposition signalısiert, die bisherige Argumentati-
Oonswelse hinterfragen ist, weiıl S1e vielleicht auf auer nicht mehr rag  1g
ist bzw sein könnte Die ‚„‚traditionelle‘ Argumentatıon findet sıch 1m

Vgl dazu diıe weiterführenden ÜberleZSUuNsCH VonNn „(G. Ziebertz, Religiöse Identitätsfin-
dung UrC. interrel1göse LernprozC5SSC, in RpB 36/1995, 83-104, elle, Wiıe können
Schülerinnen und Schüler Öökumen]sch lernen?, Überlegungen C  15 religionspädagogischer
1C} in Goßmann/J. Schneider Das Gemeinsame stärken, das Dıiıfferente

den Konfessionen, üUunster 1995, 79-99; ÜU-klären. Okumenisches Lernen zwıischen
ter, Aufbau einer konfessionellen Identität? nfragen eıne didaktische Begründung für
den konfessionellen Religionsunterricht, in RpB 36/1995, 17-30



Modi;  atıon des Konfessionsprinzips
Dokument dezidıiert der telle, das konfessorische Verständnıis Von

‚‚Konfession‘‘ Tast SYNONYIMN gesetzt wırd mıiıt dem Verständnis Von onfes-
s1o0n°* 1mM konfessionskundlichen und kirchenorganisatorischen Sınn (63) und
daraus pädagogische und dıdaktıiısche Konsequenzen abgeleıtet werden. ine
solche Idıomenkommuniıkatıon insınulert ZU einen eine weitgehende
Übereinstimmung VON konkreter, indıyvıdueller Konfessionalıtät des auDens
und vorgegebener konfessioneller Gestalt des auDens Zum anderen 1äßt S1e
die bestehenden (getrennten) Konfessionen als entscheidende und unterschied-
16 konfessionelle Identıtäten ausprägende relıg1öse Sozialisationsinstanzen
ansehen. rst diese Posıtion ermöglıcht nıcht 1UT die Schlußfolgerung,
Eitern und chüler eın Anrecht daraufaben, AAn einer bestimmten, geschicht-
ıch gewordenen konfessionellen Gestalt des Chrıstentums, die ihnen vertraut
ist, alleın Hre Vertreter dieser Konfession unterrichtet werden‘““ (64)
sondern jefert auch dıie Basıs für die diıdaktısch konsequenzenreiche Behaup-
(ung, daß immer eın ‚„‚konfessionelles Vorverständnis‘‘ Urc die ‚‚Konfess1-
onszugehörıigkeıt”” mıtgegeben und in der ese Von olcher hermeneutischen
Gewichtigkeıit sel, daß 6S ‚‚dem Verständnis anderer Konfessionen und Relit1-
gıionen Grenzen‘‘ (64) Diese Argumentationsstruktur ist (immer NOC:
zutiefst direkt oder indırekt VOoNn der Auffassung bestimmt, der Weg der
religıösen Identitätsfindung der Schülerinnen und chüler begınne in eiıner
schicksalhaften konfessionellen Verwurzelung, ihr könne angeknüpft
werden und S1e MUSSE zunächst als solche entfaltet und konturiert werden
auch als theologische und pädagogische Voraussetzung ökumenischer 0oO0pe-
ration (83) kann letztlich 1Ur auf diese Weise egründe werden,
‚,‚d1l der überkommenen Gestalt des Religionsunterrichts (prinziıpie festzu-
halten‘‘ se1 (64)
IC NUuTr die aufgewiesene Juxtaposition mıiıt ıhrem auf ukun: ausgerichte-
tem Denkanstoß macht c einsichtig, WAarum die Denkschriuft zurecht „‚als
Meilenstein auf dem Weg des Religionsunterrichts Jahrhundertende be-
zeichnet‘‘ werden kann  9 Sıe veran!  el zudem den pädagogisc und
bıldungstheoretisch, macht einen bedeutsamen Schriutt in Rıchtung eINnes
In der Pluralıtät, hinterfragt tradıtionelle Argumentationsmuster und welst

Kıirche
NCUE Wege Gerade darın ist Ss1e eine Herausforderung für die katholjsche

Ein katholisches Argumentationsmuster und seiIne Wirkungsgeschichte
Die innerkirchliche katholische Diskussion steht in direktem usammenhang
mıt dem päpstlichen Lehrschreiben ‚„‚Catechesı Tradendae VON 979 Dieses
Schreiben versteht den auch dort, CT in der öffentlichen Schule eines
weltanschaulich neutralen Staates stattfindet, fast ausnahmslos und umfassend
als Katechese. Als seine vorrangigen jele werden genannt: die Entfaltung
des Glaubenswissens, die inführung In das cNrıstliıche en und die Hın-

F Schweitzer, a.a.OQ., kI
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führung aktıven ıtleben mıt der c NSein durchgängiges
Anlıegen muß dıe Sicherstellung der Orthodoxıe der vollen und ungeschmä-
lerten aubenswahrheıt UrC! e1INEC ‚„„‚systematıische Katechese und UrcC.
dıe ahrung der ‚„Integrität und Vollständigkeıt des Inhalts SCIMN

Der diesen Außerungen eutliclc Tage tretende TreN! dıe katechetische
Funktion des ıinführung den Glauben und ınführung ZUr Kırche
unterstreichen wırd unterstutzt Uurc die Rede ardına. Ratzıngers ‚„„Di1ie
Krise der Katechese und ihre Überwindung‘  © (1983) deren Hauptargumente

SCINEIN Buchinterview SZUTE Lage des aubDens  .6 (1985) wiederholt und dıe
Kontext der Vorstellung des Katholischen Erwachsenenkatechismus (1985)

VOonNn Kasper aufgenommen worden sınd Hıer werden insbesondere folgen-
de Forderungen rhoben VoNn der Methode den nhalten VoNn der Orientie-
rTung der Nachfrage ZUT inneTren elbstentfaltung des aubens VON

ausschnitthaften Spiegelungen des Glaubens einzelnen anthropologischen
}3rfa%rungen hın ZUT Darstellung des auDens SCINCGI organischen (jJanz-
eıt
ine für das vorherrschende TITCAIILC katholische Argumen-
tatıonsmuster entscheidende und wirkungsgeschichtlich bedeutsame Posıtion

Konfessionalıtät des 1St der Aufsatz VoNn Bischof ann
‚„„‚Glaubensgemeinschaft und Bekenntnis. Theolo ische Überlegungen ZUT

ann behandelt dasKonfessionalıtät des Religionsunterrichts” (19838)
ema ‚„„VOI em ZUN) dem ickpu der Theologie“ und daß ‚‚der
Beıtrag der Theologıe für den einzelnen e1INe fundierte Orıjentierung den
Gestaltungsproblemen des Religionsunterrichtes” bietet (1) Er klärt zunächst
dıe egriffe Konfessionalıtät Konfession und Konfessionalısmus der ADb-
siıcht, sowohl N ihrem gewandelten Verständnıis WIC auch A4AUuSs ıhrer CN-
seitigen Zuordnung e1NC Basıs für die ökumenische Orijentierung des
SECWINNCN. Weıl das Stichwort Konfessionalısmus Zauf C111C Überspitzung des
konfessionellen Standortes abzıelt‘‘ (1) und Gi116 eher VErTSANSCHC Epoche des
Verhältnisses der Kırchen zuelinander bezeichnet kann und darf 6S4:r
U1g keine Leıtmaxıme ökumenischen Handeln mehr SCIMN Seıt den 700er
ahren werde zudem der Begriff Konfession imMmMer ‚„ WECNISCI abgrenzen
verstanden‘‘ vielmehr „eher als Gesamtausdruck und enNnsIorm

Komplexes Von Wahrheiten des aubens und ethıschen Verhaltens-
normen‘‘ (4) und teıils Urc den Begriff Konfessionalıtät ersetzt 1eser
Begriff stellt Lehmann allerdings ökumenische Bemühungen dıe das
Würzburger Synodendokument ZUr Okumene auszeichnen tendenz1Öös bewer-
tend fest ‚„ble1bt natürlich Weiıse C111 Kunstwort das vielleicht
auf dıie theologische Fachsprache und dıe VOIN ihr abhängigen theologischen
us  1C| dazu mıiıt Belegen Chiuter DIie Religionspädagogik eute el VOIl

Kardınal Ratzınger und alter Kasper 1 RpB 8/1986 EL
In Schulinformationen Paderborn hrsg Vomn TZD Generalvıkarıa: Paderborn 4/ 1988

T Ziıtationsbelege ext unverändert aufgenommen Lehmann Glauben
bezeugen Gesellschaft gestalten reiburg 1993



Modifikatıon des Konfesstonsprinzips
Dıskussionen beschränkt bleiben wiıird Man gebraucht das Wort ’Konfess1i0-
nalıtät derzeıt ohl mehr d Uu» Verlegenheıit aber ıimmerhın 6S

Rıchtung Al}  . dıe für die Theologıe beıder großen Konfessionen maßgebend
geworden Nı (2) Lehmann betont ferner der Begriff Konfession,
insofern confessio obpreı1s Gottes und Bekenntnis des Glaubens besagt
wesensmäßig mıt Kırche zusammenzudenken daß C116 ‚„grundlegende
Zusammengehörigkeıit Von Bekenntnis und Glaubensgemeinschaft”‘ (21) beste-
he Demgegenüber SCI dieser Begriff konfessionskundlichen und kırchen-
organisatorischen Sınn nıcht auf die katholische Kırche übertragbar Von der
Bezeichnung ‚‚Konfessionskırche“ habe ‚Man sıch katholischen Bereich

distanzıert Für dıe katholische Theologıe 1st der Begriff der TITC
übergreıfen daß die Vorstellung Von in verschiedene Konfessionen
aufgespaltenen Kırche damıt nıcht vereinbaren Nı Die Kırche 1st WIC €

auch der Konstı  10N ’1 umen gentium des Vatiıkanıschen Konzıls el
verwirklicht in der katholischen Kırche Diıese Aussage sCNII1E| nıcht IS

daß auch dıe evangelıschen Kırchen al dieser Wırklıiıchkeit derT
teilnehmen auch ıhnen ein ekklesialer Charakter zugesprochen werden
kann ohl aber wehrt diese Aussage der Vorstellung nıvellıerten
Nebeneinanders der verschiedenen Konfessionen denen unterschiedslos der
gleiche Rang der eıilhabe der Wırklichkeit der einen IC zuerkannt
werden müßte (21)
Mıt dieser theologischen Begriffsklärung sıgnalısıert Lehmann einerseıts
dıe verschiedenen Konfessionalıtäten des Glaubens durchaus auch als BC-
SCNAIC  1C. gewachsene Explikationen des Glaubens angesehen werden kön-
nNenN dıe als legıtıme Bekenntnisweise des auDens Glaubensgemeinschaften
pragen Die bestehenden Konfessionen sollen und können 1iMIMNeI mehr als
Konfessionalıtäten des aubens verstanden werden Andererseıts
ann unmißverständlich darauf hın diese ökumenisch bedeutsame
Perspektive nıcht einfachhın und undıfferenziert auf die katholische Kırche
und ihr Verhältnis den anderen Konfessionen übertragbar 1St sondern yn

der dogmatischen Posıtion der katholischen Iche ihre Grenze fındet Von
der aCcC her esteht zwischen den Konfessionen eine Rangordnung
1NDIIC. auf dıe ‚„Wirklichkeit der Kirche‘‘ in iıhnen. Damıt 1St S

eindeutige Grenzziehung vollzogen. Miıt dieser Feststellung ist dann e1iNe

Begründung dafür geschaffen, grundiegende Offnung des olı-
schen für Schüler/innen anderer Konfessionen WI1IC auch ©11 prinzıpielle
TeE1NEN! für katholische Schülerinnen und chüler theologisch bedenklich
DbZWw nıcht möglıch ist
Die Überlegungen VvVon Bischof ann ZUr Konfessionalıtät des elig10ns-
unterrichts, enen vVvon den theologischen Aspekten vornehmlıch 3 der
der grundlegenden Zusammengehörigkeıt VvVon Bekenntnis (confess10 und
Glaubensgemeinschaft ırche eitend 1St gehen von demjuristischen rund-
Sal  a AUSs daß der ‚„Religjionsunterricht konfessioneller Posıtivıtat und
ebundenheıit  6 erteilen SCI geschieht ‚11 Auftrag der TE und
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ist ‚„„verwiesen auf die Grundaufgabe der Kırche dıe Unterweıisung 1mM
Glaub:  .. ann betont, 6S nach dem Grundgesetz NUT einen ‚„kırch-
lıchen Religionsunterricht‘‘ gibt, der „eIn Weg der Glaubensunterweıisung‘‘,
eine ‚„Einübung In den Glauben‘‘ sein habe ach Auffassung VonNn mann
hat auch die Würzburger ynode In ihrem Dokument ZUMmm Relıgionsunterricht
auf dieser Posıtion grundsätzlıch eharrt, ‚„„auch We' INan diesem ext heute
ein wenig die Eierschalen seiner Entstehungszeıt Samt ihren damalıgen Dis-
kussionen anmerkt‘‘ und dessen eindeutige Absıcht „„1N den letzten ZwWel
Jahrzehnten verdunkelt worden (1st), nıcht zuletzt Uurc geWISSE Irrita-
tionen 1Im Bereich Von Religionspädagogik und allgemeiner Pädagogık, die
den spezifischen und unverwechselbaren arakter des Relıgionsunterrichts
betrafen‘‘. (4)
Diese Feststellung nımmt dıie Ausführungen der Synode ZUTr Begründung und
Zielsetzung des 11U1 äußerst enggeführt auf und bewertet außerdem dıe
entsprechenden religionspädagogischen Bemühungen der letzten Jahre 6I-

ständlicherweise negatıv. Sıe zielt OTTIenDar darauf ab, die katechetische
Funktion des herauszustellen Ausgrenzung anderer, auch VON der
Synode thematisıierter Perspektiven und eine vornehmlıch Urc dıe Rück-
bindung an die Kırche, weniger aber Urc seinen in der Schule bestimmte

für den heute favorıisieren. annn untermaue seIın
Anlıegen och UurcC. die Feststellung, INan durchaus Sftaftt Von einem
‚„bekenntnisgebundenen auch VON kiırchlichem Unterricht sprechen kann  ..
Dieser Sachverha) se1 alleın in den ‚„‚Schwankungen der Terminologie in
diesem Bereich‘‘ egründet: ‚„„‚Das Wort ’bekenntnisgebunden’ ist stärker iIm
evangelıschen, vielleicht auch 1mM staatskirchenrechtlichen Raum behe1matet,
während auf katholischer Seıite heber das Wort "kırchlicher Religionsunter-
richt verwendet wird, wobel INan für diesen Zuteilungsversuch natürlich
immer auch Gegenbeıispiele finden kann  66 (5)
Lehmann plädıert hier VOoN seinem Argumentationsduktus her dafür, VO

schulischen Religionsunterricht als kırchlichen Unterricht sprechen. Eın
kirchlicher aber ist anders als ein bekenntnisgebundener VOoNn seinem
traditionellen Selbstverständnis her eindeutig katechetisch ausgerichtet. Weil
CT ach Auffassung VON Bischofann didaktisch qualifizie sein soll,
braucht und kann die ökumenische Diımension dieses Unterrichts UT in der
Weise realıisiert werden, WwIe 655 das Würzburger Synodendokument restriktıv
vorsıieht. Konsequent ist c dann auch, festzustellen, die ‚„‚Zulassung VOIll

Chulern remder Konfessionen10  Richard Schlüter  ist „„verwiesen auf die Grundaufgabe der Kirche: die Unterweisung im  Glauben‘‘. Lehmann betont, daß es nach dem Grundgesetz nur einen „kirch-  lichen Religionsunterricht‘‘ gibt, der „„‚ein Weg der Glaubensunterweisung“‘,  eine „Einübung in den Glauben‘‘ zu sein habe. Nach Auffassung von Lehmann  hat auch die Würzburger Synode in ihrem Dokument zum Religionsunterricht  auf dieser Position grundsätzlich beharrt, „„auch wenn man diesem Text heute  ein wenig die Eierschalen seiner Entstehungszeit samt ihren damaligen Dis-  kussionen anmerkt‘‘ und dessen eindeutige Absicht ‚„„‚in den letzten zwei  Jahrzehnten etwas verdunkelt worden (ist), nicht zuletzt durch gewisse Irrita-  tionen im Bereich von Religionspädagogik und allgemeiner Pädagogik, die  den spezifischen und unverwechselbaren Charakter des Religionsunterrichts  betrafen‘‘. (4)  Diese Feststellung nimmt die Ausführungen der Synode zur Begründung und  Zielsetzung des RU nur äußerst enggeführt auf und bewertet außerdem die  entsprechenden religionspädagogischen Bemühungen der letzten Jahre unver-  ständlicherweise negativ. Sie zielt offenbar darauf ab, die katechetische  Funktion des RU herauszustellen — unter Ausgrenzung anderer, auch von der  Synode thematisierter Perspektiven —, und eine vornehmlich durch die Rück-  bindung an die Kirche, weniger aber durch seinen Ort in der Schule bestimmte  Didaktik für den RU heute zu favorisieren. Lehmann untermauert sein  Anliegen noch durch die Feststellung, daß man durchaus statt von einem  „bekenntnisgebundenen auch von kirchlichem Unterricht sprechen kann“‘.  Dieser Sachverhalt sei allein in den „Schwankungen der Terminologie in  diesem Bereich‘‘ begründet: „Das Wort ’bekenntnisgebunden’ ist stärker im  evangelischen, vielleicht auch im staatskirchenrechtlichen Raum beheimatet,  während auf katholischer Seite lieber das Wort ’kirchlicher’ Religionsunter-  richt verwendet wird, wobei man für diesen Zuteilungsversuch natürlich  immer auch Gegenbeispiele finden kann.““ (5)  Lehmann plädiert hier von seinem Argumentationsduktus her dafür, vom  schulischen Religionsunterricht als kirchlichen Unterricht zu sprechen. Ein  kirchlicher RU aber ist — anders als ein bekenntnisgebundener — von seinem  traditionellen Selbstverständnis her eindeutig katechetisch ausgerichtet. Weil  er nach Auffassung von Bischof Lehmann didaktisch so qualifiziert sein soll,  braucht und kann die ökumenische Dimension dieses Unterrichts nur in der  Weise realisiert werden, wie es das Würzburger Synodendokument restriktiv  vorsieht. Konsequent ist es dann auch, festzustellen, daß die „Zulassung von  Schülern fremder Konfessionen ... zweifellos zu der inneren Gestaltung des  Religionsunterrichts, die ja ganz unbestritten aus den Grundsätzen der jewei-  ligen Religionsgemeinschaft erwächst‘“ gehört und „eine Öffnung des Religi-  onsunterrichts für eine Teilnahme von Schülern einer anderen Konfession in  aller Regel eine außerordentliche Entscheidung ist‘‘, die ‚,nicht einfach  generell getroffen werden kann‘‘. In dieser Frage ist ‚„„kein Wildwuchs  erlaubt‘‘, sie ist keine „„Sache der Beliebigkeit oder Willkür ..., weder auf  seiten der Religionslehrer noch auf seiten der Schüler‘“‘. (5)zweifellos der inneren eS)  ng des
Relıgionsunterrichts, dıe Ja unbestritten 1U5s den Grundsätzen der jewel-
igen Religionsgemeinschaft erwächst‘‘ gehö und „„eine Öffnung des Relig1-
onsunterrichts für eine eılnahme Von Schülern einer anderen Konfession ın
aller ege eine außerordentliche Entscheidung ist‘”,  L dıie ‚„Nicht infach
genere getroffen werden kann  .. In dieser rage ist ‚„„keın Wıldwuchs
erlaubt  L s$1e ist keine ache der Beliebigkeıit oder ıllkür weder auf
seiten der Religionslehrer noch auf seıten der chül  .. (5)
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Abschließend betont ann, dalß sıch das Von ıhm favorisierte odel]l des
kirchlich-konfessionellen Reliıgionsunterrichts In der Praxıs ewäh: habe und
für dıe recCc Gültigkeıt eanspruchen könne, auch WC grund-
ätzlıch ‚„andere Wege der Glaubensunterweisung ‘‘ möglıch sind (6)
Die usführungen Von Bischof Lehmann dokumentieren, kiırchlicherseits
gegenwärtig verstärkt die Interessen Religionsunterricht bestimmend se1ın
sollen, dıe 1Im Würzburger Synodendokument dıe Argumentatıon KOnNn-
fess1onsprinzıp geprägt haben eine klare kiırchlich-konfessionelle Profilierung
der Schülerinnen und chüler als Voraussetzung sehr begrenzter ökumenischer
Kooperation. Im Synodendokument zeigt sıch aber, diese Argumentatıon
in unüberbrückbarer Spannung ZUT pädagogischen und theologischen egrün-
dung des Religionsunterrichts ın der öffentlichen Schule steht und eshalb für
viele als inkonsequent gilt Im Beıtrag VOomn 1L ehmann ist NUun diese Inkonse-
quenz OTITfenbDbar dadurch beseıitigt worden, dıe amals alleın be1l der
Argumentation das KonfessionsprinzIiıp leıtenden Interessen jetzt auch das
Verständnıis und die Konzeption des Religionsunterrichts insgesamt bestim-
19019  S Die rage, ob das Interesse in der Beıbehaltung des strengen Konfess1i-
ONSPF1NZIPS dazu ge hat, jetzt und verstärkt die traditionelle
Posıtion eines kiırchlich-konfessionellen und katechetisch ausgerichteten RUSs

betonen und ZWäalr Ausgrenzung anderer möglıcher Posıticnen be1
höchst antfechtbaren Argumentationsmustern weiıl 191008 die monokonfes-
s1onelle Strukturierung des auch pädagogisc einsichtig emacht werden
kann, oder ob kirchlicherseits seıit der Würzburger Synode nıe ernstlich
CIWOBCH worden ist, die religı1onspädagogische Diskussion ZU umfas-
sender reziıpleren und VO dessen primär katechetischer Ausrichtung und
kirchlichen Begründungen Abstand nehmen, se1 dahingestellt. Jedenfalls
ist die Auffassung, der mMUSSeE auch heute weıterhın ‚„Kirche in der SC
se1n, eın deutlicher Rückschrı hinter das Synodendokument und eine e1Inse1l-
tige maxımale Inanspruchnahme der grundgesetzlichen Garantıen.
Diese Position allerdings findet Unterstützung 1n der Ansprache aps oNnan-

Paul I1 die bayerischen 1SCHNOIe be1ı iıhrem Ad-lımına-Besuch Ende
19972 © Dort tellte der aps fest „Für viele jungen Menschen ist der
Religionsunterricht heute der einzige Ort, Ss1e der Ofscha: des auDens
egegnen und ender Kırche über eine verhältnısmäßı1g ange Zeıtspan-
e hın regelmäßig teilhaben können. ““ Die 1SCNOIe sollen daher dafür orge
t(ragen, daß der Religjionsunterricht in der ‚„Verfassung als konfessioneller
verankert und abgesichert‘‘ bleıibt und In den Bundesländern als olcher
eingeführt und aufgebaut wird, weiıl der ‚„‚konfessionelle Religionsunterricht
dıie beste Form ZUT Verwirkliıchung der religıösen Dımension in der schul1-
schen Erziehung‘‘ darstelle Im übrigen selen 6S ‚„weniger UNSCIC vangelIi-
schen er und Schwestern, die Prinzip der Konfessionsgebundenheit
des Religionsunterrichts rütteln die Ablehnung des Konfessionsprinz1ips ist

ext ıIn eutsche Tagespost Nr 148 VOIN &.12 19'  S
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vielmehr auf eıne alte und immer auflebende Strategie einer ’Antı-kvan-
gelisierung' zurückzuführen
Die von Lehmann vertreitene Position und theologische Begründung
bestimmen sehr eutlıic. die usführungen ZU[ Konfessionalıtät des In der
Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz VO 0.3.95 Sıe sind
benfalls eıtend in der bischöflichen Kommissiıon für „„‚Erziehung und Schule‘
be1 der Erarbeıtung eıner Erklärung 161 Religionsunterricht. eren Vorsıt-
zender präzisierte kürzlıch, nachdem e die theologischen Überlegungen VOoNn

Lehmann fast wörtlich referiert hat, dıe für die erwartete Erklärung maßge-
benden Grundregeln: ‚„„Die deutschen 1SCHNOIe werden die Konfessionalıtät
des katholischen Religionsunterrichts verteidigen. Es g1bt eben dıe vangel1-
sche IC und dıe Katholische Kirche und andere rchen, aber keine
ökumenische Kırche Der konfessionelle Religionsunterricht nımmt die Tauf-
entscheidung der Eiltern ernst Sıe aben ewuß ihr ind evangeliısch DZW
katholisch taufen lassen und aDbDen eın eCc darauf, ihr ind mıt den
Lebensformen und dem Glaubensreichtum ihrer IC vertraut wird12  Richard Schlüter  vielmehr auf eine alte und immer neu auflebende Strategie einer ’Anti-Evan-  gelisierung’ zurückzuführen. ““  Die von K. Lehmann vertretene Position und theologische Begründung  bestimmen sehr deutlich die Ausführungen zur Konfessionalität des RU in der  Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz vom 9.3.95. Sie sind  ebenfalls leitend in der bischöflichen Kommission für „„Erziehung und Schule‘‘  bei der Erarbeitung einer Erklärung zum Religionsunterricht. Deren Vorsit-  zender präzisierte kürzlich, nachdem er die theologischen Überlegungen von  Lehmann fast wörtlich referiert hat, die für die erwartete Erklärung maßge-  benden Grundregeln: „„Die deutschen Bischöfe werden die Konfessionalität  des katholischen Religionsunterrichts verteidigen. Es gibt eben die Evangeli-  sche Kirche und die Katholische Kirche und andere Kirchen, aber keine  ökumenische Kirche. Der konfessionelle Religionsunterricht nimmt die Tauf-  entscheidung der Eltern ernst. Sie haben bewußt ihr Kind evangelisch bzw.  katholisch taufen lassen und haben ein Recht darauf, daß ihr Kind mit den  Lebensformen und dem Glaubensreichtum ihrer Kirche vertraut wird ...  Toleranz kann nur auf dem Boden einer eigenen Überzeugung wachsen und  gedeihen und nicht auf dem Verzicht auf ein klares Profil ... Deshalb ist ein  Beginn von Religionsunterricht im Klassenverband in der Grundschule ein  verkehrter Weg.“ Es bedarf verbindlicher Absprachen über eine ökumenische  Öffnung des RU, um „eine ungeordnete Aufweichung der Konfessionalität  des Religionsunterrichts‘“ zu vermeiden. Dem Wunsch der EKD-Denkschrift  nach einem konfessionell-kooperativen RU als die zukünftige generelle Form  des RU ‚werden die Bischöfe gewiß ... nicht folgen können‘“ und eine  allgemeine Einladung an alle Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am  katholischen RU „‚werden die Bischöfe ... nicht aussprechen“‘.  3. Konsequenzenreiche Unterschiede  —  In der EKD-Denkschrift ist m.E. zutiefst ein Didaktikverständnis leitend,  nach dem die Allgemeine Didaktik und die Fachdidaktik einen prinzipiell  gleichwertigen Normenanspruch haben und sich in gegenseitiger Interde-  pendenz zueinander in Beziehung setzen müssen. Diese Position steht der  in der katholischen Kirche gegenüber, insofern hier die Fachdeterminante  Theologie normativ ist und den Prozeß der Vermittlung bestimmt, was  notwendigerweise zu einer tiefgreifenden Differenz im Bereich der inhalt-  lichen Ziele des RU führen muß mit entscheidenden Konsequenzen für die  Handhabung des Konfessionsprinzips im RU.  Die herangezogenen kirchlichen Verlautbarungen aus dem katholischen  Raum belegen, daß immer noch von der normativen Rückbindung der  9 B. Krautter, Position der Katholischen Kirche zum „ökumenischen Religionsunterricht‘‘,  in: F. Johannsen u.a. (Hg.), Ökumenischer Religionsunterricht und Ökumene in der  Ausbildung von Religionslehrern und Religionslehrerinnen, a.a.O., 50-59 (Zitate 56-59);  vgl. ders., Von den Kirchen gemeinsam verantworteter Religionsunterricht?, in: KatBl  11/94, 763f.Toleranz kann 101088 auf dem en einer eigenen Überzeugung wachsen und
gedeıihen und nıcht auf dem Verzicht auf eın klares Profil12  Richard Schlüter  vielmehr auf eine alte und immer neu auflebende Strategie einer ’Anti-Evan-  gelisierung’ zurückzuführen. ““  Die von K. Lehmann vertretene Position und theologische Begründung  bestimmen sehr deutlich die Ausführungen zur Konfessionalität des RU in der  Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz vom 9.3.95. Sie sind  ebenfalls leitend in der bischöflichen Kommission für „„Erziehung und Schule‘‘  bei der Erarbeitung einer Erklärung zum Religionsunterricht. Deren Vorsit-  zender präzisierte kürzlich, nachdem er die theologischen Überlegungen von  Lehmann fast wörtlich referiert hat, die für die erwartete Erklärung maßge-  benden Grundregeln: „„Die deutschen Bischöfe werden die Konfessionalität  des katholischen Religionsunterrichts verteidigen. Es gibt eben die Evangeli-  sche Kirche und die Katholische Kirche und andere Kirchen, aber keine  ökumenische Kirche. Der konfessionelle Religionsunterricht nimmt die Tauf-  entscheidung der Eltern ernst. Sie haben bewußt ihr Kind evangelisch bzw.  katholisch taufen lassen und haben ein Recht darauf, daß ihr Kind mit den  Lebensformen und dem Glaubensreichtum ihrer Kirche vertraut wird ...  Toleranz kann nur auf dem Boden einer eigenen Überzeugung wachsen und  gedeihen und nicht auf dem Verzicht auf ein klares Profil ... Deshalb ist ein  Beginn von Religionsunterricht im Klassenverband in der Grundschule ein  verkehrter Weg.“ Es bedarf verbindlicher Absprachen über eine ökumenische  Öffnung des RU, um „eine ungeordnete Aufweichung der Konfessionalität  des Religionsunterrichts‘“ zu vermeiden. Dem Wunsch der EKD-Denkschrift  nach einem konfessionell-kooperativen RU als die zukünftige generelle Form  des RU ‚werden die Bischöfe gewiß ... nicht folgen können‘“ und eine  allgemeine Einladung an alle Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am  katholischen RU „‚werden die Bischöfe ... nicht aussprechen“‘.  3. Konsequenzenreiche Unterschiede  —  In der EKD-Denkschrift ist m.E. zutiefst ein Didaktikverständnis leitend,  nach dem die Allgemeine Didaktik und die Fachdidaktik einen prinzipiell  gleichwertigen Normenanspruch haben und sich in gegenseitiger Interde-  pendenz zueinander in Beziehung setzen müssen. Diese Position steht der  in der katholischen Kirche gegenüber, insofern hier die Fachdeterminante  Theologie normativ ist und den Prozeß der Vermittlung bestimmt, was  notwendigerweise zu einer tiefgreifenden Differenz im Bereich der inhalt-  lichen Ziele des RU führen muß mit entscheidenden Konsequenzen für die  Handhabung des Konfessionsprinzips im RU.  Die herangezogenen kirchlichen Verlautbarungen aus dem katholischen  Raum belegen, daß immer noch von der normativen Rückbindung der  9 B. Krautter, Position der Katholischen Kirche zum „ökumenischen Religionsunterricht‘‘,  in: F. Johannsen u.a. (Hg.), Ökumenischer Religionsunterricht und Ökumene in der  Ausbildung von Religionslehrern und Religionslehrerinnen, a.a.O., 50-59 (Zitate 56-59);  vgl. ders., Von den Kirchen gemeinsam verantworteter Religionsunterricht?, in: KatBl  11/94, 763f.Deshalb ist eın
egınn VoNn Religionsunterricht 1Im Klassenverband in der Grundschule eın
verkehrter Weg Es bedarf verbindlicher Absprachen über eıne ökumenische
Öffnung des ‚„„‚eine ungeordnete Aufweichung der Konfessionalıtät
des Religionsunterrichts”‘ vermeıden. Dem unsch der EKD-  schrift
ach einem konfessionell-kooperativen als die zukünftige generelle Form
des ‚„‚werden dıe 1Scho{fe gew1ß nıcht folgen können‘‘“ und eine
allgemeıne ınladung alle Schülerinnen und chüler ZUI eiılnahme
katholischen ‚‚werden die 1SCHNO{Ie12  Richard Schlüter  vielmehr auf eine alte und immer neu auflebende Strategie einer ’Anti-Evan-  gelisierung’ zurückzuführen. ““  Die von K. Lehmann vertretene Position und theologische Begründung  bestimmen sehr deutlich die Ausführungen zur Konfessionalität des RU in der  Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz vom 9.3.95. Sie sind  ebenfalls leitend in der bischöflichen Kommission für „„Erziehung und Schule‘‘  bei der Erarbeitung einer Erklärung zum Religionsunterricht. Deren Vorsit-  zender präzisierte kürzlich, nachdem er die theologischen Überlegungen von  Lehmann fast wörtlich referiert hat, die für die erwartete Erklärung maßge-  benden Grundregeln: „„Die deutschen Bischöfe werden die Konfessionalität  des katholischen Religionsunterrichts verteidigen. Es gibt eben die Evangeli-  sche Kirche und die Katholische Kirche und andere Kirchen, aber keine  ökumenische Kirche. Der konfessionelle Religionsunterricht nimmt die Tauf-  entscheidung der Eltern ernst. Sie haben bewußt ihr Kind evangelisch bzw.  katholisch taufen lassen und haben ein Recht darauf, daß ihr Kind mit den  Lebensformen und dem Glaubensreichtum ihrer Kirche vertraut wird ...  Toleranz kann nur auf dem Boden einer eigenen Überzeugung wachsen und  gedeihen und nicht auf dem Verzicht auf ein klares Profil ... Deshalb ist ein  Beginn von Religionsunterricht im Klassenverband in der Grundschule ein  verkehrter Weg.“ Es bedarf verbindlicher Absprachen über eine ökumenische  Öffnung des RU, um „eine ungeordnete Aufweichung der Konfessionalität  des Religionsunterrichts‘“ zu vermeiden. Dem Wunsch der EKD-Denkschrift  nach einem konfessionell-kooperativen RU als die zukünftige generelle Form  des RU ‚werden die Bischöfe gewiß ... nicht folgen können‘“ und eine  allgemeine Einladung an alle Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am  katholischen RU „‚werden die Bischöfe ... nicht aussprechen“‘.  3. Konsequenzenreiche Unterschiede  —  In der EKD-Denkschrift ist m.E. zutiefst ein Didaktikverständnis leitend,  nach dem die Allgemeine Didaktik und die Fachdidaktik einen prinzipiell  gleichwertigen Normenanspruch haben und sich in gegenseitiger Interde-  pendenz zueinander in Beziehung setzen müssen. Diese Position steht der  in der katholischen Kirche gegenüber, insofern hier die Fachdeterminante  Theologie normativ ist und den Prozeß der Vermittlung bestimmt, was  notwendigerweise zu einer tiefgreifenden Differenz im Bereich der inhalt-  lichen Ziele des RU führen muß mit entscheidenden Konsequenzen für die  Handhabung des Konfessionsprinzips im RU.  Die herangezogenen kirchlichen Verlautbarungen aus dem katholischen  Raum belegen, daß immer noch von der normativen Rückbindung der  9 B. Krautter, Position der Katholischen Kirche zum „ökumenischen Religionsunterricht‘‘,  in: F. Johannsen u.a. (Hg.), Ökumenischer Religionsunterricht und Ökumene in der  Ausbildung von Religionslehrern und Religionslehrerinnen, a.a.O., 50-59 (Zitate 56-59);  vgl. ders., Von den Kirchen gemeinsam verantworteter Religionsunterricht?, in: KatBl  11/94, 763f.nıcht aussprechen‘‘.

Konsequenzenreiche Unterschiede
In der EKD-Denkschrı ist m.E zutiefst ein Didaktikverständnis leitend,
nach dem die Allgemeine Dıdaktık und die Fac  idaktık einen prinzipiell
gleichwertigen Normenanspruch aben und sich ın gegenseıltiger nterde-
pendenz zueinander iın Beziehung seizen mussen Diese Posıtion steht der
in der katholischen Kıiırche gegenüber, insofern hiıer die Fachdeterminante
Theologie nNormatıv ist und den Prozeß der Vermittlung bestimmt, Was

notwendigerweise einer tiefgreifenden 1TIerenz 1im Bereich der alt-
lichen jele des führen muß mıt entscheidenden Konsequenzen für die
Handhabung des Konfessionsprinz1ps 1im
Die herangezogenen kirchlichen Verlautbarungen aus dem katholischen
Raum belegen, daß immer och VON der normativen Rüc)  indung der

Krautter, Posıtion der Katholischen iırche ‚‚ökumenischen Religionsunterricht‘
Johannsen Hg.) Ökumenischer Religionsunterricht und Okumene in der

Ausbildung Von Religionslehrern und Religionslehrerinnen, a:8:0°, 50-59 (Zıtate
vgl ders., Von den Kirchen gemeinsam verantworteter Religionsunterricht?, in
11/94, 763
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Religionspädagog 1 die (dogmatısche) Theologıe auSgcCRaNgCH wird.
Diese Posıtion hat notwendigerweise ZUT Konsequenz, jede Entsche1-
dung bezüglıch der ökumenischen Orientierung des 1SC 1mM
umfassenden Sınn abhängig und begrenzt ist und bleıbt VO ekklesi0log1-
schen Selbstverständnis und der sıch daraus ergebenden Verhältnisbestim-
INUNS der Konfessionen zueinander. Die rage stellt sıch, ob INan mıt dieser
Argumentationsstruktur der tatsächlichen konfessionellen Wiırklichkeit und
der Aufgabe des schulıiıschen in einer weltanschaulıiıch pluralen Gesell-
cschaft erecht werden kann der dokumentieren die Texte selbst schon in
edenklıcher Weıse, WI1Ie sıch beı einer olchen Argumentationsstruktur der
Verbindlichkeitsgrad des kirchenoffizijellen Verständnisses VON Konfess1-

konfessioneller Identität und letztlich reduzıert auf den bloßen
Status eines Postulats? Dann bliebe aber als einz1ges durchschlagendes
rgument für die Beıbehaltung der konfessjionellen Irennung 1im UTr

der Verweıls auf dıe Faktızıtät der Trennung zwischen den Konfessionen,
WIeE 6S 1mM Entwurf der bischöflichen Kommissıon geschehen ist (vgl

60). '°
Katholischerseıits wırd wenı1ger empirıisch vOTSCBAaNSCH DIie tatsächliche
relıg1öse Sıtuation der Schülerinnen und Schüler wiıird NUT sehr begrenzt als
hermeneutischer Schlüssel für die Dıdaktık des heute gewertet. ine
deutliche katechetische Funktion des ist unübersehbar. Dies bedeutet
in didaktıiıscher Hınsıcht, daß 65 1ImM zutiefst eın ‚„„‚Glaubenlernen‘‘
1m Kontext VON Kırche gehen soll, weniger ein Verstehen VOoOoN elıgıon
Wwı1ıe In der EKD-Denkschrı efizteres ist m.E mıt dem Bildungsauftrag
der Schule und der Diskussionslage in der Allgemeinen Dıdaktık wesentlich
besser ZUu vereinbaren.
In der EKD-Denkschrı ist ansatzweılse der Perspektivenwechsel VON

einer ‚„„‚Hermeneutık der Vermittlung ‘ einer ‚‚Hermeneutik der ne1g-
.6  nung vollzogen. Dieser implızıert auch ein Verständnis des Identi-
tätsfindungsprozesses. In der Denkschrift wird unterstrichen, sıch
Identität AUS dem ‚„„Wechselspiel*‘ der Verständigungsprozesse bıldet 82)
und diese nıcht erst möglıch werden, nachdem eine persönliche onfes-
s1onelle Identität ausgebilde ist aDel wird abgehoben auf ommunikatıve
Prozesse, in denen die Jugendlichen als ner und ubjekte in den 1C
kommen, nıcht VON vornhereıin reduziert auf ihre als Schülerinnen
und chüler, denen Vorgegebenes vermittelt werden soll, wobe1l iıre
oder ndıirekt die Institution 1m ıttelpu. der Aufmerksamke!ı steht
Sie versucht, Partizipationsformen für den entwickeln, die dem
Individualıtäts- und Autonomieanspruch der einzelnen echnung tragen.
SO wird 1Im C auf die Weise der Glaubenstradiıerung 1Im das

10 Zur theologischen Bewertung eiıner olchen Argumentation vgl CAiuter, Die
konfessionelle Irennung 1Im elig1onsunterricht ine theologische Notwendigkeıt?, in
ÖR 1/96, 230-523



Rıchard chiuter

anfangsweise realısıert Was eıge WIC olg andeutet ‚„‚Das Iradieren
wird sofern Prozesse des iınladens und Hınführens gelıngen
aktıven partızıpatorıschen und 1iUT zeıtweıilıgen Miıttun dem dıe
Vorstellung der aufkündbaren Wahlvergemeinschaftung zugrunde 1eg
Das rgebnis des Miıttuns Nı miıthın erst einmal offen Kontingent nıcht
vorhersagbar Das bedeutet ine VOITANSIES instruktionstheoretisch be-
gründete Vermittlung, Sal C1NeE ’Glaubensbewahrung weilche bereıits auf
der theoretischen enkebene auf Gehorsam seftfzt 1ST bsolet geworden
Das gılt jedenfalls für die enrner der Bevölkerung erst recht für
die Jugend dıe sıch mehrheıtlıch den lebens-totalıtären strikt auf

11Gehorsam aANgCWICSCHNECN Entwürfen entzieht

188} Cchlußbemerkungen
Katholıischerseits wırd be1 den gegenwartıgen Überlegungen imMmer wieder auf
den Würzburger Synodenbeschlu ZU Relıgionsunterricht Er
bıldet offenbar dıe Basıs möglıchen Verständigung über die ukun des

Seine Argumentatıon ZUr Konfessionalıtät des stellt gleichsam die
Norm dar für heutige Überlegungen ZU dieser rage biıisher unverändert
aber auch unveränderbar?

formuliert SCINCGT posthum veröffentlichten Vorlesung über Ge-
schic  iıchkeıt und Offenbarung ‚„Dıie Geschichte geht eıter ıhren Gang, dıie
Offenbarung pricht sıch eıter dem Gang der Geschichte und auch das
enken darüber soll damıt nıcht abgeschlossen vielmehr angestoßen SCIN P

Dies gılt zweiıfellos auch für Synodenbeschlüsse Daraus olg daß der
Synodenbeschlu ZU nıcht einfachhin als eIiINn operatiıonalısıerbarer and-
lungsrahmen ZUT didaktıschen es  ng des elesen werden kann Dies
Ware ungeschichtlich und ohl auch die Intention des Beschlusses
Dessen Absıcht Walr C5S, konkreten geschichtlichen Sıtuation Ccin

relıgionspädagogisches andlungsmodell entwıckeln Horizont
verantworteten Dıalogs zwıschen Theologie und Pädagogık Dieser Dıalog 1ST
als verbindlicher hermeneutischer Horizont relıgionspädagogischer
bestimmt worden Dadurch 1St aber nıcht festgeschrieben worden
welche diıdaktischen Eınzelentscheidungen oder Organisationsformen des Un-
terrichts daraus abzuleıiten S1nd. Der Synodenbeschluß dokumentiert selbst,
WIC (1° dıe konkrete, historisch notwendige es  ng des verändert hat
bzw verändert 15561 will !®

Feige Gesellschaftliche Bedingungen relıg1öser Curricula VEE -Informationen
1/94 Vgl diıesem Themenfeld Mette Indıyidualisierung und Enttradıtio-
nalısıerung als (relıgı1ons-)pädagogische Herausforderung, in Becker/Chr CNeuke
(Hgg Aneignung und Vermittlung,
12 B Geschichtlichkeit und Offenbarung Aus dem Nachlaß hrsg Casper und

eige, Ta 1993, 169
13 Vgl dazu Lange, „Religionsunterricht, der zunehmend von den Kırchenam
verantwortet wird‘‘. ber die heikle Schnittmenge zwıschen Relıgionspädagogik und
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Von er kann gemäß dem Grundsatz der Geschichtlichkei gesagtl
werden, daß der Synodenbeschluß heute NUur ernstgenomm wird, WE N

ihm andere Konsequenzen als VOT ahren SCZOBCNH werden. Andernfalls
dient GE eher als Basıs VOoNn Verdrängungsstrategien gegenüber einer Neuor1-
entierung des Damıt aber wird die efahr größer, die theoretisch
verdrängte Wirklichkeit über die religionspädagogische Praxis irgendwann
hereinbricht und damıt auch dıe eigene Theoriebildung total In rage stellt

Rahner hat VOT 25 Jahren angemerkt, dıe personale und pastorale in
uUNnsSeTCIN Kontext dıe religionspädagogıische Situation das krıtiısche Gewı1issen

14sein mMuUsSsse für eiıne (pastorale religionspädagogische Theorıie und PraxIıs.
Es ware gul, wWenn auch In kirchlichen Verlautbarungen ZU[r Organısatıon des

heute ZU einen der hermeneutische Horizont des Synodenbeschlusses für
die methodisch-didaktische Gestaltung des der theologisch-pädago-
gische Dıalog, bestimmend ware und ZU) anderen der Von Rahner
angesprochene hermeneutische Grundsatz religionspädagogischer Theoriebil-
dung in dıe Praxıs umgesetzt würde, nach dem die Person, die Schüle-
rinnen und chüler, 1im Mittelpunkt stehen muß und nıcht eine Theorie, nach
dem nıcht ıIn erster iınıe Rechtsposıitionen reklamıert werden können, dıe
inzwischen weıtgehend ohne Realıtätsbezug sıind, sondern Lebenswelten e_

schlossen und mıit Erfahrungen AUus Glauben kritisch durchbuchstabie: werden
mussen

taa!  rıchenrec. In Reinhardt (Hg.) eologıa et Jus Canonicum, Essen 1995,
91-2|
14 Rahner, Neue nsprüche der Pastoraltheologie Nn die Theologıe als SanZC, 1In:
Schrzih 9, Einsiedeln 1970, 145ff
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Dieter auth
Die edeutung der Bundesländer für den
Religionsunterricht als ema der katholischen Kırche

inleıtung
Dargestellt werden nıcht NUTr rel1ig1onspädagogısche Inhalte sondern VOIL em
kırchliche polıtısche und gesellschaftlıche orgänge dıe mıiıt den Kırchende-
batten den katholischen Religionsunterricht RU) angesichts der
Bundesländer verbunden S1Nd Insofern 1St das Hauptinteresse außer auf die
Ideengeschichte VOI em auf bestimmten Ausschnuıiıtt A4usSs der Sozlalge-
schıichte der Religionspädagogik gerichtet. Bildungsrechtliche VOorgängeble1i-
ben ihrer 'akKTtısc. en edeutung für das ema ausgeklammert. ! Die
usführungen beziehen sıch auf relıg10onsbezogene Bildungsbestrebungen 1
Land Brandenburg, da dort die religionspolitische derart gestaltet 1ST
daß katholische Kırchenvertreter in Reichweıiıte und Komplexıtät nıcht
olft findenden Außerungen und Maßnahmen veranlaßt Im Land
Brandenburg wırd ach vierjähriger Modell DZW Versuchszeıt ab dem
chuljahr 996/9 / der Sekundarstufe e1in Fach Lebensgestaltung-Ethik-
Religionskunde LER) eingeführt dem elıgıon bekenntniısungebunden
als Dımension Von Lernaufgaben der Lebensgestaltung vorkommt Konfess1i0-
neller soll den Kırchen außerhalb des Ööffentlichen Schulbetriebs
Schulräumen ermöglıicht werden Im folgenden werden religionspädagogisc
bedeutsame Bestrebungen der katholischen Kırche erortert dıe VOT diesem
Hintergrund erklärbar SiInd Zur Sprache kommen orgänge AUSs der für
Brandenburg zuständıgen Berliner Kırchenleıitung, Vertreter nıcht leitender
Kırchenebenen Lailenverbände und Religionspädagogen Weıterhin werden
Bestrebungen der Deutschen Bischofskonferenz Bonn und nahestehender
Gremien angesichts der religionspädagogischen ufgaben den 1än-
dern dargestellt

Dıie Berlıner Kırchenleitung
7u unterscheiden sınd ZWeI Verhandlungsperioden 991/92 und ab Maı
1995 Für dıe frühe ase gaben bildungspolıtische Texte aus dem Landtag
Brandenburg, mıiıt denen LER angekündigt worden WAarTr den apologetischen
Hintergrund Dıe ase Wäal Von EMEINSAMEN Verhandlungslinie

Vgl leter Al Der katholische Religionsunterricht bıldungsrechtlicher 1C|
Religionspädagogische Beıträge Jg 1996
and Brandenburg, Miınısterium für Bıldung, Jugend und Sport Minıste-

IMN Marıanne Bırthler) nterrichtsfac (Lernbereich) ‚„Lebensgestaltung/kEthık/Relıgion"‘
Land Brandenburg Arbeitsstandpunkte otsdam 1991 eDruar 1801 Die Christen-

ehre (1991) 312-314 eglerung (Mınısterin Marıanne er Kabinettsbe-
schluß ZU] Modellversuch LER und Potsdam 1992 Juni in rıstıian
Lange/Peter Kriesel LER Ludwigsfelde 1993 DALDN (Wer'  edes Pädagogischen
Landesinstituts Brandenburg Nr
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der katholischen Kırchenvertreter mıiıt der Evangelıschen Kırche Berlin-
Brandenburg bestimmt nachdem diese LER endgültig verworfen hatte Zur
ersten aSse wırd zuerst dıe kırchliche 11 LER und danach dıe CISCHC
Oosıt1ıon der Kırche skizzıert Kritik LER betraf dıe didaktıische
und die polıtısche Funktion des Faches Didaktisch esehen habe INan 6S MI1

orm VON allgemeınem Religjionsunterricht oder auch ledigliıch mıiıt
Moralunterricht egen den religionskundlıchen nNsatz VonNn LER hatte
der Berliner Bischof eorg ardına)| Sterzinsky keine Einwände.? Der Ansatz
bedürfe aber der rgänzung konfessjionellen da SONSEL dıie Identität der
Schüler und ihre Toleranz gegenüber Christen nıcht geförde würden.“ Um
den katholischen Eltern 1 Brandenburg Argumente für die kırchliche eh-
NUNg VOoN LER bıeten, gab ihnen dıe Kirchenleitung ext der
Bonner Zentralstelle Bildung ZU) RU 1 Bundesländern ZUu[I and ° Als
Moralunterricht ehnten die Kırchenvertreter LER ab, weil 65 keine geschlos-
SCI1IC Morallehre gebe Deshalb Versuche unterschiedlichen relıgıösen
und weltanschaulichen Standpunkten MEINSAMECN Ausdruck geben
bereıts den sechzıger ahren für gescheıtert erklärt worden Um mehr
SCI 1es heute unmöglıc W siam und Buddhiısmus berücksichtigt werden
sollen Eın Gutachten westdeutscher Polıtıkberatung VoNn 19672 sollte diese
Meınung stutzen° Politisch-gesCHACHATTICN stehe LER ı efahr, Teıl
staatlıchen Ideologıe wercien.7 In dem zitierten ext aUuUsSs der Zentralstelle
ildung 1 Bonn konnten dıie Brandenburger Eltern lesen, LER artıkuliıere
sıch das Interesse, ‚„‚auf dem mweg ber die ehemalıge DDR polıtische
Veränderungen der BRD erreichen etwa Rıchtung auf SOz1a-

56lısmus mıt ’menschlichem Gesıcht

31B MBJS (Leıter der Rechtsabteijlung) Vermerk über CIMn espräc) des Mınısters
(Roland Resch) mıiıt Kardınal erzins 1994 Potsdam 1994 UguS!

DIie Katholische Kırche KK), Kirchenleitung des Bıstums Berlın ( KBB) ıtender
Rechtsdirektor Heınz Brauburger/Stv ıter des Katholischen Büros Achim Faber)

BerlınVermerk ZU den wesentlichen Aussagen des Kabinettsbeschlusses VOIINl 1992
1992 unı 1T

Zentralstelle Bıldung der eutschen Bischofskonferenz ZB) (Referent Hans
L‘ossevatore Komano Jg 1992W ınden) Trste Gehversuche nach )yährıgem x ıl

Nr 31 f von Julı 31 6- vgl unten beiı Anm
(Leıtender Rechtsdirektor Heınz Brauburger Grundrecht auf rteilung des

konfessionellen KUSs Frankfurter undschau Jg 1991 VON November
der ext Anm Verwiesen IST auf den Deutschen Ausschuß für das Erziehungs- und
Bıldungswesen Zur relıg1ösen Erziehung und Bıldung den Schulen Bonn 1962
November Ders Empfehlungen und Gutachten Gesamtausgabe/ besorgt
Hans OoOhnenkamp Stuttgart 1966 29 Zatiert ISst uch ebd 229
/KK Bıischöfliches Ordinarıat Stellungnahme den Arbeıtsstandpunkten des MBIJS

Berlın 1991 Dr1 (Ms )9 vgl ischo eorg Cardınal
Sterzinsky/Apostolıische Adminıiıstrator VON Görlhıitz Bischof Huhn) aus Berlın
alle Geilstlichen atechetiInnen und hauptamtlıchen MitarbeıiterInnen IN der Seelsorge dıe
Pfarrgemeinderäte und Eltern des Bistums Berlın Land Brandenburg, Berlın 1992
eptember (Ms 1+06 ), nlage
S Wie Anm



Bedeutung der Bundesländer für den

Die Berliner Kırchenleitung verirat selbst e1Ne Religionspädagog1 Von der
drei Merkmale skizziert Zum solite der ‚indıvıduelle Lebens-
bewältigung“9 und ‚„„‚wertorientierte Lebenshilfe‘‘!° bieten. Dies korrespon:dierte der Lebensgestaltungspädagog1 ostdeutscher Bildungsre:formgruppen1 e
und der OTffNzıellen Bildungspolitik 1ı Land Allerdings Waren dıe rchen-

hıerbei eher VOoN normatıven Bekenntnispositionen und die ıldungs-
polıtık eher VoNn empirischen Jugendstudien geleıtet Diıe Kırchenvertreter
wollten zweıten konfessionellen Sfa} konfessionsungebundene rel1ı-
gionsbezogene Bıldungselemente. Als Gewährsleute für ihre Posıtion en
S1ie auch dıe Polıtı  eratung und VOT em Hessens Kultuspolitik an
Die Rezeption beider Hıintergründe gehtauf Rechtsdirektor in der
Berliner Kırchenleitung AUus Hessen zurück *? Die als Tcheniern wahrgenom-

Regierungsstellen ollten mıt Texten Von Polıtikern AUS Bundes-
and überzeugt werden das allgemeın als relig1onspädagogisc en-
stuft wurde Prompt empfand INan Bıldungsministeriıum dıe Verbindung
katholischer Interessen mıt Hessens Bıldungspoliti auch als ungasserzé und
stützte sıch ZUT Bekräftigung der CISCNCH Posıtion auf denselben ext* 7um
dritten TUC: sıch der katholische tandpu: auch ıin  z bestimmten Organısa-
tionsformen des RUSs aus Er sollte für ungetaufte Schüler offen ökumenisch
gestaltet ]  rgangs- oder schulübergreifend oder den Kiırchengemeinden
stattfinden können In bestimmten Verhandlungsphasen WAarTr die Berlıner
Kirchenleitung auch als Fach nnerhalb Von LER mıt D  IN
R:  enplan und lediglıch einstündıgem Wochenunterricht bereıit och sollte
es en VON als ordentlıchem eNrIaC mıiıt Abmeldemöglıichkeıt
leiben Miıt den genannten Formen sollte fMexıbel auf Dıasporasıtuationen
CI  Nn aber auch der Landesregierung Kompromißangebote emacht
werden
ach März 1995 War dıe Evangelısche Kırche Berlın-Brandenburg nıcht
mehr ZUT Miıtarbeit LER bereıt wodurch ihre Attraktıvıtät als Partner der
katholischen Kırche be1l Verhandlungen mıt der egjıerung gestiegen War

el Kırchen strehbten konfessionellen der UrCc SCMEIN-

I KK 1991 Aprıl 25 (wıe Anm
Gemeinsame rklärung über dıe Erteilung des RUSs erln 1992

März (Ms )‚ Taambe
11 Volksinijative Bıldung, Arbeıtsgruppe Allgemeinbildung und Lebensgestaltung Lebens-
gestaltung 108 ‚en! der Allgemeınnbildung Posıtionspapiler, erlın 1990 Januar
Pädagogikunterricht c} (1991) 26-30
12 Die Anm genannte rklärung fußt weitgehend auf Land Hessen ultusmiınıste-
I1U1I1 T1a (Wiesbaden) 1991 Juniı des Hessischen Smı1n1ı
Ster1ums (1991) Nr 425-42 7 Im Anm ıtıerten ext WIF! auf
Hessen Kultusmintisteriıum (Miınıster Hartmut Holzapfel) heute für 1DNC Schule Von

MOTgSCH Darmstadt 1991 September 25 (Ms
13 Vgl Anm und

MBIJS Vermerk betr T1e des katholischen 1SCHOIS Von Berlıin ınısterpräs1-
dent anfreı Stolpe) otum (Potsdam) 19972 Juh 15 (Ms
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R:  enplan mıt didaktisch verwandten Fächern und festgeschrıebenen
Kooperationsphasen verzahnt se1in sollte 15 Dieses Modell WaT Uurc
eine Denkschrift der Evangelıschen rchen in Deutschlan! ZU

VON 1994, In der VON einem konfessionell-kooperativen als Fach eıner

Fächergruppe dıe Rede war  16 In Brandenburg dıe Kırchen Urc den
ıllen ZUI Festschreibung konkreter Kooperationsmaßnahmen och ber
diese Denkschriuft hinausgegangen. Im Rahmen eines Wahlpflichtbereichs
sollte eın „allgemeıner Themenfeldplan” gemeinsame rundlage für dıe Je
eigenen ‚„Richtlinien" 1 evangelischer und katholischer se1in.
Weiterhin sollte 6S verschiedene verbindliche ‚„Formen der Zusammenarbeıt
nnerha) der Fächergrupp (Koordinatıon Von Stoffverteilungsplänen, Fä-

chergruppenkonferenzen, gemeinsame Projekte, wechselseıtige Verwendung
Von Medien) geben. M Das Bildungsministerium lehnte mıt der Begründung
ab, Uurc. das achdenken se1l die bildungspolitisch favorislerte rundıdee
nıcht berücksichtigt, Lerndimensionen verschiıedener didaktısch verwandter
Fächer integrativ unterrichten.*  S Auf diesem Diskussionsstand kam 65

Zzwel Anhörungen VOIL dem Bildungsausschuß des andtags. er Vertretern
VoNn Konfessionsfreien konnten lediglich dıe katholische Kırche auf beiden
Veranstaltungen ihre Posıtion vVe Die katholischen ertreter hatten
insgesamt die meıisten Redeanteile Im Zentrum des katholischen Standpunkts
stand die ese, Toleranz und pluralistische altungen bedürften der VOTaUS-

gehenden relıg1ösen Identität, dıe NUur in der vorherrschenden Begegnung muıt
einer Konfession erworben würde. Die Möglichkeıit einer der pluralen el1g1Öö-
SCH Verständigung mitlaufenden Identitätsbildung wurde verneınt. Erstaunlich
ist das be1 beiden Verhandlungsleitern ZUuU ındende methodische Defizıit der
Debatte, deren zentrale ese und Gegenthese biısher empirisch nıcht ver1ıf1-
ziert wurden und INall 1er bisher über das Niıveau subjektiver Setzungen nıcht
hinauskam. Die Debatte hatte ein zweıtes problematıisches Element, indem die
Kirchenvertreter sıch nıcht 1Ur mıt LER, sondern auch mıt ihrem Bild VON

LER auseinandersetzten und damıt derselben Strategie anhıngen, dıe SIE
Vertretern VOIlN LER, WwIıe etwa dem Landeselternrat, 1im Umgang mıiıt

vorgeworfen hatten. 7u diesem Bıld Von LER gehörte die Vorstellung, das

15 Evangelische Kirche In Berlin-Brandenburg EKBB) (Bischofolfgang Huber/
Gerhard Zeitz)/KK, (Erzbischof eorg ardına. Sterzinsky/Bıldungsdezernent Hans-
Peter _ Riıchter Resp.]) 1mM Land Brandenburg, Berlin 1995, Julı 13 (Ms S:
Katechetische Blätter 120 (1995) Auszug) Dies.: Gemeinsame Stellungnahme20  Dieter Fauth  samen Rahmenplan mit didaktisch verwandten Fächern und festgeschriebenen  Kooperationsphasen verzahnt sein sollte. 15 Dieses Modell war angeregt durch  eine Denkschrift der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD) zum RU  von 1994, in der von einem konfessionell-kooperativen RU als Fach einer  Fächergruppe die Rede war. '° In Brandenburg waren die Kirchen durch den  Willen zur Festschreibung konkreter Kooperationsmaßnahmen noch über  diese Denkschrift hinausgegangen. Im Rahmen eines Wahlpflichtbereichs  sollte ein „allgemeiner Themenfeldplan‘‘ gemeinsame Grundlage für die je  eigenen „Richtlinien‘“ Ethik, evangelischer RU und katholischer RU sein.  Weiterhin sollte es verschiedene verbindliche „Formen der Zusammenarbeit  innerhalb der Fächergruppe‘“ (Koordination von Stoffverteilungsplänen, Fä-  chergruppenkonferenzen, gemeinsame Projekte, wechselseitige Verwendung  von Medien) geben.17 Das Bildungsministerium lehnte mit der Begründung  ab, durch das Fachdenken sei die bildungspolitisch favorisierte Grundidee  nicht berücksichtigt, Lerndimensionen verschiedener didaktisch verwandter  Fächer integrativ zu unterrichten. !® Auf diesem Diskussionsstand kam es zu  zwei Anhörungen vor dem Bildungsausschuß des Landtags. Außer Vertretern  von Konfessionsfreien konnten lediglich die katholische Kirche auf beiden  Veranstaltungen ihre Position vertreten. Die katholischen Vertreter hatten  insgesamt die meisten Redeanteile. Im Zentrum des katholischen Standpunkts  stand die These, Toleranz und pluralistische Haltungen bedürften der voraus-  gehenden religiösen Identität, die nur in der vorherrschenden Begegnung mit  einer Konfession erworben würde. Die Möglichkeit einer der pluralen religiö-  sen Verständigung mitlaufenden Identitätsbildung wurde verneint. Erstaunlich  ist das bei beiden Verhandlungsleitern zu findende methodische Defizit der  Debatte, deren zentrale These und Gegenthese bisher empirisch nicht verifi-  ziert wurden und man hier bisher über das Niveau subjektiver Setzungen nicht  hinauskam. Die Debatte hatte ein zweites problematisches Element, indem die  Kirchenvertreter sich nicht nur mit LER, sondern auch mit ihrem Bild von  LER auseinandersetzten und damit derselben Strategie anhingen, die sie  Vertretern von LER, wie etwa dem Landeselternrat, im Umgang mit RU  vorgeworfen hatten. Zu diesem Bild von LER gehörte die Vorstellung, das  15 Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg (= EKBB) (Bischof Wolfgang Huber/ OKR  Gerhard Zeitz)/KK, KBB (Erzbischof Georg Cardinal Sterzinsky/Bildungsdezernent Hans-  Peter. Richter [Resp.]): RU im Land Brandenburg, Berlin 1995, Juli 13 (Ms, 1S.), in:  Katechetische Blätter 120 (1995), 607 (Auszug). — Dies.: Gemeinsame Stellungnahme ...,  Berlin 1995, September 29 (Ms, 1 S.).  16 Evangelische Kirche in Deutschland: Identität und Verständigung. Standort und Perspek-  tiven des RUs in der Pluralität. Eine Denkschrift .../ ... hg. v. Kirchenamt der EKD,  Gütersloh 1994, (September 7).  17 KK, KBB: Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Bildung,  Jugend und Sport des Landes Brandenburg am 21.9.1995, Berlin 1995, September 21 (Ms,  78357  18 Referatsleiterin für LER im MBJS Imma Hillerich, in: Gesellschaftlicher Beirat für LER:  Protokoll der Sitzung ... vom 23.8.1995, (Potsdam) 1995, August 23 (Ms, 5 S.).Berlin 1995, September (Ms, S.)
16 Evangelısche Kiırche in Deutschland: ent1! und Verständigung. Standort und Perspek-
tıven des RUSs In der Pluralıtät. FEıne Denkschrift20  Dieter Fauth  samen Rahmenplan mit didaktisch verwandten Fächern und festgeschriebenen  Kooperationsphasen verzahnt sein sollte. 15 Dieses Modell war angeregt durch  eine Denkschrift der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD) zum RU  von 1994, in der von einem konfessionell-kooperativen RU als Fach einer  Fächergruppe die Rede war. '° In Brandenburg waren die Kirchen durch den  Willen zur Festschreibung konkreter Kooperationsmaßnahmen noch über  diese Denkschrift hinausgegangen. Im Rahmen eines Wahlpflichtbereichs  sollte ein „allgemeiner Themenfeldplan‘‘ gemeinsame Grundlage für die je  eigenen „Richtlinien‘“ Ethik, evangelischer RU und katholischer RU sein.  Weiterhin sollte es verschiedene verbindliche „Formen der Zusammenarbeit  innerhalb der Fächergruppe‘“ (Koordination von Stoffverteilungsplänen, Fä-  chergruppenkonferenzen, gemeinsame Projekte, wechselseitige Verwendung  von Medien) geben.17 Das Bildungsministerium lehnte mit der Begründung  ab, durch das Fachdenken sei die bildungspolitisch favorisierte Grundidee  nicht berücksichtigt, Lerndimensionen verschiedener didaktisch verwandter  Fächer integrativ zu unterrichten. !® Auf diesem Diskussionsstand kam es zu  zwei Anhörungen vor dem Bildungsausschuß des Landtags. Außer Vertretern  von Konfessionsfreien konnten lediglich die katholische Kirche auf beiden  Veranstaltungen ihre Position vertreten. Die katholischen Vertreter hatten  insgesamt die meisten Redeanteile. Im Zentrum des katholischen Standpunkts  stand die These, Toleranz und pluralistische Haltungen bedürften der voraus-  gehenden religiösen Identität, die nur in der vorherrschenden Begegnung mit  einer Konfession erworben würde. Die Möglichkeit einer der pluralen religiö-  sen Verständigung mitlaufenden Identitätsbildung wurde verneint. Erstaunlich  ist das bei beiden Verhandlungsleitern zu findende methodische Defizit der  Debatte, deren zentrale These und Gegenthese bisher empirisch nicht verifi-  ziert wurden und man hier bisher über das Niveau subjektiver Setzungen nicht  hinauskam. Die Debatte hatte ein zweites problematisches Element, indem die  Kirchenvertreter sich nicht nur mit LER, sondern auch mit ihrem Bild von  LER auseinandersetzten und damit derselben Strategie anhingen, die sie  Vertretern von LER, wie etwa dem Landeselternrat, im Umgang mit RU  vorgeworfen hatten. Zu diesem Bild von LER gehörte die Vorstellung, das  15 Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg (= EKBB) (Bischof Wolfgang Huber/ OKR  Gerhard Zeitz)/KK, KBB (Erzbischof Georg Cardinal Sterzinsky/Bildungsdezernent Hans-  Peter. Richter [Resp.]): RU im Land Brandenburg, Berlin 1995, Juli 13 (Ms, 1S.), in:  Katechetische Blätter 120 (1995), 607 (Auszug). — Dies.: Gemeinsame Stellungnahme ...,  Berlin 1995, September 29 (Ms, 1 S.).  16 Evangelische Kirche in Deutschland: Identität und Verständigung. Standort und Perspek-  tiven des RUs in der Pluralität. Eine Denkschrift .../ ... hg. v. Kirchenamt der EKD,  Gütersloh 1994, (September 7).  17 KK, KBB: Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Bildung,  Jugend und Sport des Landes Brandenburg am 21.9.1995, Berlin 1995, September 21 (Ms,  78357  18 Referatsleiterin für LER im MBJS Imma Hillerich, in: Gesellschaftlicher Beirat für LER:  Protokoll der Sitzung ... vom 23.8.1995, (Potsdam) 1995, August 23 (Ms, 5 S.).hg Kırchenamt der
Gütersloh 1994, (September 6l

KK, Stellungnahme öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Bıldung,
Jugend und por! des Landes Brandenburg nm 21.9 1995, rlın 1995, September 27 (Ms,

S.),
18 Referatsleiterin für LER MBJS Imma Hillerich, Gesellschaftlıcher Beıirat für LE  A
'otoKo der 1'  ng20  Dieter Fauth  samen Rahmenplan mit didaktisch verwandten Fächern und festgeschriebenen  Kooperationsphasen verzahnt sein sollte. 15 Dieses Modell war angeregt durch  eine Denkschrift der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD) zum RU  von 1994, in der von einem konfessionell-kooperativen RU als Fach einer  Fächergruppe die Rede war. '° In Brandenburg waren die Kirchen durch den  Willen zur Festschreibung konkreter Kooperationsmaßnahmen noch über  diese Denkschrift hinausgegangen. Im Rahmen eines Wahlpflichtbereichs  sollte ein „allgemeiner Themenfeldplan‘‘ gemeinsame Grundlage für die je  eigenen „Richtlinien‘“ Ethik, evangelischer RU und katholischer RU sein.  Weiterhin sollte es verschiedene verbindliche „Formen der Zusammenarbeit  innerhalb der Fächergruppe‘“ (Koordination von Stoffverteilungsplänen, Fä-  chergruppenkonferenzen, gemeinsame Projekte, wechselseitige Verwendung  von Medien) geben.17 Das Bildungsministerium lehnte mit der Begründung  ab, durch das Fachdenken sei die bildungspolitisch favorisierte Grundidee  nicht berücksichtigt, Lerndimensionen verschiedener didaktisch verwandter  Fächer integrativ zu unterrichten. !® Auf diesem Diskussionsstand kam es zu  zwei Anhörungen vor dem Bildungsausschuß des Landtags. Außer Vertretern  von Konfessionsfreien konnten lediglich die katholische Kirche auf beiden  Veranstaltungen ihre Position vertreten. Die katholischen Vertreter hatten  insgesamt die meisten Redeanteile. Im Zentrum des katholischen Standpunkts  stand die These, Toleranz und pluralistische Haltungen bedürften der voraus-  gehenden religiösen Identität, die nur in der vorherrschenden Begegnung mit  einer Konfession erworben würde. Die Möglichkeit einer der pluralen religiö-  sen Verständigung mitlaufenden Identitätsbildung wurde verneint. Erstaunlich  ist das bei beiden Verhandlungsleitern zu findende methodische Defizit der  Debatte, deren zentrale These und Gegenthese bisher empirisch nicht verifi-  ziert wurden und man hier bisher über das Niveau subjektiver Setzungen nicht  hinauskam. Die Debatte hatte ein zweites problematisches Element, indem die  Kirchenvertreter sich nicht nur mit LER, sondern auch mit ihrem Bild von  LER auseinandersetzten und damit derselben Strategie anhingen, die sie  Vertretern von LER, wie etwa dem Landeselternrat, im Umgang mit RU  vorgeworfen hatten. Zu diesem Bild von LER gehörte die Vorstellung, das  15 Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg (= EKBB) (Bischof Wolfgang Huber/ OKR  Gerhard Zeitz)/KK, KBB (Erzbischof Georg Cardinal Sterzinsky/Bildungsdezernent Hans-  Peter. Richter [Resp.]): RU im Land Brandenburg, Berlin 1995, Juli 13 (Ms, 1S.), in:  Katechetische Blätter 120 (1995), 607 (Auszug). — Dies.: Gemeinsame Stellungnahme ...,  Berlin 1995, September 29 (Ms, 1 S.).  16 Evangelische Kirche in Deutschland: Identität und Verständigung. Standort und Perspek-  tiven des RUs in der Pluralität. Eine Denkschrift .../ ... hg. v. Kirchenamt der EKD,  Gütersloh 1994, (September 7).  17 KK, KBB: Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Bildung,  Jugend und Sport des Landes Brandenburg am 21.9.1995, Berlin 1995, September 21 (Ms,  78357  18 Referatsleiterin für LER im MBJS Imma Hillerich, in: Gesellschaftlicher Beirat für LER:  Protokoll der Sitzung ... vom 23.8.1995, (Potsdam) 1995, August 23 (Ms, 5 S.).VO! 23.8.1995., Potsdam) 1995, ugus! (Ms, 80)
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Fach WO elıgıon abstrakt und einNseEM1LSg rational erklären Zu diıesem Bıld
gehörte auch LER dem Monopol des Staates sehen ohne die dem
Fach beteiuligten gesellschaftlıchen Gruppen Ihrer edeutung wahrzuneh-

Seı1it der ersten Anhörung strebte das Land ecin Pfliıchtfach LER und
keinen innerhalb der öffentlıchen Schule wobe!l VoNn der egierung

den ıllen der SPD Mehrheitsfraktion C1Ne Teilnahmebefreijung Von

LER eingeraumt wurde W der chüler Von IC oder
Religionsgemeinschaft angebotenen teilnımmt DiIie egjıerung wollte dıe
Empfindung derer respektieren, die sıch Uurc Unterricht beschwert
en könnten der Z Wäal nıcht ZU Nichtglauben erziehe aber auf Jau-
benserziehung verzıichte Damıt wurde el der Bıldungsministerin der
mıiıft dem Pflichtfach LER eingeschlagene Weg weıtergegangen, den Umgang
mıt elıgıon gesel}szclhif.t%i  SA  rr freizugeben und den Betroffenen dıe Entsche1-
dung überlassen.“ ! Die ırchenleıtungen sahen ı der Freistellungsklause]l
e1iNe ‚„ 10NC: Widersprüchlichkeıit”” ZUT behaupteten Bekenntnisneutralıtät des
Faches och SC1 INan ‚CINCH chritt dıe richtige Rıchtung hın
Wahlpflichtfachstrukturen Als pädagogI1sc problematısc wurde

Jetzt”VOI em noch die ungleıiche tellung des RUSs gegenüber LER empfun-
den> Im wesentlichen 1e der Landtag dem skızzlierten, ab September
1995 eingeschlagenen Kurs fest Ende März 1996 wurde LER als ordentliıches
Fach der Sekundarstufe MI1 Freistellungsklausel beschlossen Diıe Freistel-
Jung ‚‚Kann  b VO staatlıchen Chulam: gewäh: werden, ‚„WENN ein wichtiger
rund dies rechtfertigt‘‘. eilnahme kırchlichen soll als ‚„„wich-
tıger Grun für die Freıistellung VON LER gelten.  24
Die Darstellung der kirchlichen Verhandlungssituation soll mıt der rage
abgeschlossen werden welche Bedenken dıe ndesreglierung Brandenburg
gegenüber eigenständıgen als Schulfach atte 1C| WIC dıie
Kıirchenleitung reflektierte auch das Bıldungsministerıum den Standpunkt
SC1INES Verhandlungspartners hinsıchtlich dessen relıgionspädagogischer WiIr-
kung und gesellschaftlıcher Funktion Zum würden Schüler ach Jau-

19 Landtag Brandenburg, USSCHU! für Bıldung, Jugend und Sport Protokaoll der
1'  ng VO'! Z 1995 Potsdam 1995 September Z 8 03f ers Protokoll
der Sıtzung VOoMm 1995 Potsdam 1995 Oktober 10-15 21f
(Potsdam Registratur des Landtags 11 Nr 2/323)

PotsdamM eglerung Tundsatze für dıe Einführung des Faches LER und des RUSs
1995 September (Ms Dies Auf dem Weg ZU ndesschulgesetz
exft und Begründung, Potsdam 1995 (Oktober und 139
21 Vgl MBIJS (Mınısterin Angelıka Peter) ede sung des Trfs des

Schulgesetzes Landtag, Potsdam 1995 November in and Brandenburg
Pressedienst Jg 1995 Nr 23
DD KBB (Gemensame Presseerklärung T1ın 1995 September (Ms
5.)
2%3 Gemehnmsame Presseerklärungen Berlın 1995 (Oktober (Ms
S.) und 25 (Ms 1.8:)

Vgl Fauth 1996 (wıe Anm Anm (dıeser and RpB)



Dieteral

bensrichtungen und Lebenshaltungen getrennt Wiıe erwähnt Cchaffe auch
das Fächergruppenkonzept der katholiıschen TC keine1Lernkul-
{ur widerspreche dem Anlıegen der egierung, Jugendliche
freien Dıskurs ber Relıgionen und Weltanschauungen bringen Stattdessen
würden chüler verpflichtet, ertvorstellungen übernehmen. Dem
der Freiwilligkeit ı Weltanschauungsfragen  W  ME  anıtTt  7 widerspreche auch der geforderte
Abmelde- NMeEeIdemoOodus beım esellschaftlich gesehen SC1I der

geeignet, den ugen der Bevolkerung  e den atz besetzen, den einst
die Staatsbürgerkunde gehabt hatte £E Insgeéamt können die relıg1onspädago-
iıschen Posıtionen VON Land und Kırche als diametral entgegengesetZ! De-
zeichnet werden

ertreter NIC. leıtender Kırchenebenen 11 Brandenburg
Dekane Dekanatskonvente Pfarrer Kirchengemeinderäte und -mitglieder

Religionslehrer beteilıigten sıch ebenfalls — den relıg1onsbezogenen
Biıldungsbestrebungen ı Land Brandenbursg. Insgesamt sınd außerhalb der
Kırche auf Regjerungsebenen eun Vorgänge aktenkundıg geworden. 29 Im
folgenden werden VIieT orgänge aufgegriffen Nmiıttelbar nach der en!
aben sıch Kirchengemeindemitglieder Potsdam e1iINe personelle Erneue-
Iung des Schulwesens mıiıt bemüht Sıe wurden Von der Berliner Kırchenleitung
el unterstutzt dıe setzung ‚„„eXtrem stalınıstisch‘‘ verbliebenen
Schulleiterin befördern Weıterhıin kamen bereıts Mıtte 1991 als dıe
Kırchenleitung espräc mıiıt der egjlerung noch Jurıstischen iıldungs-
debatten steckte Aaus Gemeınnden Konzepte und rojekte ZUT rel1g10NS-
bezogenen Schulbildung Fın Konzept des Konvents Senftenberg differenzier-

zwıischen Diaspora und vorwiegend katholischen Gebieten Hınsıchtlich der

25 Wiıe Anm
26 MBIJS ([Abteilungsleiter Jan Hofmann|) offener TIE den Kardınal
erZINs otsdam 1992 eptember (Ms ),
27 Wie Anm
28 MBJS inıster Roland eESsSC: esp Katholische Kırche be1l LER aus dem Spiel
1991 Märkische Allgemeıne (1993) Von September
29 Fünf hıer cht besprochene orgänge kreisen ” den konfessionellen ESs handelt
sich HS oten den Verfassungsausschuß des Nndes Brandenburg (Potsdam
Registratur des Landtags 111 61 309 323) Dekanat
Berlın-Weißensee Onven! an KK KBB Berlın Berlın 1991 Maı (Ms Meıine
Forschungen kiırcheninternen Debatte des Ihemas sınd noch cht abgeschlossen

Kırchengemeinde St Peter und aul in 'otsdam (Mitglıeder) (Bıschof
Sterzıinsky) Berlin nlage Potsdam 1989 Dezember (Ms 2+4 ) sow1e
des Kardinals Berlın 1990 Januar 15 (Ms (Potsdam Bundesarchiv 802)
DiIie Kirchenleitung zumındest anderen Fall auch die Beförderung

erscheinenden hrers E1IN( Funktionsstelle unterstutzt vgl
Bıldung und Erziehung (Rudolf Örster Miınısterium für Bıldung der DDR (Herrn
Gläser) in Berlın Berlın 1990 Februar 18 dazu DDR Mınisterium für Bıldung
(Leıiter des Büros VOom StV Bıldungsminister Uwe am Siegesmund Schulz
CAhWerın Berlın 1990 März (Potsdam Bundesarchiv DR 4 8302)



edeutung der Bundesländer für den

Dıaspora wurde für die Gemeijndekatechese anstelle des RUSs plädiert
Katholischen Gebieten entspräche konfessioneller dessen OTr T1-
sche Umsetzung auf Gemeindeebene erantworte: SCIN sollte In Velten
Wäal C111C katholische Bıldungsinitiative ökumenischen und Sschulıschen
Kontext eingebunden Hıer plädıerten ein Pastoralreferent mıiıft katholischen
Christen für die Integration relıgı1onsbezogener Lernaufgaben und Unterricht-
seinheıiten die Schulfächer Deutsch, Geschichte, Gesellschaftslehre, usı
und Kunstgeschichte. Kırchenvertreter sollten ı jedem dieser Fächer VIiCeT

PIo > Gelegenheıt aben, Themen des Christentums besprechen.33
Ungeachtet Velten herrschender recCc  icher Bedenken gegenüber LER
wollte das Bıldungsministeriıum angesichts der dortigen Inıtıative SC1INECMN

Modellversuch VOT einrichten
Auf unterer ene gab D auch einzelne kırche  ıtısche dissıdentische
Stimmen Ich greıife eXponıerten Fall mıiıt dem Interesse auf Phänomene
des institutionellen Umgangs mMı abweichenden religıionspädagogischen 'OsSs1-
t10Nen beschreıiben Eın ehemalıger Berlıner Fachsemimarleıuter für katho-
lısche Relıgionslehre 91) und Relıgionslehrer (Dıs Julı hatte

SCIHNCTI ökumenischen und lebensweltlich offenen relıg1onspädagog1-
schen Interessen bereıts VOT SC1INECIN Engagement für LER Amter
resignıert. ach kiırchenkritischen Plädoyers für LER der Presse War

VO Bıldungsministermum Ende August 99) als Miıtarbeıiter ı der Rahmen-
plankommıissıon für LER vorgesehen worden */ Das für den Lehrer zuständige
Staatlıche CNulam: lehnte zunächst Cc1NC Nebentätigkeitsgenehmigung

Kırchengebiet Senftenberg der Apostolıschen minıstral Görlıtz (Für den
Konvent Pastoralreferent Kaplan eier Paul Gregor) MBIJS 11 Potsdam Wiıttichenau
1991 März (Ms
37 Kirchengemeinde Wiıttichenau der Apostolıschen Administratur Görlıtz (Mitglıe-
der) Posıtionspapier Problematıl Schule und Wiıttichenau 1991 März (Ms

Kirchengemeinde Lauta der Apostolıschen Admıinistratur Görlıitz (Pfr eorg
Walter) Zur inführung des Rus den Schulen den östlıchen Bundesländern Lauta

VOT prı (Ms
33 Pfarramt Velten istum Berlın (Pfr olfgang enze. MBJS Potsdam
Velten 1991 Juniı (Ms — Ders dies 1991 Julı (Ms, S
34 MBJS ((Abteilungsleıter Jan) Hofmann) Staatlıches Schulamt Oranıenburg
(Kreisschulrat Garske) Oranıenburg, (Potsdam) 1991 Julı Cr  OC  0O  J (Ms vgl Ders

arramı! Velten (Pfr enzel) Potsdam) 1991 Juni
35 KK Bıschöfliches Ordinarıat (Schulrat Rupert Stülpnagel) MBJS
(LAbteilungsleiter artmu! Kıienel) Potsdam Berlın 1993 kto! (Ms
Wılfried Wachter esp zeteral (Int Interview Tonbandmitschnuitt Berlın 1994
Julı
36 Wılfrıed Wachter Unterricht elıgıon, Der Tagesspiegel Jg 1992 Von Januar

Ders Lehrfach thık -Relıgion Der Tagesspiegel Jg 1993 von ugus
377 Pädagogisches Landesıinstitut (Projektleiter LER etier Kriesel) betr orschlag
Ernennung des Herrn Wachter Ludwigsfelde 1993 Ugus! S ers
Vermerk ZUT rklärung VON Herrn tülpnage: Ludwigsfelde 1993 November
MBIJIS (LAbteilungsleıterin]} Rohmer-Stänner) das Bezirksamt Berlin-  ersdorf
((Leıtender Schulrat) Bınner) Berlın (Potsdam) 1993 eptember (Ms
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drohenden Unterrichtsausfalles aD obwohl diıeser nnähernd ausgeschlossen
worden Wa  — ach persönlıchen Interventionen AUuSs dem Bıldungsminister1-

beim zuständıgen Bezirksstadtrat wurde schheblıic für VIiCT KOommıssı-
onssıtzungen e1ine Genehmigung erteilt.”? Die katholische Kıirchenleitung
betonte gegenüber dem Bildungsministerium, der Berufene 1ı der

4()menplankommissıon nıcht ı amen und Auftrag derCandeln könne.
Das Miınısterium bestätigte eC11C Berufung als Kırchenvertreter nıcht
geme1ınt SCWESCH SC1 Der Lehrer selbst hatte sıch für LER durchaus als
katholischer Religionslehrer engaglert, w1lhgte  ar jedoch aus strategischen Grün-
den der Außerung des Ministeriums bei ** Nachdem diıe ski7zierten Abgren-
ZUNgCH TC. Mınısterium und Urc den betroffenen Lehrer m_
INEeN kam 65 den Wiıderstand VON Kıirchenleitung und chulbe-
OT: umfassenden Tätigkeıt des Lehrers der enplankommıi1Ss-
S1011 für LE  7 Dort vertrat CT das lebensweltlich offene Konzept des Zielfel-
derplans für dıe Sekundarstufe Von 19/3-74 als C1MN Produkt des nachkonzı1-
lıaren Frühlings.4> Die dort findenden drei lebensweltlich orjıentierten
Themenfelder könnten für LER, das kirchlich ausgerichtete vierte Themenfeld
für freiwilligen innerhalb VOIll LER übernommen werden.““ Der orge-

des Lehrers, der als Beobachter der katholischen Kırche 1ı derselben
Kommissıon saß, lehnte gerade diesen Lehrplan ab, da CT ohne theologısche  M  M RSchlüsselbegriffe keine ‚„„‚siıchere fac  iıdaktische Orlentierung ‘‘ böte.*> Nach
der Miıtarbeit des katholiıschen Relıgionslehrers LER--Rahmenpl:m46 IT-

sıch die Kirchenleitung Miıtte 994 erfolgreic das Ansınnen des
Lehrers SECINET Schule Berlın wiıeder erteılen Der
Religionslehrer trat danach aus der Kırche aus deren Vertreter dıe
religionspädagogischen Inhalte des Konflıkts mıiıt ıhm en besprochen hät-

Am Verlauf des Falles auf dıe etzten Konsequenzen den
OnNIilıkten mıiıt Amterverzichten letztlich der betroffene Lehrer SCZORCH
hatte Diıe Kirchenleitung veritrat daher Weise mıt ec den

38 Staatlıches Schulamt Berlin-Wiılmersdorf (Leıtender Chulra: Bınner) MBIJS
am, Berlın 1993 September 27 (Ms,
39 Wachter esp 1994 Julı (wıe Anm 35)
40 (Stülpnagel) 1993 Oktober (wıe Anm 35)

Pädagogisches Landesınsti 1993 November (wıe Anm 373
42 'achter eSsp 1994 Julı (wıe Anm 35)
43 Zielfelderplan Katholischer Grundlegung Themenfeldskizzen 5/6 (7/8
0/10)/ erarb KOommıissıon des Deutschen Katechetenvereins München 1973
Vgl kurz angesprochenen dıdaktıschen ebd Grundlegung 1973

'achter esp 1994 Julı (wıe 35)
45 Diözesanakademie Berlın ırektor ohannes rune Sinnfindung Freıiheit
Katholischer und Lebensbildung, erln 1993 nach März 29), in Freiheit und
Sinnsuche hg ems Berlın 1993

MBJS Hinweise für den Unterricht ITNDereıiC| LER Sekundarstufe Entwurtits-
fassung, (Potsdam 1994 Februar 22 Ebd 1994 (August (Ds
47 iılfrıed achter Dieter QauU! Essen Berlın 1994 Junı 11 (Ms



Bedeutung der Bundesländer für den

ndpu:  5 der Relıgionslehrer habe freiwillig gehandelt.“® Phänomenolo-
91SC esehen zeıgt der Vorgang, WIe dissıdentische relıg1onspädagogische
Anschauungen gepaart mıt Kırche  ıtık in den Privatbereich abgeschoben,
tabuisıert und schlieBlıic ausgegrenzt wurden, wobei el Seıiten Anteıl —

diıesen Prozessen hatten

Ostdeutsch TrTadıerte Lajenverbände
Vertreter der Kırchenleitung und der Laj:enverbände sahen ach der ende
1989 dıe Verteilung der kırchlichen ufgaben In der Weise geme1insam, als
den eistlichen eher die ege seelsorgerlich-karrıkativer Bereiche und den
Lalen eher Bemühungen dıe gesellschaftlıche Wırksamkeıiıt der Kırche
zukomme * Allerdings Wal dieses Laı:enengagement 1Im el eINes seiner
renden Repräsentanten In Ostdeutschland Hans-Joachiım eyer VOCI-

schıedenen Gründen Miıtte 993 och nıcht hinreichend eingelöst.5 Im
folgenden wırd efragt, WIEe dıe LalJen auf die OTITentliche Schule einwirkten
und ob etwa aufgrund der besonderen Zuständigkeit der Laien für gesellschaft-
1C Belange ein größeres iInteresse gesellschaftliıch offenen Formen
religionsbezogenen 1 ernens als be1 der Kirchenleitung gegeben WwWwe1 für
Brandenburg zuständige Gremien werden daraufhıin beleuchtet
Im Gemeinsamen Aktionsausschu katholischer Christen der DDR herrschte
VOI Mıiıtte 1990 das Interesse einer Veränderung der chulkultur hın Zu

weltanschaulıcher Toleranz VOTr Der Vorsıiıtzende des Aktionsausschusses
eyer votierte 1Im März 1990 auch für freiwilligen kirchlichen in
Schulräumen uberdem sollte das Christentum und dıe Geschichte der
Kırchen ıIn den allgemeinbildenden Bereich der Schule aufgenommen werden.
Das se1 ein der Toleranz.  52 Als Bıldungsminister der DDR engaglerte
sıch ever VOT Maı 1990 für ein Fach Gesellschaftsliehre Beteiligung
48 (Stülpnage 1993, Oktober (wıie Anm 35)
49 Für dıe Geistlichen In Berlıin KK, Berliner Bıiıschofskonferenz Der Wandel in Staat und
Gesellschaft und kiırchlicher Auftrag. Geme1insamer Hirtenbrief Berlin 1989,
Dezember 19, in Katholische Kırche sozialistischer Staat DDR hg Gerhard Lange

> Leipzig 1993, —- KK, Kirchenleitung der Apostolischen Administratur
und Meıningen (Bıschof Joachım Neue Herausforderungen bleibende ufgabenBedeutung der neuen Bundesländer für den RU  25  Standpunkt, der Religionslehrer habe freiwillig gehandelt.43 Phänomenolo-  gisch gesehen zeigt der Vorgang, wie dissidentische religionspädagogische  Anschauungen gepaart mit Kirchenkritik in den Privatbereich abgeschoben,  tabuisiert und schließlich ausgegrenzt wurden, wobei beide Seiten Anteil an  diesen Prozessen hatten.  3. Ostdeutsch tradierte Laienverbände  Vertreter der Kirchenleitung und der Laienverbände sahen nach der Wende  1989 die Verteilung der kirchlichen Aufgaben in der Weise gemeinsam, als  den Geistlichen eher die Pflege seelsorgerlich-karrikativer Bereiche und den  Laien eher Bemühungen um die gesellschaftliche Wirksamkeit der Kirche  zukomme. “ Allerdings war dieses Laienengagement im Urteil eines seiner  führenden Repräsentanten in Ostdeutschland Hans-Joachim Meyer aus ver-  schiedenen Gründen Mitte 1993 noch nicht hinreichend eingelöst.5 Im  folgenden wird gefragt, wie die Laien auf die öffentliche Schule einwirkten  und ob etwa aufgrund der besonderen Zuständigkeit der Laien für gesellschaft-  liche Belange ein größeres Interesse an gesellschaftlich offenen Formen  religionsbezogenen Lernens als bei der Kirchenleitung gegeben war. Zwei für  Brandenburg zuständige Gremien werden daraufhin beleuchtet.  Im Gemeinsamen Aktionsausschuß katholischer Christen der DDR herrschte  vor Mitte 1990 das Interesse an einer Veränderung der Schulkultur hin zu  weltanschaulicher Toleranz vor.”! Der Vorsitzende des Aktionsausschusses  Meyer votierte im März 1990 auch für freiwilligen kirchlichen RU in  Schulräumen. Außerdem sollte das Christentum und die Geschichte der  Kirchen in den allgemeinbildenden Bereich der Schule aufgenommen werden.  Das sei ein Gebot der Toleranz.” Als Bildungsminister der DDR engagierte  sich Meyer vor Mai 1990 für ein Fach Gesellschaftslehre unter Beteiligung  48 KK (Stülpnagel) 1993, Oktober 22 (wie Anm. 35).  49 Für die Geistlichen in Berlin KK, Berliner Bischofskonferenz: Der Wandel in Staat und  Gesellschaft und unser kirchlicher Auftrag. Gemeinsamer Hirtenbrief ..., Berlin 1989,  Dezember 19, in: Katholische Kirche —- sozialistischer Staat DDR .../ hg. v. Gerhard Lange  u. a., Leipzig 1993, 393-95. — KK, Kirchenleitung der Apostolischen Administratur Erfurt  und Meiningen (Bischof Joachim Wanke): Neue Herausforderungen — bleibende Aufgaben  ... (Erfurt, vor 1991, Januar), in: Von der Diaspora zur Mission/ hg. v. Seelsorgeamtsleiter  des Bischöflichen Ordinariats Magdeburg Gerhard Nachtwei, Magdeburg 1991, 40-42; für  die Kirchenleitung in Bonn KK, Deutsche Bischofskonferenz (= DB) (Vorsitzender Bischof  Karl Lehmann): Grußwort ... zum Empfang der Bischöfe aus der Berliner Bischofskonfe-  renz, Augsburg 1990, März 7 (Ms, 6 S.); für die Laien Der Gemeinsame Aktionsausschuß  katholischer Christen in der DDR: Erklärung zur (DDR-Volkskammer)Wahl, o. O. 1990,  Februar 17, in: Katholische Kirche — sozialistischer Staat DDR ... 1993, 396-399.  50 Zentralkomitee der deutschen Katholiken (Vizepräsident Hans-Joachim Meyer [Resp.]):  Laienarbeit in den neuen Bundesländern, Berlin 1993, Juni, Anfang, in: Renovatio 49  (1993), 188.  51 KK 1990, Februar 17 (wie Anm. 49), S. 398.  592 Gemeinsamer Aktionsausschuß (Vorsitzender Meyer [Resp.]): Kirchen müssen in Schu-  len RU erteilen dürfen, Berlin 1990, März, Anfang, in: Elterforum 22 (1990), 34.rfu: VOT 1991, Januar), In Von der Dıaspora Miss1ıon/ hg Seelsorgeamtsleiter
des Bıschöflichen Ordinarıats Magdeburg Gerhard achtwel, Magdeburg 1991 > 40-42 für
die Kıirchenleitung In Bonn KK, eufsche Bıschofskonferenz DB) (Vorsitzender Bıschof
arl ann GrußwortBedeutung der neuen Bundesländer für den RU  25  Standpunkt, der Religionslehrer habe freiwillig gehandelt.43 Phänomenolo-  gisch gesehen zeigt der Vorgang, wie dissidentische religionspädagogische  Anschauungen gepaart mit Kirchenkritik in den Privatbereich abgeschoben,  tabuisiert und schließlich ausgegrenzt wurden, wobei beide Seiten Anteil an  diesen Prozessen hatten.  3. Ostdeutsch tradierte Laienverbände  Vertreter der Kirchenleitung und der Laienverbände sahen nach der Wende  1989 die Verteilung der kirchlichen Aufgaben in der Weise gemeinsam, als  den Geistlichen eher die Pflege seelsorgerlich-karrikativer Bereiche und den  Laien eher Bemühungen um die gesellschaftliche Wirksamkeit der Kirche  zukomme. “ Allerdings war dieses Laienengagement im Urteil eines seiner  führenden Repräsentanten in Ostdeutschland Hans-Joachim Meyer aus ver-  schiedenen Gründen Mitte 1993 noch nicht hinreichend eingelöst.5 Im  folgenden wird gefragt, wie die Laien auf die öffentliche Schule einwirkten  und ob etwa aufgrund der besonderen Zuständigkeit der Laien für gesellschaft-  liche Belange ein größeres Interesse an gesellschaftlich offenen Formen  religionsbezogenen Lernens als bei der Kirchenleitung gegeben war. Zwei für  Brandenburg zuständige Gremien werden daraufhin beleuchtet.  Im Gemeinsamen Aktionsausschuß katholischer Christen der DDR herrschte  vor Mitte 1990 das Interesse an einer Veränderung der Schulkultur hin zu  weltanschaulicher Toleranz vor.”! Der Vorsitzende des Aktionsausschusses  Meyer votierte im März 1990 auch für freiwilligen kirchlichen RU in  Schulräumen. Außerdem sollte das Christentum und die Geschichte der  Kirchen in den allgemeinbildenden Bereich der Schule aufgenommen werden.  Das sei ein Gebot der Toleranz.” Als Bildungsminister der DDR engagierte  sich Meyer vor Mai 1990 für ein Fach Gesellschaftslehre unter Beteiligung  48 KK (Stülpnagel) 1993, Oktober 22 (wie Anm. 35).  49 Für die Geistlichen in Berlin KK, Berliner Bischofskonferenz: Der Wandel in Staat und  Gesellschaft und unser kirchlicher Auftrag. Gemeinsamer Hirtenbrief ..., Berlin 1989,  Dezember 19, in: Katholische Kirche —- sozialistischer Staat DDR .../ hg. v. Gerhard Lange  u. a., Leipzig 1993, 393-95. — KK, Kirchenleitung der Apostolischen Administratur Erfurt  und Meiningen (Bischof Joachim Wanke): Neue Herausforderungen — bleibende Aufgaben  ... (Erfurt, vor 1991, Januar), in: Von der Diaspora zur Mission/ hg. v. Seelsorgeamtsleiter  des Bischöflichen Ordinariats Magdeburg Gerhard Nachtwei, Magdeburg 1991, 40-42; für  die Kirchenleitung in Bonn KK, Deutsche Bischofskonferenz (= DB) (Vorsitzender Bischof  Karl Lehmann): Grußwort ... zum Empfang der Bischöfe aus der Berliner Bischofskonfe-  renz, Augsburg 1990, März 7 (Ms, 6 S.); für die Laien Der Gemeinsame Aktionsausschuß  katholischer Christen in der DDR: Erklärung zur (DDR-Volkskammer)Wahl, o. O. 1990,  Februar 17, in: Katholische Kirche — sozialistischer Staat DDR ... 1993, 396-399.  50 Zentralkomitee der deutschen Katholiken (Vizepräsident Hans-Joachim Meyer [Resp.]):  Laienarbeit in den neuen Bundesländern, Berlin 1993, Juni, Anfang, in: Renovatio 49  (1993), 188.  51 KK 1990, Februar 17 (wie Anm. 49), S. 398.  592 Gemeinsamer Aktionsausschuß (Vorsitzender Meyer [Resp.]): Kirchen müssen in Schu-  len RU erteilen dürfen, Berlin 1990, März, Anfang, in: Elterforum 22 (1990), 34.Empfang der Bischöfe dus der erlıner Bischofskonfe-
IC ugsburg 1990, März (Ms, 5.); für die Laien Der Gemeinsame Aktionsausschuß
katholischer Christen In der DD  7 Erklärung (DDR-Volkskammer) Wahl, 1990,
Februar 1 $ In atholısche Kırche sozlalıstıscher Staat DDRBedeutung der neuen Bundesländer für den RU  25  Standpunkt, der Religionslehrer habe freiwillig gehandelt.43 Phänomenolo-  gisch gesehen zeigt der Vorgang, wie dissidentische religionspädagogische  Anschauungen gepaart mit Kirchenkritik in den Privatbereich abgeschoben,  tabuisiert und schließlich ausgegrenzt wurden, wobei beide Seiten Anteil an  diesen Prozessen hatten.  3. Ostdeutsch tradierte Laienverbände  Vertreter der Kirchenleitung und der Laienverbände sahen nach der Wende  1989 die Verteilung der kirchlichen Aufgaben in der Weise gemeinsam, als  den Geistlichen eher die Pflege seelsorgerlich-karrikativer Bereiche und den  Laien eher Bemühungen um die gesellschaftliche Wirksamkeit der Kirche  zukomme. “ Allerdings war dieses Laienengagement im Urteil eines seiner  führenden Repräsentanten in Ostdeutschland Hans-Joachim Meyer aus ver-  schiedenen Gründen Mitte 1993 noch nicht hinreichend eingelöst.5 Im  folgenden wird gefragt, wie die Laien auf die öffentliche Schule einwirkten  und ob etwa aufgrund der besonderen Zuständigkeit der Laien für gesellschaft-  liche Belange ein größeres Interesse an gesellschaftlich offenen Formen  religionsbezogenen Lernens als bei der Kirchenleitung gegeben war. Zwei für  Brandenburg zuständige Gremien werden daraufhin beleuchtet.  Im Gemeinsamen Aktionsausschuß katholischer Christen der DDR herrschte  vor Mitte 1990 das Interesse an einer Veränderung der Schulkultur hin zu  weltanschaulicher Toleranz vor.”! Der Vorsitzende des Aktionsausschusses  Meyer votierte im März 1990 auch für freiwilligen kirchlichen RU in  Schulräumen. Außerdem sollte das Christentum und die Geschichte der  Kirchen in den allgemeinbildenden Bereich der Schule aufgenommen werden.  Das sei ein Gebot der Toleranz.” Als Bildungsminister der DDR engagierte  sich Meyer vor Mai 1990 für ein Fach Gesellschaftslehre unter Beteiligung  48 KK (Stülpnagel) 1993, Oktober 22 (wie Anm. 35).  49 Für die Geistlichen in Berlin KK, Berliner Bischofskonferenz: Der Wandel in Staat und  Gesellschaft und unser kirchlicher Auftrag. Gemeinsamer Hirtenbrief ..., Berlin 1989,  Dezember 19, in: Katholische Kirche —- sozialistischer Staat DDR .../ hg. v. Gerhard Lange  u. a., Leipzig 1993, 393-95. — KK, Kirchenleitung der Apostolischen Administratur Erfurt  und Meiningen (Bischof Joachim Wanke): Neue Herausforderungen — bleibende Aufgaben  ... (Erfurt, vor 1991, Januar), in: Von der Diaspora zur Mission/ hg. v. Seelsorgeamtsleiter  des Bischöflichen Ordinariats Magdeburg Gerhard Nachtwei, Magdeburg 1991, 40-42; für  die Kirchenleitung in Bonn KK, Deutsche Bischofskonferenz (= DB) (Vorsitzender Bischof  Karl Lehmann): Grußwort ... zum Empfang der Bischöfe aus der Berliner Bischofskonfe-  renz, Augsburg 1990, März 7 (Ms, 6 S.); für die Laien Der Gemeinsame Aktionsausschuß  katholischer Christen in der DDR: Erklärung zur (DDR-Volkskammer)Wahl, o. O. 1990,  Februar 17, in: Katholische Kirche — sozialistischer Staat DDR ... 1993, 396-399.  50 Zentralkomitee der deutschen Katholiken (Vizepräsident Hans-Joachim Meyer [Resp.]):  Laienarbeit in den neuen Bundesländern, Berlin 1993, Juni, Anfang, in: Renovatio 49  (1993), 188.  51 KK 1990, Februar 17 (wie Anm. 49), S. 398.  592 Gemeinsamer Aktionsausschuß (Vorsitzender Meyer [Resp.]): Kirchen müssen in Schu-  len RU erteilen dürfen, Berlin 1990, März, Anfang, in: Elterforum 22 (1990), 34.1993, 396-399
50 Zentralkomitee der eutschen Katholiken (Vizepräsident Hans-Joachim eyer Resp. |)
Laienarbeit in den Bundesländern, Berlın 1993, Jun1, ang, Renovatıo
(1993), 188

1990, Februar (wıe Anm 49), 308
52 Gemeinsamer Aktionsausschu (Vorsitzender eyer Resp.]) Kirchen müssen Schu-
len erteilen dürfen, Berlin 1990, März, ang, Elterforum



Dieter aul

VOIll Theologen und anderen evangelıschen und katholischen Christen Hın-
sichtlich des RUs nahm eyer wahr, daß dıe enrher der Christen eine
unmittelbare Beziehung ZUr Gemeinde einem Schulfach vorziehe.  53
September 1990 votierte BT für als Fach der OTiIfifentlichen Schule, wobel
weiterhın Religionskunde Teıl der Allgemeinbildung se1n sollte.” Uurc.
Publikationen, ersönlıche Vorsprachen etwa VOT dem Zentralen Runden
1SC. der DDR und UrC eyers Übernahme des Amtes eınes ıldungs-
miınısters der DDR und späateren Wissenschaftsministers VonNn Sachsen hatte der
Aktionsausschuß eiıne bedeutende gesellschaftlıche Relevanz
Für die Offentlıche Diskussion religionsbezogener Bildungsfragen Walr auch
der Diözesanrat der Katholiken im Bıstum Berlıin wichtig Im Gegensatz ZU

Aktionsausschuß ist 6S eın westdeutsch angesiedeltes Gremium, allerdings
auch mıiıt ostdeutsch tradierten itgliedern. Entsprechend heterogen dıe
religionspädagogischen Meınungen 1mM Rat Der Vorsitzende sprach sıch VOIL

Februar 1991 für dıe Glaubensunterweisung in den Gemeinden SOWIEe allenfalls
für einen ökumenischen aus Der Vorstand wollte 1ImM September 1991
konfessionellen als Fach der öffentlıchen Schule.?” Das öffentlichkeits-
wirksamste itglıe WAarTr Hanna-Renate Laurien. Sıe Walr aD Ende 1991
Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses und ZUr Vorsitzenden des Kats

aufgestiegen. Laurien vertrat eıinen staatsethisch bestimmten der dıe
Raison des herrschenden Wiırtschafts- und Staatswesens stützen sollte
Bereıts 1m Februar 1991 plädierte s1e sowohl einen ostdeutschen
onderweg mıt dem Priımat der Gemeindekatechese VOI dem als auch

ökumenischen WwI1e beıdes VO damalıgen Ratsvorsitzenden CTIWO-

gCH worden Wa  Z Zum einen se1 dıe Minderheitensituation der Christen in West
und Ost eher 1C. als verschieden. Zum anderen könne die Schule nıiıcht
welıter se1ın als dıe Kırche und nıcht über ökumenische Religionslehrer
verfügen Laurıen tutzte ihre Positionen mıt Verwels auf das Bonner Zentral-

53 DDR, Ministeriıum für Bıldung und Wissenschaft (Minister eyer [Resp. ])/Franz Jussen
(Int.) „Ich sehe mich nıcht als Konkursverwalter  .. (Berlın) 1990, Maı 67 In

(1990) Nr von Maı1ı 6’
54 Dass. (Staatssekretär [Dieter] Reıher) Pressemitteilung betr ein Grundsatzgespräch
über Fragen des RUS26  Dieter Fauth  von Theologen und anderen evangelischen und katholischen Christen. Hin-  sichtlich des RUs nahm Meyer wahr, daß die Mehrheit der Christen eine  unmittelbare Beziehung zur Gemeinde einem Schulfach RU vorziehe. ” Ab  September 1990 votierte er für RU als Fach der öffentlichen Schule, wobei  weiterhin Religionskunde Teil der Allgemeinbildung sein sollte.”* Durch  Publikationen,  ersönliche Vorsprachen etwa vor dem Zentralen Runden  Tisch der DDR° und durch Meyers Übernahme des Amtes eines Bildungs-  ministers der DDR und späteren Wissenschaftsministers von Sachsen hatte der  Aktionsausschuß eine bedeutende gesellschaftliche Relevanz.  Für die öffentliche Diskussion religionsbezogener Bildungsfragen war auch  der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Berlin wichtig. Im Gegensatz zum  Aktionsausschuß ist es ein westdeutsch angesiedeltes Gremium, allerdings  auch mit ostdeutsch tradierten Mitgliedern. Entsprechend heterogen waren die  religionspädagogischen Meinungen im Rat. Der Vorsitzende sprach sich vor  Februar 1991 für die Glaubensunterweisung in den Gemeinden sowie allenfalls  für einen ökumenischen RU aus.?® Der Vorstand wollte im September 1991  konfessionellen RU als Fach der öffentlichen Schule.””’ Das öffentlichkeits-  wirksamste Mitglied war Hanna-Renate Laurien. Sie war ab Ende 1991  Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses und zur Vorsitzenden des Rats  aufgestiegen. Laurien vertrat einen staatsethisch bestimmten RU, der die  Raison des herrschenden Wirtschafts- und Staatswesens stützen sollte.  Bereits im Februar 1991 plädierte sie sowohl gegen einen ostdeutschen  Sonderweg mit dem Primat der Gemeindekatechese vor dem RU als auch  gegen ökumenischen RU, wie beides vom damaligen Ratsvorsitzenden erwo-  gen worden war. Zum einen sei die Minderheitensituation der Christen in West  und Ost eher ähnlich als verschieden. Zum anderen könne die Schule nicht  weiter sein als die Kirche und nicht über ökumenische Religionslehrer  verfügen. Laurien stützte ihre Positionen mit Verweis auf das Bonner Zentral-  53 DDR, Ministerium für Bildung und Wissenschaft (Minister Meyer [Resp.])/Franz Jussen  (Int.): „„Ich sehe mich nicht als Konkursverwalter‘‘, (Berlin) 1990, Mai 6, in: Petrusblatt  46 (1990) Nr. 18 von Mai 6, S. 13.  54 Dass. (Staatssekretär [Dieter] Reiher): Pressemitteilung betr. ein Grundsatzgespräch  über Fragen des RUs ... am 31.8.1990, Berlin 1990, September 5, in: Die Christenlehre  43 (1990), 378-79.  55 Er wurde vom Direktor des Sekretariats der Berliner Bischofskonferenz Monsignore  Karl-Heinz Ducke mit moderiert; vgl. ders.: Was hat der „„‚Runde Tisch“‘ gebracht?, (Berlin)  1990, (März, vor 18), in: Renovatio 46(1990)74-76.  56 Diözesanrat im Bistum Berlin (Mitglied Hanna-Renate Laurien): Die Chance des RUs  in einer pluralistischen Gesellschaft, Berlin 1991, Februar 3, in: Katholische Kirchenzei-  tung für das Bistum Berlin 1(1991)Nr. 5 von Februar 3.  57 Diözesanrat im Bistum Berlin (Vorstände Bernd Streich/Jürgen Meyer-Wilmes) an den  Verfassungsausschuß des Landes Brandenburg in Potsdam, Berlin 1991, September 3 (Ms,  4 S.) (Potsdam, Registratur des Landtags: VA 26-2, I1/163).  58 Diözesanrat im Bistum Berlin (Vorsitzende Hanna-Renate Laurien): Werteorientierte  Erziehung in der pluralen Gesellschaft, Berlin 1992, November 2, in: Freiheit und  Sinnsuche ... 1993 (wie Anm. 45), S. 9-22.31.8.1990, erln 1990, September 5, 1n Die Christenlehre
43 (1990)
55 Er wurde VOM Dırektor des Sekretariats der Berliner Bischofskonferenz Mons1ignore
arl-He1nzuCmit moderiert; vgl ers Was hat der ‚„„‚Runde Tisch‘‘ gebracht?, (Berlın)
1990, (März, VOT 18) in Renovatıo
56 Diıözesanrat iIm istum Berlın (Mitglied Hanna-Renate Laurien): Die Chance des RUSs

iıner pluralistischen Gesellschaft, Berlin 1991, Februar 3, in Katholıische Kırchenzeili-
tung für das 1stum Trlın {6 VON Februar

Diözesanrat 1mM Bistum Berlin (Vorstände ernd Streich/Jürgen Meyer-W ılmes) den
Verfassungsausschuß des Landes Brandenburg Potsdam, Berlin 1991 eptember (Ms,

S.) otsdam, Registratur des Landtags: 26-2
58 Diözesanrat 1Im istum Berlın (Vorsitzende Hanna-Renate Laurien): Werteorientierte
Erziehung in der pluralen Gesellschaft, Berlın 1992, November B In Freiheit und
Sinnsuche26  Dieter Fauth  von Theologen und anderen evangelischen und katholischen Christen. Hin-  sichtlich des RUs nahm Meyer wahr, daß die Mehrheit der Christen eine  unmittelbare Beziehung zur Gemeinde einem Schulfach RU vorziehe. ” Ab  September 1990 votierte er für RU als Fach der öffentlichen Schule, wobei  weiterhin Religionskunde Teil der Allgemeinbildung sein sollte.”* Durch  Publikationen,  ersönliche Vorsprachen etwa vor dem Zentralen Runden  Tisch der DDR° und durch Meyers Übernahme des Amtes eines Bildungs-  ministers der DDR und späteren Wissenschaftsministers von Sachsen hatte der  Aktionsausschuß eine bedeutende gesellschaftliche Relevanz.  Für die öffentliche Diskussion religionsbezogener Bildungsfragen war auch  der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Berlin wichtig. Im Gegensatz zum  Aktionsausschuß ist es ein westdeutsch angesiedeltes Gremium, allerdings  auch mit ostdeutsch tradierten Mitgliedern. Entsprechend heterogen waren die  religionspädagogischen Meinungen im Rat. Der Vorsitzende sprach sich vor  Februar 1991 für die Glaubensunterweisung in den Gemeinden sowie allenfalls  für einen ökumenischen RU aus.?® Der Vorstand wollte im September 1991  konfessionellen RU als Fach der öffentlichen Schule.””’ Das öffentlichkeits-  wirksamste Mitglied war Hanna-Renate Laurien. Sie war ab Ende 1991  Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses und zur Vorsitzenden des Rats  aufgestiegen. Laurien vertrat einen staatsethisch bestimmten RU, der die  Raison des herrschenden Wirtschafts- und Staatswesens stützen sollte.  Bereits im Februar 1991 plädierte sie sowohl gegen einen ostdeutschen  Sonderweg mit dem Primat der Gemeindekatechese vor dem RU als auch  gegen ökumenischen RU, wie beides vom damaligen Ratsvorsitzenden erwo-  gen worden war. Zum einen sei die Minderheitensituation der Christen in West  und Ost eher ähnlich als verschieden. Zum anderen könne die Schule nicht  weiter sein als die Kirche und nicht über ökumenische Religionslehrer  verfügen. Laurien stützte ihre Positionen mit Verweis auf das Bonner Zentral-  53 DDR, Ministerium für Bildung und Wissenschaft (Minister Meyer [Resp.])/Franz Jussen  (Int.): „„Ich sehe mich nicht als Konkursverwalter‘‘, (Berlin) 1990, Mai 6, in: Petrusblatt  46 (1990) Nr. 18 von Mai 6, S. 13.  54 Dass. (Staatssekretär [Dieter] Reiher): Pressemitteilung betr. ein Grundsatzgespräch  über Fragen des RUs ... am 31.8.1990, Berlin 1990, September 5, in: Die Christenlehre  43 (1990), 378-79.  55 Er wurde vom Direktor des Sekretariats der Berliner Bischofskonferenz Monsignore  Karl-Heinz Ducke mit moderiert; vgl. ders.: Was hat der „„‚Runde Tisch“‘ gebracht?, (Berlin)  1990, (März, vor 18), in: Renovatio 46(1990)74-76.  56 Diözesanrat im Bistum Berlin (Mitglied Hanna-Renate Laurien): Die Chance des RUs  in einer pluralistischen Gesellschaft, Berlin 1991, Februar 3, in: Katholische Kirchenzei-  tung für das Bistum Berlin 1(1991)Nr. 5 von Februar 3.  57 Diözesanrat im Bistum Berlin (Vorstände Bernd Streich/Jürgen Meyer-Wilmes) an den  Verfassungsausschuß des Landes Brandenburg in Potsdam, Berlin 1991, September 3 (Ms,  4 S.) (Potsdam, Registratur des Landtags: VA 26-2, I1/163).  58 Diözesanrat im Bistum Berlin (Vorsitzende Hanna-Renate Laurien): Werteorientierte  Erziehung in der pluralen Gesellschaft, Berlin 1992, November 2, in: Freiheit und  Sinnsuche ... 1993 (wie Anm. 45), S. 9-22.1993 (wıe Anm 45), 9-272
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komitee der deutschen Katholiken, dem sS1e angehörte. Angeblich unterstützt
VO Bonner ‚Schulbischof”‘ Manfred Müller brachte S1e Von dort auch das
Interesse als Alternatiıv- und nıcht Ersatzfach des RUSs mıt Vom
Alternativfach erwartete Laurıien, ‚„„‚Entscheidungen für den Glauben (Zu)
stärken‘‘ und ordnete ıhm damıt eine dem dıenende Funktion Mit dem
Appell den ‚„„‚Mut ZUu[r Erziehung‘‘ tellte s1ie ihr Konzept in eine inıe mıt
einem wertekonservativen Bıldungsprogramm Bonner Politı  eratung VonNn

1978° Von dieser Warte AUus kritisierte Laurıen LER ©! Vor em be1
Oostdeutsch sozlalısıerten Ratsmitgliedern gab CS abweichende Meıiınungen.
Hıer konnte LER als TUC. ZUur christlichen Konfession‘“ auch für diejenıgen
gesehen werden, die nıemals mıt Kırche in Berührung kämen. Das Fach
sel auch eın Versuch, dem Anwachsen VoNn Sonderreligionen, Rechts-
radikalismus und Gewalt FEınhalt gebileten. Wenn die Kırchenvertreter LER
abwehrten, fürchteten SIE damıt 191808 ihr Monopol der relig1ösen Unterwe!l-
SUNg und 6585 gehe ihnen 1C aC. eld und FEınfluß Sıe wollten
nicht zugeben, sıch der in einer Krise befinde und s1e dıe relıg1ösen
Jugendaufgaben nıcht en bewältigen können.  62 Der damalıge katholische
Bildungsminister VOoN Brandenburg Roland esCcC schloß sich dieser 11
als CT erneut VO Interesse der Kıirche Einfluß,Aund eld gesprochen
hatte. © Insgesamt machen die orgänge 1mM Diıözesanrat eutlic WI1Ie kontro-

relig1öse Bildungsvorstellungen zwıischen OSt- und westdeutsch soz1alı-
sıerten Menschen bıs In die katholische Kırche hineinreichten. Protagonistin
westlicher Bıldungskonzepte Wäar Laurien. Ihr ufstieg ZUTrT Ratsvorsitzenden
signalısiert dıe Dominanz dieser Posıtion 1m Kat Phänomenologisch IC
WIe be1l eyer erreıchte Lauriıen UuUrCc die Übernahme eines en öffentlı-
chen Amtes große gesellschaftlıche Wiırkkraft Trotzdem blieben LER-freund-
IC und zugleıc kırchenkritische Stimmen im Rat laut und stärkten SOaIr
die Polıtık des Bildungsministers.

59 nier den Verlautbarungen VO)  — Bischof uüller fand ich ine entsprechende Aussage
NIC| In KK, Kommission für Erziehung und Schule der Bıldung in Freiheit und
Verantwortung hg Sekretarıat der Deutschen Bıschofskonferenz, Bonn 1993,
September 21- egen die Ausführungen seiner Kommissıon her ein Ersatzfache
vgl unten bei Anm

Dıözesanrat 1991 Februar (wıe Anm 55) Vgl die Tübinger Erklärung den Thesen
des Bonner Forums ‚‚Mut Erziehung‘‘, in ıtschrift für ädagog1 (1978) 73 5-4  ©

Dıözesanrat 1Im Bıstum Berlın (Vorsitzende Laurien): Streit Dıiözesanrat, Der
Tagesspiegel, Jg 19972 VO!  — Januar MBJS (Miınıisterin Marıanne Bırthler) Land Berlin.
Das Parlament (Präsidentin Laurıien) in Berlın, Potsdam 1992, Feburar 25 (Ms S.) WIeS
die Bıldungsminıisterin darauf hın, daß mit LER dıe Religionen nicht ausgegrenzt
selen.

Diözesanrat im istum erlin (Miıtglıed 0SE) rünwald): KOommentar In der Sendung
„Hıer und eute KircheBedeutung der neuen Bundesländer für den RU  27  komitee der deutschen Katholiken, dem sie angehörte. Angeblich unterstützt  vom Bonner ‚„Schulbischof‘‘ Manfred Müller brachte sie von dort auch das  Interesse an Ethik als Alternativ- und nicht Ersatzfach des RUs mit.”” Vom  Alternativfach Ethik erwartete Laurien, „„Entscheidungen für den Glauben (zu)  stärken‘‘ und ordnete ihm damit eine dem RU dienende Funktion zu. Mit dem  Appell an den „Mut zur Erziehung‘“‘ stellte sie ihr Konzept in eine Linie mit  einem wertekonservativen Bildungsprogramm Bonner Politikberatung von  1978.©° vVon dieser Warte aus kritisierte Laurien LER.® Vor allem bei  ostdeutsch sozialisierten Ratsmitgliedern gab es abweichende Meinungen.  Hier konnte LER als „Brücke zur christlichen Konfession‘‘ auch für diejenigen  gesehen werden, die sonst niemals mit Kirche in Berührung kämen. Das Fach  sei auch ein Versuch, dem Anwachsen von neuen Sonderreligionen, Rechts-  radikalismus und Gewalt Einhalt zu gebieten. Wenn die Kirchenvertreter LER  abwehrten, fürchteten sie damit nur um ihr Monopol der religiösen Unterwei-  sung und es gehe ihnen letztlich um Macht, Geld und Einfluß. Sie wollten  nicht zugeben, daß sich der RU in einer Krise befinde und sie die religiösen  Jugendaufgaben nicht haben bewältigen können.® Der damalige katholische  Bildungsminister von Brandenburg Roland Resch schloß sich dieser Kritik an  als er erneut vom Interesse der Kirche an Einfluß, Macht und Geld gesprochen  hatte. ° Insgesamt machen die Vorgänge im Diözesanrat deutlich, wie kontro-  verse religiöse Bildungsvorstellungen zwischen ost- und westdeutsch soziali-  sierten Menschen bis in die katholische Kirche hineinreichten. Protagonistin  westlicher Bildungskonzepte war Laurien. Ihr Aufstieg zur Ratsvorsitzenden  signalisiert die Dominanz dieser Position im Rat. Phänomenologisch ähnlich  wie bei Meyer erreichte Laurien durch die Übernahme eines hohen öffentli-  chen Amtes große gesellschaftliche Wirkkraft. Trotzdem blieben LER-freund-  liche und zugleich kirchenkritische Stimmen im Rat laut und stärkten sogar  die Politik des Bildungsministers.  59 Unter den Verlautbarungen von Bischof Müller fand ich eine entsprechende Aussage  nicht. In KK, Kommission für Erziehung und Schule der DB: Bildung in Freiheit und  Verantwortung .../ hg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1993,  September 21, 30 f legen die Ausführungen seiner Kommission eher ein Ersatzfach nahe;  vgl. unten bei Anm. 83.  60 Diözesanrat 1991, Februar 3 (wie Anm. 55). Vgl. die Tübinger Erklärung zu den Thesen  des Bonner Forums ‚‚Mut zur Erziehung‘‘, in: Zeitschrift für Pädagogik 24 (1978), 235-40.  61 Diözesanrat im Bistum Berlin (Vorsitzende Laurien): Streit im Diözesanrat, in: Der  Tagesspiegel, Jg. 1992 von Januar 5. MBJS (Ministerin Marianne Birthler) an Land Berlin.  Das Parlament (Präsidentin Laurien) in Berlin, Potsdam 1992, Feburar 25 (Ms, 2 S.) wies  die Bildungsministerin u. a. darauf hin, daß mit LER die Religionen nicht ausgegrenzt  seien.  62 Diözesanrat im Bistum Berlin (Mitglied Josef Grünwald): Kommentar in der Sendung  „Hier und heute. Kirche konkret ...‘‘ von Radio Brandenburg, 1993 August 26, Nieder-  schrift nach Tonbandmitschnitt.  63 LB, MBIJS (Minister Roland Resch [Resp.]): ADN-Pressemittelung Nr. 071413, Pots-  dam 1993, September (7); vgl. Anm. 28.VON Radıo Brandenburg, 1993 ugus 26, Nieder-
chriıft ach Tonbandmuitschnitt.
63 MBIS (Minister Roland esC Resp.]) DN-Pressemittelung Nr 071413, Pots-
dam 1993, September (7) vgl Anm



Dieteral

Vertreter der Religionspädagogik
Es konnte auffallen, be1i den dargelegten Bemühungen der Berliner
Kırchenleitung Wissenschaftsvertreter, insbesondere der katholischen Theo-
ogle, keine spielten. Bezeichnenderweilse empfahl die Kirchenleitung
dem Potsdamer Landtagsausschuß für Bıldung, Jugend und Sport für die

KOWbevorstehende Anhörung LER im September 1995, mıt arl TNS' Nı Dereınen evangelischen Theologen als ihren Interessenvertreter en
bildungspolitische Schulterschluß mıt der Evangelischen Kırche in Berlin-
Brandenburg bedeutete für die katholischen Kırchenvertreter in Berlin auf
Wissenschaftsebene eine Anlehnung die evangelische Religionspädagogık.
rst nachdem die Standpunkte zwischen Kırche und egierung bereıits C>=
tauscht wurde der ehemalıge Berliner katholische Religionspädagoge
Werner Simon AUS Maınz 1Im Rahmen eiıner zweıten Anhörung des ıldungs-
ausschusses 1im Landtag einbezogen. Sımon bekräftigte mıiıt seiner tellung-
nahme die Kirchenposıition nachi‘.räglich.65 enDar wurde der katholische
Religionspädagoge VonNn den Kırchenvertretern ZUT Bekräftigung vorher gefun-
dener eigener Standpunkte und nıcht eiwa als Orientierung und Meinung
anregende Leitwissenschaft reziplert. Sımon 1eß sıch seinerseılts auf diese

eın
Außerhalb der Offlızıellen Verhandlungen und unterhalb der leitenden Kirche-
nebene wurden In der Berliner pädagogisch-theologischen Diözesanakademie
Wissenschaftsvertreter der katholıschen Theologie Fragen des Ver-
hältnisses VON Lebenskunde und katholischer Religionspädagogik sgehö Im
zweıten ahr 1992 organislierte der Akademiedirektor ohannes rune eine
entsprechende Vortragsréihe.66 le ehörten katholischen Theologen votier-
ten für einen konfessionellen Lediglich beim Berliner Philosophen
ans-Ludwig Freese kam eıne allgemeıne relig1öse Dimension des Kındes in
den 1C He konfessionell eingestellten Referenten betrachteten die Lebens-
gestaltung als Funktion der relig1ösen Biıldung und nıcht die elıgıon als
Dimension eiıner Lebensgestaltungspädagogık, WIe dies in der Bildungspoliti
des andes Brandenburg vorgesehen WaTr Diıe hochschulfernen Referenten
mıt eingeschlossen reichte das Spektrum VO'! als Vermittlungsagentur

(Leıter des Dezernats Schule, Ochschule und Erziehung ans-  'eter Rıchter)
den Brandenburg, Ausschuß für Bildung, Jugend und Sport (Vorsitzende

Müller) Potsdam, Berlın 1995, Ugus! Empfohlen wurde uch der ErziehungswIs-
senschaftler Dietrich Benner. Er hatte während iıner odiumsdiskussion miıt Nipkow und
Wissenschaftsminister Steffen Reiche als an der Philosophischen der
Humboldt-Universıität Berlın LER als ‚‚Gesinnungsfac 66 disqualifiziert; vgl eatrice
Weizsäcker: Die Jahre, dıe WITr Jetzt verschwenden, sind für dıe Schüler verloren, In Der
Tagesspiegel, Jg 1995, VON Juni Dort WIF! Benner falsch als evangelıscher eologe
bezeıichnet.
65 Universijät Mainz, Katholische eologıe. Seminar für Religionspädagogik (Profes-
SOT Werner S1mon): Stellungnahme28  Dieter Fauth  4. Vertreter der Religionspädagogik  Es konnte auffallen, daß bei den dargelegten Bemühungen der Berliner  Kirchenleitung Wissenschaftsvertreter, insbesondere der katholischen Theo-  logie, keine Rolle spielten. Bezeichnenderweise empfahl die Kirchenleitung  dem Potsdamer Landtagsausschuß für Bildung, Jugend und Sport für die  Kkow  bevorstehende Anhörung zu LER im September 1995, mit Karl Ernst N6i}‚)  Der  einen evangelischen Theologen als ihren Interessenvertreter zu laden.  bildungspolitische Schulterschluß mit der Evangelischen Kirche in Berlin-  Brandenburg bedeutete für die katholischen Kirchenvertreter in Berlin auf  Wissenschaftsebene eine Anlehnung an die evangelische Religionspädagogik.  Erst nachdem die Standpunkte zwischen Kirche und Regierung bereits ausge-  tauscht waren, wurde der ehemalige Berliner katholische Religionspädagoge  Werner Simon aus Mainz im Rahmen einer zweiten Anhörung des Bildungs-  ausschusses im Landtag einbezogen. Simon bekräftigte mit seiner Stellung-  nahme die Kirchenposition nacht:räglich.65 Offenbar wurde der katholische  Religionspädagoge von den Kirchenvertretern zur Bekräftigung vorher gefun-  dener eigener Standpunkte und nicht etwa als Orientierung und Meinung  anregende Leitwissenschaft rezipiert. Simon ließ sich seinerseits auf diese  Rolle ein.  Außerhalb der offiziellen Verhandlungen und unterhalb der leitenden Kirche-  nebene wurden in der Berliner pädagogisch-theologischen Diözesanakademie  Wissenschaftsvertreter u. a. der katholischen Theologie zu Fragen des Ver-  hältnisses von Lebenskunde und katholischer Religionspädagogik gehört. Im  zweiten Halbjahr 1992 organisierte der Akademiedirektor Johannes Brune eine  entsprechende Vortragsreihe.66 Alle gehörten katholischen Theologen votier-  ten für einen konfessionellen RU. Lediglich beim Berliner Philosophen  Hans-Ludwig Freese kam eine allgemeine religiöse Dimension des Kindes in  den Blick. Alle konfessionell eingestellten Referenten betrachteten die Lebens-  gestaltung als Funktion der religiösen Bildung und nicht die Religion als  Dimension einer Lebensgestaltungspädagogik, wie dies in der Bildungspolitik  des Landes Brandenburg vorgesehen war. Die hochschulfernen Referenten  mit eingeschlossen reichte das Spektrum vom RU als Vermittlungsagentur  64 KK, KBB (Leiter des Dezernats Schule, Hochschule und Erziehung Hans-Peter Richter)  an den Landtag Brandenburg, Ausschuß für Bildung, Jugend und Sport (Vorsitzende Uta  Müller) in Potsdam, Berlin 1995, August 30. Empfohlen wurde auch der Erziehungswis-  senschaftler Dietrich Benner. Er hatte während einer Podiumsdiskussion mit Nipkow und  Wissenschaftsminister Steffen Reiche als Dekan der Philosophischen Fakultät IV der  Humboldt-Universität zu Berlin LER als „Gesinnungsfach‘‘ disqualifiziert; vgl. Beatrice  Weizsäcker: Die Jahre, die wir jetzt verschwenden, sind für die Schüler verloren, in: Der  Tagesspiegel, Jg. 1995, von Juni 25. Dort wird Benner falsch als evangelischer Theologe  bezeichnet.  65 Universiät Mainz, FB Katholische Theologie. Seminar für Religionspädagogik (Profes-  sor Werner Simon): Stellungnahme ..., Mainz 1995, vor Oktober 19 (Ms, 6 S.). — Landtag  Brandenburg 1995, Oktober 19 (wie Anm. 19), S. 25. 30-32.  66 Freiheit und Sinnsuche ... 1993 (wie Anm. 45).Maiınz 1995, VOLr kto' (Ms, ‚a
Brandenbur: 1995, Oktober (wıe Anm 19), 25 30-32
66 Freiheit und Sinnsuche28  Dieter Fauth  4. Vertreter der Religionspädagogik  Es konnte auffallen, daß bei den dargelegten Bemühungen der Berliner  Kirchenleitung Wissenschaftsvertreter, insbesondere der katholischen Theo-  logie, keine Rolle spielten. Bezeichnenderweise empfahl die Kirchenleitung  dem Potsdamer Landtagsausschuß für Bildung, Jugend und Sport für die  Kkow  bevorstehende Anhörung zu LER im September 1995, mit Karl Ernst N6i}‚)  Der  einen evangelischen Theologen als ihren Interessenvertreter zu laden.  bildungspolitische Schulterschluß mit der Evangelischen Kirche in Berlin-  Brandenburg bedeutete für die katholischen Kirchenvertreter in Berlin auf  Wissenschaftsebene eine Anlehnung an die evangelische Religionspädagogik.  Erst nachdem die Standpunkte zwischen Kirche und Regierung bereits ausge-  tauscht waren, wurde der ehemalige Berliner katholische Religionspädagoge  Werner Simon aus Mainz im Rahmen einer zweiten Anhörung des Bildungs-  ausschusses im Landtag einbezogen. Simon bekräftigte mit seiner Stellung-  nahme die Kirchenposition nacht:räglich.65 Offenbar wurde der katholische  Religionspädagoge von den Kirchenvertretern zur Bekräftigung vorher gefun-  dener eigener Standpunkte und nicht etwa als Orientierung und Meinung  anregende Leitwissenschaft rezipiert. Simon ließ sich seinerseits auf diese  Rolle ein.  Außerhalb der offiziellen Verhandlungen und unterhalb der leitenden Kirche-  nebene wurden in der Berliner pädagogisch-theologischen Diözesanakademie  Wissenschaftsvertreter u. a. der katholischen Theologie zu Fragen des Ver-  hältnisses von Lebenskunde und katholischer Religionspädagogik gehört. Im  zweiten Halbjahr 1992 organisierte der Akademiedirektor Johannes Brune eine  entsprechende Vortragsreihe.66 Alle gehörten katholischen Theologen votier-  ten für einen konfessionellen RU. Lediglich beim Berliner Philosophen  Hans-Ludwig Freese kam eine allgemeine religiöse Dimension des Kindes in  den Blick. Alle konfessionell eingestellten Referenten betrachteten die Lebens-  gestaltung als Funktion der religiösen Bildung und nicht die Religion als  Dimension einer Lebensgestaltungspädagogik, wie dies in der Bildungspolitik  des Landes Brandenburg vorgesehen war. Die hochschulfernen Referenten  mit eingeschlossen reichte das Spektrum vom RU als Vermittlungsagentur  64 KK, KBB (Leiter des Dezernats Schule, Hochschule und Erziehung Hans-Peter Richter)  an den Landtag Brandenburg, Ausschuß für Bildung, Jugend und Sport (Vorsitzende Uta  Müller) in Potsdam, Berlin 1995, August 30. Empfohlen wurde auch der Erziehungswis-  senschaftler Dietrich Benner. Er hatte während einer Podiumsdiskussion mit Nipkow und  Wissenschaftsminister Steffen Reiche als Dekan der Philosophischen Fakultät IV der  Humboldt-Universität zu Berlin LER als „Gesinnungsfach‘‘ disqualifiziert; vgl. Beatrice  Weizsäcker: Die Jahre, die wir jetzt verschwenden, sind für die Schüler verloren, in: Der  Tagesspiegel, Jg. 1995, von Juni 25. Dort wird Benner falsch als evangelischer Theologe  bezeichnet.  65 Universiät Mainz, FB Katholische Theologie. Seminar für Religionspädagogik (Profes-  sor Werner Simon): Stellungnahme ..., Mainz 1995, vor Oktober 19 (Ms, 6 S.). — Landtag  Brandenburg 1995, Oktober 19 (wie Anm. 19), S. 25. 30-32.  66 Freiheit und Sinnsuche ... 1993 (wie Anm. 45).1993 (wıe Anm 45)
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eıner herrschenden Staats- und Wirtschaftsethi (Laurien) über als christ-
lıchem Moralunterricht (Volker Eıd, rune SOWIe diakonischen Modellen
Herbert Zwergel, Ulriıch emel, Stanıslas Lalanne) bis ZU konfess1i0-
nell-kooperativen Profil (Sımon)
Der Mitveranstalter rune vertrat die katholischen Interessen außer als Leiter
der skizzlerten Veranstaltung, Herausgeber und Autor auch 1im Gesellschaft-
lıchen Beirat und der Rahmenplankommıission des andes Brandenburg für
LER rune WAar ın den Gremien em! LER mitzugestalten, dem
konfessionellen eın eigenständiger, gleichgewichtiger RKRaum in der Schule
bleibt Dazu gehöre ZU einen ein konfessionell differenzierendes und eın
allgemeıines Religionsverständnis für LER uch musse sıch LER als Pflicht-
fach konfessioneller Zuschnitte enthalten. Dıiıe Lehrerbildung für den Bereich
der elızıon in LER se1 in dıe ande der Kırchen und nıcht des Landes
egen Zum anderen wollte rune das auf Lebensgestaltung abzielende Profil
Von LER zurückdrängen. Er daher VOI eiıner Verselbständigung der

Psychologie in der LER-Lehrerbildung und wollte diese Ausbildungsaspekte
VON der Fachdidaktık wegnehmen und der Schulpädagogik zuordnen. uch
mıt kritischen Rückfragen die Paßfähigkeit Von LER mıt Richtlinien der
Bonner Kultusministerkonferenz wollte rune insgesamt LER dem westlichen
Ethikunterricht angleıchen. Als Pressepublizist verschärtfte rune diese
Krıtik ZUT Polemik gegenüber LER ındem 4 das Fach als relig1öse FEıiınheits-
mischung und Psychoexperiment disqualıfizierte. Insgesamt konnte dıe
Kirchenleitung mıt Oktober 995 erst spat einen Wissenschaftsvertreter der
katholischen Theologie finden, der iıhre Posıtionen den religionspolıtisc
schwierigen Brandenburger Bedingungen politisch-gesellschaftlich Ve

hatte Hıer spiegelt sıch eine gewIlsse Ferne zwıschen wissenschaftlıcher und
kirchlicher Religionspädagogık.

Die Deutsche Bischofskonferenz und nahestehende remıien
Nun erfolgt insofern ein Perspektivenwechsel, da 1im folgenden primär Bonner
und nıcht mehr Berliner und Potsdamer orgänge beschrieben werden. Es
geht jetzt darum, WIe die onner Kirchengremien dıe ende und Wiıederver-
ein1gung religionspädagog1sc verarbeıteten.
Dıe Deutsche Bischofskonferenz thematisierte Bildungsfragen be1 ıhrer ersten

Begegnung mıt den Berliner Bischöfen ach der ende 1m März 1990 nıcht
Der Vorsitzende des Bonner Gremiums Bischof arl ann plädıerte
allerdings für die Geltung des Grundgesetzes und insbesondere der dort
eingegangenen Staats-Kirchenverhältnisse in Gesamtdeutschland.69 Dies 1M-

67/ Gesellscha:  iıcher E1ra für LER Protokoll der (6.) 1'  ng29  Bedeutung der neuen Bundesländer für den RU  einer herrschenden Staats- und Wirtschaftsethik (Laurien) über RU als christ-  lichem Moralunterricht (Volker Eid, Brune) sowie diakonischen Modellen  (Herbert A. Zwergel, Ulrich Hemel, Stanislas Lalanne) bis zum konfessio-  nell-kooperativen Profil (Simon).  Der Mitveranstalter Brune vertrat die katholischen Interessen außer als Leiter  der skizzierten Veranstaltung, Herausgeber und Autor auch im Gesellschaft-  lichen Beirat und der Rahmenplankommission des Landes Brandenburg für  LER. Brune war in den Gremien bemüht, LER so mitzugestalten, daß dem  konfessionellen RU ein eigenständiger, gleichgewichtiger Raum in der Schule  bleibt. Dazu gehöre zum einen ein konfessionell differenzierendes und kein  allgemeines Religionsverständnis für LER. Auch müsse sich LER als Pflicht-  fach konfessioneller Zuschnitte enthalten. Die Lehrerbildung für den Bereich  der Religion in LER sei in die Hände der Kirchen und nicht des Landes zu  legen. Zum anderen wollte Brune das auf Lebensgestaltung abzielende Profil  von LER zurückdrängen. Er warnte daher vor einer Verselbständigung der  Psychologie in der LER-Lehrerbildung und wollte diese Ausbildungsaspekte  von der Fachdidaktik wegnehmen und der Schulpädagogik zuordnen. Auch  mit kritischen Rückfragen an die Paßfähigkeit von LER mit Richtlinien der  Bonner Kultusministerkonferenz wollte Brune insgesamt LER dem westlichen  Ethikunterricht angleichen. 7 Als Pressepublizist verschärfte Brune diese  Kritik zur Polemik gegenüber LER, indem er das Fach als religiöse Einheits-  mischung und Psychoexperiment disqualifizierte. S Insgesamt konnte die  Kirchenleitung mit Oktober 1995 erst spät einen Wissenschaftsvertreter der  katholischen Theologie finden, der ihre Positionen unter den religionspolitisch  schwierigen Brandenburger Bedingungen politisch-gesellschaftlich vertreten  hatte. Hier spiegelt sich eine gewisse Ferne zwischen wissenschaftlicher und  kirchlicher Religionspädagogik.  5_ Die Deutsche Bischofskonferenz und nahestehende Gremien  Nun erfolgt insofern ein Perspektivenwechsel, da im folgenden primär Bonner  und nicht mehr Berliner und Potsdamer Vorgänge beschrieben werden. Es  geht jetzt darum, wie die Bonner Kirchengremien die Wende und Wiederver-  einigung religionspädagogisch verarbeiteten.  Die Deutsche Bischofskonferenz thematisierte Bildungsfragen bei ihrer ersten  Begegnung mit den Berliner Bischöfen nach der Wende im März 1990 nicht.  Der Vorsitzende des Bonner Gremiums Bischof Karl Lehmann plädierte  allerdings für die Geltung des Grundgesetzes und insbesondere der dort  eingegangenen Staats-Kirchenverhältnisse in Gesamtdeutschland.® Dies im-  67 Gesellschaftlicher Beirat für LER: Protokoll der (6.) Sitzung ... am 20.4.1994, Berlin  1994, April 20 (Ms, 6 S.). — Ders.: Protokoll der (7.) Sitzung ... am 29.6. 1994, Eberswalde  1994, August 23 (Ms, 5 S.).  68 Vgl. Publikationen von Brune z. B. im Tagesspiegel, Jg. 1993 von August 10 und 18  sowie Oktober 3.  69 KK, DB 1990, März 7 (wie Anm. 49).20.4.1994, Berlın
1994, DI1 (Ms, Six ] Jers:* Protokoll der (7.) Sıtzung29  Bedeutung der neuen Bundesländer für den RU  einer herrschenden Staats- und Wirtschaftsethik (Laurien) über RU als christ-  lichem Moralunterricht (Volker Eid, Brune) sowie diakonischen Modellen  (Herbert A. Zwergel, Ulrich Hemel, Stanislas Lalanne) bis zum konfessio-  nell-kooperativen Profil (Simon).  Der Mitveranstalter Brune vertrat die katholischen Interessen außer als Leiter  der skizzierten Veranstaltung, Herausgeber und Autor auch im Gesellschaft-  lichen Beirat und der Rahmenplankommission des Landes Brandenburg für  LER. Brune war in den Gremien bemüht, LER so mitzugestalten, daß dem  konfessionellen RU ein eigenständiger, gleichgewichtiger Raum in der Schule  bleibt. Dazu gehöre zum einen ein konfessionell differenzierendes und kein  allgemeines Religionsverständnis für LER. Auch müsse sich LER als Pflicht-  fach konfessioneller Zuschnitte enthalten. Die Lehrerbildung für den Bereich  der Religion in LER sei in die Hände der Kirchen und nicht des Landes zu  legen. Zum anderen wollte Brune das auf Lebensgestaltung abzielende Profil  von LER zurückdrängen. Er warnte daher vor einer Verselbständigung der  Psychologie in der LER-Lehrerbildung und wollte diese Ausbildungsaspekte  von der Fachdidaktik wegnehmen und der Schulpädagogik zuordnen. Auch  mit kritischen Rückfragen an die Paßfähigkeit von LER mit Richtlinien der  Bonner Kultusministerkonferenz wollte Brune insgesamt LER dem westlichen  Ethikunterricht angleichen. 7 Als Pressepublizist verschärfte Brune diese  Kritik zur Polemik gegenüber LER, indem er das Fach als religiöse Einheits-  mischung und Psychoexperiment disqualifizierte. S Insgesamt konnte die  Kirchenleitung mit Oktober 1995 erst spät einen Wissenschaftsvertreter der  katholischen Theologie finden, der ihre Positionen unter den religionspolitisch  schwierigen Brandenburger Bedingungen politisch-gesellschaftlich vertreten  hatte. Hier spiegelt sich eine gewisse Ferne zwischen wissenschaftlicher und  kirchlicher Religionspädagogik.  5_ Die Deutsche Bischofskonferenz und nahestehende Gremien  Nun erfolgt insofern ein Perspektivenwechsel, da im folgenden primär Bonner  und nicht mehr Berliner und Potsdamer Vorgänge beschrieben werden. Es  geht jetzt darum, wie die Bonner Kirchengremien die Wende und Wiederver-  einigung religionspädagogisch verarbeiteten.  Die Deutsche Bischofskonferenz thematisierte Bildungsfragen bei ihrer ersten  Begegnung mit den Berliner Bischöfen nach der Wende im März 1990 nicht.  Der Vorsitzende des Bonner Gremiums Bischof Karl Lehmann plädierte  allerdings für die Geltung des Grundgesetzes und insbesondere der dort  eingegangenen Staats-Kirchenverhältnisse in Gesamtdeutschland.® Dies im-  67 Gesellschaftlicher Beirat für LER: Protokoll der (6.) Sitzung ... am 20.4.1994, Berlin  1994, April 20 (Ms, 6 S.). — Ders.: Protokoll der (7.) Sitzung ... am 29.6. 1994, Eberswalde  1994, August 23 (Ms, 5 S.).  68 Vgl. Publikationen von Brune z. B. im Tagesspiegel, Jg. 1993 von August 10 und 18  sowie Oktober 3.  69 KK, DB 1990, März 7 (wie Anm. 49).29.6 1994, Eberswalde
1994, Ugus! (Ms, 5.)
68 Vgl Publıkationen VON Brune Tagesspiegel, Jg 1993 VvVon Uugus! und
SOWIe Oktober
69 KK, 1990, Maärz (wıe Anm. 49)



Jeteral

plızıerte den öffentliıchen chulen der Länder Am Ende des
Treffens sahen dıe onner aMl mıiıt den Berliner Bıschöfen ‚11 dem
Aufbruch der letzten Monate C111 Chance für die es  ng des _ Lebens‘‘.
Eın halbes > spater rklärte dıe EMEINSAMC Bischofskonferenz, dem
konfessionellen als Fach der öffentliıchen Schule wachse auch den
Ländern die Aufgabe be1l Chulern persönliche Verantwortung für den
Wertekonsens schaliien Der Religionslehrer SC1I Vorbild Das cANrıistliche
Menschen- und Gesellschaftsbild sollte integrierenden Teıl des chulun-
terrichts werden ‚„„Lebensgestaltende könnten katholische chüler 15

dem Glauben schöpfen Mıt den Begriffen ‚„integrativ“ und ‚„lebensgestal-
tend®“ wurden ZWCOC1 Zentralkategorien der ostdeutschen Bildungsreformbewe-
guNg und der Bildungspoliti Brandenburgs katholisch-pädagogisch
eingeordnet

Oktober 1990 bestimmte dıe Bonner katholische Zentralstelle Bıldung der
Deutschen Bischofskonferenz dıe Debatte mıiıt eren Leıter Raıner ilgner
hatte Tag der deutschen Einheıt 1990 mıiıt der „relıg1öse(n) Entwicklung
unseIrIss Landes‘‘ dıe offnung auf Grundwerte des geistıigen Lebens ethische
Orıjentierungen, Glaubensüberzeugungen, Tradıtionen, NOormatıve nsprüche,
Autorıitäten, letzte jele und tieferen Sinn verbunden. Famıiılien und chulen
rügen hıer C111C besondere Erziehungsverantwortung.7‘ Im prı 1991 refe-
rierte Ilgner auf europäischen Kirchenkongreß ı Rom ZUTr Begegnung
rel1g1öser Bildungskonzepte ÖOst und West Europas Ilgner thematisıerte den
entsprechenden innerdeutschen Vorgang nıcht und brachte Deutschlanı edig-
iıch mıt SCINECN westlich tradıerten Verhältnissen eın> Der Referent der
Zentralstelle Bıldung Hans-Wıllı ınden hatte mıt Beitrag Zu RU ı
den Ländern nach September 1992 maßgeblich die Meınungsbildung
Zzu Bistum Berlın bestimmt. ’*4 Hier wurden relig1öse Bıldung als
fächerübergreifende Aufgabe und religionskundlıcher Unterricht abgelehnt
Dies würde auf e1INE Cıvıl relıgıon abziıelen be1 der Religionsbegriff und Inhalte
ungeklärt Stattdessen sollte mıiıt konfessionellen Fachangebot
das praktische Christsein eingeführt und e1inNne dem Glauben gemäße Lebens-
gestaltung geförde werden DiIie rage nach dem ZU) en Notwendigen
SCI der Kern des Unterrichts Kurz ach diıeser Veröffentlichung betonte

70 und Berliner Bischofskonferenz emensame irklärung Augsburg 19  Q
März  S 3:5.)

Gemeinsame Christliıche Verantwortung 1301 veränderter hg Sekretarıat
der 1990 September 373
72 Zentralstelle Bıldung der (Leıiter Raıner Ilgner) ede beım es! Tag
der deutschen Einheit Maınz 1990 Oktober 3 in engagement Jg 1991
73 Ders Zur ıtuatiıon des RUSs den öffentlichen Schulen Europa, Rom 1991 prı
13 in den Offentliıchen Schulen iMl Europa hg Sekretarıat der Bonn
1991 15-40

Vgl ben Anm und



Bedeutung der Bundesländer für den 31

ınden erneut elıgıon SC1I für die Lebensgestaltung wichtig, wobel der
konfessionelle und nıcht nivellıierende Religionskunde aNgCHICSSCH SCHI

Im März 1993 trat dıe Konferenz der Leıter diözesaner Schulabteilungen
Wädl aut den Würzburgereinschlägıg hervor. Ihre Fachtagun>Synodenbeschluß VON 19/4 bezogen Diıese Mittelpunktstellung WEeST-

deutschen Textes 1e ostdeutschen Erfahrungen WCNILE Raum Mıt der Leıiterin
des Referats für Schulfragen Bischöflichen Amt Erfurt-Meıningen Ordına-
riatsratın elga Mondscheın Sftammte bezeichnenderweılse elf Beıträgern
ZUT Dokumentatıon der Tagung UTr C111 Person aus Ostdeutschland Sıe
markierte 1 Nachklang der J agung, inwıefern der Synodenbeschlu sıch
gegenüber ostdeutschen Erfahrungen als SpCITIS bıs hınderlıch erweist. ‘
ährend der Konferenz vertrat SIC gemeindezentrierten RU_/$ Anson-
sten wurde auf der Tagung wahrgenommen, daß Vertreter der Länder
Interesse westdeutscher Unterstützung ı Sachen hätten.‘? Die Perspek-
tiive der Länder War VOI em VO Vorsitzenden der Konferenz
Hermann Wesseln aufgegriffen worden uch IC auf die demographıi-
schen Verhältnıisse den Ländern SCI dıe Dreıiteijlung der Schüler
gläubige suchende bzw angefochtene und sıch als ungläubig betrachtende

rel121Ös nıcht sensı1ıbilıisıierte bzw indıfferente Menschen In
KOonsequenz dieser grundlegend veränderten Bedingungsanalyse wollte Wes-
seln GG Verstärkung der Konfessionalıtät des RUSs UrcC dessen
lediglich vorsichtige Offnung für nıcht katholische chüler und Uurc. verstärk-

kirchliche Begleıtung des Religionslehrers als Zeugen 1eser nach iNDNEeN

kirchlich gefestigte könnte sıch der Hinwendung Schüler Schule
und außerschulische Bereiche öffnen UrC. mehr Propädeutik, WENISCI theo-
logische Sondersprache, schulintegrative  z  Salg S B Unterrichtsorganisationen oder öku-
meniısch offene Schulbücher.®) Eo verwundert nıcht, der Vorstand der
Konferenz September 995 LER ablenhnnte Der Brandenburger Landtags-
ausschuß für Bıldung wurde aufgefordert mehr katholıische ertreier
hören

7 KK, Zentralstelle Bıldung der (Referent Hans Wiınden): . —_ wiırd der
BadÜbereinstimmung mıiıt den rundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt

rTmoOoni 1992, November, Katholische Bıldung (1993) Z
76 Gemeinsame Synode der Bıstümer der Der 1l der Schule Bonn 1974
November Offizijelle Gesamtausgabe der emeinsamen yM! Beschlüsse
der Vollversammlung, reiburg 1976 123 152
E den ‚uemn Bundesländern in rhs höheren Schulen (1994) 26 / 312
78 DIies Diskussionsschwerpunkte des Arbeıitskreises erg1sc Gladbach/Bensberg
1993 März 23 Jahre ach dem Synodenbeschluß okumen!  10N des
Symposi01ns VO 273 DIS 75 1993 / hg Sekretarıat der Bonn 1993 101
79 Jahre nach dem Synodenbeschluß 1993 (wıe Anm 78) 133
SÜ KK Konferenz der ıter der diıözesanen Schulabteilungen (Vorsitzender ermann
Wesseln) Bestandsaufnahme aktuellen 1tuatıon des Rus Deutschland ergisch-

1993Gladbach/Bensberg 1993 März 23 Jahre nach dem Synodenbeschluß
(wıe Anm 78) 373
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Der Vorsitzende der OoOnner bischöflichen Kommıissıon Erziehung und Schule
Bischof anire'! Müller bezeichnete be1 Tagung ZU) Würzburger
Synodenbeschluß dıe ertreter eines allgemeınen RUSs alleın in staatlıcher
Verantwortung geringschätzig als fundamentalistisch.““ Seine Kommission
vertrat, das normatiıve Menschenbil des Christentums dıe technisch-öko-
nomisch verzweckten Pädagogikkonzepte empirischer Provenıjenz zurück-
drängen müßte Ethikunterricht sollte auch die ‚‚Dimension VoNn32  Dieter Fauth  Der Vorsitzende der Bonner bischöflichen Kommission Erziehung und Schule  Bischof Manfred Müller bezeichnete bei o. g. Tagung zum Würzburger  Synodenbeschluß die Vertreter eines allgemeinen RUs allein in staatlicher  Verantwortung geringschätzig als fundamentalistisch.”” Seine Kommission  vertrat, daß das normative Menschenbild des Christentums die technisch-öko-  nomisch verzweckten Pädagogikkonzepte empirischer Provenienz zurück-  drängen müßte. Ethikunterricht sollte auch die ‚„Dimension von ... Religion“‘  erschließen.? Das mußte den integrativen Positionen unter Rezeption empi-  rischer Jugendstudien in Brandenburg zuwiderlaufen.  Im März 1995 setzte die Deutsche Bischofskonferenz die aufgezeigten Bestre-  bungen zur Erstarkung des normativ-bekenntnisgebundenen RUs „gerade  unter den Bedingungen einer nachlassenden kirchlichen Bindung‘‘ fort. RU  sei nicht nur Lebenshilfe, sondern öffentliches Bekenntnis. Besonders in  Diasporasituationen, wozu die meisten Gebiete der neuen Länder zählen, sei  „„‚die missionarische Dimenison des RUs“‘ zu steigern. Neuere Gestaltungsfor-  men des RUs, wie sie insbesondere die Berliner Kirchenleitung für Branden-  burg vorgesehen hatte, dürften die konfessionelle Erteilung des RUs nicht in  Frage stellen.  Das Schrifttum der höchsten Bonner Kirchengremien zur religiösen Bildung  in den neuen Ländern zeigt, wie die Kirchenleitung auch nach der Wende  grundsätzlich am Synodenbeschluß von 1974 festgehalten hatte. Die von  Säkularisation und Diaspora besonders gekennzeichneten neuen Länder be-  wegten die Gremien dazu, den normativ-bekenntnisgebundenen RU verstär-  ken zu wollen und allenfalls in diesem Rahmen einzelne Bedingungsfaktoren  des RUs vorsichtig lebensweltlich zu öffnen. Die Hochschätzung der Gemein-  dekatechese in Kirchenkreisen Ostdeutschlands konnte die Bonner Gremien  darin unterstützen, die 1974 formulierte Abgrenzung zwischen RU und  Gemeinde zum damaligen Schutz des RUs vor Ideologiekritik sowie die damit  verbundene gewisse Wertschätzung empirischer Orientierungen der Religion-  spädagogik wieder rückgängig zu machen. Wo immer religiöse Bildung mit  den Vorgängen der staatlichen Vereinigung, der Modifizierung des Grundge-  setzes und der Neuformulierung von Länderverfassungen verbunden war,  81 Dies. (Resp.): Katholische Kirche gegen LER, Potsdam 1995, September 15, in:  Potsdamer Neueste Nachrichten, Jg. 1995 von September 16.  82 KK, Kommission für Erziehung und Schule der DB (Vorsitzender Bischof Manfred  Müller): Begrüßung und Einführung, Bergisch-Gladbach/Bensberg 1993, März 23, in: RU  20 Jahre nach dem Synodenbeschluß ... 1993 (wie Anm. 78), 9-11.  83 Ders. 1993, September 21 (wie Anm. 59), 30 f.  84 KK, DB (Sekretär Prälat Wilhelm Schätzler): Pressebericht der Frühjahrs-Vollversamm-  lung der DB ..., Münster 1995, März 9, in; Arbeitshilfe für den evangelischen RU an  Gymnasien. Aktuelle Information 31/ hg. v. der Gymnasialpädagogischen Materialstelle  der Ev.-Luth. Kirche in Bayern, (Erlangen 1995), 40-43; vgl. KK, Kommission für  Erziehung und Schule der DB (Vorsitzender Bischof Manfred Müller) an den Deutschen  Katecheten Verein (Vorsitzender Professor Schmitt), Regensburg 1995, April 6, in:  Katechetische Blätter 20 (1995), 444.eligi0n®
erschließen.  83 Das mußte den integratiıven Posıtionen Rezeption empI1-
rischer Jugendstudien in Brandenburg zuwiderlaufen.
Im Maärz 1995 setfzte dıe Deutsche Bischofskonferenz dıe aufgezeigten Bestre-

bungen ZUT Erstarkung des normativ-bekenntnisgebundenen RUSs ‚„‚gerade
den Bedingungen eiıner nachlassenden kiırchlichen Bindung  .6 fort

se1 nıcht 191088 Lebenshilfe, sondern Öffentlıches Bekenntnis. Besonders In

Diasporasıtuationen, WO. dıe meısten Gebiete der 1 änder zählen, se1
„dıe missionarısche Dimenison des RUSs*“ steigern. Neuere Gestaltungsfor-
ICI des RUs, WI1Ie s1Ie insbesondere die Berlıner Kirchenleitung für Branden-
burg vorgesehen hatte, dürften die konfessionelle eılung des RUSs nıcht in
rage tellen
Das I1der höchsten Bonner Kirchengremien ZUT religıösen Bildung
in den Ländern ze1igt, wI1Ie die Kirchenleitung auch nach der ende
grundsätzliıch Synodenbeschluß Von 974 festgehalten hatte Die VoNn

Säkularisation und Dıaspora besonders gekennzeichneten Länder be-
wegien dıe Gremien dazu, den normativ-bekenntnisgebundenen verstar-
ken wollen und allenfalls in diesem ahmen einzelne Bedingungsfaktoren
des RUs vorsichtig lebensweltlich Ööffnen Die Hochschätzung der Gemein-
dekatechese In Kirchenkreisen Ostdeutschlands konnte dıe Bonner Gremien
darın unterstützen, dıe 1974 formulıerte Abgrenzung zwıschen und
Gemeinde ZU damalıgen Schutz des RUSs VOI Ideologiekritik SOWI1eEe dıe damıt
verbundene gewisse Wertschätzung empirischer Orientierungen der elıgıon-
spädagogık wieder rückgängı1g machen. WOo immer relig1öse Bıldung mıt
den Vorgängen der staatlıchen Vereinigung, der Modifizıerung des Grundge-
SeIzZes und der Neuformulierung VO Länderverfassungen verbunden WAarT,

ö1l Dies. (Resp.) Katholische Kirche LER, Potsdam 1995, September 15, in
otsdamer Neueste Nachrichten, Jg 1995 VON September

KK, Kommission für Erziehung und Schule der (Vorsitzender Bischof anfred
Müller): egrüßung und Eınführung, Bergisch-Gladbach/Bensberg 1993, März 23,

Jahre nach dem Synodenbeschluß32  Dieter Fauth  Der Vorsitzende der Bonner bischöflichen Kommission Erziehung und Schule  Bischof Manfred Müller bezeichnete bei o. g. Tagung zum Würzburger  Synodenbeschluß die Vertreter eines allgemeinen RUs allein in staatlicher  Verantwortung geringschätzig als fundamentalistisch.”” Seine Kommission  vertrat, daß das normative Menschenbild des Christentums die technisch-öko-  nomisch verzweckten Pädagogikkonzepte empirischer Provenienz zurück-  drängen müßte. Ethikunterricht sollte auch die ‚„Dimension von ... Religion“‘  erschließen.? Das mußte den integrativen Positionen unter Rezeption empi-  rischer Jugendstudien in Brandenburg zuwiderlaufen.  Im März 1995 setzte die Deutsche Bischofskonferenz die aufgezeigten Bestre-  bungen zur Erstarkung des normativ-bekenntnisgebundenen RUs „gerade  unter den Bedingungen einer nachlassenden kirchlichen Bindung‘‘ fort. RU  sei nicht nur Lebenshilfe, sondern öffentliches Bekenntnis. Besonders in  Diasporasituationen, wozu die meisten Gebiete der neuen Länder zählen, sei  „„‚die missionarische Dimenison des RUs“‘ zu steigern. Neuere Gestaltungsfor-  men des RUs, wie sie insbesondere die Berliner Kirchenleitung für Branden-  burg vorgesehen hatte, dürften die konfessionelle Erteilung des RUs nicht in  Frage stellen.  Das Schrifttum der höchsten Bonner Kirchengremien zur religiösen Bildung  in den neuen Ländern zeigt, wie die Kirchenleitung auch nach der Wende  grundsätzlich am Synodenbeschluß von 1974 festgehalten hatte. Die von  Säkularisation und Diaspora besonders gekennzeichneten neuen Länder be-  wegten die Gremien dazu, den normativ-bekenntnisgebundenen RU verstär-  ken zu wollen und allenfalls in diesem Rahmen einzelne Bedingungsfaktoren  des RUs vorsichtig lebensweltlich zu öffnen. Die Hochschätzung der Gemein-  dekatechese in Kirchenkreisen Ostdeutschlands konnte die Bonner Gremien  darin unterstützen, die 1974 formulierte Abgrenzung zwischen RU und  Gemeinde zum damaligen Schutz des RUs vor Ideologiekritik sowie die damit  verbundene gewisse Wertschätzung empirischer Orientierungen der Religion-  spädagogik wieder rückgängig zu machen. Wo immer religiöse Bildung mit  den Vorgängen der staatlichen Vereinigung, der Modifizierung des Grundge-  setzes und der Neuformulierung von Länderverfassungen verbunden war,  81 Dies. (Resp.): Katholische Kirche gegen LER, Potsdam 1995, September 15, in:  Potsdamer Neueste Nachrichten, Jg. 1995 von September 16.  82 KK, Kommission für Erziehung und Schule der DB (Vorsitzender Bischof Manfred  Müller): Begrüßung und Einführung, Bergisch-Gladbach/Bensberg 1993, März 23, in: RU  20 Jahre nach dem Synodenbeschluß ... 1993 (wie Anm. 78), 9-11.  83 Ders. 1993, September 21 (wie Anm. 59), 30 f.  84 KK, DB (Sekretär Prälat Wilhelm Schätzler): Pressebericht der Frühjahrs-Vollversamm-  lung der DB ..., Münster 1995, März 9, in; Arbeitshilfe für den evangelischen RU an  Gymnasien. Aktuelle Information 31/ hg. v. der Gymnasialpädagogischen Materialstelle  der Ev.-Luth. Kirche in Bayern, (Erlangen 1995), 40-43; vgl. KK, Kommission für  Erziehung und Schule der DB (Vorsitzender Bischof Manfred Müller) an den Deutschen  Katecheten Verein (Vorsitzender Professor Schmitt), Regensburg 1995, April 6, in:  Katechetische Blätter 20 (1995), 444.1993 (wıe Anm 78), 9-11
83 Ders. 1993, September Z (wıe Anm 59),

KK, (Sekretär Prälat ılhelm Schätzler): Pressebericht der Frühjahrs- V ollversamm-
lung der A Münster 1995, März 9, in Arbeitshilfe für den evangelıschen
Gymnasıien. Aktuelle Information 31/ hg der Gymnasialpädagogischen Matertialstelle
der v.-Luth 1IrC In ayern, (Erlangen 40-43; vgl KK, Kommissıon für
Erziehung und Schule der (Vorsitzender Bischof anfred Müller) den Deutschen
Katecheten Vereıin (Vorsitzender Professor Schmuitt), Regensburg 1995, Dr1 6, In
Katechetische Blätter (1995)
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wurde eın staatsethisch orjentierter Ethikunterricht sollte in
Zeıten weıter schwindender Akzeptanz des RUSs gestärkt und gleichzeıtig
kirchlichen Bildungsinteressen diıenstbar emacht werden. Die in Brandenburg
für dıe religionsbezogene Biıldung wichtigen Kategorien Integration und
Lebensgestaltung wurden katholisch eingeordnet bzw besetzt Als Teilnehmer

der europäischen Debatte den wurden die ost-westdeutschen
relig1onsbezogenen Bildungsentwicklungen als innere Angelegenheit behan-
delt und nach außen lediglich dıe westdeutsch tradıerten Konzepte dargestellt.
Insgesamt gab esS eıne Tendenz, mıt zunehmendem zeıtlichem Abstand VO'

Wendegeschehen dıe weıterhın bestehenden spezifisch ostdeutschen ed1in-
gunNngCN nıcht mehr explizit würdigen und dıe Erstarkung vorkonziliarer
westlicher Konzepte intensivieren.

Westdeutsch verwurzelte Lalenverbände
1C. 191088 ostdeutsch tradıerte, sondern auch westdeutsch verwurzelte Lalen-
verbände mıt Bundeszentralen In Bonn nahmen den religionspolitischen
Vorgängen in Brandenburg tellung. Das OoOnner Zentralkomitee der eut-
schen Katholıken M ZdK) ist das westdeutsche Pendant ZU) Gemeinsamen
Aktionsausschu. katholischer Chriısten in der DDR, Wäas ach der ende
darın Ausdruck gefunden hatte, der Ausschußvorsitzende eyer Vizeprä-
sıdent des 7ZdK geworden War ben wurde bereits eutlıic WwI1e das itglie'
des 7K Laurien mıt Verwels auf das Onner Gremium ıhre religionspädago-
gogischen Standpunkte in Brandenburg und Berlin atte Die O-
ne Verbindung mıt ostdeutsch orjentierten Laien ist ein wesentlicher Faktor,

Ostperspektiven in ONn rezipleren DZW umgeke westdeutsch
tradierte Interessen in Ostdeutschland eyer steht eher für den

Laurien für den zweiıten. ährend in der ersten Schulschrıersten Weg,8 86
des ZakK nach der ende die 1Länder och nıcht berücksichtigt Sınd,
geschah dies 1994 Befürchtet wird, In den ‚„Jungen Ländern einer
verordneten Erziıehung _.elne ’tabula rasa’ folgt‘” Schule MUSSeEe aber ‚„„die
ese der We  reınel als Ideologie entlarven‘““ und ‚‚Werthaltungen‘‘ aufbau-

7u Zeıten der DDR habe die cANrıstliıche Minderheıt 1n einer totalıtären
Gesellschaft als eın Schädlıng und Verräter gegolten.87 Als eser entnehme
ich diesem Wortgebrauch einen Vergleich der Chrısten In der DDR mıt der
Lage der en 1Im Nationalsozialismus.  ö In den Ländern erscheint
dann als entsprechende jedergutmachung. Insgesamt wurde ın dem BC-

85 In 1993, Juni, ang (wıe Anm 50) kritisierte eyer die Laienarbeıit noch Mıtte
19923 uüSs ostdeutscher Perspektive.

/ZdAK Schulischer In einer säkularen Gesellschaft/ hg Generalsekretarıat des
Bonn 1989, November
&/ ZdAK Schule ıhr Auftrag In der sıch verändernden Gesellschaft hg neralse-
kretarıat des ZdK, Bonn 1994, Juni IS

Die Konsultation der 1996 vorliegenden Bücher Christen der DDR zeigt, dıe
zıtierte Nomenklatur NIC: auf die 5  -Führung in der DDR zurückzuführen ist.
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stellten Gremmum auch 1mM innerkırchlichen Vergleich besonders Intens1iv eın
normatıv ekennender mıt besonderer Dringlichkeıit für die Länder
gefordert.
Für das ema wichtig ist außer dem ZdK auch die Katholıische Elternschaft
Deutschlands !l KED) Im Oktober 19972 wandte sıch der Verband In
Unterstützung der Berliner Kirchenleitung die Brandenburger katholischen
Eltern, SI1Ee ZU Engagement für und LER aufzurufen. “ Im
prı 1993 am die KED VO Verband Bıldung und Erziehung Il
Unterstützung. eren Leıterin des esorts Schule und Kırchen Magdalena
usılal organısıerte In Potsdam eine Bundesversammlung miıt dem Schwer-
DU  ema LE  Z Sıe kritisierte das Fach ‚„aus katholischer Sicht‘“”9 und
publızıerte dıes hauptsächlich 1ın der Verbandszeitschrift der KED ? Wiıe 1im
Oktober 19972 orderte dıie erneut In konzertanter Aktıon mıt der Berliner
Kırchenleitung 1mM September 995 die Anhörung des erbands VOT dem
Brandenburger Landtagsausschuß für Bildung, ” dem el be1 der Auswahl
der für eine Anhörung LER vorgesehenen Gäste Einseitigkeit und unde-
mokratıisches Verhalten vorgeworfen hatten. Im selben Zusammenhang for-
derte der Berlin-Brandenburgische Landesvorstand der KED die Wahlpflicht-
fächer und LER _” Miıt dem Verlauf der ersten Anhörung War der Verband
sehr unzufrieden. Eınen Jag danach warf der egjerung VOlIL, LER sSe1
ideologisch be ründet, die ern nac mehr als ahren DR)

hätten.? Schließlic wurde dıe KED ZUT zweıten Anhörung eladen
und WT Urc den Berliner Erziehungswissenschaftler Raıiner inke ITIre-
ten ınke trıeb dıe oben skızzıerte Strategie, LER karrıkıeren,
Rıichtung eıner Dämonisierung des Faches weiter. Im Z/Zusammenhang eıner
LER entsprechenden, relıg10nsbezogenen Bıldung sprach er VOI VOCI-

üppelten, da relıg10nslosen Menschen, die sıch schlieBlıc In Fundamenta-
lısmus und Drogen flüchten würden. Die Anhänger wertneutraler Religi0ns-
pädagogık seıen Feınde der Gesellscha: on er 1e ß wissen,

sein Ziel die Klerikalıserung der Schule sel, WI1Ie Martın Luther
dies ewollt habe ”” Nachdem die Bildungsministerin des Landes ngelıka

(Resp.) Elternverband fordert Religion als Schulfach, In Berliıner Morgenpost,
Jg 19972 Von Oktober 9:; vgl ben

VBE (Leiterin des eierats Schule und Kırchen Magdalena Musıal): ementt, Potsdam
1993, Aprıl (Ms, 5.)
91 (Magdalena Musıal/Sıegfried allmann): Den Dıalog Suchen34  Dieter Fauth  stellten Gremium auch im innerkirchlichen Vergleich besonders intensiv ein  normativ bekennender RU mit besonderer Dringlichkeit für die neuen Länder  gefordert.  Für das Thema wichtig ist außer dem ZdK auch die Katholische Elternschaft  Deutschlands (= KED). Im Oktober 1992 wandte sich der Verband in  Unterstützung der Berliner Kirchenleitung an die Brandenburger katholischen  Eltern, um sie zum Engagement für RU und gegen LER aufzurufen.“” Im  April 1993 bekam die KED vom Verband Bildung und Erziehung (=VBE)  Unterstützung. Deren Leiterin des Resorts Schule und Kirchen Magdalena  Musial organisierte in Potsdam eine Bundesversammlung mit dem Schwer-  punktthema LER. Sie kritisierte das Fach „aus katholischer Sicht‘“”® und  publizierte dies hauptsächlich in der Verbandszeitschrift der KED.” Wie im  Oktober 1992 forderte die KED erneut in konzertanter Aktion mit der Berliner  Kirchenleitung im September 1995 die Anhörung des Verbands vor dem  Brandenburger Landtagsausschuß für Bildung‚92 dem beide bei der Auswahl  der für eine Anhörung zu LER vorgesehenen Gäste Einseitigkeit und unde-  mokratisches Verhalten vorgeworfen hatten. Im selben Zusammenhang for-  derte der Berlin-Brandenburgische Landesvorstand der KED die Wahlpflicht-  fächer RU und LER.”? Mit dem Verlauf der ersten Anhörung war der Verband  sehr unzufrieden. Einen Tag danach warf er der Regierung vor, LER sei  ideologisch begründet, wovon die Eltern (nach mehr als 40 Jahren DDR)  genug hätten.”* Schließlich wurde die KED zur zweiten Anhörung geladen  und war durch den Berliner Erziehungswissenschaftler Rainer Winkel vertre-  ten. Winkel trieb die oben skizzierte Strategie, LER zu karrikieren, in  Richtung einer Dämonisierung des Faches weiter. Im Zusammenhang einer  LER entsprechenden, religionsbezogenen Bildung sprach Winkler von ver-  krüppelten, da religionslosen Menschen, die sich schließlich in Fundamenta-  lismus und Drogen flüchten würden. Die Anhänger wertneutraler Religions-  pädagogik seien Feinde der Gesellschaft. Schon früher ließ Winkel wissen,  daß sein Ziel die Klerikaliserung der ganzen Schule sei, wie Martin Luther  dies gewollt habe.”” Nachdem die Bildungsministerin des Landes Angelika  89 KED (Resp.): Elternverband fordert Religion als Schulfach, in: Berliner Morgenpost,  Jg. 1992 von Oktober 9; vgl. oben Anm. 7.  9% VBE (Leiterin des Referats Schule und Kirchen Magdalena Musial): Statement, Potsdam  1993, April 3 (Ms, 4 S.).  91 VBE (Magdalena Musial/Siegfried Pallmann): Den Dialog Suchen ..., in: Eltern Forum  46(1993)H. 6, 17 f.  92 Mit KK, KBB 1995, August 30 (wie Anm. 64) hatte die Kirchenleitung dies gefordert.  93 KED, Landesverband Berlin-Brandenburg (Der Vorstand): Presseerklärung, Berlin  1995, September 12 (Ms, 1 S.); vgl. Eltern verärgert, in: Märkische Allgemeine, Jg. 1995  von September 13 sowie Katholiken beschuldigen Ministerium, in: Berliner Morgenpost,  Jg. 1995 von September 13.  % KED (Stv. Bundesvorsitzende Doris Sennekamp [Resp.])/KED (Johannes Illguth [Int.]):  Landesregierung entmündigt Eltern. Presse-Info, Bonn 1995, September 22 (Ms, 1 S.).  95 Landtag Brandenburg 1995, Okotber 19 (wie Anm. 19), 11-15. 18-24. — HochschuleIn kEltern Forum
46(1993)H. 6,
02 Miıt KK, 1995, Uugus! (wıe Anm 64) hatte die Kirchenleitung 168 gefordert.
0% KED, Landesverban: Berlin-Brandenburg (Der Orstand): Presseerklärung, Berlin
1995, September (Ms, 5°} vgl ern verärgert, In Märkische Allgemeıne, Jg 1995
von September 13 SOWI1e Katholıken beschuldigen Minıiısteri1um, Berliner Morgenpost,
Jg 1995 Von eptember

(Stv Bundesvorsitzende Dorıs eNNCKAMP [Resp. ])/. oOhannes Illguth IInt. 1)
Landesregierung entmündıgt Eltern Presse-Info, Bonn 1995, September (Ms, 5.)
95 Landtag Brandenburg 1995, Okotber (wıe Anm 19), HI3 18-24 Hochschule
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Peter auf regıerungsinternen ruck eıne Freistellung VonNn chülern VonNn LER
CIWOSCH hatte, krıitisierte dıe insbesondere die regierende SPD-Fraktion,
die Grünen und die ‚‚Altkommunıisten der dıe Pflichtfach esthiel-
ten Während die Berliıner Kırchenleitung mıiıt ihrem Angebot eines curricular
verzahnten RUS auf Kommuniıkationskurs Wal, seizte dıe
weiter auf Konfrontation. Insgesamt g1ibt 6S in der eın primäres Interesse

der Schulbildung VOTL dem Interesse — Entsprechen: diesem
weiıten Horıiızont herrscht eine pädagogische gegenüber einer theologischen
Begründung Von relıg1öser Erziehung und VO  Z Christliıcher Glaube wird
1mM allgemeıinbıldenden Schulbereich VOT em In humanıstischen 1e1Tf0rmu-
lıerungen verankert ?/ Die Verbandsführun: und besonders ihr precher

en die hınter dieser Pädagogisierung schlummernden Bekentnisbe-
dürfnisse 1mM Konfliıktraum Brandenburg In apologetischer Weise aktıviert, Was

Intens1V normatıv konfessionellen Erziehungshaltungen führte

chlu
urc en! und Vereinigung der deutschen Staaten tellte sıch die rage
der Legitimation des konfessionellen RUsSs angesichts säkularer Gesellschafts-
verhältnısse verschärft. Die Kıirchenleitung 1Im (Erz)Bıstum Berlıin War aAaNSC-
sichts eıner weıtestgehend laizıstischen Bıldungspoliti in Brandenburg beson-
ders stark gefordert. Sıe WäarTr 1m ahmen des konfessionellen Bıldungsprinzips

weıtreichenden Arrangements bereıt, VoNn denen dıe verbindliche CUFrriICUu-
lare Verzahnung des RUsSs mıiıt dıiıdaktıiısch verwandten Fächern weitesten
reichte. Dieser Ansatz wurde in ehnung die vertreien als dıie
Deutsche Bischofskonferenz siıch bereıits Von geringeren Neuerungen ‚„mel-
enweiıt entfernt‘‘ erklärt hatte DIie Berliner hatte 1m Gegensatz ZUT Bonner
Kırchenleitung auch der Religionskunde erganzt den konfessionellen
Ansatz eine gEWISSE Berechtigung zugesprochen. anche Kırchenmitgliıeder
in Brandenburg favorıisıierten, teilweise verbunden mıt Kıirchenkritik, einen
integrativen und relıg1onskundlıchen Bıldungsansatz im Sınn der Landespoli1-
tiık Dieser Ansatz stiel) in der Kirchenleitung auftf Ablehnung. Urc Lailen in
öffentlichen Amtern wurde sowohl der konfessionelle (Meyer, ucke, Laurı-
en) als auch bekenntnisungebundene Resch) Nndpu. besonders 1in dıe
Offentlichkeit Bıldungsminister escC| stand in einer iınıe mıt dem
kirchenoffenen Flügel 1mM Berliner Dıözesanrat. Auffallend War die unterge-
ordnete edeutung VonNn Wiıssenschaftsvertretern der katholischen Theologie,
denen für die Meınung der Kirchenleitung keine orientierende, sondern
lediglıch eiıne nachträglıich bestätigende Funktion zukam. Wiıchtiger WAäarcen der

der unste Berlın, Instıtut für Schulpädagogik (Professor Raıiner Wınkel): LER bleibt
leer, Berlıin 1995, Juni, ang, Deutsche Lehrerzeitung (1995) NrT. 23
96 (Bundesvorsitzender alter Eykmann) SPD Brandenburg 1skrimınıert relig1Öös
gebundene Schüler und deren Eltern Presse-Info, Bonn 1995, November (Ms 5.)
07 Vgl die Schriftenreihe der KE  O
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Kirchenleitung westdeutsche Stimmen der Polıtı  eratung und dıie ıldungs-
politik Hessens. Es wurde eutlic WIE dieses Interesse UrcC. einen eilenıiın-
aDer aus essen ın die irchenleıitung gekommen Wäal. Während dıe OSL-
deutsch tradıerten Kırchenvertreter aufden öffentlıchen Pluraliısmusdruck eher
dialogisch reaglerten, veranlaßte er dıe Bonner Kırchenvertreter zunehmend,
restauratıve Posıtionen beziehen. Dies schlug sıch 1Im Konzept eines
normatıv bekenntnisgebundenen RUSs nıeder SOWIe in der Vereinnahmung
eines erstarkten Ethi  nterrichts für kirchliche Bildungsinteressen. Ahnlich
wurde auch die Lebensgestaltungspädagog1 aus Brandenburg kirchlich e1In-
geordnet. Diıe westdeutsch angesiedelten Laienverbände unterstutzten dıe
Posıtionen der Bonner Kirchenleitung mıiıt besonderer Heftigkeıt.



Als Schriftleiter habe ich Werner Sımon Gelegenheıit egeben, der ıhn
betreffenden Außerung 1m Beıtrag VoNn Dieteral Die edeutung der
Bundesländer für den Religionsunterricht als ema in der katholischen
Kırche, in RpB 6/1996 dıieses Heft), 17-36, hıer 28, Abs tellung ZU

nehmen: da c in QU! Beıtrag Rekonstruktionen geht, scheint MIr dıes
iIm 1C auf eventuell nıcht zugängliche Informationen gerechtfertigt.
4200
Wemeré'imon, Stellungnahme
Dieter Fauth zeichnet Schnı („„Vertreter der Religionspädagog1 r se1nes
Beıtrages eın Bıld der Vorgeschichte meıner Stellungnahme 1m Rahmen der
zweıten Anhörung des Bildungsausschusses VO 1995 und nımmt eine
wertende Einordnung VOIL, dieel den Fakten nıcht erecht werden und einer
ergänzenden Stellungnahme edurien
Bereits 1im März 1994 wurde ich se1litens des Bıstums Berlın eiıne gutach-
terliche Stellungnahme ZUuT Entwurfsfassung der VO: Bildungsministeriıum
veröffentlichten ‚„„‚Hinweise für den Unterricht. Lernbereic ’Lebensgestaltung

Ethik elıgıon'. Sekundarstufe Iu gebeten, die ich 15  D 1994 vorlegte.
Die in diesem Gutachten ausgesprochenen relig1ionspädagogıischen TODIieme
und Ifenen Fragen diskutiert der Beıtrag ‚„Lebensgestaltung Ethik
elıgion’. Eın Modellversuch und ein1ıge offene Fragen‘‘, der 1im Sommer
1994 abgeschlossen und in Heft 1/1995 der ‚„‚Katechetischen Blätter®‘ veröf-
fentlıcht wurde. Den weıteren religionspädagogischen Kontext beschreibt und
diskutiert der Beıtrag ‚„‚Interkulturelles Interrelig1öses Lernen als Herausfor-
erung /7u einem religionspädagogischen Aufgabenfeld*“‘ (veröffentlicht in
Aarıano Delgado/Andreas Lob-Hüdepohl [Hg.], arkıerungen Theologie in
den Zeichen der Zeıit, Berlın 1995, 337-361), der auf einen Vortrag
Seminar für Katholische Theologıe der Freien Universıtät Berlin VO

05 994 zurückgeht. Im Vorfeld der ersten Anhörung des Bildungsausschus-
SCS des Brandenburgischen Landtages Z 1995 wurde ich angefragt, ob
ich bereit wäre, als Von der katholischen Kırche vorgeschlagener relıg1i0onspäd-
agogischer Fachvertreter der Anhörung mitzuwirken, konnte aber damals

Gründen terminlicher Überschneidung nıcht ZUSagCN.
Im Vorteld der zweiıten Anhörung wurde diese inladung erneuert Die In
diesem usammenhang vorgetragene Stellungnahme steht in
altlıcher Kontinultät meınen Trüheren Ausführungen (vgl auch den
Beıtrag „„Mıt We' sollen die chüler denn streiten? ber dıe Schwierigkeit,
eiıinen eigenen relıg1ıösen Standpunkt gewinnen‘‘ In: 1k-Forum NT
Z
Die VOoN Dieter au formulı:erte nnahme einer erst nachträglich eingeholten
und funktionalisierten religionspädagogischen Stellungnahme ist falsch Sie
findet weder in der Vorgeschichte noch im aktuellen Kontext der Anhörung
nha und Bestätigung und muß VOT dem Hıntergrund des oben Ausgeführten
korrigiert werden.
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Friedrich‚Schweitzer/Werner, Sımon
Religionspädagogik ı ökumenischen Vergleich.

H7ZS Anstöße vergleichenden Betrachtung‘
Die Religionspädagogik gılt als CIM Bereich theologischer und kirchlicher
Arbeit dem nıcht NUr die Kooperatıon der Konfessionen in der Praxis Von

Schule und Fortbildung weıit fortgeschritten 1st sondern auch zunehmend
SCMEINSAMIC Orlentierungen in Wissenscha: bZw Ausbildung und Forschung
verfolgt werden Für die letzen Jahre kann Hınsıcht SOgar auch
W dies einzelnen och nıcht erforscht 1st VoN CINCIHNSAMEN
Geschichte der katholischen und der evangelischen Relıgionspädagog1 DE*
sprochen werden Hermeneutisch verantworteter Bıbelunterricht TODIEMO-
rıentierung, Erfahrungsbezug, Korrelatıion Symboldidaktık Elementarısie-
rung, Religi0ons- und Entwicklungspsychologie solche Grundbegriffe AUus der
NneUeTEN Dıskussion lassen sich kaum mehr eindeutig 191888 der oder der
anderen Konfession zuordnen
Gerade angesichts dieser Gemeinsamkeıten und mehr noch angesichts der
Theorie und Prax1ıs vermehrt artıkuliıerten orderung nach christlich-ökume-
nischer Kooperatıon und Vereinigung 1St 6S erstaunlicher WIE WECIS
über dıe Gemeilnsamkeıten und Unterschiede rüherer eıt wirklich bekannt
1St Dıie Lehrbücher kommen auch dort SIC auf die Geschichte eingehen
weıthın ohne ezüge auf dıe jeweıls andere Konfession aus Selbst neueste
Darstellungen sınd 101088 aus der Perspektive der CIBCNCN Konfession geschrie-
ben Vergleichsuntersuchungen einzelnen Epochen oder relig10nspäd-
agogıschen Autorinnen und Autoren li:egen |selbst dort nıcht VOT, SIC ZU

Verständnis unbedingt erforderlıch f Gelegentliche Seitenblicke Siınd
die erireuliche Ausnahme
Den anderen achten aber VOTauUusSs ıhn kennenzulernen und ihn
möglıch verstehen. Weıitergehend kann dıe Auffassung
werden, dıe CISCNC Selbstklärung VON Religjionspädagog1 181088 10-

dest ökumenischen Vergleich überhaupt erreicht werden kann Denn häufig

Dieser Beıtrag Nı uüSs ‚We1 SCMECINSAMECN Seminarveranstaltungen erwachsen die 111 den
Jahren 1994 und 1995 MIL Studierenden der evangelıschen und katholischen Theologıe
der Universıtät Maınz abgehalten wurden.

Im folgenden verwenden WIT den Begriff ‚‚ökumenisch‘‘ durchweg ı Sinne der christlı-
hen Okumene, sehen ab VOn der Sog großen ene zwischen den Reliıgionen.

SO eitwa uch noch aul Geschichte der christlichen rzıehung. and Barock und
Aufklärung, reiburg 1995

Um NUr C1iN e1spie‘ die Geme1jnnsamkeiıten und Unterschiede Ooder al
über dıe Bezıehungen zwischen Schleiermacher und M er ISt ITOLZ deren unbestrit-
tenerweiıise CNOTINEN edeutung für dıe Religionspädagogık der jeweınlgen Konfession
wıssenschaftliıch bıslang NIC} gearbeıtet worden

SO dıie selbst!  ıtische ese be1ı Schweıitzer Die elıgıon des indes Zur
Problemgeschichte relıgionspädagogischen Grundfrage Gütersloh 1992

Religionspädagogische eiträge 3°7/ 1996



YedrIiC: Schweitzer/Werner Sımon
Läßt sıch ohne olchen Vergleich Sal nıcht feststellen W3as auf C1NC
bestimmte evangelısche Oder katholische relıg1öse Tradıtion zurückgeht
und Was sStaftt dessen alleın allgemeinen geschichtlichen Sıtuation eschul-
det 1SL uch WE der interkonfessionelle Vergleich ebenfalls nıcht alle
Fragen dieser wırd klären können verspricht er doch wichtigen
Beıtrag dieser Hınsıcht
Wenn WITL folgenden Sinne noch etablıerenden Ökumenıisch-
vergleichenden Religionspädagogik nach Gemeinsamkeiten und Unterschie-
den zwıschen der evangelıschen und der katholischen Religionspädagogik
Deutschlanı: iragen, kann dies nach heutigem Verständnıis nıcht mehr alleın
geistesgeschichtlich geschehen.6 Eın TeINeET Theorienvergleic bliebe hınter
den nsprüchen Real- und Sozialgeschichte zurück Den Horizont
unNnserIer Überlegungen bılden eshalb ebensosehr dıie sozl1al- ildungs- und
gesellschaftgeschichtlichen Voraussetzungen WIC die der Religionspäd-
agogık bıslang vertrautere: theoretischen Entwürfe und Konzeptionen
E1ıgens bedenken Ssind auch dıe möglıchen Abgrenzungen des Gegenstands
„Religionspädagogik‘‘ DiIie heutige Sıtuation stark ausdıfferenzilerten
Religionspädagog1 1SE GCiHEe vergleichsweise eue Erscheinung In rüherer
eıt werden entsprechende Fragen eher zwıischen Katechetik und Pädagogik
verhandelt daß sıch derCauch auf diese erstrecken muß Der VOonNn uns

1te WIC auch folgenden verwendete Begriff der ‚„Relıgionspädagogik‘‘
1St demnach eıiten als anachronistisch anzusehenden Sinne

verstehen daß auch dıe historisch rüheren iszıplınen Von Katechetik
und Pädagogık SOWEIL SIC sich auf relig1öse Fragen beziehen mıt eingeschlos-
SCH sSınd.
In zeitlicher Hınsıcht aben WIT uns für C1Ne Begrenzung auf die eıt seıt der
ufklärung entschieden Diese Begrenzung bleibt ein ucC weıt wıllkürlich
Der weijftere Horizont der Chrıstentumsgeschichte muß auch be1 rel1g10nspäd-
agogischen Vergleichen beachtet werden enpraktıschen Erwägungen die

vorlıegenden begrenzten usammenhang C1Ne wichtige plelen
können aber doch auch inhaltlıche rtTunde für C111 solche Begrenzung
angeführt werden. Zumindest Deutschlan: markiert die ufklärung
Jahrhundert den egınn Epoche  M dıe seiıtdem EINCINSAMECN
Rahmen für el Konfessionen darstellt ®

Vgl {iwa Me Tenorth F 1  ng dıe Hıstorische ädagog1 Darm-
STAl 1990

In der ege WIrd eute mıt OC(Religionspädagogik Eıine Problemgeschichte
Stuttgart OFT davon dU;  Nn Von „Religionspädagogik‘‘ seıt dem spaten

ahrhunde: gesprochen wıird In der ache 1C| auf die inhaltlıchen Merkmale
1sSt der egınn der Religionspädagogik mıiıt der u}  ärung des Jahrhunderts verbunden
vgl Schweitzer Religionspädagogik als Projekt Von Theologie nach der Aufklärung
FEıine 1Zze PThI (1992), D4 4ET

Stellvertretend SCI uf Nowak Geschichte des hristentums in Deutschland
Religion Polıtik und Gesellschaft VOm nde der U:  ärung bıs Miıtte des
ahrhunderts München 1995
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TOtzZ der zeıitliıchen Eingrenzung machen diese Vorüberlegungen eutlıc
1Im folgenden NUuTr exemplarısche Perspektiven des Vergleichs

gehen kann. Wır sefzen ein mıt einem Überblick ZUuT Entwicklung der
katholischen und evangelischen Religionspädagogik seıt der Aufklärung In
einem zweıten Schritt soll die rage nach der Sıtuation VOoNn Religionspädagog i
ach der u  ärung aufgenommen werden. Der drıtte Abschnitt efaß siıch
mıiıt der dıe Miıtte des Jahrhunderts DNCUu entstehenden ewuß konfes-
s1ionellen (Religions-)Pädagogıik, und Z W al dem bis heute edeutsamen
Aspekt des Verhältnisses zwıischen ausdrücklicher Standortbezogenheıt (Par-
tikularıtät) und allgemeinem Geltungsanspruch (Universalıtät). E1In vierter
ragenkreıs erı das Verhältnis zwıischen Religionspädagogi und Pädago-
g1k, das besonders eısple der Reformpädagog1 des frühen un-
derts thematisıert werden soll Im en Schriutt werden ıldungs- und
schulpolitische Fragen aufgenommen, und ZW ar im 1C: auf die Umbruchs-
sıtuatiıonen nach 918 und nach 1945 Den SC bildet ein usDIiic auf
weiıtere Forschungs- und Arbeitsaufgaben.

Entwicklung der katholischen und evangelischen
Religionspädagogik seıt der Aufklärung ein Überblick

Zur leichteren Orijentierung 1im folgenden ıınd als erstes Ergebnis vergleichen-
der Betrachtung tellen WIT unserenN usführungen eıne parallele tabellarısche
Darstellung ZUT Entwicklung der Religionspädagogik seıit der Aufklärung
VOTrausS Diese Darstellung ıst allerdings auf das bıs heute weiılt verbreıtete
„Konze:ptionsdenken“9 beschränkt und nımmt das auch 1Im folgenden aANSC-
strebte, breıter ansetzende Verständniıs VONn Religionspädagogık 1im geschicht-
lıchen Kontext"® och nıcht auf.
Dennoch werden schon be1ı diesem Überblick als eradezu verblüffend
bezeichnende, weıl bislang weıthın übersehene Parallelen in der Entwicklung
Von Religionspädagogik 1n beiden Konfessionen eutlic In beiden Fällen
01g dıe Entwicklung dem Muster einer Öffnung für Impulse ZUN der ufklä-
rungspädagogık, einem eher als Sich-Verschließen beschreibenden Streben
nach konfessioneller Identıität In der zweıten des Jahrhunderts, einer

Öffnung für Impulse aus der eformpädagog1 egınn des
20 Jahrhunderts, die dann wieder Von eıner verstärkten uCcC nach theolog1-
scher Identität abgelöst wiırd. Die auffällıgsten Unterschiede lıegen zunächst
und erwartbar beı den theologischen Strömungen, die WIe Neuscholastık oder
euluthertum NUT für eıne Konfession kennzeichnend sınd, dann aber auch im
Verhältnis ZU Herbartianısmus, der auf katholischer Seıte eutlic später

Vgl Zzule‘ Lämmermann: Religionspädagogik 1m ahrhunde!: Prüfungswissen
YTheologie, Gütersloh 1994

Vgl dazu 1pDkow, /Schweitzer, Heg.) Religionspädagogıik. exte C-
iıschen Erziehungs- und Bildungsverantwortung se1ıt der Reformation. Bde 1, 2/1, 2/2,
München Gütersloh 1991/1994, iınleıtungen.
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Zur Entwicklung der katholischen und evangelischen Religionspädagogik
seit der Aufklärung

katholisch evangelisch
aD 750

Pädago ik/KatechetikPädagogik/Katechetik Horizont der AufklärungHorizont der Aufklärung

aD 850
Konfessionelle Konfessionelle
Pädagogik/Katechetik Pädagogik/Katechetik
Neuscholastik euluthertum

Herbartianismus

ab
Herbartianiısmus: Reformpädagogik (mıit
katechetische ethoden- diversen Ausprägungen)
Dbewe
Reformpädagogik/Wertpädagogik

aD 930
Materialkerygmatık Evangelische Unterweisung

seıit den 1960er ahren
zunehmend gemeinsame Orientierungen: Hermeneutisch verantworieliler Bibelun-
terricht, Problemorientierung, Erfahrungsbezug, Korrelatıon, Symboldidaktıik,
Elementarıisierung, elig10ns- und Entwicklungspsychologıe us  z

rezıplert wurde mıt der olge, ‚„Reformpädagogıik  . für el
Konfessionen Unterschiedliches bedeutet.

Religionspädagogik ach der Aufklärung
Religionspädagogik gewınnt egınn des Jahrhunderts iıhre Gestalt und

mıt derinr Profil VOT dem Hıntergrund und In der Auseinandersetzun
Aufklärung Sıe ist ‚„„Religionspädagogik nach der Aufklärung “ €e1:
ıistlıchen Konfessionen estehen VOT der Aufgabe, den Sınn Von (chrıstlicher)
eligion und VO  — (cChristlicher) relıg1öser Erziehung IICUu egründen und
verständliıch machen Im Horizont eines gewandelten neuzeitlıchen Bewulßlt-
sSeINs. Es gılt, dıe Tradıtion des christliıchen aubens und se1iner geschichtli-
chen Ausformungen vermitteln mıt dem aufgeklärten OS mündiger
Freiheit und subjektiver Selbstbestimmung. E Im 1iNDI1IC. auf eine chöpfe-
11 Vgl Schweitzer, Relıgionspädagogik als Projekt Von eologıe nach der Aufklärung,
na.0 (Anm 7)

Vgl Heıtger, enger, (Hg anze. und Katheder Zum Verhältnis Von Religion
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risch eigenständige und weıterführende Auseimandersetzung mıt den Anlıegen
und Herausforderungen der Aufklärung kommt nnerna der Praktischen
Theologıe und Religionspädagogik evangelıscherseits Friedrich Danıtel Ernst
Schleiei*macher”‚ katholischerseits nn ıchael Sailer‘* eine auch WIT-
kungsgeschichtlich bedeutsame Schlüsselrolle Entwickelt Saıler seine
(rel1ig10ns-) pädagogischen Überlegungen 1ImM /usammenhang einer christlı-
chen ıldungs- und Erziehungslehre, entfaitet Ohann Baptıst Hirscher‘
als Vertreter der nachfolgenden Generation katholischer Pastoraltheologen das
System einer relıg10onspädagogiscC fundierten Katechetik !® Wır konzentrieren
uns 1mM folgenden auf einen Vergleich der Ansätze Schleiermachers und
Hıirschers. e1|enexemplarischen Charakter und kommen darın übereın,
daß sS1e einerseılts Verkürzungen und ngführungen der Aufklärung krıtisiıeren,
andererseıts aber gleichzeıtig das positive Grundanlıegen der Aufklärung
aufnehmen, bewahren und weıterführen.
Es finden sich bezeichnende Parallelen Sowohl Schleiermacher als auch
Hırscher welisen in eiıner anthropologischen Argumentatıon elıg10n als e1in
mıt dem Menschseın In ursprünglicher Weise gegebenes Exıstential auf.

und Pädagogıik seıt der u  ärung, Paderborn 1994:; Rupp, eligıon Bıldung
Schule Studien ZUTX Geschichte und Theorie einer Komplexen Beziehung. D 7),
Weinheim 1994
13 Vgl ischer, Religionspädagogik unter den Bedingungen der Aufklärung Studien

Verhältnisproblem VON Theologıe und Pädagogık be1 Schleiermacher, Palmer und
Diesterweg. (PF 54), Heıdelberg 1973; FOSsl, Relıgiöse und Allgemeine Bildung.
Grundlinien der Bildungsgedanken Friedrich Schleiermachers, 'aderborn 1991

Vgl Schwaiger, al, Hg.) ohann Michael er und se1ne eit eıträge
Geschichte des Bıstums Regensburg 16), Regensburg 1982 Aus der alteren orschung:
Fischer, oöhann Michael Saıiler und mmanuel ant Kıne moralpädagogische Niter-
suchung den geistigen Grundlagen der Erziehungslehre Saijlers (UTIS 5 3 reiburg 1953;
ders. Johann Miıchael Saıller und ann Heinrich Pestalozzi Der intluß der Pestalozz1-
schen Bildungslehre auf Sallers Pädagogık und Katechetik unter Mitberücksichtigung des
Verhältnisses Saıilers ROusseau, Basedow, ant (UTS reiburg 1954:; ders. ohann
Michael Saıller und Friedrich Heıinrich Jacobı Der evangelischer Christen auf
Saılers Erkenntnistheorie und Religionsphilosphie In Auseiınandersetzung mıiıt Kant
(UTS Freiburg 1955 Ferner: Meter, 1stop) Vl echese zwischen
Aufklärung und Biedermeiler. Konzeption, erwirklichung und Rezeption. Eın Beitrag
Umsetzung der katechetischen Theorie ann Michael Sallers (SPT 12 SE St ılıen
1991
15 Vgl Frielingsdorf, Auf dem Weg einem Gottesver!  tnıs DIe SIe|
des ann Baptist Hırscher als auf das säkularıisierteender Au  ärungszeıt,
Frankfurt/M 1970; UrSs(lT, He.) Der Glaube als .bensftorm Der Beıtrag Johann
Baptist Hırschers ZUT Neugestaltung christlich-kirchlicher LebenspraxI1s und lebensbezoge-
8(58 Theologie, Maınz 1989; ders.: ahrheıt Interesse der Freiheit FEıne Untersuchung
ZUr Theologıe Hırschers (1788-1865), Maınz 1979 Aus der alteren Forschung:

eler. Die Frohbotschaft VOIN christlichen Leben Die Eigenart der Moraltheologı1e
Johann Baptıst Hırtschers (1788-1865), reiburg 1959; Nastainczyk, ann Baptıist
Hırschers Beıtrag Heilspädagogik, reiburg 1957
16 Katechetik der der eruf des Seelsorgers die ihm anvertraute Jugend 1sten!

unterrichten und erziehen, nach seinem Umfange dargestellt VOonNn Dr Johann
Baptist Hiırscher, Professor der Theologie übıingen, übıngen 1831
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elıgıon kann nıcht auf ora oder Metaphysık (Wissenschaft) zurückgeführt
werden. Sie erschließt vielmehr als ‚„Sinn und esCc  acC fürs Unendliche‘‘
(Schleiermacher) einen eigenen Zugang ZUmMm Ganzen der Wirklichkeit Schle1-
ermacher pricht VONn der „rel1g1ösen age‘“‘,  . Hırscher VOIN der ursprünglı-
chen Bedürftigkeıt des Menschen, den im ‚‚Gemüt‘” des Menschen angesie-
delten „relig1ösen Empfindungen’”. Das anthropologische Argument egruün-
det Möglichkeıit und Notwendigkeıt relig1öser Erziehung. Sowohl Schleierma-
cher als auch Hirscher betonen darüber hınaus die Geschichtlichker mensch-
lıcher Exıistenz. Der einzelne ist eingebunden in den usammenhang und
Austausch überindividueller Lebensgemeinschaften. €1| transzendieren
darın das Modell einer übergeschichtlich oder geschichtslos gedachten Ver-
nunft und gewinnen eınen /ugang ZU1 geschichtlich gewordenen und
bestimmten eligıon als einer ‚‚lebensvollen‘‘ Wirklichkeıit Damıt wächst

zugleich die Aufmerksamkeıt auf dıe indıviduelle Lebensgeschichte und die

lebensgeschichtliche Entwiıicklung des relıg1ösen Bewußtseins. Die lebensge-
schichtliıchen EntwicklungsphasenenEıgenwert und Eigenrecht, denen die

relıgz1öse Erziehung Rechnung tragen soll Ziel relig1öser Erziehung ist „rel1-
g1Öse Mündigkeıt" (Schleiermacher) nıcht als Freiheıit VON der elıg1on,
sondern als freıe Selbstbestimmung ZUr eligıon und in der elıg10n. Hirscher

pricht VO Ziel der ‚‚christlichen Volljährigkeit””.
en den beschriebenen Parallelen finden siıch jedoch auch bezeichnende
unterschiedliche Akzentsetzungen, die ihrerseılts auf unterschiedliche konfes-
sionsspezifısche Tradıtionen und Muster der Wahrnehmung verweilsen, die in
der Rezeption und ın der Auseinandersetzung mıiıt den Herausforderungen der

zeitgeschichtlichen Situation ZU! TIragen kommen Dies zeigt siıch nıcht
zuletzt in dem mıt den Begriffen ‚„‚Mündigkeıt‘” und „Volhljährigkeit“‘ VeOI-

knüpften, unterschiedlich akzentuijlerten Freiheitsverständnis. Betont chleıer-
macher In reformatorischer Tradition dıe bewußte und selbst urteilende
Aneignung und Interpretation der biblischen Glaubensüberlieferung Uurc den
1mM Glauben mündıgen Chrısten, enkt Hirscher den 1C auf die in der
Verbindlichkeit kirchlicher Glaubensgemeinschaft vermittelte Tradıtion, dıie
sich der einzelne frei und bewußt eigen macht leg! der kzen! im ersten

Hall auf dem individuellen Glaubensvollzug (der einzelne Glaubende als

Subjekt des Glaubens), jJeg; er 1M zweıten Fall mehr auf dem Gemeiin-
schaftsbezug auch des personalen aubDens (dıe kirchliche Glaubensgemeın-
schaft als ‚„Sub] des auDbens). Dies wirkt sich aus 1Im Profil des
erziehlichen andelns Hirscher verweist wiederholt auf den ohen tellen-
WeEe  z kirchlicher Gemeinschaftserfahrungen, insbesondere auch der eS-
dienstlıchen und sakramentalen ollzüge, für die relıg1öse Erziehung. Es

egegnet VvieltfaC. eın enken 1Im ode einer relıg1ösen Sozialisation, die in
der Erziehung eiıner frei-bewußten persönlichen Haltung und Entscheidung
weitergeführt werden soll Schleiermacher betont demgegenüber die Aufgabe
der Erziehung subjektiver Verantwortung und einer subjektiv verant-

worteten Ane1ignung der Glaubensüberlieferung, die ihrerseıts dazu beitragen
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soll, eine mündıge kirchliche Gemeininschaft der Glaubenden verwirklichen.
Dıie omente der Glaubensvorlage und der selbst urteilenden Aneı1gnung
dieser Glaubensvorlage 1im Prozeß des bewulßten Christwerdens rfahren in
beıden Ansätzen eiıne unterschiedliche Gewichtung.
Im Kontext des NCUu ins Bewußtseıin gehobenen Vermittlungsproblems stellt
sıch 1im Bereich sowohl der evangelıschen als auch der katholischen Relig1-
onspädagogık mıt Dringlichkeıit die rage ach den Dispositionen der
Lernenden in ihrer Bedeutung für den relig1ıösen Erziıehungs- und ildungs-
prozeß. &. Die verstärkte Bezugn:  e auf nıcht-theologische, pädagogische,
entwicklungs- und lernpsychologische Überlegungen verbindet dıe konfess10-
nellen religionspädagogischen Ansätze und relatıviıert bestehende Grenzen.
Hervorgehoben wırd ZU' einen die Perspektive eines lebensgeschichtlich
orlentierten Lernens Aneignungsprozesse sollen 1n ihren altlıchen und
methodıschen Akzentsetzungen entwiıcklungsbezogen geplant werden. Zum
anderen kommt dıe Perspektive eINEs erfahrungsorientierten Lernens
Tragen. Vermittlung soll In Formen einer lebensvolle Anschaulichkeit SC-
chehen Motive der Lernenden und Motiıve der Glaubenstradition sollen
wechselseıtıg aufeıinander bezogen werden. Schließlic wiırd die Perspektive
eines ganzheıtlıchen Lernens entwıckelt. ESs sollen Verstand und ernNu:
aber auch und Gemüt der Lernenden angesprochen werden.
Es bleiben offene Fragen: Handelt c siıch beı den beschrıiebenen Diıfferenzen

unterschiedliche Akzentsetzungen und Profilıierungen, die sıch aber etzt-
ıch doch 1mM eZug auf eın geme1insames Grundmuster verstehen lassen, das
el Konfessionen verbindet? Oder egegnen In den beıden exemplarısch
ausgewä  en nsatzen konfessionsspezifische Alternatıven der Rezeption und
Interpretation der gemeınsamen Herausforderung, in der unterschiedliche
theologische Tradıtionen etiwa der Ekklesiologie aber auch unterschied-
1C Verhältnisbestimmungen ZUT neuzeitliıchen und Gesellscha: wirk-
Sal werden? Wie wiıirken sıch darüber hinaus dıe verschıiedenen sozlalge-
schichtlichen Kontexte aUs, in denen e1 Ansätze beheimatet Ssınd: dıe
Berliner Bürgergesellschaft des beginnenden Jahrhunderts einerseıts, die
Wırkungsgeschichte der süd(west)deutschen katholischen Aufklärung ande-
rerseıts?
Obwohl in den beıden besprochenen Ansätzen verwandte Motive erkennbar
Sınd, ist N schwier1g, ırekte oder indırekte Zitatiıonen und Verbindungslinien

rekonstruleren. Es g1bt noch keine uUrc eindeutige Definiıtionen präzisierte
relıgiıonspädagogische Fachterminologıe in der sich gerade erst konstituleren-
den Dıiszıplin. Gleiche egriffe werden In verschıiedenen Bedeutungen VeOI-

wendet und rfahren kontextbezogen verschiedene Konnotationen. Nndırekte
ezugnahmen werden nıcht in jedem Fall als solche enntlic| emacht. So
bleibt eitwa dıe differenzierte Rekonstruktion der Schleiermacher-Rezeption

17 Vgl Schweitzer, Die elıgı1on des Kındes, a a.0 (Anm 5)
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Bereich der katholische Religionspädagogık des 19 Jahrhunderts Cin

bisher uneingelöstes Desıiderat
enere esteht CIMn Bedarf personenbezogenen und regional gestreuten
Einzeluntersuchungen die der rage der wechselseıtigen Beeinflussung CVall-

gelıscher und katholıscher Religionspädagogen der ersten des
Jahrhunderts gezielt nachgehen Wıe werden Veröffentlichungen be1l den

Vertretern der anderen Konfession rezensıert zıtiert? Lassen sıch
AUS erhaltenen Bibliotheksbeständen Aufschlüsse über die Wahrnehmung VON

Entwicklungen Bereıch der anderen Konfession gewınnen? Wıe gestaltet
sıch das Nebene1nander und Mıteinander den sowohl mıt Evange-
1SC Theologıischen als auch mıiıt Katholisch Theologischen Fakultät
aus  te: Universıtäten? Wıe WAarTr das Netz der persönlichen Beziehungen
Begegnungen und Bekanntschaften außerunıversıitären Bereich geknüpft?
DiIie Forschungslage Bereich der Hiıstorischen Relıgionspädagogik Nı biıs
heute uckennha und kann dıe gestellten Fragen 191008 ungenügend beantworten

Standortbezogene (Relıgions )Pädagogık
und unıversaler Geltungsanspruch

Pädagogische und relig1onspädagogische Veröffentlichungen der Jahrhundert-
mıiıtfe sıgnalısıeren den Neuansatz stärker konfessionell und kırchlich
gebundenen (Religions-) Pädagogik der sowohl katholischen als auch
evangelischen Raum Vertreter findet DIies soll wıiıederum
e1ispie verdeutlicht werden. ast zeıtgleich erscheinen eorz Martın
Durschs ‚„Pädagogık oder Wissenscha: der christliıchen Er21ehung  SE auf dem
tandpunkte des katholischen auDens  .6 (Tübingen  SEA 1851)'® und Chrıstian
Palmers ‚„Evangelische Pädagogıik" (Stuttgart 1853)"”el Autoren wirken
nıcht 1Ur geographisc räumlıchen Nachbarschaft Dursch 1Sst O-
ıscher Stadtpfarrer Rottweil Palmer ehrt als ordentlıcher Professor der
Evangelıisch-Theologischen Fakultät der übınger Universıität el| Itire-
ten WIC 6S bereıts ıte ihrer Veröffentlichungen Ausdruck kommt
C1INC dezıdiert standortbezogene (Relıgions )Pädagogik und bezeugen darın
el| e1inNn kirchliches Bewußtsein das S1C mıt aCNaTruCcC gegenüber

die konfessionell dogmatıschen Bındungen relatıyıierenden allgemeın-
relıg1ösen Standpunkt ZUT Geltung bringen Es 1ST unNnseTrTer Kenntnis nach ZU

18 Vgl Dursch Kahl inleıtung In ursch ädagog1 oder Wiıssenschaft
der christliıchen Erziehung auf dem Standpunkt des katholischen Glaubens (Bıblıothek der
katholischen ädagogı 18), reiburg 1916 1-30 Aus der lteren Forschung uch rück

emu:! und Gemütsbildung be1ı Georg inDursch ıtısche ürdıgung Lichte
SCINCT eıt Dıss öln 1923
19 Vgl Anselm Relıgionspädagogik z System Spekulatıver Theologıe Untersuchun-
cn Werk ıstıan Palmers als Beıtrag religionspädagogischen Theoriebildung
der Gegenwart (MUS München 1982 Fischer, Relıgionspädagog1 uniter den
Bedingungen der Aufklärung, (Anm 13) Aus der äalteren Forschung Franzen
Palmer als Theoretiker der Erziehung, Düsseldorf 1937 Thom Palmers tellung
elıgıon und elıgıonsunterricht Diss rlangen 1923
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ersten Mal, daß mıiıt Oolcher Ausdrücklichkeit und programmatısch der kon-
fessionelie ‚‚katholische““ DZW „evangelısche““ Standpunkt Zu usgangs-
punkt für die Grundlegung und Entfaltung der als ‚„„Wissenschaft der
christliıchen Erziehung “ ursc. konzipierten Pädagogık ewählt wird. In
diesem ‚usammenNnang bleibt auch anzumerken, mer sich ıIn einer
Zwischenbemerkung ausdrücklic| auf das Zweli Jahre vorher veröffentlichte
Werk Durschs ezieht und 6S obt se1ines Gehalts, „„1N dem auch der
evangelısche ädagoge eiıne schöne abe christlicher Erziehungsweisheit
finden sich freut‘‘.
Die vergleichende re ntdeckt aufitfallende Gemeinsamkeiten, in denen
e1| Autoren übereinkommen und dıe ihre Ansätze und in ihrer
konfessionellen Standortgebundenheit als SEru.  Tre verwandte (relig10ns-)
pädagogische Konzepte wahrnehmen Läßt eıide, Dursch und mer, SEWIN-
nNenNn ıhre axıomatischen Aussagen ber WwWecC und Ziel der Erziehung
Bezugnahme auf dıie cANrıstliıche Offenbarung und die In ihr gründende eO10-
gische Anthropologie. Sıe leın, wird betont, ermöglıcht eine siıchere und
umfassende Erkenntnis des menschlichen Wesens und der menschlichen
Bestimmung. 1 ebenszıel und Erziehungszie lıegen auf einer iınıe Im Hori-
ZONL der Offenbarung wird die ‚‚wahre Bestimmung‘‘ des Menschen OIfenDar
Insofern schließen sıch Erziehung chrıstlichen en und Erziehung ZUr
entfalteten Humanıtät nıcht aus Kırchliche re steht dem ernünftigen und
Humanen nıcht gegenüber, sondern nımmt dieses in sich auf. In ‚allem
wahrhaft Humanen‘‘ 1SL ‚‚auch dem Evangelıum conformes ehren und

fördern‘‘: das ‚„echt Christliche  6 ist das ‚„‚echt Humane‘“‘, und das ‚echt
Humane‘‘* steht in einer inneren Entsprechung ZU ‚„„echt Christlichen'
almer). Andererseits kann aber 91038 ‚‚auf dem Standpunkte des Christen-
tums  .6 dıe reale Idee eiıner wahren Humanıtät SCWONNCNH werden Uursc.
Dursch und Palmer STENZEN sıch damıt ab gegenüber dem Konzept einer
säkularen, ‚„„auf allgemein-humanistischem Standpunkt“‘ sewoNnnenen (Religt-
ons-)Pädag2ogik, WIe S1IE ZUTr gleichen eıt VOT em VonNn Friedrich Adolph
Wılhelm Diesterweg entfaltet und wurde *© ach Diesterweg zielt
Bildung auf das „Allgemein-Menschliche““‘. In Gemeininschaft mıt len Men-
schen und ohne onfessionelle) Sonderungen und Irennungen soll der junge
Mensch CIZOSCH werden ZUT allgemeınen Menschenliebe Allgemein-mensch-
10 Bıldung implizıert eine allgemein-relig1öse Bıldung Sıe weckt den Sınn

Vgl Diesterweg. eın Leben und Wiırken für Pädagogik und Schule,
Heidelberg 1966; Fiıscher, Religionspädagogik unter den Bedingungen der Aufklärung,
a.a.0 (Anm 13); Rupp, Religion und ihre bel Fr Diesterweg. Eın
Kapitel der Geschichte der Religionspädagogik iIim Jahrhundert, Weinheim-Basel 1987
Ferner: Olle, Relıgionspädagogık und In Preußen KEıne problemgeschichtliche
Analyse der Religionspädagogik ın Volksschule und Lehrerausbildung Preußen von der
Preußischen eIiorm bis den Stiehlschen Regulatıven, üunster-New ork 1988; Taund,

Die Geschichte des Religionsunterrichts zwischen 18438 und 1933 eispie
ausgewählter Krisen- und Knotenpunkte und die rage ach reiheit, Konfessionalıtät und
Wiıssenschaftlichkeit, Dıiss. Maiınz 1980
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für das Wahre, Gute und Schöne als Kern der mıt dem Menschseın gegebenen
uniıversalen elıgıon. Das ‚‚Konfessionell-Dogmatische‘” gewınnt In diıesem
Kontext die negatıve Konnotatıon des TIrennenden und des historisch Zufälli-
SCHl Diesterweg rekurriert auf einen rational WONNCNHNECN VernunftbegriffVon

elıgıon und relatıviert Von ıihm her die geschichtliche eligıon in ıhren
konfessionell bestimmten Ausformungen als sekundäre, indıyıduelle Entfal-
(ungen. ugleic interpretiert 61 dıe cNrıstliıche elıg1on VON diesem ‚„„allge-
mein-menschlıch wahren‘‘ Kern eiıner übergeschichtlich gedachten natürlichen
elıgıon her Br up damıt, hinter das geschichtliche Vermittlungsmodell
Schleiermachers zurückgehend, noch eıiınmal das Modell eiıner ‚„„natürlı-
chen  .6 Vernunftreligion der Aufklärung d  9 den Sınn relıg1öser Bıldung
mıiıt allgemeiınem Geltungsanspruch ZUT Sprache bringen
Geme1Lnsam stehen el chrıstlıche Konfessionen VOT der Herausforderung,
eine geschichtlich vermuüttelte positionelle anrnhel als uniıversal beanspru-
chende und uniıversal gültige anrnel auszuwelsen. Die anrheı des chriıst-
lıchen aubens wird zunehmend als eine standortbezogene Wahrheıiıt erfah-
ICN, als eine Position 1im Wettstreıit pluraler Posıtionen. egegnet be1 Diester-
WCE noch einmal der Versuch, die geschichtliche Wahrheit des christlichen
auDens ın allgemein-menschlicher Vernunft-  ahrhe!ı ‚„aufzuheben‘“‘,
gehen sowochl Dursch als auch Palmer davon aus, die rage nach Sınn
und WEeC (christlicher) relıg1öser Erziehung nıcht anders denn In einer
standortbezogenen ebundenheiıt entfaltet und beantwortet werden kann Fın
Reflexionsmodell, das übergreifen sowohl dıe notwendige Standortgebun-
denheıt als auch den universalen Geltungsanspruch gleichermaßen bedenkt und
ZUT Geltung bringt, stand ihnen offensıc  ıch nicht ZUrTr erfügung. Es
egegnen auch In der Folgezeıit konfessionsspezifische Akzentsetzungen. SO
wıird 1mM Bereich der evangelıschen Religionspädagogik häufig ein Vermiutt-
Jungsmodell bevorzugt, das Von einer inneren Entsprechung und einer grund-
sätzlıchen Widerspruchsfreiheit VO christliıchem und modernem Bewußtsein
ausgeht. Im Bereich der katholischen Religionspädagogik egegnet emge-
genüber häufig eın Differenzmodell, das den Unterschie: betont und Abgren-
ZUNS sucht Es ware eıne onnende Aufgabe, nıcht 191088 die polıtischen, sondern
auch die sozlalgeschichtlichen Kontexte erforschen, dıie Ausprägungen
beider Modelle förderten oder hemmten (die Ausbildung der Sozjalform des
‚‚.Katholızısmus" einerseılts; die Ausbildung einer protestantischen national-lı-
beralen Bürgerkultur andererseits).21 1bt 6S wechselseıtige Bezugnahmen
über die Konfessionsgrenzen hinweg, vielleicht unausgesprochene ‚„Koalıtio-
nen  .. die siıch dus der Abgrenzung gegenüber gemeinsam abgelehnten 'OsS1-
tiıonen ergeben? Wıe erklären sıch die strukturellen Analogien zwıschen

Vgl Hübinger, Kulturprotestantismus und Polıtik Zum Verhältnis Von L1l  Talısmus
und Protestantismus wilhelminıschen Deutschland, Tübingen 1994:; en, Ge-
schıichtfe des deutschen Katholizısmus 1800-1960, Maiınz 1986; ıpperdey, elıgıon

Umbruch Deutschlanı ® München 1988; Nowak, Geschichte des
hrıstentums ın Deutschland, a.a.0 (Anm
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katechetischen nsatzen 1Im Bereich der evangelischen (von Zezschwitz) und
der katholischen Religionspädagogik (neuscholastıscher Prägung)?

Zum Verhältnis zwıschen Pädagogık und Religionspädagogiık:
Das eispie der Rezeption VON Herbartianiısmus
und Reformpädagogı

Je stärker Katechetik oder Religionspädagogik dıe Gestalt einer eigenen
Dıiszıplın gewınnen und sich ausdıfferenzieren, desto mehr stellt siıch dıie rage
nach ihrem Verhältnis ZUr Pädagogik als einer Von der Religionspädagog1
unterschiedenen Disziplın. ufs SanzZc esehen kommt der usdıfferenzle-
rungsprozeß zwıischen Religionspädagogık und Pädagogık 1m Jahrhundert
ZUur ırkung, ämlıch 1im Zuge der ımmer weıtergehend durchgesetzten
Schulpflicht eiınerseıits und der sıch jenseıts Von Kırche, WE auc_:h nıcht
außerhalb des Christentums etablıerenden Pädagogık als Wissenschaft ande-
rerseıts. Wiıe stellt sıch dieser Ausdifferenzierungsprozeß hinsıchtlich des
Verhältnisses ZUT Pädagogık LUN in konfessionsvergleichender Perspektive
dar?
Für einen olchen Vergleıich bietet das Verhältnis Herbartianiısmus und
Reformpädagogik besonders interessante Möglıichkeiten. Denn Zu einen trıtt
hier das auch 1mM Jahrhundert noch CNLC Verhältnis zwıschen Pädagogık
und elıgıon auch 1Im Sınne konfessjoneller Tradıtionen klar hervor. Zum
anderen wirft eın olcher Vergleich auch IC auf das nNnnerha und
außerhalb der Religionspädagog 1 noch wenig geklärte, neuerdings sehr
umstrittene Verhältnıis zwıischen Herbartianismus und Reformpädagogik.2
Zunächst ZU Verhältnis zwıschen Herbartianısmus und Religionspädagogık
1Im allgemeınen. Be1 Johann Friedrich Herbart, auf den sıch die Herbartianer
berufen, finden WIT eine allgemeıne ildungs- und Erziehungstheorie, be1 der
relıg1öse Fragen eher 1im Hintergrund bleiıben rst die SS ‚„religionspädago-
gische en! 1mM Herbartianismus  623 1im weıteren Verlauf des Jahr-
hunderts dann dem Verhältnis zwıischen elıgıon und Pädagogık,
das 6S erlaubt, die Herbartianısche Pädagogıik insgesamt als Religionspädago-
21K anzusprechen. Entscheidend ist dafür dıe nnahme der 1C relıg1ösen
Fundierung er wahrhaften Bıldung Von Persönlıchkeıit, die schon in der
Bezeichnung ‚„Sittlich-relig1ös‘ Ausdruck kommt
Als weıtere Prinzipien 1im Bereich VonNn Schulpädagogık und kommen
dazu die Idee der Konzentration und der Kulturstufen. Demnach sollte ler
Unterricht eınen innerlıchen Zusammenhang besıtzen, UuUrc den das
Nebeneinander der Einzelfächer überwunden würde. Entsprechend wurde mıt

Vgl Oelkers, Reformpädagogık. Eıne kritische Dogmengeschichte, Weinheim/Mün-
hen 1989 SOWIe dıe sıch daran anschließende Diskussion in der ıtschr für Pädagogik.
23 SO diıe Untersuchung VOoNn Jacobs, Dıe relig1onspädagogische ende Herbartia-
NnısSmus (PF 44), Heıdelberg 1969

Im einzelnen Schweıitzer, Die elıgıon des Kindes, a.a.0 5), 239ff. Lit !)



FYLedrIC. Schweitzer/Werner Sımon

dem Konzentrationsmodell versucht, jedem chuljahr eın einıgendes thematı-
sches Zentrum geben, das siıch Stoffe AUS en Bereichen anglıedern
könnten. Angesiıchts der en edeutung sıttlıch-relıg1öser Bıldung lag CS

nahe, diese Konzentrationsstoffe AUus deren Bereıich beziehen. el wurde
gemä der Überzeugung, dıe Individualentwıcklung (Ontogenese) dıe

Entwicklung der Menschheit (Phylogenese) wıederholen MUSSE — e1n Lehrplan
mıt SOg Kulturstufen eingesetzt, der dıe sıttlıch-relig1ösen Bıldungsinhalte in
der Parallelısıerung VoNn Onto- und Phylogenese en sollte
Die für die konkrete Unterrichtsgestaltung bedeutsamen ebenso berühmten
WIE später berüchtigten Formalstufen besıtzen demgegenüber keıne eigene
dıidaktısche Bedeutung 1mM Sınne einer Bestimmung Von Bıldungsinhalten. Sıe
erlauben keine ussagen ber die Stoffausw. und 1U sehr bedingt ZUT

Lehrplangestaltung. Sıe dienen vielmehr der unmıiıttelbaren Anleıtung des
Lehrers be1 der Unterrichtsplanung. hre als methodisch bezeichnende
edeutung 1eg Aaus heutiger 3C VOI em darın, daß S1IE mıt bıs in
ungewohnter Konsequenz die Psychologıe nämlıch die damalıge Assozı1atı-
onspsychologıe ZUT rundlage des (Religions-) Unterrichts machen.
Die Herbartianısche Pädagogık oder Religionspädagogık, WIe S1e ab etiwa der
Mıtte des 19 Jahrhunderts im Umkreıis des ‚„Vereıns für wissenschaftliche
Pädagogik“‘ (begründet UrCc Tuıiskon Ziller [1817-1882] 1im Jahre ZUT

ırkung kam Wäal konfessionell esehen eine protestantische Pädagogık.
Die Verbindung des Erziıehungs- und Bıldungsgedankens mıt eiıner chrıstlich-

jerte mıt den eOl0-rel1g1Öös fundıerten („‚sittlıch-relıg1ösen‘‘) lionverägisch-lıberalen Strömungen des Kulturprotestantismus Damıt War S1e mıiıt
einer der theologıschen und kulturellen Hauptströmungen des Protestantismus
dieser eıt verbunden, Was verständlıch macht, WAaTrTum die Herbartianische
Relıgionspädagogık einer der VOI em 1m Bereich der Volksschule
beherrschenden ichtungen 1im etzten Drittel des Jahrhunderts werden konnte
Trst mıt Otto Wıllmann (1839-1920) konnte auch die katholische Relıgi0ns-
pädagogik einen renden ertretier des Herbartianısmus den ıhren zählen

ein Umstand, der sıch wirkungsgeschichtlıch erst die Jahrhundertwende
bemerkbar macht */ Bedenkt INan zugleıc die Urc den Kulturkampf beding-

Abwehrposıition des Katholizısmus in Deutschland, leuchtet e1n, dıe
mıt Staat und Gesellscha sıch durc.  rıngende kulturprotestantisch eingefärb-

Herbartianische Religionspädagogik zunächst auf katholıscher Seıte kaum
rezıplert wurde und ohl auch aum rezipiert werden konnte

25 Für den Religionsunterricht WarTr neben Ziller VOLF em 'ando: bedeutsam; vgl
ster, Vergessene ater der modernen Religionspädagogık. E.Thrändorf, ‚Reukauf,
R.Staude, Öttingen 1989
26 reul, Aspekte eines kulturprotestantischen Bildungsbegriffs, ders. He.)
Bıldung-Glaube-Aufklärung. Zur Wiedergewinnung des Bildungsbegriffs INn Pädagogıik und
eologie, Gütersloh 1989, 101-115
7 Vgl Gerner, tto W ıllmann 1mM er Biographisch-systematische Untersuchungen
ber Leben, ırken und pädagogisches Werk 900-1920, atıngen 1968
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Aus dieser Konstellation als Erbschaft des Jahrhunderts erg1bt sıch Un

hinsichtlich der Reformpädagogik des frühen Jahrhunderts eine emer-
kenswerte ıschung VON Gemeinsamkeıten und Unterschieden Im Vergleich
zwischen den beiden Konfessionen im 16 auf die jeweilige estal VOon

Religionspädagogıik. Gemeinsam ist auf beiden Seıiten die Hinwendung ZUT

Reformpädagogik 1Im ersten Driuttel des Jahrhunderts verschieden jedoch
ist die inhaltlıche edeutung dessen, Wäas eweıils als Reformbestrebung
angesehen wiıird.

Auf katholischer Seıte ist erster Stelle auf die Münchener Methode
verweisen.  28 Im Kern bedeutete SIE die Rezeption eines modifiziıerten Herbar-
t1anısmus, wobel der Begriff ‚„‚Methode‘‘ bereıts andeutet, diese Pädagogik
als nıcht aber als übernommen wird. DiIe Inhalte des
Unterrichts, der jetzt nach den Prinzipien der Münchener Methode gestaltet
werden sollte, blieben den 1mM Jahrhundert UTE die SUüs Neuscholastık
bestimmten Leitlinıen durchaus fTreu Wır aben N mıt einer methodischen
Erneuerung Von Religionsunterricht tu 9 während sich die Inhalte gleich-
bleiben ollten Dies ze1igt sıch auch in der letztendlich methodisch halbıerten
Rezeption des Arbeitsschulgedankens, wI1ıe Ss1e VOIL em in den ‚„‚Wınken" der
Fuldaer Bischofskonferenz Von 1924 ZU) Ausdruck ommt — Hinzuweisen
ist allerdings auch auf die VOI em auf den Einfluß der Wertpädagog1
zurückzuführenden Erweıterungen des Religionsunterrichts 1Im die
insofern über das eingeschränktere Programm der Münchener ethode hın-
ausreichen und eine kulturell vermittelte wertorientierte Erziehung auch 1m
konfessionell akzentulerten Religionsunterricht anstrebten

uch auf evangelischer Seıte 1st 1mM 1C auf führende Religionspädagogen
dieser Zeıt, besonders in ezug auf Richard Kabisch,31 Von einem ‚„„‚modifi-
zierten Herbartianismus‘‘ gesprochen worden. ugle1c! ist aber nıcht
übersehen, die evangelische Religionspädagogik 1in dieser eıt 16
WIe dıe Pädagogık auch ihre reformpädagogische Erneuerung als
Abwendung VO überkommenen Herbartianismus verstand. Neue psycholo-

28 Vgl Paul, DiIie Münchener Methode Intention — Realisierung — Grenzen. in atBl
113 (1988), 186-192; ele, H- Geschichte und Grundanlıegen der sogenannten
Münchener katechetischen ethode, München 1961 Von den zeitgenössıschen eröffent-
lıchungen: er. Dıiıe Münchener katechetische ethode, Kempten-München 1905;
Grunwald, Die Münchener katechetische Methode, Fr Herbart und Br Foerster.
Kritischer Beıtrag ZUr Methodiık des Religionsunterrichts, ünster 1910
29 Öktt, Pädagogische Reformbewegun; und Religionspädagogık. In atRBI 112
(1987), 448-458; ılger, Lebendiges Lernen Religionsunterricht. Zur rel1ig10nspäd-
agogischen Rezeption des Arbeitsschulprinzips In den ersten ahrze  en des Iun-
derts In atBl HA (1986), 78-37
30 Vgl (yöttler, Religions- und Moralpädagogik. Grundriß einer zeıtgemäßen Kateche-
t  9 Münster 1931: Schrems, He.) 7Zweiter Katechetischer Kongreß München
1928, Donauwörth 1928 Ferner: ayler, OSE Göttler und die chrıstliıche ädagogık,
München 1960
31 Bockwoldt, ReligionspädagogıKk, a.a.0 (Anm 7)
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gische und didaktısche Rıchtungen NSCAIL — Wılhelmun aber auch
dıe siıch dieser eıt den USA und Deutschlan: herausbildende

empirische Kınder- und Jugendpsychoilogıie en Krıiıtik der als
intelle  alıstısch wahrgenommenen Assozmtmnspsycholog1e  N N  Pa und
bewußteren Würdigung Von Werten und Gefühlen “ ıne CISCHC, noch

bearbeitete rage 1St abel, welchem Sinne auch die Reformpädago-
g1iK I evangelıschen Bereich dem Herbartianısmus stärker verpflichtet 1e
als dies ihren CIDCHCH programmatischen Formuliıerungen entnehmen ı1St 33)
Für das weitere Verständnis VON Reformpädagogik und deren Verhältnıis ZU[r

Religionspädagogıik erscheınt C1INC detaıillıerte Vergleichsstudie besonders
wünschenswert

ildungs und schulpolitische Zusammenhänge
In diesem SC soll CS darum gehen WIC siıch dıe katholische und dıie
evangelısche Religionspädagogik ildungs- und schulpolitischer Hınsıcht

einander verhalten en elche Handlungsmuster lassen sich besonders
Konfessionsvergleich erkennen? Kommt 65 el Wechselwirkungen

und vielleicht ZUTr Kooperation?
Der Begriff Wechselwirkung 1SL bewußt en Gewählt wırd damıt e1INe

Kategorıie und Vergleichsperspektive die sowohl ungewollte und indırekte
(funktionale) ırkungen der Relıgionspädagogık DZW ıldungs und chul-
polıtık der auf die eweıls andere Konfession einsSscNlıe: als auch
Verhältnisse die sıch als intentionale polıtısche Bündnisse oder als
Kooperatıon bezeichnen lassen Der Begriff Kooperaltıon hebt denjenıgen
Bereich der Wechselwıirkungen och eıinmal besonders hervor der aus heuti-
CI ökumenischer Perspektive wünschenswert erscheınt
Von Wechselwirkungen ildungs- und schulpolıitischen Sınne kann
schon se1ıt der Reformatıon gesprochen werden (allgemeın usammenNang
VOoN Relıgions und Schulpolitik besonders Gegenreformatıion Religionskrie-
SC eic Wechselwirkungen CNSCICH Sinne Kooperationsver-
hältnısse SCWINNCN aber zumındest der deutschen Geschichte
Jahrhundert Gewicht Mıiıt der Weımarer epubltı kommt 6S ZUT

Trennung VOINl Staat und Kırche und damıt Konstellatıon De1l der der

So besonders euti1ic Niebergall SCINEM programmatischen Aufsatz ‚‚Dıe Entwick-
lung der Katechetik ZUT Religionspädagog1ik" e w abgedr In Nipkow/Schweitzer
Religionspädagogık 2/1 a (Anm 10), 195f
33 Die der ädagogık re1! geführte Kontroverse Verständnis und Selbstverständnis
VOonNn Reformpädagogik (vgl oben) enthält iMn dieser Hınsıcht uch Impulse für dıie Relig1-
onspädagogık dıe bislang noch NIC| aANgCMECSSCH aufgenommen sind Diıskussions-
estand vgl ıater Relıigionspädagogische Reformbewegung 900-1933 Ausgewählte
eformdokumente ZUT evangelıschen und katholischen Relıgionspädagogik Hıldesheim
4 1984 Schweitzer DiIie elıgıon des Kındes d (Anm Koerrenz,

Collmar (Hg DIe elıgıon der Reformpädagogen Eın Arbeitsbuc! einheim
1994 Retter T heologıe Pädagogık und Religionspädagog1 be1ı eter Petersen
Weıinheim 1995
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Staat nıcht mehr, WIEe bislang weıthın üblıch, mıt der eıinen oder mıt der anderen
Konfession CNE verbunden War Überhaupt stellten die Kırchen für den Staat
NUun keine mıt unbestrittenem Vorrang ausgestattete Orientierungsgröße mehr
dar Abzulesen ist dies nıcht zuletzt der seiıther ebentfalls wirksam werden-
den Trennung zwıischen Kırche und staatlıcher Schule, die Urc das j1eder-
ufleben eines konfessionellen Schulwesens Ja 1Ur vorübergehend in rage
gestellt Wa  $

Für dıe vergleichende Betrachtung, WIE S1e VoNn hıer angestrebt wird, ist
eine Untersuchung Von Wechselwirkung und Kooperatıon naturgemäß VON

großem Interesse Hier kann sıch zeigen, WIe die konfessionelle Religionspäd-
agogıik ıhr jeweilıges Gegenüber wahrgenommen und ob sıch die kiırchliche
chul- und Bildungspolıiti auch auftf dıe Chancen einer konfessionsübergre1-
fenden Kooperation einzustellen vermocht hat e1 kann davon auSsgegange
werden, sıch der Bereıich VonNn Schule und SCHhUuliıschem Religionsunterricht
aufgrund des hlıer mıt klärenden Verhältnisses zwıschen Staat und
Kirchen als besonders aufschlußreich erweilst. Für das Verhältnis zwıschen
Schule, Staat und Kırchen sınd 1imM JTahrhundert besonders dıie Umbruchs-
zeıten nach 9018 und nach 945 VOoNn edeutung. In diesen Zeıten das
Verhältnis zwıschen Kırche und Staat 1mM 16 auf Schule (Frage der Konfes-
sionschule und Religi0onsunterricht (u.a sein Verhältnis Kirche/Relig1i0ns-
gemeinschaften) IIC bestimmen. Auf diese Umbruchszeıiten wollen WIT uns

1mM folgenden konzentrieren.
(1) Für dıe eıt nach 1918 bıeten sıch zunächst aufgrund der Quellenlage
günstige Möglichkeıiten für eıne Rekonstruktion Von Wahrne!  ungen der
Umbruchssituation.
iıne solche Rekonstruktion ist allerdings eine weıtreichende Aufgabe, dıe eine
rüfung umfangreıchen Materı1als dUu»s Praxis und Theorie, Kırche, Polıtık und
Öffentlichkeit einschlıe Bıslang sınd dazu erst wenige Vorarbeıten verfüg-
bar  35 Stellvertretend wurden VON uns exemplarısch und ohne Anspruch auf
Vollständigkeıt einflußreiche Fachzeitschriften herangezogen, VOT em die
(katholıschen) Katechetischen Blätter und die (evangelıschen) Monatsblätter
für den Evangelıschen Religionsunterricht. In beıden Fällen werden die Jahre
des Kriegsendes und der Neukonstitution der Weimarer epublı besonders
in den Herausgeber- bzw Schriftleiterworten, dıe jedem Jahrgang DC-
schickt werden, eindrücklıc kommentiert.
34 Gemeint sınd ler konfessionelle Schulen 1in staatlıcher Trägerschaft, nıcht diıe irchli-
hen reiıen Schulen ach
45 Aus der Religionspädagogik vgl VOIT em Helmreich, Religionsunterricht in
Deutschlan: Von den Klosterschulen bıs eute, Düsseldorf 1966; Religion
in den Schulen Preußens. Der egenstanı des evangelıschen Religionsunterrichts Von der
Reaktionszeit bis ZUIN Nationalsozialısmus, Heıidelberg 1968 Aus der allgemeınen kırchen-
und schulgeschichtlichen Forschung: Cholder, Die Kirchen und das Dritte e1C

Vorgeschichte und eıt der IlusiıonensFrankfurt/M./Berlin 1977; en,
Deutsche Katholiken 1918 bis 1945, 'aderborn 1992; Führ, Zur Schulpolitik der

Weimarer Republık, Weinheim 1970
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Dıe Anfänge der Weımarer epublı bedeuten für den Religionsunterricht VOI

em UTC| dıe Irennung VON Staat und Kırche eine erhebliche Herausforde-
rung Das bıs InENSC Verhältnis zwıischen Kırche und Schule NIC. zuletzt
dıe kirchliche Schulaufsicht) kommt seın Ende Diese DIICUC Sıtuation wiıird
in der Religionspädagogıik beıder Konfessionen als grundstürzend empfunden.
Überschriften WI1e ‚„„Zeıtenwende‘‘ und ‚„‚Götterdämmerung ‘ egen davon
beredtes Zeugnis ab Die amals Zu Teıl diskutierten und polıtisch geforder-
ten ormen VOI Religi0ons- und Moralunterricht, dıe unabhäng1g VOIN Konfes-
S10N oder überhaupt VOoNn elig1on organısıert se1In sollten, werden ebenfalls
auf beıden Seiten abgelehnt. Begrüßt wiırd allerdings dıe Freiwilligkeit, dıe
nftıg für dıe Beteiligung Religionsunterricht VoN CANulern ebenso WIEe
VOIN Lehrern gelten sollte
Gemeinsam ist beiden Konfessionen welıterhın der Versuch, die Herausforde-
Iung mıt Selbstkritik 1mM 1C auf dıe Versäumnisse der Vergangenheıit
beantworten. Der Ruf nach methodisch-didaktischer Erneuerung, VOT em
1Im Geiste der Reformpädagogık, SCHILIE sıch
Die wichtigsten Unterschiede markıeren die VOT em auf katholischer Seıite
erhobenen Forderungen nach der Konfessionschule SOWIeEe nach Konsequenter
Durchführung der Miss10 36  Canonica  9 Urc dıe auch den veränderten
Bedingungen VO Schule und Lehrerbildung eine eutlic kiırchliche Bındung
des Relıgionslehrers gesichert werden sollte Dies darf ohl gedeutet
werden, dalß sıch die katholische Religionspädagogi schwerer tat, dıe Her-
ausIiorderung einer Offnung in der pluralen Gesellscha: DOSILIV aufzunehmen.
Auf evangelıscher Seıte sınd Versuche der Neuorientierung VOLl Religionspäd-
agogık In der Demokratie zumındest in Ansätzen finden.  37 1
übersehen sınd aber auch hıer dıe einflußreichen emühungen eiıne
(Re-)Konfessionalisıerung des Schulwesens etwa be1 Otto ıbelıus, dıie sich
mıt eiıner schroffen Ablehnung der Demokratie verbinden  38 Insofern kann ıIn
dieser Hınsıcht NUr VON relatıven Unterschiıeden zwıschen den Konfessionen
gesprochen werden.
Die unterschiedlichen, besonders In der Frühzeıt der eımarer epublı rasch
wecnNnselnden polıtıschen Konstellationen bedeuten in dieser e1t auch, jeden-

Eingeführt wurde die MI1ISS1LO Canonıica bereıts Tuher Sıe wurde jedoch VOL 1918 In den
einzelnen 1Ländern unterschiedlich, bisweilen IU teilweise verwirklıicht. Vgl MU:

Die mMIiSS10 Canonica. In 01 (1911) -4 601-637; ferner: Rees, Der
Religionsunterricht und dıe katechetische Unterweisung In der kirchlichen und staatlıchen
Rechtsordnung, Regensburg 19806, Das evangelısche egenstück, dıe irchliıche
Vocatıo, besıtzt rechtlich gesehen äahnlıches Gewicht, spielte ber eiıne vergleichsweise
geringere olle; vgl eDer, Religionsunterricht, rechtlıch, in RGG?, 5,
1961, Sp

Vgl dıe Außerungen in den onatsblättern den v Religionsunterricht
Spanuth)
38 IUS, Heg.) DIie evangelısche Erziehungsschule. ea und Praxıs, Hamburg o.J
(1919) eilw abgedr. In Nipkow/Schweıitzer: Religionspädagogık. AF a.a.0 (Anm 10),
57/-60
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ıldungs und schulpolitischer Hınsıcht e1ne dırekte Abhängigkeit der
Konfessionen VOonNn einander Wenn tändıg zerbrechliche Mehrheiten gesucht
oder stabılisıiert werden ussen und Wenn die OIfentliche Meınung eCc1iNe auch
populıstische edeutung gewınnt entste ein zumındest 10nNales Wech-
selverhältnıs Bereich der ildungs- und schulpolitischen Handlungsper-
spektiven beıder Konfessionen ährend dies aQus den vorliegenden geschicht-
lıchen Untersuchungen sowohl 1C auf den Religionsunterricht als auch

IC auf den konfessionellen Charakter von Schule eutiic hervorgeht
sind ausdrückliche Koalıtionsversuche nach dem bısherigen Stand der For-
schung nıcht erkennbar 1nNne Untersuchung der wechselseıitigen
Wahrnehmung der Kırchen einschließlich der Kontakte auf verschiedenen
Ebenen steht noch aus
Im IC auf dıe relıgionspädagogischen ußerungen AUS dieser eıt 1st
zusammenfassend festzuhalten daß dıe NCUEC polıtische Konstellatiıon nach
918 WIC auch der Weimarer eıt keineswegs
Offenheiıt der katholische und evangelıschen Religıionspädagogi für einander
ge hat Die ausdrücklıch formulierte Erkenntnis daß c auf Öökume-
nısche Verständigung Pluralismus ankäme iSt nıcht finden enbar
wiırkt hier das 19 Jahrhundert entwıckelte wıdersprüchliche Muster vVon
Partıkularıtät mıit unıversellem Anspruch weiıter! udem verliefen dıe FEronten

e1Ne sıch VOoNn der Kırche und WIC 6S vielfac wahrgenommen wurde
auch VO Christentum emanzıplerende Schule und Gesellschaft Die MöÖg-

1ICANKEe hıer der anderen chrıistlichen Konfession Partner sehen
lag OIfenDar n der Denkhorizonte nıcht 910808 der Kırchenleitungen
ondern auch der Relıgionspädagogik
(2) Für dıie Zeit nach 1945 1St N wesentlıch schwieriger dıe Sıtuationswahr-
nehmungen der Relıgionspädagogiık rheben iıne vergleichbar
Quellenlage WIC für dıe re nach 918 besteht nıcht
Zu beachten sınd dieser eıt weıterhin die Unterschiede nıcht 191088
0NWest-Verhältnis, sondern auch zwischen den vier Besatzungszonen
zwischen den einzelnen Bundesländern *  0 ugleic eiinden WIT uns der
30 Vgl dıe DCH Darstellungen VON Helmreıich Üühr en und CNOlLder
4U Hiıerzu liegen CINISC wichtige Untersuchungen VOT vgl Kalser oering Man-
teuffel (Hg Christentum und polıtısche Verantwortung Kırchen Nachkriegsdeut-
chland Stuttgart 1990 Leschinsky Das Prinzıp der Indıvidualisierung Zur
Diıalektik der Auseinandersetzungen die Konfessionsschule nach 1945
(1990) Ar CNEWIC! DIe katholiısche Kırche und dıe Entstehung der Verfassungen

Westdeutschland 1945 1950 Maınz 1980 Hars Die Bıldungsreformpolitik der
Christlich Demokratischen Union den Jahren 1945 1954 Frankfurt/M /Bern 1981
Möller Evangelische Kırche und SPD den ahren 1945 1950 Göttingen 1984
Noormann Protestantismus und politisches andat Bde Gütersloh 1985 ema-
her (He Relıgionspädagogik Kontext kırchlicher Zeıtgeschichte Öttingen 1993
Braas Die Entstehung der Länderverfassungen der Sowjetischen Besatzungszone
Deutschlands 946/47 öln 1987 Lethiö Relıgionsunterricht ohne Schule Die
Entwicklung der Lage und des nhaltes der kvangelıschen Christenlehre der DDR von
1945 1959 Münster 1983 (Hg Christenlehre und Katechumenat in der DDR
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Nahtstelle zwıschen Geschichte und Zeitgeschichte mıt ihren eweıls eigenen
Herausforderungen und Gesetzmäßigkeıten, die für die Forschung erück-

sichtigen Ssınd.
Angesichts dieser Ifenen Diskussionslage eschränken WITr uns auf einige
wichtige Aspekte, dıe sich N dem Vergleich besonders wıirksamer rel1g10NS-
pädagogischer Schriften“ und kirchlicher Stellungnahmen42 ergeben:

Das gemeinsame, el! Konfessionen übergreifende Denk- und Handlungs-
muster kann in dem Ziel einer Rechristianisterung VOoN Gesellscha: gesehen
werden. Als größte efahr gıilt dıe Hinwendung Materialısmus und
Sozialismus.  4 Teilweise kann dies erklären, WAarun eıne konsequente und
dırekte Auseinandersetzung mıt dem gerade erst überwundenen Nationalso-
z1ialısmus 1ın der Religionspädagogik unterblieb.” ugleic‘ ist damıt eıne
bleibende ITrennung der Wege ın ÖOst und West vorbereiıtet: Im sten ware
ein Rechristianisierungsprogramm ohl Von Anfang ZU) Scheıitern VeEeTUTI-

teıilt gEWESCH.
Im Verhältnis zwıischen Schule, Staat und Kırche wıederholen sıch nıcht 181088

dıe Oonilıkte aus der Weımarer Zeıt, sondern auch dıe bereıts damals
rkennbaren Handlungsmuster: Umstritten ist in erster ınıe dıe konfessionelle
Schule, für die sıch VOTI em Berufung auf das Elternrecht die
katholische Kırche, aber ZUuU Teıl auch die evangelische Kırche einsetzt. Die

größere Bereitschaft, dıe Schule freizugeben, kommt dann deutliıchsten im
Schulwort der D-Synode VON 958 („ITreiıer Dienst in einer freien chule””)
ZU Ausdruck Der Religionsunterricht als olcher WAar 1Im Westen aum
umstritten (im sten mußte er bald der Schule weichen). raglıc Wäar

jedoch die Art und Weiıse, WI1IEe seine Verbindung ZUT Kirche gewährleistet

Gütersloh 1975; Aldebert, Christenlehre der DDR, Hamburg 19'  S
Bes el, Vom Religionsunterricht Evangelischen Unterweisung, annover

194 7; Zimmermann, Der ufbau der Christenlehre in den ostdeutschen Kırchen (1957)
1lw abgedr. in: Nipkow/Schweıitzer: Religionspädagogık. 22 na a.0 10), 202-
205; Arnold, Der Gestaltwandel des katechetischen Problems seıit der des
Jahrhunderts (1952), in ders. Seelsorge aus der Mitte der Heilsgeschichte, Freiburg 1956,
217-223: ders. : Diıenst Glauben als 1el und Aufgabe relig1öser Unterweisung und
Erziıehung (1956/1959), in ders. Wort des e1ls als Wort in dıe Zeıt, Trier 1961, 63-83;
eDer, Religionsunterricht als Verkündigung (1961) Wegenast, Hg.) Relig1-
onspädagogık. Der katholische Weg, Darmstadt 1983,
42 Bes rklärung der Deutschen Bischöfe Zumı Grundgesetz der Bundesrepublık Deutsch-
land (1949), atholısche rundsatze für Schule und Erziehung (erarbeitet VOoNn der Fuldaer
Bischofskonferenz beide in ıppte, He.) Der Religionsunterricht.
Aschaffenburg 1975, 20ff. SAl Bekennende iırche Memorandum iırche und Schule
(1943), yN' der Evangelischen ırche in Deutschland 1958 Wort Schulfrage, beide

Nipkow/Schweitzer: Religionspädagogık. An a.a.0 10), 157{f£.
423 dazu diverse eiträge in Kaiser/Manteuffel, istentum und polıtısche Verantwor-

(ung, a.a.0 (Anm 40)
Zu weiteren (u.a persönlichen) Gründen vgl jetzt Rıckers, Zwischen KFreuz und

Hakenkreuz ntersuchungen ZUr Religionspädagogik im ‚„Dritten Reich‘‘, Neukirchen-
uyn 1995
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werden sollte Weiterreichende Ansprüche eiıner rechtlich garantierten Privi-
legıerung der christlıchen Kirchen, die VON katholischer Seıte 1m Zuge der
Formulierung des Grundgesetzes rhoben wurden, konnten sıch nıcht urch-
sefzen Dıie in Art F3 angesprochenen „Religionsgemeinschaften‘‘
bedeuten schon damals eıne ewußte Öffnung in Rıchtung der TENC erst

späater wahrzunehmenden Pluralıtät
ıne Würdigung der Sıtuation in der pluralistischen Demokratie SOWI1Ee

der öÖökumenischen Herausforderung ist in der Religionspädagogık wiıederum
nıcht finden
An dieser Stelle drängt sıch natürlıch auch die rage nach der eıt nach 1989
als eiıner weiıteren Umbruchszeıt auf. aDel handelt es sıch aber uUunNnseIC

eigene Gegenwart, die der geschichtlichen Analyse noch nıcht zugänglıch ist
SO muß N zukünftigen Untersuchungen überlassen bleiben prüfen, ob sıch
nach 1989 Anzeıchen für eine Lösung der In der bisherigen Geschichte der
Religionspädagogik zwıischen den Konfessionen offengeblıebenen Fragen
erkennen lassen.

Ausblick eıtere Forschungsperspektiven
In uUuNseICI IC belegen die hlıer dargestellten, geWl noch vorläufigen und
exemplarıschen Perspektiven und Befunde dıie otwe:  igkeit und Möglichkeıit
einer konfessionsvergleichenden religionspädagogischen Forschung . Zahlre1-
che Fragen, dıe In diesem Sınne bearbeıten wären, sınd oben bereıits
identifizıert worden. An dieser Stelle sollen, In zusammenfassender Weıse,
noch einıge ypen VO Untersuchungen benannt werden, deren Durchführung
uns besonders dringlich scheıint.
(1) Vergleiche zwischen einzelnen religionspädagogischen Entwürfen el
ist besonders wirkungsgeschichtlich zentrale Beıispiele enken, also etwa

Schleiermacher, aıler, B.Hırscher, C.Palmer, T._.Zıller und
Wıllmann 1Im 19 Jahrhundert, F.Nıebergall, Göttler, G.Bohne, J.A.Jung-
Manll, H . Kıttel und TNO 1im Jahrhundert
(2) Untersuchungen ZUrFr wechselseitigen Rezeption: uch hler ist zentrale
Aspekte enken, etwa religionspädagogische Grundlegung nach der Auf-
klärung, religionspädagogische Integration pädagogischer Modelle und Strö-
IMNMUNSCH (Herbartianısmus, Reformpädagogık, geisteswissenschaftlıche Päd-
agogık und Bildungstheorie UuSW.), Bibeldidaktık, Curriculumtheorie eic

(3) Vergleichende Untersuchungen einzelnen Epochen, besonders
schul- und bildungspolitischem Aspekt: Kulturkampf, Weımarer Schulkämpfe,
Religionspädagogık 1mM Nationalsozıialısmus, Gründerzeıt ın der Bundesrepu-
blık und In der DDR us  z

45 Vgl azu Sörgel, KONSENSUS und Interessen. Eine tudie Entstehung des
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1969, bes 167{ff. SsSOWwIl1e die
einschl. Kommentare ZUMm
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(4) Vergleichende Untersuchungen wichtigen Einzelfragen: ınnvoll waren

sowohl stärker pädagogische Fragen (Anthropologıe des ndes, Dıdaktık,
Schulverständnis, Elternrecht USW.) als auch eher theologısche Problemstel-
Jungen (besonders Ekklesiologıe, Ethık, Kulturtheorie) SOWI1Ee Fragen 1im

Schnittpunkt VON Theologie und Pädagogık (Lehrbarkeıt der elıgıon, 1ele
und Inhalte des Unterrichts SW.)
Wenn dıe eingangs genannte ese zutrifft, den anderen achten
VOTrau:  s ihn kennenzulernen und möglıchst verstehen, dann käme

olchen Untersuchungen nıcht bloß eın akademisches Interesse Sıe waren

gewl auch eın Beıtrag eıner begründeten Einheit des Chrıstentums, dıe
sich mıt den Mitteln der Wissenschaft alleın TELNC nıcht wiırd erreichen
lassen.
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Das Schulgebet in der 1C Friedrich Adolph Wılhelm
Diesterwegs
Gebetsdidaktische Aspekte Von hbleibender Bedeutung
Z7u den großen Pädagogen, die sich immer wieder mıiıt relig1ösen Fragestellun-
CN beschäftigten, T7A auch Friedrich Adolph Wılhelm Diesterweg. Er übte
nıcht 191088 Krıtik, sondern artefte immer wıieder mıt konkreten Verbesserungs-
vorschlägen auf. eutlic wiıird dies in seinen Stellungnahmen
Schulgebet. Hıer hat CI didaktische Vorschläge unterbreıtet, dıe auch heute
noch ktuell Sind. Da Diesterwegs Posıtion NUuTr aus seiner eıt heraus
verstanden werden kann, wird zunächst auf seine Biographie und relıg1öse
Einstellung eingegangen. Anschließen! werden se1lne Aussagen ZUT eDetsd1-
daktık referiert und interpretiert.

Biographische Daten'
Friedrich Adolph Wılhelm Diesterweg wurde Oktober 1790 ıIn Siegen
als Sohn des Justizamtmannes Carl Friedrich Diesterweg und se1iner TAauU
Catharına Charlotte, geb Dressler, als sıiehtes VOoNn insgesamt zehn ndern
eboren. br hat in Herborn, Heidelberg und übıingen studiert (1808-1811).
Zunächst wollte GL Ingenieur werden, aber bereıits 1812 entschloß C sıch für
den Lehrerberuf. Er wirkte zuerst als Hauslehrer in Mannheım, kam dann
nach Orms und 813 die amalige Musterschule nach Frankfurt Maın,

8 TG de Laspee dıe er‘ Anregung einer tieferen Auffassung VO

Lehrerberuf rhielt und für dıie Methode Pestalozzıis SeCWONNCN wurde. 1818
wurde Dıiesterweg zweiıter Rektor der Lateinschule in Elberfeld, Or den
ogroßen Pädagogen Wiılberg kennenlernte. Im Tre 82() lehnte CT den Ruf als
Lehrer der Mathematık das Gymnasıum nach Hamm ab, sich für immer
dem Volksschuldienst wıdmen. Am Julı 1820 übernahm die Leıtung
des neuerrichteten Schullehrerseminars Mörs. Aus der eıt In MörTs
tammen se1ne Veröffentlichungen über das Schulgebet.2 18372 wurde O}

Dıiırektor des neubegründeten Semiinars für Stadtschulen nach Berlin berufen
und 1e in dieser tellung bıs ZU)  - Jahre 1847 In diesem Jahr wurde
beurlaubt und schließlich 1im Jahre 1850 pensioniert. Zunächst widmete O1 sich

Vgl Adolph Diesterweg. eın Leben und Wiırken für Pädagogik und Schule,
Heıdelberg 1966, 26-41 Meinel, Diesterwegs geistige Entwicklung bis Jahre 1820
Phıl Diss. masch. Y Leipzig 192/7; vgl Kupp, eligıon und ihre Didaktık be1i Fr.A.W
Diesterweg, Weıinheim 1987, 82, hier: Anm. E3 Dr. Schneider. Diesterweg. Die Stellung
Diesterwegs und die edeutung seiner Persönlichkeıit, in Encyklopädıe des gesammten
Erziehungs- und Unterrichtswesens, hrsg VON Schmid, 2! ;otha 81-82

Vgl Diesterweg, Fr  x Sämtliıche erke teilung: Zeitschriftenbeiträge,
Aus den .„„Rheinischen attern für Erziehung und Unterricht‘‘ Von 1827 bıs 1829, bearbeiıtet
Von Hohendorf, Berlın 1956, 182

Religionspädagogische eiträge ‚7/1996



ner

schriftstellerischer Tätıigkeıt, bIs T 1858 in das preußische Abgeordnetenhaus
gewählt wurde. Am Julı 1866 starb 1: in Berlın Cholera

Relig1i1öse Einstellung
In der indhelr und Jugendzeıt Diesterwegs erfaßt das aufklärerische edan-
kengut breıte Bevölkerimgsschicht4::n.3
Man versucht, dıe Autonomie des Menschen egründen und pricht ihm
im Namen der Vernuntit Freiheit und urde Das Vertrauen der Auifklärung
ZUT Ratıo ist zugleıich eın ertrauen Menschen elbst, und bringt dieses
Zeitalter neben der kritischen Eıinstellung und damıt rhöhung des ‚„‚vernünf-
tigen‘ Indıyiduums eiıne starke Verdiesseitigung des Lebens
Für die ufklärung ist eiıne 1im Jenseıits erlangende Glückseligkeıt VOIN

geringem Interesse; denn S1e 111 Ja eıne ırdısche Glückseligkeit erreichen.
Das enken steht er dem Gesichtspunkt des Nutzens. Die Wissen-
SC soll die Menschen ZUT Glückseligkeıit ren und erhält dadurch eine
ungeheuere edeutung.
Es kam in der eıt der Aufklärung4 einer Abwendung VON der {Uu-
ralıstischen Weltanschauung der Kırche mıt ihrer konfessionalıistischen dog-
matıschen Verengung. Man DUuN seın ertrauen auf die mensch-
1C| Vernunft und auf die moralıschen Fähigkeıten des Indiıyiduums Fınen
Bruch mıt der Kırche gab 6S allerdings ın Deutschlan: nıcht Man versuchte,
das CUuc enken mıt dem chrıistliıchen Glauben in Form einer natürlichen
elıgıon bzw natürlıchen Theologıe harmonisieren, in der auch die Kırche
als moralısche und kultische Institution ihren atz hatte

Rupp schreıbt über die religıösen Faktoren, die in der inadhe1 Diester-
WCBS finden sınd, folgendes: ‚„„Sowohl 1ın der Person des Vaters WwWIe auch
des Patenonkels scheınt ıhm eıne Form des aufgeklärten Christentums egeH-
net se1n, die intellektuell geradlınıges, rationalıstisches mıt moralisch-uti-
lıtarıstiıschem enken erband und sıch insbesondere in tätiger Nächstenliebe
dem konkreten Mıtmenschen gegenüber bewıles. °“
ach Bloth/ ist aber der junge Diesterweg noch in einem 1D1SC und
reformatorisch bestimmten Erlösungs- und Schöpfungsglauben beheimatet.
rst In der Elberfelder eıt (1818-1820) habe sıch seine Eıinstellung geändert:
3 Folgenden: €, Geschichte der Pädagogık, Frankfurt/Berlin/Wien
121975, 129-134
Vgl Franzen, Kleine Kirchengeschichte, reiburg, asel, Wiıen 1995, 3291.; vgl

Heussl\, Kompendium der Kirchengeschichte, übiıngen 121960,
> Vel. Rupp, Zur religiösen osıtıon Fr.A_W Diesterwegs, Zeitschrift für
Relıgions- und Geistesgeschichte, (1991), 154f.

155
Vgl O Diesterwegs relig1öse tellung 1n seinem Kampf den Religionsun-

erricht Diesterweg und se1ıne Bıographien. Der Junge jesterweg. Der alte
Diesterweg, in Evangelısche Unterweisung (1955), 17-21; 33-46; 57-66 vgl

Aus Adolph Diesterwegs agebuc!| 1818 bis 1822 Neuherausgegeben VU)  — H  ©
Bloth, Frankfurt Main/Berlin/Bonn 1956, 87.95
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se1 un auf einen auf Pestalozzı zurückgehenden ‚‚ Vernunftidealısmus‘‘ mıt
seiner stark ethischen Akzentulerung und seinem pädagogisc bestimmten
Glauben das das OSEe überwiıegende Gute 1Im Menschen SOWIe auf ROous-

‚„„‚Naturalısmus®‘ mıt selner ‚„„Vergötterung der Natur‘“‘ als direkter
Offenbarung Gottes übergeschwenkt. Es ist sicherlich nıcht immer eıcht, die
relıg1öse Eınstellung herauszufinden. Rupp8 betont, der relıg1öse
Standort Diesterwegs In der Oerser eıt sıch Urc NeUeEe Dokumente
bestimmen lasse nhanı dieser Dokumente könne INan erkennen, CT dıe
tradıtionellen dogmatischen ussagen für unbedeutend erachtet und Wert auf
Gott den chöpfer, der sıch In der Natur des Menschen offenbart, und auf
Jesus als den Lehrer Vollendeter Sıttliıchkei gelegt habe er Junge Diesterweg
wollte zweiıfellos 1mM Bereıich des Christentums eben, aber dıie Miıtte des
Ganzen, Christus, der alleın dıe eschatologıische Paradoxıe des Evangelıums
nach beıden Seıiten zusammenhiält, erblaßt dem vernunft- und atur-
idealıstischen Einfluß Chriıstus wırd be1l Diesterweg mehr und mehr ZU

Lehrer Gottes Offenbarung ist auch ohne Christus möglıch In diese Rıchtung
WIEeS seIit der u  ärung das Gefälle des relıg1ösen Lebens; und auch Diester-
WCBS Christentum steht In efahr versanden. ber den Schriutt Säkula-
risıerung des Chrıstentums, der 1Im Geschichtsidealismus se1nes Jahrhunderts
erfolgte, hat CN nıcht miıtvollzogen. Es ist nıcht Sanz leicht, Diesterwegs
relig1öse Posıtion bestimmen. Man kann be1 ıhm verschiedene Elemente,
die sıch miıtunter überlagern, teststellen Aufklärerisch-neuhumanıistische,
phılanthrophe und pletistische Gedanken finden sıch immer wıieder in seinen
Äusführungen.9 In vielen nkten ist Cr 00 ınd seiner Zeıt, insbesondere
wenn 6S relig1öse und kiırchliche Tobleme geht Hıer macht CT sıch dıe
Posıtion der arer e1gen, die die kırchliche Orthodoxıie revoltije-
ren  10 Tellweise wırd der Glaube verdünnt, UrCcC oral und einen ürgerl1-
chen Fortschrıittsglauben überdeckt

Außerungen Diesterwegs ZU Schulgebet Alden ‚„„‚Rheinischen Blättern für Erziıehung und Unterric
3.17 Grundsätzliche Überlegungen zum Schulg«ebet12
Diesterweg welst auf den Unterschie zwıischen öffentliıchem und privatem

hın Das Schulgebet ist nach ıhm in eschränktem Siınne eın OTIIentlıches
Es darf deshalb anders sein als das ebet, das der einzelne für sıch

Vgl Kupp, Zur relıg1ösen Posıtıon, a.3:0.. 165
Y Vgl Kupp, 7Zwischen en Stühlen?, In ıchiner, B./Menck, (Hrsg.) ädagog1
der modernen Schule, Weinheim/München 1992, 3973

Vgl Herrmann, ‚, Volksbildung ist Volksbefreiung‘‘, 1n Hohendorrf, G./Rupp,
(Hrsg.) Diesterweg: Pädagogik-Lehrerbildung-Bildungspolitik, einheim 1990, 133f.

Zum Folgenden siehe: Diesterweg, r.A.W. Sämtlıiıche er' teilung: eıt-
schrıftenbeiträge, Aus den ‚„„‚Rheimischen Blättern für Erziıehung und Unterric)
von 1827 bıis 1829, bearbeitet VOoNn Hohendorf, Berlın 1956, 18122
12 Ebd 18-22
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pricht BKr schreibt: ‚„‚Das Privatgebet ist ein frommes espräc eines Herzens
mıiıt Gott Das Schulgebet darf mehr eıiınen allgemeınen Charakter annehmen
und mehr eigentliche Gedanken enthalten als jenes:” Diesterweg aber
präferiert das Herzensgebet auch In der Schule Er weı1ß jedoch, dazu die
tmosphäre vorhanden se1n muß 1C. immer ist der Lehrer ın der rechten
Stimmung, Aaus dem Herzen beten 1C| immer ist der chüler in der
rechten Stimmung, teilzunehmen dem Herzensgebet.  .14 In olchen Fällen
ist eın angebracht, das zunächst den Verstand und UrCc diesen indırekt
das Herz anspricht. Dıiesterweg schreibt: ‚„„‚Das Schulgebet brauchter ZWAar

nıcht einen anderen arakter en als das Privatgebet, aber 6S hört
dadurch, N einen anderen arakter hat, noch nıcht auf, eın zweckmäßı-
SC5S, erhebendes Schulgebet sein.  «15 Er egründe dann den Charakter des
Schulgebetes Von der Schule her ‚„„‚Wenn dıe Ansıcht, daß dıe Schule das
häuslıiche und kiırchliche Verhältnis in sıch vereinigen soll, die richtige 1st, S

sollen ihre Gebete teıls Haus- Privat-), teıls kirchliche (öffentliche) Gebete
sein.  <<16 ach Diesterweg soll deshalb In der Schule eın famıhärer Geist
herrschen. Wenn dies der Fall ist, wırd auch das gelıngen.
Er we1lß aber, in vielen chulen keıin rechter Schulgeist herrscht und daß
das sehr darunter leidet Aufgabe des Lehrer se1 CS, dıe Schule wiıeder

einer Anstalt der Erziehung und einer Stätte der Tugend und eligion
machen. Die Religij0s1ität der Schüler se1el der Hauptzweck. Diesterweg

ıll aber nıcht mißverstanden werden, als ginge ecs ıhm Ur eligı10n El
ondern D möchte NUur die Arbeıt in der Schule (jottes Schutz und egen
tellen Er schreıbt eshalb 99-  eten und arbeıten; Gott muß die Arbeiıt SCHNCH,

gedeiht nıchts; aber der Mensch muß auch arbeıten, segnet Gott
nicht.  «17 Er betont sodann, das ZWaTt Zwiesprache des Herzens mıiıt
Gott sel, aber der Verstand urife AaDe1 nıcht ausgeschaltet werden. Die Lehrer
könnten, WC S$1e ıhre Erfahrungen mıt dem austauschten, viel voneıln-
ander lernen, denn N ginge Ja beiım eten in der Schule einen WEeC

Rupp ,  18 der sich eingehend mıt Diesterwegs relıg1öser Einstellung und
seiner efaß hat, bestätigt, dessen Außerungen ZU Schulgebet
bedeutungsvoll Manche rer hatten keinen Zugang ZU eten und
en dadurch den Kindern Wesentliches vorenthalten, da S1E das Religiöse
nıcht pflegten ach Rupp verfolgt Diesterweg mıt dem Schulgebet einen
bestimmten WeC Es gehe beim chüler dıe Verankerung der aren
Abhängigkeıt (Gjott dem chöpfer und rhalteres dessen, Was der Mensch
erfahre Der chüler wıederum sSo dieser Haltung ‚„mıt Taten und en
13 D

Ebd
15 Ebd
16
17 Vgl ebd
18 Vgl Rupp, elıgıon und iıhre Dıdaktık bei Fr.A.W Diesterweg, Weinheim/Basel
1987, 226-230
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Ausdruck‘‘ verleihen. Da das Elternhaus oft be1 der relıgıösen Erziehung
VerSagxc«t, habe der Lehrer Hılfestellung eıisten. Dieser müusse, eın
Lehrer se1n, 1im Glauben Festigkeıt aben. Das ebet habe zudem influß
auf das Verhältnis VOIN Lehrer und Schülern Wenn Lehrer und Schüler 1m

vereıint VOI (Gott stünden, bekäme dieses Verhältnis eine CU«CE Qualität.
‚„Der WEeC)| des Betens In der Schule AUJ9

ach Diesterweg fehlt der Schule ein wesentliches Stück, WE in ihr nıcht
mehr gebetet wırd Den WecC des Betens egründet sodann. Er bezieht
sıch auf den chüler, auf den Lehrer, auf das Verhältnis des hrers

den Chulern Wenn, fährt Diesterweg fort, der ensch Gott als
chöpfer und er VON em anerkenne, dann olge daraus Dankbarkeıt,
Bıtte und Fürbitte. Damıt der chüler das rechte Beten lerne, habe der Lehrer
eiıne Vorbi  tıon Miıt emphatischen Worten stellt dies Diesterweg heraus:
‚„ Wiıllst du darum, Lehrer! deıine chüler ZUIN Guten erziehen und den
edelsten Antrıeb ZU Guten benutzen, versaume Ja nıcht, für deine chüler
rhebung 1im suchen. Das wirkt mächtig und tief auf das Herz
deiner Schüler ‘“ Es wırd eutlıc. CI das dUus eigener Erfahrung
schätzen elernt hat und ST dıe chüler diesen weıtergeben
möchte. So wIe das für ihn eine 1im en Wal, OnNne auch
für die chüler eıner ‚„Lebenswegbegleitung‘‘ werden.
Diesterweg erläutert den wecCcC des Gebetes 1Im 1NDIIC. auf den
Lehrer Dieser könne seinen Schulalltag NUTr 1m rechten Sınne meıstern, WE

ecT in Verbindung mıiıt Gott stehe und Adus dem Gelst des Evangelıums ebe
Sowohl 1mM Amt als auch privat se1 das für den Lehrer eine unerschöpf-
16 Quelle des Trostes, der Ermutigung, der elebung des aubDens und der
1e
Im Punkt erläutert GT sodann den WeC des Gebetes 1m Verhältnis des
Lehrers den CAhulern Diesterweg schreı1bt: ‚„Der Lehrer se1 der Vater
se1iner chüler, der geistige Vater, da CT das Denkvermögen entwickeln und
die sıttliıche Willenskraft stärken habe «21 Er geht sodann aufdas Verhältnis
des Vaters ZU ind näher eın Als eistig gereifter Mensch wiıirke der Vater
auf das ungereıfte ınd und erwecke In diesem tiefste und heilıgste
Eıinerseıits sSe1 1: dem iınd überlegen, andererseıts se1l ihm gleich, WC

In Demut und Reue VOT Gott 1mM Gebete hıntrete. In den Worten Diesterwegs
lautet dies ‚„„Der demütig etende Lehrer ıll al nichts VOTLr dem inde,
VOT irgendeinem Menschen VOTAauUsSs aben; wiıll DUr Gott en und preisen,
sıch selner ähe freuen, sich stärken UrCc den Umgang mıiıt ihm auf dem
schweren der Pfliıcht und VonNn dem Geılste es sein.  6622 Hıer
wırd noch eınmal der WEeC des Gebetes herausgestellt. Diesterweg ist
19 Vgl Diesterweg, P A W: Sämtlıche erke, a.8: O: 14-18
20 Ebd

Ebd
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offensichtlich überzeugt davon, der egen ottes, im erfleht,
sowochl dem ind als auch dem Lehrer beı der täglıchen Pflichterfüllung.

23‚, Wer soll In der Schule elen, WIeE A  = 6

Bey der rage, WCI in der Schule beten soll, für Diesterweg die Antwort
eindeutig aus der Lehrer Von ıhm nımmt Sr d 8 ein ‚„‚geistlicher
Mensch‘‘ ist, der aufgrund seiner mannıgfachen Erfahrungen, das, WasSs In den
er schlummert, VOT Gott iM Gebete ZUTr Sprache bringen Kann. Diesterweg
schreı1bt: SBT ist hıer der Geistliche der Schulgemeinschaft, der Verwalter der
Geheimnisse Gottes.  624 Man ist WEeNN INan ein PDaadl Zeılen weiıter
lıest, denn hier ist davon dıe Rede, auch manchmal die Kınder beten
können, allerdings nleitung des Lehrers Er sol! vorher oder nachher
jedesma. eın sprechen. Diesterweg empfiehlt, WE die Kınder beten,
Gebetchen In Versform, weıl diese leichter einprägsam Ssind. Er beım
Schulgebet VOT Eintönigkeıt und plädıer für Abwechslung in Orm und nha!
ach Möglıchkeıit blete sich hıer auch der gute Gesang Diesterweg betont
immer wieder, beı en Handlungen dıe Andacht nıcht gestoört werden
urie
eım SO sıch der 1 ehrer VON seinem leiten lassen, AUS dem
Herzen beten, ınfach und ungekünstelt, WIEe der Augenblick 6X ihm eingebe,
würdevoll und Innıg, WwIeE der Gedanke Gottes Nähe 6S verlange. Das
urtfe nicht lang se1n, damıt keine rmüdung eintrete. Diesterweg außert
sıch auch ZU nha des Schulgebetes. Er cschreıbt: ‚„„Der nha des (sebetes
se1 entweder im allgemeinen Lob ottes, Da  > für SCNOSSCHC unzählıge
Wohltaten, besonders in geistiger Hınsıcht, und Fürbitte für Eltern, ehrer,
die SaNzZC Schule und alle Menschen.  6625 abeı eläß CI 65 aber nıcht ach
seliner Ansıcht können auch Ereignisse AUs dem Schulleben nha des chul-
ebetes sein. In diesen Hınwelsen zeigt sıch eutlic der anthropologische
Ansatz, den Diesterweg mıt anderen Pädagogen und Theologen der a-
rungszeıt teilt Aufgrund eigener rfahrung muıt dem verta S: aber
nıcht in} Euphorie, sondern macht auftf eın sehr wichtiges Problem aufmerksam:
auf das Problem der eere Da INnan als Lehrer nıcht immer In der Lage ist,
gut eten, empfiehlt 6 für einen olchen Hall gelungene Gebete sammeln,

S1e den Kındern mıiıt innerer Anteilnahme V  n 1C NUTr hier,
sondern schon vorher pricht Diesterweg die Vorbildfunktion des Lehrers
Für ıhn ist klar, die chüler dessen relig1öser Haltung partizıpleren.
Zum Schluß seiner usführungen kommt OE auf Mißbräuche sprechen.
Er faßt se1ıne ‚, Warnungen’‘ in sechs enSaIMCNH, die auch heute noch
VOoN edeutung Sind. egen ihrer Aktuahıtät sollen SIE zusammengefaßt und
hıer und da kommentiert werden.
23 Vgl ebd HET
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26 Vgl e  ©



Das Schulgebet der 1Ci Fr Diesterweg2s 65

Der Lehrer so das nıcht VON Schüler ‚„herleiern oder
herplappern lassen
Während des Gebetes dürfe der Lehrer sıch nıcht mıt anderen Dıngen
beschäftigen
Man sSo sıch Erinnerung rufen INan mıt Gott dem ‚„„‚Allsehenden
und Allwıssenden pricht
Ferner SO Ian Allgemeıunplätze vermeıden
Das sSo eine Einheit darstellen und sıch mıiıt zentralen
Gedanken beschäftigen Dıiesterweg geht aDel nıcht S() sehr die
kognitıve ene sondern mehr dıe affektive Fromme Empfindungen
und Gefühle sollen erweckt und belebt gule Vorsätze hervorgerufen und
gestärkt werden eutlic| wırd hıer der moralpädagogiısche Ansatz
Man könne und urie nıcht ohne Verstand beten Diese Aussage könnte
zunächst als Widerspruch gegenüber dem orhergehenden aufgefaßt WCOI-

den aBber dem Nı nıcht (GGanz Sınne SCINET eıt präferiert Diesterweg
auch beım Beten den Verstand der und steuern soll amıt
6S 1eife rfahre

Interpretatxon  D E und ewertung der Gebetsbeispiele“”
Diester‘\;’\;eg2® betont, daß dıe Schulgebete Von dreı verschiıedenen Verfassern
Sstammen Sıe VO nha' her für die chüler höherer Schulen bestimmt
und keıine vollendeten Muster ach SCINET Ansıcht den Gebeten

das erraten - aber den hrern überlasse HBr schreıbt „„Wer aber
das fehlende WwWas kennt und hat der gebe unNns und den chulen Gebete mıiıt
diesem Etwas dem Salz der Erde
Diesterweg kündıgt ferner daß Zeıitpunkt Schulgebete
für kleinere Kınder veröffentlicht werden und bıttet dıe Leser der Zeıtschrift

Beiträge
Im Gebet I ‚„„‚(Dank für das hohe Gut des Unterrichts)  «30 wırd zunächst Gott
angesprochen der es bewirkt und dem 1an Da  S verpflichtet SCIN soll
weıl nıcht alle Menschen dıe ance aben sıch Unterricht vervoll-
kommnen Es wird einerseıits das Erstreben des Reıiches Gottes herausgestellt
andererseıts aber auch der wichtige Beıtrag ZUT Miıtarbeit der menschliıchen
Gesellschaft Legt INan die abstabe Diesterwegs be1 diesem dann
entspricht ihnen NUr teilweıse. Die Sprache und die änge des Gebetes
erschweren NNeTITeEN Miıtvollzug.
Das eispie II ‚„(Betrachtung der MaCcC Gottes und der Pflicht ZUr

31Tätigkeit) 1ST wıederum theozentrisch ausgerichtet. Gottes irksamkeit

24 Vgl ebd Zn
28 Vgl ebd 211
29 Ebd
30 Vgl ebd
31 Vgl ebd
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wiırd mıiıt verschiedenen Attrıbuten, die dem Katechismus ntitstammen,
schrieben. Der IC wird sodann auf die Natur, dıe eın Wunderwerk Ist, und
anschließend auf den Menschen gerichtet, der als Gottes enDı mıt
Vernunitt, und ıllen begabt, mıtwıirken soll An der Erstrebung er
Güter‘® Sowohl der Sprache, als auch der änge nach, 168 kaum den
Vorstellungen Diesterwegs entsprechen. Als chöpfer wiıird zunächst Gott in
der Natur gepriesen, der In ihr wirkt und dessen ‚„„‚Wınke"" WIT vernehmen
sollen Miıt dem Hinweis auf die Gott-Ebenbildlichkeıit des Menschen wırd dıe
moralısche Verpflichtung verantwortungsvollen Handeln verbunden.
uch dieses ist In seiner Konzeption kaum für chüler gee1ıgnet, auch
WE 6S sıch Schüler höherer Lehrans  en handelt
Anders ist 65 beim eispie 111 ‚„‚(Dankgefühl der Kınder
Eltern)“32‚ Gott wird mıt einfachen Worten angesprochen. Es wird ihm
geda: für die kltern, die für das ınd SOISCH. Die 1eDe der Eiltern und
Gottes 1e ordern dıe Gegenlıebe des Kındes In Sprache und nha ist das

für Kınder nachvollziehbar Be1i dem eispie ist 1m Sınne Diesterwegs
der Versuch un!  en worden, das Umfeld der Kınder auch 1im
thematisıeren. 33
Das eispie 95  nre der 1e der Schüler zueinander) wendet
sich zunächst den Herrn und chöpfer, der es veranlaßt hat, WIT
zusammenstehen sollen Dies geschieht in einer abstrakten, distanzıerten
Sprache Es erfolgt sodann die moralısche Aufforderung ZUI Hilfsbereitschaft
Anschließend wird es Gebote Von gegenseıtiger Achtung und 1e
erinnert. Der Satz ‚„Stärke In mMIr die Triebe wahrer Menschenliebe und belebe
dıe zarten Keime der Freundscha: und 1e in den erzen dieser Kınder,
meıiner treuen chüler und Schülerinnen!“‘ läßt erkennen, 65 das
eiInes Lehrers ist Der Schlußteil nımmt Bezug auf dıe Sıtuation in der Schule,
in der eın Gei1ist gegenseltiger 1e und Achtung herrschen soll Wenngleıich
einige Passagen inhaltlıch und sprachlich für Kinder nachvollziehbar sınd, ist
das insgesamt als eDE' ZUuU Schulbeginn ungee1gnet, da 6S sehr VOIll

‚„„‚bedrängenden‘ Abstrakta durchsetzt ist, 7 B WE CS el „Deıin Wort
verbietet uns Unverträglichkeıit, Orn und Haß“ oder „Uns en mache e 9
In dem Gedanken deıine Güte und Barmherzigkeit innıge ’Freude’,
andere gefällig und freundlıch ZU se1In. ..

6 A
Im e1ispie. ‚„ (Vor dem Unterricht über den menschlıchen Körper) wırd
eın ema Aaus dem Schulalltag aufgegriffen. Zunächst wiırd auf Gott den
chöpfer verwlesen, der den menschlichen Örpe: geschaffen hat Der Primat
des menschlichen Geistes wird sodann herausgestellt, wobe1l se1ın ırken in
den verschıiedenen Bereichen des menschlichen KÖrpers mıt Beispielen belegt
wird. Der Schlußteil enthält die moralische Aufforderung des verantwortungs-

Vgl ebd
33 Vgl ebd
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vollen Umgangs mıt dem Leıib Eın ebet, das VOIL em des
(konkrete Beispiele), aber auch seiner sprachlichen Form, VOINl den
CNAulern akzeptiert werden könnte Die änge ist auch 1er eın Problem
IDER eispie VI ”(Am Schluß der Woche)“35 wirkt unecht, da die me1listen
chüler kaum enken, z B ‚„„Du erhijeltest das kostbare Geschenk der
Gesundheıit “ Uurc deıne Güte traten WITr jedem Morgen und jedem
Nachmuttage gesund und heıter hier in dieser Stätte der Erziehung und Bıldung
zusammen...‘‘ In diesem ist erstmals die Rede VO Erlöser, dem dıe
chüler äahnlıch werden sollen Der Schlußteil ist eiıne Ermahnung, sich
‚„‚Jag des Herrn‘‘ ohl verhalten. afür werden einıge Beıispiele genannt,
die aber unrealıstisch wiırken, WEeNnNn esS z.B el ‚„ Vergönne 68 uUunNns MOTSCH,
ın dem deiner Verehrung gewıdmeten Tempel Belehrung und Erbauung
finden!‘ Das ebet, das offensic  ıch VO Lehrer vorgebetet wurde, ist
nıcht 1Ur seiner änge, sondern auch WCBCH seiner vereinnahmenden
Weise (wiır, uns) und seines Inhaltes, dem ohl aum adäquate
Schülererfahrungen zugrunde lıegen, ungeeignet.

Schlußbetrachtung
Diesterweg 1ng 6S be1ı all seinen Überlegungen den Menschen. Im Sınne
der u  ärung, deren gemäßigter Vertreter CI Wäal, WalTr er überzeugt, daß
auch dıe eligıon einen Beıtrag ZUuT ‚„„‚Menschwerdung des Menschen
beıtragen könne Gerade in seinen Außerungen über das Schulgebet wird das
eutlic. Das espräc mıiıt Gott chafft j1eie und verbindet Lehrer und
chüler hre Sorgen und Nöte dürfen VOT ıhm ausgesprochen werden. Damiıt
6S dieser tiefen Zwiesprache kommt, nennt Diesterweg auch die V orausset-
ZUNSCH und weist auf Mißstände hın Das Schulgebet ist heute mıt mannıg-
fachen Problemen belastet und vielerorts wırd berechtigterweıise ZU chul-
eginn nıcht mehr gebetet, weıl CS den Voraussetzungen Es g1ibt aber
Chulen, in denen Lehrer und eın ro3teli der chüler Schulgebet
festhalten Für solche Lehrer und chüler könnten Diesterwegs Überlegungen
ZU Schulgebet eın Gewınn seIn.

35 Vgl ebı  } 25
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Anhang: Gebetsbeispiele”

eC| Gebete
Morgengebet VOTL dem Anfange des Unterrichts

FÜR DAS OHEL GUT DES UN  S)
Beglückt VOT Miıllıonen unsererer führest du, allıebender treuer Gott und
Vater! unNns wıieder 1eTr Sammen, hier In dieses Haus, dem Unterricht und
der Erziehung gewldmet, WIr uns geschickten und frommen Menschen
ausbılden sollen Deıine Vaterhuld hat unNns auch eute Ta und Gelegenheıit
eschenkt, uns nützliche Kenntnisse sammeln, uns ın schönen Fertigkeiten

ben und unseren Geist UrCc. dıe Erkenntnis deines es veredeln.
eiCc| es UC aDben WIr darın deıiner Güte verdanken! Wır erkennen
C5, csS keine höheren Güter g1ibt als geistige und du uns in deınem
Worte gebietest, VOL en Dingen nach deinem Reiche trachten. Wie freuen
WIT uns, VON dir in ein olches Land und ın solche Umstände gesetzt se1n,

deın eilıges Wort gelehrt wird, WITr dich und uUNSsSeIC große Bestimmung
kennenlernen und uns nützlıchen Mitglıedern der menschlichen Gesell-
SC ausbilden können. Wırenankgerührt die TO.| dieses Geschenkes
und der treuen Fürsorge, mıt welcher du über waltest. och ist nıcht auf
der SanNnzc Erde dıe Kenntnis deıines Wortes finden; Tausenden unseTrer

er bleıibt N eın verborgener Schatz ber uns hast du diese Quelle
jebendiger Erkenntnis deines Namens und tätiger erehrung deiner 1€!
eöffnet, und uns hast du dieses Haus des Unterrichts und der Erziehung
gebaut. Wır verehren darum deıine großen unendliche 1e Wır en uns

Urc. dich eglückt VOTr Miıllionen uUNnseIer er Wiır SInd darum auch
SESONNC, unls deiner 1e€ Urc Gehorsam und treuen eDrauCc deiıner
eschenke würdıg machen. Stärke uns In dem Entschlusse, diesen Tag in
lebendiger und heıterer Tätigkeit zuzubringen, und in unserenNnN erzen
dıe Erkenntnis deines Wortes J reuer Gott und Vater, du wiırst c tun! Amen!

I9
(BE  N DER GOTTES UND DER PFLICH T

ZUR TATIGKEIT)
Allmächtiger, allwaltender Schöpfer! Beherrscher der Natur! Starker, gewal-
tiger Gott!
Wır beugen uns VOIL dir, dem die KErde und die Welt iIhr Daseın verdanken,
der du gesprochen hast, 68 werde, und 6S ward. Aufdeinen Allmachtsruf treten
In dem unbekannten Anfange der Zeıten die Himmel Aaus dem Nıchts hervor

Vgl Fr.A.W Diesterweg. amtlıche erke Abteilung: Zeitschriftenbeiträge,
Aus den ‚„„Rheimischen Blättern für rzıehung und Unterric) VON 1827 bıs 1829, bearbeitet
Von Hohendorf, Berlın 1956, 18-25
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mıt ihren unzählıgen undern, den Beweılsen deiner unendiliiıchen aC du
biıst C  n iın dem WITr den allmächtigen chöpfer des Hımmels und der Erde und
es dessen, Was daraufund darınnen ist, verehren. Wır beugen uns VOT deıner
nıcht mıt der kühnsten Phantasıe umspannenden Allmachtsgröße.
Du, allmächtiger chöpfer der Welt, biıst auch der weilise enker und Regierer
er  a  F Wır bewundern deine Weısheıt, die ‚wıgkeıt deiner In jedem
Zeitmomente nıe ermüdenden wundervollen Wirksamkeıt Wiıe
groß sınd nıcht dıe ınge, die du {ust yrıaden Sonnen ın dem unermeßli-
chen All, dem großen Weltkörper, den WIT uUuNnseTeE Sonne und
dem Planeten, den WIr bewohnen. Du ast ihn gehänget nıchts, und CI, die
tote asse, O1g dem Hauche deıines Wiıllens nach ewigen, unwandelbaren
Gesetzen Oh, du Allmächtiger! du biıst unendliıch groß in en deinen
Wundern, ın er Erscheinung deıiner Natur, groß In der belebenden Kraft,
welcher die Ekrde sıch erfreut, groß In dem eben, das du dem ebenden
mitteılest, groß in der rregung der Pflanzen und Tiere. es bezeugt dıe
Unendlichkeıit deıner eW1g wirkenden Schöpferkraft! er Jag und jede

versichert uns der en Wirksamkeıt, die VON dır ausgeht! Wır,
deıin en!  1 sollen dır nlıch werden, großer, erhabener Gott! dır 1C)
werden in der ust ZUr Tätigkeıt, ZUT Wirksamkeıt in em erutie Wıe
unendlıch ist die Entfernung zwıschen dır, dem Allmächtigen, Unendlichen!
und uns, den Endliıchen ber du hast uns doch Kräfte verlıehen, nıcht ohne
erhabenen, großen ‚WEC. hast einen jeden unNns mıiıt bewunderungswür-
igen Sınnen, mıt Verstand und Vernunft, mıt efü und ıllen ausgerüstet!
Wır en unNns berufen ZUT Tätigkeıt, ZUT emsigen Wirksamkeıt ın der
Erstrebung er Güter Wır sollen dır 1C. werden, und drum wollen WIT
en Bestrebungen unsere wiıdmen. Die Wınke der Natur sollen nıcht
ungehört uUNSeTICIN hre vorbeirauschen: WIT wollen der Aufforderung, die
du Urc S1Ee uns ergehen lässest, OTr geben auch dıesem Tage und
In dieser OC Berufen ZUT unermüdeten Tätıgkeıt, bıtten WITr deinen
egen be1 dem heutigen Anfange unsereI Berufstätigkeit. Du ässest keinen
endlichen unsch unerhört, du ässest keinen VoNn uns ungesegnel. Wır beten
deıiıne aCcC und Stärke d  y allwaltender, über les mächtiger (Gott! Se1 auch
In uns stark und mächtig! Amen

11
(DANKGEFÜHL DER KINDER IREUE ELTERN)

Allgütiger!
Du Vater 1m Hımmel, du lıebender Vater, der für uns esorgt hat
mıt unendlıcher Teue Wır enken in diesem Augenblicke besonders die
Güte, dıe du ber uns als Kinder UrcC unseTe treuen ern ausgleßest. Du
gabs mır einen Vater, eıne Mutter, die mich lıeben, die für mich arbeıten,
die mich kleiıden und speisen, dıe über mMI1r wachen und für mich beten Noch
habe ich keinen Tag erlebt, dem ich nıcht VvVon ihnenenmannıigfal-
tiger hätte och ging in keinem en hungrig ette
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noch fehlte CS mM1r nıcht Beweisen ıhrer orgfalt und 1e eicCc großes
Geschenk ast du mMI1r mıt meınen treuen Eltern gemacht! Wıe hast du mich
elıebt, daß ich ihr ınd wurde! Oh, ich hle ın meınem erzen dıe TO
deiner und ihrer 1€' Wiıe könnte ich anders, als dich und S1e mıt Zärtliıchkeit
wieder 1eben! Wie könnte ich anders, als mıiıt erührter Dankbarkeıt dır
aufbliıcken, da du meılne lıeben Eltern bıs dahın mMIr erhalten as Wıe könnte
ich anders, als meıner Eiltern mıt willıgem, freundlıchem eNorsam
ausführen, als danach trachten, ihre großen uhen und dorgen ıhnen
erleichtern und ihnen Freude bereıten meın en lang Oh, dalß CS mMIr

deiner göttliıchen Mitwirkung elänge, jede, auch dıe kleinste Veranlas-
SUuNg ZUTr Betrübnıiıs me1ıner treuen ern vermeıden und jede Gelegenheıt
egier1g ergreifen, ich ihre 1€'! erwıdern imstande bın das

‚„‚Ehre Vater und Mutter! mMIr immerdar VOI ugen schweben, und laß
die Verheißung deines göttlıchen Wortes ‚„„Des Vaters egen baut den Kındern
Häuser‘‘ mMIr In gesegnete r  ung gehen O ‚9 ich freue mich des Gefühls
der 1e' meıne, mIır ber es teuren Eltern egne SIe, dıe treuen!
Vergilt ihnen, Was S1e mMI1r tun! egne Ss1e Uurc mich, und stärke miıich in
der Vollbringung des Guten!

(ANREGUNG DER DER CHULER
Ich VOT dıch, meın Herr und Schöpfer! durchdrungen VoN der Weıisheıt
der Einrichtung unserer menschlıchen atur, die WIT dır verdanken. In
Herz pflanztest du aus den weılsesten, verehrungswürdigsten Absıchten den
TIE geselligen Umgange mıt Wesen unsersgleichen, das EeAdUurINıs der
gegenseıtigen Mitteijlung und Hılfsleistung den Menschen, üUuNnseIeN

ern und Schwestern Wie Tuder und Schwestern INn wohlgeordnetem
Hauswesen einträchtig und lebreich nebeneinander wohnen, ollten nach
deinen Absıchten alle Menschen mıt tätıiger 1e einander nahestehen, TEU!
und Leıd miteinander teılen, siıch gegenseıtig betrachten WIEe er und
Schwestern und sıch lıeben WI1IeE Kınder eines Vaters, WI1Ie Geschöpfe deıner
1€'! SO soll auch ın diesem Kinderkreise gegenseıltige Freundschaft und
1€' herrschen. uch diese Kınder wiıllst du Urc edie und schöne
Eigenschaften des Herzens und des Gemütes verbunden sehen. uch In dieser
Schule sollen en und Mädchen sıch betrachten, WIeE UrCc eın Band
vereinigte er und Schwestern. Deın Wort deinem göttlıchen
Beıistand eın 16 auf unseren egen gebeut uns ‚„Liebet euch untereinan-
der! ° und deın Wort verbietet uns Unverträglichkeıit, Orn und Oh, laß
miıch in meınem en eingede bleiben dieser wichtigen eılıgen
Gebote! eılıger Vater! auch diese Kınder eingede se1n deiner Gesetze!

In mır dıie Triebe wahrer Menschenliebe und belebe dıe Keime
der Freundschaft und 1e ın den Herzen dieser Kınder, meıiner treuen
chüler und Schülerinnen! Keıine Spur der Gleichgültigkeıit oder Sal des Hasses
IcaC sıch 1ın meınem Herzen meıne ıtbrüder, selbst nıcht be1 Bele1d1-
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ZSUNgCH, dıe mMIr zugedacht se1n könnten, und unter diesen Kindern herrsche
der friedliche Geist christlicher 1e und brüderlicher Eintracht. Uns en
mache C5S, in dem Gedanken an deine Güte und armherzigkeit, innıge Freude,

andere gefällig und freundlıch ZUu se1in, und INn unserer Schule wurzele
das dır wohlgefällige Streben, in christlıcher Gemeinschaft mıiıt- und füreinan-
der wıirken und en Belebe, stärke und befestige in uUNseTIEeN Herzen
diese Gedanken und Vorsätze, und hıer in uUNsSscCICIN Kreise geschehe deın
ılle, Wwıe der in den Wohnungen der Selıgen, in deinen Hımmeln, geschieht.
Wır wollen in der 1e üunseren Brüdern und Schwestern vereıint bleiben
immerdar. Amen

(VOR DEM BER DEN MENSCHLICHEN KORPER)
iın WITr 1918088 das Auge richten mOÖgen, da erblicken WITr deıne röße, deiıne
unendlıche, unmeßbare röße: ob WIT außer ul oder in uns, auf dıe er
der Tiere und anderes Leıibliches oder auf uUNnseren eigenen Örper schauen,
überall die unendlicher Weisheit und aC eilCc kunstvolles Werk-
ZCUE hast du uns in unserem Örper verliıehen! Welcher Mensch würde ihn
bauen und zımmern! Was der Geist denkt, dem folgen Hand und Fuß, und
Was des Geistes und Empfindung regt und belebt, das wiırkt UrCcC alle
Glieder und erven unseres es Wer kann den wundervollen /7Zusammen-
hang zwıschen dem unsterblichen Geilst und dem sterbliıchenel begreifen?
under überall und überall under Was in weiıter Ferne sich begı1bt,
vernımmt der Geist urc den kunstvollen Bau des res, und Was in weiıtester
Ferne siıch zuträgt, das verkündigt das 16deines Hımmels dem Geiste Urc
das under des uges Wiıe groß biıst du, Unendlicher, Wenn WITr deine
Eigenschaften der and des Schlusses VO Siıchtbaren ZUID nsichtbaren
ermessen! Wiıe unendlıch, WIe groß erscheıinst du auch UrCc die wundervolle
Einrichtung uUNsSsSeTIECS Körpers! Gehoben Von diesem Gedanken denn 6E steilt
den Menschen hın als deinen jebling vermögen WITr 6S nıcht, 6S über uns

gewinnen, des Leıibes en verkürzen Urc geheime Untaten, die unNns

schänden, sondern WIr en uns aufgefordert, in trachten, se1
en Tempel des Herrn; der Leıb eın Haus, WOorın deine TO!| gepriesen, deine
1e geschmeckt wird. Verherrlic) werde deın Name auch UrCc die feste
Haltung und edie Gestaltung, UrcC. die BanNZcC Ausbildung uUNseICS Leıbes,
Urc seine Geschmeidigkeıit und Reinheit Erhalte Gott! die geistige
und leibliche Gesundheıit und chmücke uNs eıstig und £e1DI1C. mıiıt en
Tugenden! uch heute preise dıiıch Leıb und eele. heute und immer. Amen

VI
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(AM CHLUSS DER OCHE)
1ndalıc. nahen WIr
Uns, Vater! dır,
Der edank‘ deıine 1e
Heıilıgt uUunsrTes Herzens Triebe;
Denn mıt Vatersinn
chaust du auf uns hın

Ja, deine väterliche 1€' WaTr auch oroß uns ın der Ende gehenden
OC Du hörst nıcht auf, uns über Erwarten SCRNCN. Wır sind nıcht WwerTrt

all der Treue, die du Uuls tust Groß, unendlıch groß ist deine 1e€ Wır
weihen dır uUNsSCIC Gefühle dır wohlgefallen die egungen uUuNnSeTesSs

Herzens! Wır preisen vereıint deine Güte Nımm das Stammeln uUNsSsSCIC>S

Mundes! Hier ist keın Kıind, das deine Güte nıcht preisen, dır nıcht für
Wohltaten anken hätte An jedem Tage in der verflossenen OC ast
du unseIren Leıb genährt und gesättigt mıt gesunder Speise, und in jedera
sandtest du den nge des Schlummers, 8 uns und Haus bewache
und beschirme. Du erhieltest uns das kostbare Geschenk der Gesundheıit Wır
anken dir Urc. deine Güte traten WITr — jedem Morgen und jedem
achmıiıttage gesund und heıter hier ın dieser Stätte der Erziehung Bıldung
ZUSaNMuNCI, und deın allmächtiger 1e alle Störung VvVon uns ab Wır
anken dir für das kostbare Geschenk deines göttliıchen ortes uch in dieser
OC hat c unseremn Geinst rhellt, Gemüt gestärkt, uUunNnsSserTeN ıllen

geheiligt. Uurc dıe menschenliebende Gesinnung unseTrTeS Erlösers ist der
Entschluß, uns ıhm verähnlichen, fester geworden. Immer mehr erkennen
WITr 685 als Aufgabe, dır, dem eılıgen, ähnlich werden. Stärke unseIrec

schwache raft Uurc. deinen eilıgen Geist! Wır anken dır, du unNns

erkennen ässest und lıeben ehrst, Was gut und schön ist Durc  ringe uNs

mehr und mehr mıiıt der 1e€' ZU dem ahren und Guten, Heılıge uns Urc
und urch, und verleihe in Gnaden, WITr unseIe Vorsätze In

Handlungen ausprägen. Der morgende Tag se1 ın Ruhe des emüts der
tillen Betrachtung deines Wortes und anständiger rholung gew1ldmet. Gib
diesen Kındern den Sınn für erehrung ihrer Eltern und für gefällige Dienst-
fertigkeıt andere! Vergönne esS uns, MOTSCH in dem deıiner erehrung
gewidmeten Tempel elehrung und rbauung finden! reuns on!
mıt In Sınne und Gedanken hier wieder zusammen! Wır übergeben
dır, unserem Vater! eele und Leib Du wirst ohl mıiıt uns machen. Wır

preisen deiınen Namen
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Sımone Weıil_ - Christus - dıe katholische Kırche

Biographisches
Sımone Weıl entstammt einer elsässısch-jüdischen Familıe, dıe jedoch bereıts
be1 ihrer sıch im Agnostizısmus VO jüdıschen Glauben gelöst hat
Simone Weıil hatte als Vater eiıinen AUus eiıner elsässıschen amıle stammenden
Arzt Ihre Multter tammte AUSs eıner jüdischen Famlıilıe, dıe Von Wiıen nach
Rußland ausgewandert WaTr Dıie beiıden hatten sıch in den Niıederlanden
kennengelernt. 1909 wurde Sımone in Parıs eboren. Aufgrund ıhrer UNgC-
wöhnlıchen Intellıgenz galt S1e als Überflieger. ach dem ersten Abschnuiıtt des
Bakalaureats studiert S1e abh 9725 be1 einem bemerkenswerten Philosophen,
der dem Namen aın e, in Wiırkliıchker aber mile-Auguste
Chartier hieß Von ıhm hat S1eE dıe Einsicht übernommen : ‚Mac'! ist
Mißbrau:  .6 Dazu den ebenfalls thisch anmutenden Satz ‚„„Was nıcht
menschenfreu  lıch ist, das ist falsch Durchdrungen Wäal SIE auch VOIN

Platons Ansıcht, daß philosophieren el sterben lernen. Mıt neunzehn
Jahren kommt s1e auf eine der bedeutendsten Bildungsinstitutionen Frank-
reichs, die ‚„‚Ecole normale superleur*“. Dort findet s1e sich bereıts auf der
polıtıschen ınken und wırd VO Direktor als J1a vierge rouge“‘“ bezeichnet.
Im etzten Jahr der Ecole normale superleur begiınnen ihre ‚„ungeheuren‘‘
Kopfschmerzen, die sS1e Tag und aCcC nıcht loslassen.
Agnostisch CrZOSCHI, ist für S1e die Gottesfrage unlösbar Man sollte S1e nıcht
tellen ‚„„Von ZWEel1 Menschen, die ohne Gotteserfahrung sınd, ist der, welcher
ihn leugnet, vielleicht Gott nächsten‘‘ (Schwerkraft und Gnade) Der
Agnostiz1smus hındert jedoch nıcht daran, Simone Weiıl späater erkennt,

S1e ihr en lang Von Gott ge‘ wurde. Das ist eiınea des
uns und nicht der Vernunft ‚„„Das Höchste ist nıcht, das Höchste verstehen,
sondern x tun .. ach SC ihres tudıums wirkt Ss1e als Philosophie-
professorin verschliedenen Lyzeen. Stets ist S1Ee auf seıten der Arbeıiıter und
der Gewerkschaften finden 9034/35 Läßt S1e siıch für Arbeit in der Fabrık,
ZU Schluß Fliıeßband VOoN Renault VOoNn der Schule beurlauben 1936 geht
S1e nach Spanıen, auf Seıiten der oten kämpfen. Die Flıeßbandarbeit
hat S1e als Sklavereı empfunden. Sıe bekommt das, Was dıe VOoNn iıhr verhaßten
Römer praktıizlerten: Ihr wırd das Mal eıner Sklavın auf die Stirn gebrannt
Die ‚„Körperliche Arbeiıt‘‘ hat Weıl jedoch zeıtlebens geschätzt. och der letzte
Satz ihres etzten Buches ‚„‚Einwurzelung‘” efaß: siıch damıiıt Weıl s1e ‚vollen
Gehorsam‘‘ verlangt, ist S1E en andern Tätigkeıiten vorzuziehen und sollte
In der Miıtte eINes Gemeilnwesens stehen.
Ursprünglich versuchte Weıl sıch das enken Von Karl Marx u..

schließen, entdeckt jedoch bald, daß dieses System katastrophale er hat
Falsch ist Marx se1ne gesamte Theorie, insbesondere die Erwartung eines
Paradieses der Arbeıiıter und der Gedanke, die Herrschaft des Proletarıats

Religionspädagogische Beiträge
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werde sıch WwWIe VON selbst durchsetzen. Richtig ıhm ist NUT, daß CI

lebenslang auf der Seıite der Armen gestanden ist ren radıkalen Pazıfismus
verlıert S1e 1m MäArz 1939, als die Deutschen in Prag einmarschieren. Diıesen
Einmarsch bewertet S1e übrigens gleich mıt der Besetzung Straßburgs Uurc
Ludwig XIV In beıden Fällen endgültige TeENzenN UrTrC. Verträge kurz
vorher festgelegt worden, und dıe Bewohner der beiden Städte mußten AUS

den enstern weıinend zusehen, WIE ihnen unrecht eschah. ach der TODEe-

rung VON Parıs MIFC| dıe Deutschen 1e6 SIE über ıchy und Toulouse nach
Marseılle und elangt dort 1941 in Kontakt mıt dem Prior der Domuinikaner,
ater Perrin. Zu jener eıt sınd ıhre Studienschwerpunkte dıe Bhagavad-Gita
und der en-Buddhısmus Für eiıne Zeitschrift arbeitet s1e der Geschichte
der Katharer, Waldenser und Albigenser, dıe im 13 Jahrhundert in udirank-
reich In, WIEeE S1e sagl, Okzitanıen ausgerottet wurden. Für Weıl WAar Okzıtanıen
die große Chance, dıe einzige, dıe C gegeben hat, daß in kuropa eın friedliches
GemelLnwesen entstanden ware enNationalstaaten gegenüber ist s1e außerst

skeptisch. S1ıe bringen Unglück und ren notwendigerweılse Zu rıeg Am
14 Maı 19472 wird s1e nach Marokko eingeschifft, dort in einem ager
interniert und schlheB3lıc mıt ıhrer Familıe weiıter nach New York r_
tıert, sS1e Julı ankommt Sie schreıbt dort die ‚„‚Cahiers de Amer1ique‘‘,
dıe auch dem ıte ; 9La connalsance surnaturelle*‘‘ 1m Umlauf sınd und
demnächst als Band der Cahıiıers Aufzeichnungen in deutscher Sprache
vorgelegt werden.
In Amerıka angekommen, regt sıch ın Sımone Weiıl Isbald das Bedürfnıis,
den ‚„Forces de la France re  6 nach ndon gelangen. Im November
1942 kommt S1e in England wırd internıert und nach eiıner eıle ZUT

Tätigkeit be1 den eben ge‘ gaullistischen Kräften entlassen. Ihre Vor-

chläge (Frontkrankenschwestern!) und iıhre Absıcht, über Frankreich abzu-
springen und terroristische kte verüben, werden VON de Gaulle als
Verrücktheit bezeichnet. Er stellt iıhr dıe Aufgabe, Vorschläge für die Erneue-
rung . Frankreichs ach dem rıeg erarbeiten (das Buch ‚„Dıe Einwurze-
ungu) Sie hat Tbcec und ernährt siıch völlıg unzureichend. Ihr Buch wiıird nıcht
vollendet In ihrer etzten Lebenswoche findet s1e sıch in einem Sanatorium
In Ashford, s1e 748 1943 verstirbt.

Die elıgıon VOoNn Sımone Weıl
Die relıg1öse Grundkonzeption VOoON Sımone Weıl zeıgt sıch In drei Begriffen,
die besonders häufig auftreten attention (von Friedhelm Kemp übersetzt mıiıt
‚‚Aufmerksamkeıt”“; vielleicht ist esS besser, ‚‚Achtsamkeıt‘‘ sagen) Wer
achtsam ist, zerstört eine enge VON Osem in sıch und nähert sıch der
otteslieDe und der Anbetung; hiınzu kommen Gehorsam und das entschiedene
Ja ZUT ahrhel
Angesiıchts der harten ‚‚Notwendigkeit‘”, iın der uns die Welt egegnet, ist
ollkommener ‚„‚Gehorsam“® gefordert. Schließlic gilt mehr als alles, Was 65
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g1Dt, für Simone Weıil die ‚, Wahrheit‘‘. Hätte Ssie zwıschen Christus und der
Wahrheit wählen, würde S1E dıe anrneı vorziehen, in der eW  e1
allerdings, auf diesem Weg alsbald In seine Arme fallen Sie stellt fest
‚„„Der Geist der anrneı) ist heute in elıgıon und Wissenschaft, Ja auf en
geistigen Gebieten kaum mehr anzutreffen.‘‘ Als letztes bleıibt den Menschen
die CANhonnel ist als Platonikerin Von der Identität Von Wahrheıit und
CAhonnel überzeugt. In den Cahilers schreibt s1e nfang 941 ‚„„Das Schöne
ist der einzige Wertmalßstab 1Im menscnhlichen Leben Der einzige, den Inan

auf alle Menschen anwenden kann, bliebe DUr noch das Wohlbefinden
Weıl ist keine Asthetizistin: das Schöne ist vielmehr für s1e die Realpräsenz
es in der Welt Am schönsten ist das UrcC Notwendigkeıt Erzwungene,
fast Leidvolle der rechung der randung 1m Ozean, der Faltung der Gebiırge
In der usl. empfindet S1e 6S als das Schönste, W gregorlanıscher OT:

wird. Sie glaubt, dessen Ausführung höhere nsprüche stellt
als selbst das Musızıeren Von Bach oder Moxzart
Die ‚„‚Achtsamkeıt‘‘ hat für Sımone Weıl weltverändernde Kraft Mıt ıhr ist 6S

möglıch, die Schale des Universums durchbrechen Miıt der außersten
Achtsamker geht das Ich verloren. Dem Unglücklichen, der achtsam bleibt
und die 1€'! nicht verliert, zeigt siıch Schluß die wunderbare erle des
Schweigens Gottes. Von (Gott nnerha: der Notwendigkeıt des Unglücks
dieser Welt meınt Weıl, CT habe eiıne ‚„„‚abrogation“‘ (eine Amtsniederlegung)
VOorgeNOMMECN, als 6 diese Welt SCHU und in dıie Freiheit ntheß Nun kann
ST: sS1e NUTr noch als Bettler eireten und darauf iıhm einer eın Stück
rot schenkt
Wiıe kommt eine Agnostikerin olchen ussagen ber Gott Ihre relig1öse
Biographie wiırd sıch uns Isbald in einem TIE after Perrin darstellen
Vorher zıitieren WIT vielleicht noch, WIEe be1 Weıl dıe eigerung, (Giott
erkennen, mıiıt der Sicherheıit, ihn lıeben, ZUSammmen existiert: „Ich bın ganz
und al ou ar sicher, es einen Gott g1bt, in dem Sınne, WI1IEe ich ganzZ
und Sal siıcher bın, meıne 1e€ keıine usıon ist Ich bın Sanz und gal
siıcher, 65 keinen Gott g1bt, in dem Sınn, Ww1e ich ganz und gal sıcher bın,
daß nıchts Reales dem leicht (rassemble), Was ich begrifflich erfassen kann
(Concevo1r), WEeNn ich diesen Gottes) Namen ausspreche, denn ich kann (Gott
nıcht begreifen‘‘ (QOeuvres, L, 19) Am besten sollte dıe Gottesfrage als
rage des ntellektuellen Erkennens gar nıcht tellen
Die uge des Universums ist WwIe die Schale für eın Kücken; S1e ist mıiıt dem
CAhnabe durchzupicken. Ist draußen, eimmde! INan siıch auch außer-
halb des Raums in der uns bekannten Dimensionalıtät und außerhalb Von eıit

‚„‚Der Raum ist bewegungslos. <  on einem dichten Schweigen erfüllt, das nıcht
Trostlosigkeit ist, sondern positiv Empfundenes, posıtiver als ein Ton;
das das heimliche Wort ist, das Wort der 1ebe, die uns Von em nfang in
ihren Armen hält‘‘ (Brief J 117) Wer sich anschickt, Simone Weıl auf
französisch lesen, egegnet eıner außerordentlich einfachen Sprache Biıs
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ZUm Schluß ihres Lebens hat S1e auch eıne einfache, fast kindliıche Schrift
Das 1ist ein Ausdruck ihrer emu: Das griechische Wort ypomone hat S1e
cehr geliebt; 6S ist eın schönes Wort
Wır wenden unNns NUunNn der rage Z} WwWIe Sımone Weıl außerhalb der Kırche
eiıner Christin geworden ist
Diıe zahlreiche Lektüre VOoONn relıg1ösen Schriften der Antıke führt s1e auch
den Evangelien. Sie erkennt, daß der Geist dieser Evangelıen S1E schon immer
erfüllt hat Sıe hat schon immer gelebt den ‚Geıist der Armut‘‘, der „„Reinheıt‘‘,
der ‚‚Nächstenliebe‘‘, der 1e' ZU Kreuz‘“‘“ und der ‚„„‚Verehrung des
Kreuzes‘‘. Da S1e das Evangelıum glaubt, möchte S1E SCIN auch der Kırche
lauben. ber derjenige, der S1E führt, verbietet iıhr dıe aufe, UrC. dıe sS1e
der Kırche beigetreten wäre, und ihr kritischer Verstand zeigt ihr DiIie IC
ist katholıisch de lure, nıcht de Tacto So ist es auch mıt Sımone Weıl (Gegen
s1e wırd INa ohl richtiger mussen Wäal de facto katholısch, de
iure War S1e 6S nıcht.)
Was S1Ee VON der katholischen Kirche? DiIie katholische Kırche müßte
alle Wahrheıt in sıch aufnehmen, katholisch ZU se1n. Sıe hat aber in der
schrecklichen Verfolgung VON Häretikern, besonders der des 13 und des
Jahrhunderts, ihre Katholizıtät uch ist s1e nıcht bereıt, dıie Wahr-
heıten, die außerhalb der IC finden und dıe VON großer Bedeutung sınd,
anzuerkennen und aufzunehmen, die Wahrheit der re des Hinduismus
über Atman, den Gott, der sich tief iIm Nnern findet und der identisch ist mıt
Brahman, dem Gott, der siıch 1m Universum repräsentiert. e1ls enken ist
insbesondere UrCc das Unglück, ihr Unglück bestimmt Kopfschmerzen, das
Bewußtsein der eigenen Unfähigkeıit und Schuld, dıe Akzeptanz ihres außeren
Aussehens, das sS1e uUurc besonders häßlıche eıdung noch abstoßender
machen wel In der Kommunikation ist S1e gelegentlich Von unerträglicher
Intransıgenz. Im Unglück erlangt s1e, Was S1E als Schönstes anstrebt: Miıt
Christus mitgekreuzıgt se1in als der gute chächer, der UrCcC diıesen Tod
erlöst wird.
Zwischen der gehorsamen nnahme der Notwendigkeıt, dıe der Tyranne1
1C Ist, und dem Durchhalten der jJebe, die den Gehorsamen ZU ‚„sohn
seines Herrn  .. macht, 1eg dıe Dialektik der Sımone Weıl Aus der IC des
Unglücks stellt sıch die Situation des Menschen dar, als ob eın age auf
das nnerste der eele gesetzt und mıt räftigen Hammerschlägen durchgetrie-
ben ware Von (Jott her erscheint das Ganze als 1€e! Gottes 1e omMm!
ber die Unendlichkeit hinweg, „„Uuns ergreifen‘‘: „„Es ommt der Tag,
die eele Gott gehö  .. Sıe kann ihn NUur mıt eiıner ‚„‚unerschaffenen 1e
leben‘‘. Nur Gott ist fähıg, Gott lheben In das muß der ensch
einwilligen. Solche Einwilligung ‚‚das el sıch selbst verneinen. Nur dieser
Einwilligung sınd WITr erschaffen.“‘‘
{)Das Konzept einer Amtsniederlegung es nach Erschaffung der Welt, die

nun wI1e ein Bettler betritt, entbindet Weıl VON der KOonsequenz, die andere
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Philosophen SEZOSCH aben, WwWIe Max cheler oder Hans Jonas Nıemals
hat S1e Gott die Anerkennung verweigert ne ihn 1im intelle.  ellen Sınn
des Wortes glauben!). Das Rätsel der Welt löst sıch für Weıl nıcht, iındem
auf dıe Qual des Kreuzes dıe Herrlichkeit der Auferstehung und der Herrschaft
olg An olcher Herrschaft möchte s1e nıcht teilhaben
In ıhren amerikanıschen Aufzeichnungen, die mıt dem ıte ‚La connalissance
surnaturelle‘‘, Parıs 1950, publızıert wurden, (1 es auf Seıite 13 „elle est

la Jo1e quı plane (schwebt) au-dessus de 1a douleur et l’acheve eendet)...la
ouleur eft la jo1e sont equılıbre parfaıt eiinden sıch in einem ollkom-

Gleichgewicht.
iıne iıhrer letzen chriften, der ‚„Lettre religieuX®”, publızıert Parıs 195

beginnt 95  uan! Je 11s le catechısme du conscıle de Trente, ıl semble
n avomr rıen de COMIMMNUN AVOCC la relıgıon quUC est eXposee. “ ‚„„Wenn ich den
Katechismus des Konzıls VON Trient lese, habe ich den indruck,er habe nıchts

geme1ln mıiıt der elıgıon, dıe 61 entfaltet. ‘‘ DıIe Wahrheit findet Weıl 1im
Evangelıum. Innerhalb der Evangelıen sınd die Leidensgeschichten das Eın-
druckvollste, das Wahrste und das Schönste nen äng Weıl SanzZ besonders

Dıe Evangelıen, besonders das KTreuz, hätten nıemals Dogmen
emacht werden dürfen, denn Dogmen SrCNZCNH auUS, s1e SICNZCH sıch ’u

gegenüber der ahrneı| der anderen Religionen und stempeln andere
Häretikern. Die katholische Kırche gebraucht die beiden furchtbaren Worte
‚„„‚anathema sıt  .6 ‚„‚gebannt se1 er  o6 oder ‚„‚verflucht se1 er  .. Das ist der stärkste
einzelne Grund, dalß sıch Sımone Weıl nıcht taufen laßt ater Perrin fleht s$1e

dıe Stunde der na nıcht verstreichen lassen; ın den USA wird si1e,
unter anderem VON Dietrich Von Hildebrand, zuerst als Antisemitin, dann als
Gnostikerin bezeichnet. Ihr Standpunkt wiırd VoN nıemandem verstanden.
Der Gott, den Simone glaubt, der Chrıistus, den S1E 16 ist nıcht VOIll iıhr
erkannt worden, aber Gr hat sıch gezelgt; s1e hat ihn erfahren und dies völlıg

TI1e ater Perrin'
Dıeser überlange TIEeE hat hnlıche Prinzipien und akten wı1ıe der TIE
einen Religi0sen, den SIE in den USA erfaßt hat Im TI1e Pater Perrin ist
aber es erfüllt VON Verstanden-werden-Wollen, von Zunejgung, ja Von

jebe, und Von der Absıcht, das Außerste auszusprechen. Wır befassen uns

darum mıt dem rI1e Pater Perrin, in dessen Miıtte die runde genannt
werden, dıie S1e einem gläubıgen Menschen emacht aben ach ıhrer
Arbeıt Flıeßband be1ı Renault machen ihre Eltern mıt ıhr Urlaub in
Portugal. hne S1e weiılt s1e einem Sonntagabend ın einem kleinen Fischer-
dorf Porvoa do Varzım) (Zeugnis, 92) Es ist en!| der Oollmont scheint,
OIfenbDbar wırd das Patronatsfest efelert. Frauen machen eine Kerzenprozes-

eıte 8/-104
In der Übersetzung Von Friedhelm Kemp ‚„Zeugnis für das Gute‘‘, Taschenbuchausgabe,



(„ünter Stachel

S1011 Ihr Gesang 1SL ‚„„VONn herzzerreißenden Traurıigkeıit“ Weıl erkennt
Das Christentum 1ST e1INeE Sklavenrelıgion Sklaven hängen ıhm d}  9 nd ich

ihnen
DiIie zweıte für S1IC entscheidende Erfahrung macht S> auf Italıenreise
VON 93’7 WEe1 JTage weilt S1IC Assısı In Santa Marıa egl1 Angelı „‚11 der
einen romanıschen Kapelle (Porziıuncula) dıiıesem unvergleichlichen Wun-
der Reinheıt der heilıge Franzıskus oft ebetet hat ‚W miıch

das stärker WarTr als ich selbst mich ZU) erstenmal C1NCIMN en
niederzuknıen (mettre SCNOUXA nıcht mıt Kemp übersetzen auf die Knıe

werfen)‘‘ Für dıe sensıble Simone Weıl geschieht diesem Symbol ZU

erstenmal ihrem en ein Akt der ‚‚Anbetung‘ (Zeugn1s 92)
Im re 1938 verbringt SIC die Karwoche und das Osterfest der el VON

Solesmes (zwischen Parıs und Le ans Bekanntlıch WwIird Solesmes C1Hh

besonders gregorlanıscher Choral Weıl hat ‚„ungeheure
opfschmerzen” S1ie ZWINgT siıch ZUT ‚‚Achtsamkeıt‘‘ da elıngt CS ihr
der unerhörten CcChonnel der Worte und Gesänge Ce11C und vollkommene
Freude finden‘‘ 92) Weıl macht die Erfahrung, CS möglıch ISL, „dıe
göttliıche 1€e' UrcC das Unglück 1INdAUrCcC lıeben
In Solesmes egegne SIC JUNgCNH Engländer der SIC auf dıe metaphysı-
schen Dıchter der englischen Sprache 1/ Jahrhundert Be1 der
Durchsicht olcher edichte egegnet S1C dem Gedicht ALOve.: VON George
Herbert Ich habe 6S auswendıg gelernt Oft WE heftigen Antftälle
Von Kopfschmerzen auf ıihrem Öhepunkt habe ich mich geü esS

herzusagen indem ich SaNZc Aufmerksamkeıt darauf versammelte und
VON eele der Zä  ichkKel) zustimmte die CS sıch SCHI1e Ich
glaubte NUuUr C111 schönes Gedicht sprechen aber dieses prechen hatte
ohne ich 6S wußte dıe raft Gebetes 1nma. während ich CS sprach
1ST WIC ich ihnen schon geschrieben habe Christus selbst herniedergestiegen
und hat miıch ergriffen
Der französische ext der UÜbersetzung VON Weıl fıindet sich ‚„Attente de
Dıieu Parıs 1950 (als Taschenbuc! nach WIeC VOT beziehbar eventuell ber
den Dokumente Verlag, Offenburg). Den englıschen ext und C111C6 CIBCNC
ersetzung hat Friedhelm Kemp ‚„„Zeugnis für das Gute‘‘, 234 neben-
einander gestellt. An dieser Stelle SCI 6S gestatiet, C1NCe CISCHC ersetzung
abzudrucken, die dem Rhythmus des Orıigıinals treu leiben sucht

le:
Die 1e grü miıch doch INCIMN Herz wıich WCB,
voll Schuld’ und un und chmutz
och flınke 1e€ die IMNEe1IN Zögern sah
als ich Eıngang stand
trat näher tellte zart dıe rage
ob irgend
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Eın Gast, erwıdert’ ich, der wert Ist, hier ZU sein
Sıe sprach: Du sollst CS se1In.
Bın ich nıcht 1eblos, undankbar? Gelıebter, ach,
wıe könnt ich dıch anschaun!
Dıie and nahm j1ebe, achelin wandt  9 s1e eın
Wer SC das Aug als ch?

Wahr, Herr! och ich erdarb C5S; meıne Schmach
sel, s1e ingehört.
el du denn nıcht, sprach 1ebe, WeIr dıie Schande trug?
Laß dienen, Liebster, dır
Du setz diıch hın, sprach 1ebe, kost’ meın Mahl!
SO setzt’ ich mich und aß

and sıt and eat!*® das pricht SIE immer wieder und hat auf diese
Weılse das ‚„„‚Wiederkäuen‘‘ der Wüstenväter für sıch selbst ntdeckt Von
diesem prechen sagt si1e, e habe die ‚„Kraft eines Gebets‘‘ Die niıcht für
möglıch gehaltene Erfahrung die ‚„„‚Überlegungen ber die Unlösbarke1n
des Gottesproblems‘‘ trıtt ein ‚Eınmal, während ich es sprach (das el  1C.  9
ist, WIe ich ihnen schon geschriıeben habe, Christus selbst herniedergestiegen
und hat mich ergriffen. “ ıne solche ‚„‚wirklıche Berührung, VOonN Person z

Person, hienıeden, zwıischen dem menschlıchen Wesen und Gott, hatte Weıiıl
nıcht vorausgesehen. Sıe hatte dergleichen gelesen, aber 'n nıe geglaubt. Jetzt
ist s1ie dankbar dafür, daß sS1e ‚„„nıe irgendwelche ystiıker gelesen‘‘ hat, ‚„„weıl
ich n]ıemals gespürt hatte, das mir s1e lesen efahl. ““ uch in iıhrer
Lektüre übt Weiıl nämlıch den Gehorsam und lıest nichts, das ihr lesen nıcht
eboten wird, und WEeNnNn SIE lıest SM dem Augenblick, mich hungert,Simone Weil — Christus — die katholische Kirche  79  Ein Gast, erwidert’ ich, der wert ist, hier zu sein  Sie sprach: Du sollst es sein.  Bin ich nicht lieblos, undankbar? Geliebter, ach,  wie könnt ich dich anschaun!  Die Hand nahm Liebe, lächelnd wandt’ sie ein:  Wer schuf das Aug’ als ich?  Wahr, Herr! Doch ich verdarb es; meine Schmach  sei, wo sie hingehört.  Weißt du denn nicht, sprach Liebe, wer die Schande trug?  Laß dienen, Liebster, dir.  Du setz’ dich hin, sprach Liebe, kost’ mein Mahl!  So setzt’ ich mich und aß.  ‚... and so I sit and eat!‘‘ — das spricht sie immer wieder und hat auf diese  Weise das „Wiederkäuen‘‘ der Wüstenväter für sich selbst entdeckt. Von  diesem Sprechen sagt sie, es habe die „Kraft eines Gebets‘‘. Die nicht für  möglich gehaltene Erfahrung gegen die „Überlegungen über die Unlösbarkeit  des Gottesproblems‘“‘ tritt ein. „Einmal, während ich es sprach (das Gedicht),  ist, wie ich ihnen schon geschrieben habe, Christus selbst herniedergestiegen  und hat mich ergriffen.‘‘ Eine solche „wirkliche Berührung, von Person zu  Person, hienieden, zwischen dem menschlichen Wesen und Gott, hatte Weil  nicht vorausgesehen. Sie hatte dergleichen gelesen, aber es nie geglaubt. Jetzt  ist sie dankbar dafür, daß sie „nie irgendwelche Mystiker gelesen‘‘ hat, „weil  ich niemals etwas gespürt hatte, das mir sie zu lesen befahl.‘‘ Auch in ihrer  Lektüre übt Weil nämlich den Gehorsam und liest nichts, das ihr zu lesen nicht  geboten wird, und wenn sie liest „in dem Augenblick, wo mich hungert, ...  dann lese ich nicht, ich esse.‘“ Hätte sie vorher mystische Autoren gelesen, so  wäre der Verdacht geblieben, sie habe sich da etwas auf Grund solcher Lektüre  erdichtet. Die Christuserfahrung, die sie macht, ist keineswegs ekstatisch oder  visionär, sondern fast normal: Es war, wie wenn man von einem liebenden  Angesicht angeblickt wird. Diese schlichte Erfahrung hat sie tief geprägt. Sie  findet bald danach ihre Fortsetzung.  Dennoch empfindet sie ihre Rezitationsübung nicht als Gebet. ‚„„Während  dieses ganzen geistlichen Fortschreitens (dem Studium Platons, der Lektüre  der Bhagavad-Gita) habe ich niemals gebetet. Ich fürchtete die Macht der  Suggestion des Gebetes, deretwegen Pascal es empfiehlt. Die Methode Pascals  scheint mir eine der allerschlechtesten, um zum Glauben zu gelangen.“‘‘ Pater  Perrin bewegt sie weder zur Taufe, noch zum Beten. „Bis zum vergangenen  September (1941) war es mir in meinem ganzen Leben niemals geschehen,  daß ich auch nur ein einziges Mal gebetet hätte, zumindest nicht im buchstäb-  lichen Sinne des Wortes. Niemals hatte ich mich laut oder in Gedanken oder  mit Worten an Gott gewandt. Niemals hatte ich ein liturgisches Gebet  gesprochen.‘‘dann lese ich nıcht, ich esse ** Hätte s1e vorher mystische Autoren gelesen,
ware der erdacCc geblieben, S1IE habe sıch da etwas auf rund olcher Lektüre
erdichtet. Dıiıe Chrıistuserfahrung, diıe s1e macht, ist keineswegs ekstatisch oder
Visionär, sondern fast normal: Es WAärl, WIe We' INan vVvon einem lıebenden
Angesicht angeblickt wird. Diese schlichte Erfahrung hat s1e tief eprägt. Sıe
findet bald danach ihre Fortsetzung.
Dennoch empfindet Ssie ihre Rezitationsübung nıcht als ebet ‚„‚ Während
dieses geistliıchen Fortschreıtens (dem Studium Platons, der Lektüre
der Bhagavad-Gita) habe ich nıemals ebetet. Ich fürchtete die aC| der
Suggestion des Gebetes, deretwegen Pascal 6S empfiehlt. Die ode Pascals
scheint mır eiıne der allerschlechtesten, ZU  = Glauben gelangen. “ Pater
Perrin bewegt S1IEe weder ZUT aufe, noch Beten „Bis ZUMN ErTgaANSCHNCH
September (1941) WäaTlT 65 MIr in meiınem Leben nıemals geschehen,

ich auch 1910808 eın einz1ges ebetet hätte, zumındest nıcht 1im buchstäb-
lıchen Sinne des Wortes Nıemals hatte ich mich laut oder in Gedanken oder
mıit Worten Gott ewandt. Niıemals hatte ich eın lıturgisches ebet
gesprochen
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Der Aufenthalt 1mM Sommer 941 be1 Gustave Thıbon, auf dessen Gut in den

Weiınbergen WO. der Provence) führt einer wichtigen Erfahrung.
Sıe lest mıt ihm griechische exte, anderem das V aterunser In der

Fassung des Matthäus el versprechen einander, dieses auswendig
lernen Einige ochen später tut S1e das

‚„„Da hat dıe unendlıche Süßigkeıt dieses griechischen Textes mich derart

ergriffen, daß ich einıge Jage lang nicht umhın onnte, ıhn mır unaufhörlich
wıiederholen ıne OC später egann ich mıt der Weiınlese Ich sprach

das V aterunser auf griechisch jeden lag VOI der Arbeıt Und ım einberg
habe ich E dann noch ftmals wiederholt
eıtdem habe ich mMIr als einzige Ubung dıe Verpflichtung auferlegt, e jeden
Morgen eın Mal mıt unbedingter Aufmerksamkeıt sprechen. Wenn meine

Aufmerksamkeı dem prechen abirrt oder einschläft, und SE 1 65 auch
191088 1Im allergeringsten rade, ange ich wieder VON d  9 bis ich ein
Mal eine völlıg reine Aufmerksamker erreicht habe Dann kommt 6S ohl
mitunter VOLIL, daß ich 65 Aus reinem Vergnügen noch ein Mal VON

aufsage, aber NUur, WenNnn das Verlangen mich treibt.
Die ra dieser UÜbung ist außerordentlich und überrascht mich edesmal,
denn obgleic ich s1e jeden Jag erfahre, uUDertr1ı s1e jedes Mal meıline

Erwartung
Miıtunter reißen schon dıe ersten Worte meılnen Geist AUS melınem e1i und
verseizen ıhn einen außerhalb des aumes, 6S weder eine Perspek-
tıve, och einen Blickpunkt g1Dt Der Raum fut sich auf. Dıie Unendlichkeıit
des gewöhnlichen Kaumes unserer Wahrnehmung weicht einer Unendlichkeit
zweıten oder manchmal auch drıtten (Grades Gleichzeitig erfüllt diese nend-
1CNKEN der Unendlichkeıt sıch allenthalben mıiıt Schweigen, mıit einem Schwe!l-

gCHL, das nıcht die Abwesenheıt des Klanges ist, sondern das der Gegenstand
einer positıven Empfindung ist, sehr viel positiver als dıie eiınes Klanges Dıiıe
Geräusche, WE deren da sind, erreichen mich erst, nachdem S1e Uurc dieses

Schweigen hindurchgegangen SiNnd.
Miıtunter auch ist während dieses Sprechens oder anderen Augenblicken
Christus ın Person anwesend, jedoch mıt einer unendlich viel wirklıcheren,
durchdringenderen, klareren und liebevolleren egenwa als wıe das
Mal, da BT mich ergriffen hat
Simone Weıl äßt ater Perrin wI1ssen, Ssie CN nıiemals über sıch gebrac
hätte, ihm dies es mitzuteıulen, WEeNnNn nicht ihre Abreise bevorstünde und S1e

eine Rückkehr nıcht lauben ann
Wenn Man Mystık die reale Erfahrung Gottes versteht, das Sich-Zeigen
Gottes, die Einheit Ooder das Einswerden mıt ihm, ist dieser ext als 1im
en Maße mystisch bezeichnen.
Eın weilteres Element VOIN Mystık findet sich be1 Weil ebenfalls die emMu)

‚„„‚Wenn INa in Gott die Möglichkeıit eines Irrtums annehmen könnte, würde
ich enken, dies es se1 mir versehentlich zugefallen. Vielleicht aber gefällt
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65 Gott, die Abtfälle, die mıßratenen cke: die Ausschußware benützen‘‘
96)
ast 1eselbe Aussage hat Simone Weıl kurz VOI ıhrem Tod einer anwesenden
Freundın emacht: CGott gefällt 6S manchmal, mißratene Sschaiien
Ich bın eın olches miıßratenes Stück ber jetzt Te iıch zurück Gott und
werde wıieder in ihn eingefügt.
Das Schweigen, die vollkommene chtsamkeıt, hat Sımone Weıiıl schon ange
geü Nur wußte S1e nıcht, gerade olches Schweigen 1mM vollkom-

Sınn des es ist e{z we1ß s1e, S1e Christus anreden kann und
Gott ater darf. In den ‚„„‚Notes ecrıtes LoOondres‘‘ sagt SIEe: ‚„„Der
Name ’Vater 1mMel gewährt Ul alleın, WIT in den Hımmeln, Von

denen WITr nıchts wIissen, eiınen Vater aben.  .. Das des Vaterunsers
intensiıvıert und erneuert ihre Chrıstuserfahrung.

Keıne Kirchenzugehörigkeit
Als ersten rund dafür, daß Weıl der Kırche nicht beigetreten ist und sıch
nıcht hat taufen lassen (es wırd überliefert, S1e kurz VOI iıhrem To0od VOoN

einer französıschen Freundın getauft worden se1), steht erster Stelle der
Hınweils qauf ottes Führung: Ich habe ‚„‚nıemals auch 1918088 eıne Sekunde lang
das Gefühl gehabt, daß Gott mich In der Kırche wiıll‘“ (Zeugnıis, 98)
Vernunftgründe freten nachträglıc hinzu

dıe vorexilische, alttestamentlıche Brutalıtät hält S1e für eiıne der schlımmsten,
die sich in der Welt Je zugeiragen habe; ebenso abstoßend findet s1e dıe
römische Herrschaft (als Beispiele werden aufgeführt: dıe Zerstörung VonNn

Karthago, dıe Vernichtung VOoNn ourges). Der römische Gott ist eın Gott, der
die Welt WIEe ein riesiger Gutsbesıtzer beherrscht alle Arbeitenden sınd seine
Sklaven: leiıder hat das Christentum nach dem Toleranzedık diese römische
Gottesvorstellung Isbald übernommen;

die Dogmatıisierung hat das Christentum verfälscht; Uurc s1e sınd Inkarna-
tionen und Wahrheiten ausgegrenzt worden, die 6S VOT Christus und das
Christentum herum g1ıbt (Z.B die eden, die Bhagavad-Gita, das 1a0, das
Zen, die eligıon Agyptens, der Inkas, der Indianer):;

das ‚„„anathema sıt  c und seıne totalitarıstischen Konsequenzen: bereıts dıe
Zerstörung Okzıtanıens, noch mehr die j1ege des ahrhunderts (spezıell
der Bolschewismus und der Fasch1smus aben seine rauenhafte UrCc.  ar-
keit gezeigt; in scharfer, teilweıse agressıver Form hat sS1e solche Argumente
Ende 1947 ın dem bereıts erwähnten ‚„„Lettre religieuxX”” niedergeschrie-
ben Friedhelm emps Übersetzung ‚„Entscheidung ZUT Dıstanz Fragen
die Kıirche‘‘ ist beim Kösel-Verlag noch heferbar Diıe dort vorgetragenen
Argumente sollen hiıer nıcht 1mM einzelnen vorgelegt werden, weıl dies viel
aum beanspruchen würde.
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1947 postuliert Ss1e ‚„„Die Kırche sollte en aussprechen, s1e sıch eändert
hat‘‘, daß S1e ‚„„dıe römische Vorstellung der echtung des Geistes‘‘ aufge-
geben hat Chriıstus ist nıcht die odoxIie; CI ist die rheıt!,,
In ‚La connaisance surnaturelle*‘‘ (Parıs macht Simone Weıl letztver-
biıindlıche Aussagen ber ihr Verhältnis ZUTTC Zunächst pricht s1e (221{f.)
ber den ult 1m Tempel und die Verborgenheıit der Anbetung, die S1IE für
unerläßlıch hält Wiederholt zıitiert S1e das Wort Jesu „Wo ZwWel oder dreı ın
meiınem Namen versammelt Sınd, da bın ich mıtten ihnen. ‘“ Sıe macht,
gewl exegetisch unzuläss1ıg, aber aus ihrer Ablehnung der Kollektive und der
e  ung UrcC Kollektive hervorgegangen, den Zusatz, also nıcht ZWEeI-
hundert oder dreiıhundert, auch nıcht ZWanzıg oder dreißig Vom Tempel sagt
S1e ‚„Als S1IE das Monopol des JTempels errichteten, wollten dıe hebräischen
Priester AUS$s der elıg10n eiıne reine gesellschaftliche Angelegenheıt machen.
Israel handelt mıt Gott und nıcht dieser und dieser Israelıt.
Deshalb hat alleın das Exıl, welches das olk änzlıch zerstörte, ihnen
gewährt, Gott finden, den (jott der einsamen eele, den ater, der 1Im
Verborgenen gegenwärtig ist  ..

ist gul, Israel ın die Sklavere1 gerliet, selbst in dıe Koms
Deshalb hat Christus Ja die Steuer bezahlt
Es ist gul, daß der Tempel zerstoört worden ist  ..
Genauso herb WwIie iıhre Kriıtık Israel ist die ıd1 einer machtausübenden
IC Die Kırche zeigt ıhre Machtausübung VOT allem darın, s1e die
Austeijlung Von Sakramenten Bedingungen knüpft, Urc dıe mancher, der
s1e empfangen möchte, diskrimıinıert wIird. ine solche Auswahl Urc dıe
Kırche, be1 der dıe Kırche eın Machtwort sprechen darf, anerkennt SI1e NUur für
die Priesterweıihe. Ansonsten gılt
‚„Dıie Kirche müht sich, das Paradıes einem der Erpressung
machen und jeden verurteılen, der SIE nıcht für unfehlbar hält Siıe wird
siıch nıcht eılıgen, außer S1e legt die aCcC nıeder, mıt der s1e die Sakramente
verweigert!
uch die Absolution ist jedem gewähren, der s1e nachsuch:t... es
gewähren, Was verlangt wIrd. Gerade diese Leichtigkeit ware das gee1gnetste
ıttel, die Seelen eiıner eılıgen eu zurückkehren lassen.
Keıne geistlıche Gewalt ausüben, außer es werde geistliche rung
nachgesucht; dann soll S1IE allerdings streng ausgeübt werden. Den uten Mut
machen, Führung nachzusuchen. Aber, es dann nıemals auch NUTr das
geringste Element VON gesellschaftlıchem wang gäbe! jedem Gehorsam
fre1 zugestimmt werde! Christus hat den Seinen ausdrücklic verboten, nach
Herrschaft und aC. streben. Seine Gemeinde, die Kırche, darf deshalb
nıcht einer Gesellschaft, einer Institution, werden. Ist I01an Neın, 1ImM
verschlossenen Zimmer, dann wird Ian VO ater erhört, der im erborge-
NCcH wohnt Wenn Z7Wel oder dre1 im Namen Christi versammelt sınd, ist er

da Offensichtlic sollen esS nıcht mehr als dreı se1n. ““
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Be1l dem VON mIır Übersetzten handelt N sich Gedanken, dıie nıcht bıs ZUT

vollständıgen eıfe ausformulıert worden sınd Dennoch wiıird 1a sich der
Bedeutung des Ausgesagten für uns und für uUunNnseTe Schüler!), dem Anspruch,
der hıer unNs gestellt wird, kaum entziehen können.
Am Ende des Gedankenganges s1ie noch einmal zurück, dıie
Kırche die Kommuniıion nıcht jedem spendet, der danach begehrt: ‚„Knüpft
Man dıe Austeijlung der Kommunion Bedingungen, dann treıbt INan den
Schrecken und dıe MayjJestät aUs, dıe dieses Geheimnis umgeben sollen Moses
richtete die eherne chlange auf; jeder, der gebissen worden Wäaäl, konnte
ihr aufblicken (und wurde geheıilt). Aus Mangel Glauben hat I0Nan die
Sakramente mıt Bedingungen umzäunt Das muß sich ändern, soll nıcht das
Chrıstentum TUN! gehen Auf jeden Fall raucht N eine CUu«CcC elıgıon.
Entweder eın Chrıistentum, das sıch sehr verändert hat, CS anders
geworden Ist; oder eine andere Sache‘“ Das es 1Ing kämpferisch,
Ja fast polıtisch. Dennoch Wäal Sımone Weıl ein Mensch der Sehnsucht und
der Stille Als Belege dafür zıitieren WITr abschließen! Z7wel Jlexte nter dem
1ıfe Prolog notiert S1e (Cahiers ufzeichnungen, } München 1991, 53t3
„Er tirat in meın Zimmer und ’Elende, die du nıchts verstehst, nichts
weıißt Komme mıt mIr, und ich werde dich ınge lehren, Von denen du dır
keinen Begrıff machst. ‘ Ich folgte ıhm
Hr geleitete miıch ın eine Kırche S1e Wal IIC und häßlıch br geleıtete mich
VOT den ar und mMIr ’Knile nıeder. Ich ihm 'Ich bın nıcht
getauft. Br MIr ınke in 1e VOT diesem Ort auf die Knle, als VOI

dem Orte, dem dıe Wahrheıit Ich gehorchte.
Er rachte mich hınaus und mich hınauf einer Mansarde, VOoN der
AQus 101a durch das geöffnete Fenster die Sanzc Stadt sah, einıge Holzgerüste,
den Fluß, auf dem chiffe entladen wurden. In der Mansarde standen 191088 eın
1SC. und Zzwel Stühle Er hieß miıch Platz nehmen
Wır alleın br sprach. Zuweıiılen kam jemand hereın, mischte sıch 1Ns
espräch, ging wieder.
ESs War nıcht mehr Wınter. Es War noch nicht Frühling Dıiıe Aste der aume

kahl, ohne Knospen, in kalter und sonniger Luft
Das 16 wurde stärker, erstrahlte, wurde schwächer, dann schıienen der
Oond und die Sterne durchs Fenster Dann TFac VON der Morgen
anchma chwieg e E nahm eın rot AaUus einem chrank, und WITr teilten
Dieses rot schmeckte WITKIIC wıe rot Ich habe diesen eSsC.  aC nıe
wiedergefunden.
Er gab mır und gab sıch selber Weın, der den Geschmack der onne hatte und
der Erde, auf der diese errichtet WAal.
Manchmal legten WITr uns auf den oOden der Mansarde, und dıe Süße des
CNiaies senkte sıch auf mich. Dann erwachte ich, und ich trank das 1C der
Sonne.
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Kr hatte MI1r eıne Lehre versprochen, aber CI mich nıchts Wır sprachen
über es möglıche, kamen VO! Hundertsten 1Ins Tausendste, WIE alte Freun-
de
Eınes ages CI MIr: ’Jetzt geh.‘ ich fiel auf die Knie, ich umfaßte
seine Beıine, ich iıhn mich nıcht wegzujagen. och stieß mich auf
die ITreppe Ich stieg S1e 1na| und wußte VON nıchts mehr, das Herz wI1Ie ın

gerissen. Ich 21Nng UrC. die Straßen Dann fiel mIır ein, ıch Sal
nıcht wußte, dieses Haus Wäalr

Ich habe nıe versucht, P wiederzufinden. Ich begriff, es Wäar 1Ur eın Irrtum,
CT mich geholt Meın Platz ist nıcht In dieser Mansarde. Er ist

irgendwo, in einem Kerkerloch, in einem dieser bürgerlichen Wohnzimmer
voller Nıppes und Plüsch, 1mM Wartesaal eines Bahnhofs, irgendwo, aber
nıcht In dieser Mansarde.
anchma. kann ich nıcht anders, als mIr, mıt Furcht und Schuldgefühlen,

VOoNn dem wiederholen, Wäas cl mır gesagt hat Wie kann ich wIissen,
ob ich mich erinnere”? Er ist nıcht da, 6S mir
Ich we1ß wohl, Gr mich nıcht 1€e' Wie könnte CT mich auch 1eben? Und
doch, In meınem Innersten ist eın me1lnes Ich, das, zıtternd VOI

ngst, nicht aufhören kann enken, daß STr mich vielleicht, allem,
1e'!
Aus diesem ext Läßt sich entnehmen, WEIC tiefe Sehnsucht Sımone Weıiıl
danach hatte, der Kırche angehören dürfen dies nıcht der Fall Wal,
hat S1e ausführlıch egründet. etzZil1ic aber macht S1e ihr eigenes ersagen
dafür verantwortlich. Sıe Wäar dessen nıcht würdig!
Im vorletzten TIeE ihre ern (18 Juh 1943:; veröffentlicht In „Ecrits de
Londres ef derniıeres ettres, Parıs widerspricht s1e der Mutter, die
meınt, ihre Tochter habe geben Sıe fährt fort
‚„„‚Maıs J al mO1 QuUSS1 uUnNnc espece de certitude interieure crolissante qu’1
{rouve mO1 depöt d’or PULr qui est ESeulement l’experience
ef 1l’observation de 1165 contemporaıns persuade de plus plus qu ’ı n Yy

PETSONNC POUT le reCceVvOoIr.
est bloc massıf. Ce quıi S Y ajoute faıt bloc AVOGC le ESUTEC qucC
le bloc Croit, ıl devıent plus COmpactT. Je DCUX DasS le distrıibuer Dal petits

OUuUr le recCevoIr, il faudraıt o cC’est tellement fatıgant.
Quant la posterite, d’icı qu’'1 alt U1lCc generation AVOCC muscle et pensee, les

imprimes ef manuscrits de epoque auront Sans doute materiellement
disparu.
Cela faıt AUCUNMNC peine. La mıne d’or est inepulsable.
Zu diesem ext gebe ich eıne Roh-Übersetzung: ‚„‚Aber auch ich habe eın Maß

innerer Sicherheıit, das wächst, sıch in mMır ein epo AUSs reinem ;old
findet, das weiterzugeben ist Alleın die Erfahrung und die Beobachtung
meıliner Zeıtgenossen überzeugt mich mehr und mehr davon, dal 6S nıemanden
g1bt, der 6S in Empfang nehmen wird. Es ist eın massıver ÖC Das, Was
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siıch anfügt, verbindet sıch mıiıt dem OC der schon vorhanden ist In dem
Maße WIEe der C wächst, wird GT immer ompakter. Ich kann ıhn nıcht ın
kleinen Stücken austeılulen. Um iıhn empfangen bedarf 65 einer Anstrengung.
Und eine Anstrengung, das ist ermüdend!. ..
Was dıe achwe angeht, Wn 65 eine Generation mıt Muskeln und wahrem)
enken wäre, dann werden ohne Zweiıftel dıe TuUuCKe und Manuskripte unserer

poche rein materiell verschwunden se1n.
Das bereıtet mır nıcht den geringsten chmerz Dıe oldmıne ist unausschöpfT-
bar .6
Von anderen tellen ıhres er wIissen WITr, reines old 191088 dadurch
entsteht, daß Gott das unreine Gold des Menschen reinıgt. Dies geschieht 1Im
Schweigen, in der Kontemplation, im Gehorsam vollständiger Hingabe Die
Christen, selbst dıie glühendsten ihnen, ei 6S 1Im gleichen riel,
wenden wen1g Anstrengung auf, mıiıt Achtsamkeit beten oder das
Evangelıum lesen.
Verliert INan Urc. vollständige Aufmerksamkeıt sein Zich:, S( wird Nan rAl

Gilas, UrC. das die göttliıchen Lichtstrahlen ungehindert durchdringen. Davon
WAar Sımone Weıl erfüllt
In den „Ecrits de 1LOndres‘‘® (228 L el CS ‚„„‚Man muß über ewıge ınge
schreıben, mıt Siıcherheit se1n. ““ Die Aktualıtät ewiger ınge
erreichte Sımone Weıiıl über die schweigende Achtsamkeit Das, worüber 1er
nicht mehr geschrieben werden kann, ist der zweiıte Aspekt ihres Wegs das
Leıden Weıl hat Unendliches gelıtten. aDel ist es ihr ZUF Gewißheit
geworden, daß die Ohnmacht des Gekreuzigten die Ohnmacht (jottes ist
Dieser ohnmächtige (ott ıst zugle1ıc erjenige, dessen 1€' die größte aCcC
ist, die das Uniıversum umfängt. Dies In einem Auf{satz VOon begrenztem
Umfang noch aufzuzeigen, ist nıcht möglıch Eın Hinweis darauf muß dennoch
gegeben werden, denn hr 10d, der Ja ım wesentlichen wohl eine olge Von

Verhungern Ist, wird NUr dadurch verständlıch, INnan ihre Einheit mıt
dem Gekreuzıigten weıß. Das Interpretament für die ollzüge, die ihr en
epragt und letztlich einem en Tod ge aben, ist nıcht
Masochismus, sondern eine ungeheure 1e€ ZUT ahrheıt, die S1Ee in der Zeıt,
In der sı1e gelebt hat, und den persönlıchen Umständen ihres ens dazu
W:  5 das en als gehorsame INn:; Von Unglück verstehen. Diese
Hınnahme allerdings hrt zurück dem, VOoON dem INall, unvollkommen WIeEe
INan ist, dU:  (0) ist
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Die uecen Relıgıionen in Italıen
Pädagogische katechetische Konsequenzen‘
1986 veröffentlichten das Sekretarıat für die Einheit der Chrısten, das Sekre-
tarıat für die Nichtchristen, das Sekretarıat für dıie Nichtgläubigen und der
Päpstl. Rat für gemeinsam eine rklärung ema ‚‚Das Phänomen
der Sekten oder NeCUEC relıg1öse Bewegungen: eine pastorale Herausforderung‘‘.
Damıit ori INan dıe dorgen verschıedener Bischofskonferenzen auf.
Von vielen Seıiten amen Sıgnale über die Unsicherheit nläßlıch des massıven,
intoleranten und werbenden Auftretens relig1öser Gruppen, dıe siıch Von

den legıtımen gesamtkirchlichen oder teilkirchlichen Bewegungen unterschie-
den
Die orge Wl uUMNso größer, als dıe hauptsächlıch betroffene ruppe dıe
Jugendlichen sein schıen, VOL em Jugendliche ‚„„ohne Bındungen, arbeıits-
l0s, nıcht ın der Pfarreı aktıv, AaUus schwierigen Familienverhältnissen, au

ethnıschen Minderheıten, ohne Einfluß der Kırche‘‘.
Auf einen Fragebogen mıt Fragen antworteten P Bischofskonferenzen: S1e
sahen im beschriebenen anomen nıcht sehr eiıne efahr für dıe Kırche,
sondern eıne pastorale Herausforderung.
Vier Punkte cschienen VONn besonderem Interesse:

‚„Jede relıg1öse ruppe hat das EC. den eigenen Glauben bekennen
und ach dem eigenen Gew1issen en  .6
Der Umgang mıt den Gruppen hat dıe Grundsätze des Dıalogs, wıe S$1e das
11 Vat formulıert hat, beachten.
‚Jeder Person ist Respekt zollen. ““
Den WITrKIlIC. äubigen gegenüber ist ‚‚Verständnıis und eıt, niıcht
Verurteijlung Platze‘‘.

Der ensch als Problem für sıch selbst und als Appell
die elıgıon

Das Dokument analysıert dıie Motive der Ausbreıtung der relıg1ösen
Bewegungen angesichts der Erwartungen der Zeıitgenossen; darın ist höchst
interessant, weıl s bemerkenswerte Übereinstimmung zeıigt mıt den Erkennt-
nissen der Relıgionspsychologen. mmer mehr ntdeckt sich der Mensch als
Problem für sich selbst und als Appell die elıgıon, weiıl in ihm angesichts
des heutigen Lebens Fragen siıch tellen die Adresse der elıgıon;
erwartet befriedigende Antworten, dıe ıhm Ausgeglichenheit und psychophy-
sisches Wohlergehen vermuitteln.

1 Die Übersetzung wurde besorgt Von Alfred Gleißner, München

Religionspädagogische Beiträge 17/1996
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J3 Der unsch nach Gemeinschaft
Die heutige Welt ist nıcht gemeıinschaftsfördernd, dıe menschlıiıchen Beziehun-
SCH sınd immer iragmentarischer und oberflächlicher:; demgegenüber wünscht
sıch der ensch Gemeinschaft, Jebe, Anteilnahme, nnahme: GT sucht eın
Klıma der Sıcherheit, der Aufmerksamkeit und Brüderlichkeit, der Solidarität,

VOT em diejenigen, die den Rand gedrängt S1nd.
Die MC nach Antworten.

Das Jhrh qualifizie sıch UrcC. TODIemMe und Komplexıi1tät; emgegen-
ber SUC der ensch einfache Antworten, einfache Wiedergaben der tradı-
tiıonellenWahrheiten und Werte, are Anweisungen, Beweise für ‚„„Überna-
türlıches‘“, damıt INan sıcher ist, auf der richtigen Seıte sein.

Der unsch nach Integrität olısm
Diıe Gesellscha diıskrimiıinilert und drängt ab, edrängt die Originalıtäi des
Eıinzelnen. Demgegenüber sucht der ensch eın Umfeld, das Spontanietät
ermöglıcht, das iıhn starke indrucke rleben läßt, das ihm physısche und
geistliche Heılung erlaubt, das iıhm eine NeUeEe Beziehung ZU en ermOÖg-
16

Der unsch nach kultureller Identität
Wo sıch die Gesellschaft VvVon den tradıtionellen kulturellen, soz1ı1alen und
relıg1ösen Werten entfernt hat, bedarf E vieler Anstrengungen, das
relig1ös-kulturelle Erbe wlederzugewinnen, und eines Gebets- und Predigt-
stils, der die Erwartungen der Menschen berücksichtigt.

Das Bedürfnis, als unverwechselbare Person anerkannt werden
Eingebunden in dıe ANONYINC und unpersönliche enge, möchte der Mensch
sıch selbst entwickeln und bestätigen und einer rTuppe gehören, dıe ihn

nımmt.
Die uUucChe nach Iranszendenz

Während sıch die Kırche einseılt1ig mıiıt Fragen der ora und institutionellen
Problem beschäftigt und siıch auf dıe ene des Kontrollierbaren und Verifi-
zierbaren beschränkt, nımmt der Mensch in sıch letzte Fragen wahr, entdeckt
einen Sınn für das Myster1um, für den Mess1anısmus.

7 Die UC| nach geistlicher Führung
Das Ausbleiben VOonNn Urc Eltern, Verantwortliche, Erzieher provozıert
dıe charısmatischer Führer und die oft hysterische nterwerfung

diesen Führer
Die UC: nach einer 1C} der Welt

Die onilıkte In der Welt und die Unsicherheit bezügliıch der ukun: lassen
den unsch nach einer Verbesserung der Welt aufkommen und den eginnn
einer Weltära ersehnen



Die Religionen In talıen
Das Bedürfnis nach Teilnahme

Der Ausschluß Von Entscheidungen ZUT Gestaltung der ukun: lassen dıie
Entdeckung des persönlıchen, einzıgartigen und unwıederholbaren Auftrages
für dıe Konstruktion einer besseren Welt ersehnen.

DIe Antwort der relıg1ösen ewegungen auf dıe
Bedürfnisse eINes verängstigten und ‚‚kranken‘‘ Menschen

Den Enttäuschungen des heutigen Menschen, WwIie s1e die Vatıkanıschen tellen
beschreıben, sefzen dıe relıg1ösen Bewegungen das Angebot theoreti-
scher Antworten9 Vorschläge gemeıinschaftliıchem eben,
geistlicher Führung, ZUT persönlıchen Reıfung und ZU[Tr Selbsterkenntnis Darın
1eg ihr therapeutisches Potential, das S1e mıt den antıken Religionen verbindet
und den instıtutionalısierten Relıgionen In Gegensatz bringt.

efü der Zugehörigkeit
er ensch hat das Bedürfnis, lebendiges 1e€' In einer Gemeininschaft
sSein. Die Oberflächlichkeit der zwischenmenschlichen Kontakte machen 6S
immer notwendiger, mıt jemandem reden und In einer Gemeinschaft etiwas
menschliche Wärme finden
Die Neuangeworbenen finden Aufnahme, Wärme, Freundschaft, materielle
und psychologiısche Unterstützung. Die Gemeinschaft ist WI1Ie eıne Mutter, be1l
der der Einzelne und Antwort findet Für den Einzelnen hat die Tuppe

maijeutische und therapeutische Funktion für ein en
1ele Gemeininschaften sınd aufdem ande, VEISOTZCNH sıch selbst DiIe Kontakte
nach außen sınd weniıge. In der Gemeimnschaft finden sich Werkstätten, üche,
Druckereien, Cchulen, 10
Das Gemeinschaftsgefüh: schafft starke Verbindung den ıtgliedern;
S1e werden angehalten, Biındungen NUur untereinander einzugehen.
DIie Gemeininschaft hat eine wichtige Funktion be1 der VOomn en gesuchten
geistlichen Selbstfindung der Neumuitglieder; nıcht vorhanden ist die Dımen-
SION eINEes soz1i1alen und polıtischen Kollektivs

Neue Identität
1ele leiden einer schweren Krise persönlıcher und kultureller Identität.
Besonders betroffen Sınd diejenigen, dıe sıch in der eher christli-
chen Religliosıität, WIE s1e s1e seıit Kıindheitstagen rfahren aben, nıcht
wlederfinden. Sıe ersehnen eıne starke, SCHAUC und alternatıve indiıviduelle
und soz1lale Identität.
Einer ewegung östlicher Prägung anzugehören, bedeutet mıt den helleni-
stisch-christlichen Koordinaten brechen, aber auch Urc den Einfluß
hinduistischer Kultur und Lebensstils eine breitere Identität gewinnen,
alternatıv und ungewöhnlıch, und gerade deshalb selbstbestätigend. Es genugt,

die äufigen älle, sıch anders kleiden, beten, anderen
egegnen, enken
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Fine echte religLöse ahrung, dıe Sicherheit g1bt
Die östlıchen Bewegungen suchen 1m allgemeınen relig1öse Erfahrung
und relig1öses en ohne dıe Vermittlung VON vorgepragten een und
Begriffen. finden die Jugendlichen keine ntworten auf ihre tiefsten
Fragen und halten eın en auf der rundlage bloßen ökonomischen Erfolgs,
ein ‚„„‚bürgerliches”” Leben, für unzureichend und pla Sıe halten die Gesell-
SC| mıt ihren gegenwärtigen Erziehungsagenturen (Schule, polıtisches und
kulturelles eben, chrıstliche Kırchen USW.) für unfähig, überzeugende Ant-

geben angesichts iıhres drängenden Bedürfnisses nach Sicherheit
und Wahrheıit
Im Gegensatz dazu biıeten dıe östlıchen Bewegungen einfache Ösungen
die auf der anerkannten rundlage der Veda WIeE im Hare Krıshna
beruhen, den ‚„‚ältesten‘‘ Ccnrıliten der Welt, und dıe verwıckelten Sıtuationen
und Fragen dıe absolute Wahrheıt, nıcht diskutieren und nıcht krıtisıeren,
leicht verständlich konfrontieren.
Außerdem ist die Beziehung ZUT Gottheıt 1re einzige Vermittlung ist der
Meıster, der den chüler einer immer echteren Beziehung mıiıt dem
Absoluten führt
Eın weiteres wichtiges Element der Ööstlıchen relig1ösen ewegungen ist dıe
Befriedigung des Bedürfnisses ach Tellnahme und ach eiıner Aufgabe; denn
jedes eumitglie: wird mıt einer konkreten 1ss1ıon betraut, VOT em er

predigt auf der Straße und In den Häusern.
Die Bewertung seiner selbst auf dem Weg ZUM UC:

Sıcher ist der unsch, sich selbst ewerten und der unsch nach UuC:
den jeder Mensch hat, eın starkes Motıiv, sıch Arten Von Spiritualität
und Von en öffnen es Neumitglıe: findet Dankbarkeıt, Respekt und
Aufmerksamkeıt er wird ewerte WIeE l ist Es g1ibt keın Klıma VON

Eifersüchteleien. er weıß, daß 1: in der Gemeinschaft seine Wichtigkeıt,
sein Gewicht, seinen Reichtum hat Es herrscht eın ıma der Achtung und
gegenseitiger 1  e’ dem sich auch der auwärtige Beobachter nıcht entziehen
kannSE  Wichtig Ssınd dıe r  rung von Freude, Tanz, Gesang. Die Rıten SInd voller
Freude und zufriedener uphorie, eın wichtiges Element be1l der uCcC nach
Ta Die dırekte Beziehung mıt der Gottheit ist selbst Quelle VON Freude
und uUuC.

Die Befriedigung des Durstes nach anrnel ım Konflikt zwischen
Wissen und Glaube

eim Kontakt mıt itgliedern der relig1ıösen Bewegungen ihr
Bedürfnis ach der ersten, absoluten Wahrheit auf und ihr VO westlichen
sehr unterschiedenes Verständnis VOoN ‚„„‚Wıssen‘‘. Jede menscNlıche Erkenntnis
ist nutzlos, unvollständıig, schädlıch, WE s1e nıcht ZUE Erkenntnis der
Gottheit führt Nur VON der Gotteserkenntnis („geistliches 1ssen‘‘) her
können die Grundprobleme WIEuKrankheıt, er, Tod gelöst werden.
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Jede Anstrengung ist gulL, dıe olchem ‚„‚ Wıssen"‘ führt, hier finden sıch
euttl1c Z/üge VON Unfehlbarkeıt, ollkommenheıt, Glaube

Die (ıjarantıe einer geistlichen Führung
ine zentrale spielt der geistliche Führer; er kommt einem tiefen
Bedürtfnis des Menschen sıch einen sicheren Führer nlehnen
können, der den Weg Urc das en erleıichtert. Seine ist eıistli-
chem Fortschritt una)  ingbar. Darum ist jedes ıtglie: gehalten, einen
Führer aben, ıhm folgen und ıhn respektieren. /wischen den beiden
entwıckelt sıch eiıne Beziehung der Unterwerfung, des Gehorsams und blınden
Vertrauens. Der eıister ist ein siıcherer und unie  arer Führer
He aber nıcht dıe Gefahr, den persönlichen ıllen des CNUulers und seine
Eıgenverantwortung auszuschalten, bıs ahın, sıch e1in Verhältnis n_
seitigen Ausnützens erg1bt: der chüler benützt den elister als Vorwand,
seiıne eıgene Verantwortung aufzugeben, und der eıister mißbraucht den
chüler seiner persönlıchen Machtentfaltung.

DiIie relıg1ösen ewegungen als Alternatıven
ZUTr Psychotherapıie

Aus dem Gesagten geht ervor, daß der urzel der relıg1ösen
ewegungen sıch e1in Synkretismus zwischen Humanpsychologie, {ransperSO-
naler Psychologıe und Religijosität findet uch in manchen Bewegungen
christlicher Herkunft werden psychologische echnıken und egriffe BC-
braucht, aber noch vıel mehr In den östlıchen esoterischen, magıschen,
gnostischen ewegungen und VOT em jenen, dıe die Entwicklung des Ich
und des Bewußtseins Öördern wollen, New Age Es ist also egıtım
Iragen, biıs welchem dıe relıg1ösen ewegungen eine authen-
tische relıg1öse rfahrung ermöglıchen, oder sich in echte Alternativen
psychotherapeutischen Prozessen verwandeln, deren Ziel die psychısche He1-
Jung und dıe adurch möglıche bessere Haltung gegenüber der Umwelt ist
Diese rage zielt eın Zweıfaches Die uche nach Selbstverwirklichung
und die Überführung der 1gur des Hırten 1n diejeniıge des Therapeuten.

‚„Erfahrungen machen94  Die neuen Religionen in Italien  Jede Anstrengung ist gut, die zu solchem „,Wissen‘‘ führt, hier finden sich  deutlich Züge von Unfehlbarkeit, Vollkommenheit, Glaube.  2.6 Die Garantie einer geistlichen Führung  Eine zentrale Rolle spielt der geistliche Führer; er kommt einem tiefen  Bedürfnis des Menschen entgegen: sich an einen sicheren Führer anlehnen zu  können, der den Weg durch das Leben erleichtert. Seine Hilfe ist zu geistli-  chem Fortschritt unabdingbar. Darum ist jedes Mitglied gehalten, einen  Führer zu haben, ihm zu folgen und ihn zu respektieren. Zwischen den beiden  entwickelt sich eine Beziehung der Unterwerfung, des Gehorsams und blinden  Vertrauens. Der Meister ist ein sicherer und unfehlbarer Führer.  Es fehlt aber nicht die Gefahr, den persönlichen Willen des Schülers und seine  Eigenverantwortung auszuschalten, bis dahin, daß sich ein Verhältnis gegen-  seitigen Ausnützens ergibt: der Schüler benützt den Meister als Vorwand,  seine eigene Verantwortung aufzugeben, und der Meister mißbraucht den  Schüler zu seiner persönlichen Machtentfaltung.  3. Die neuen religiösen Bewegungen als Alternativen  zur Psychotherapie  Aus dem Gesagten geht hervor, daß an der Wurzel der neuen religiösen  Bewegungen sich ein Synkretismus zwischen Humanpsychologie, transperso-  naler Psychologie und Religiosität findet. Auch in manchen Bewegungen  christlicher Herkunft werden psychologische Techniken und Begriffe ge-  braucht, aber noch viel mehr in den östlichen esoterischen, magischen,  gnostischen Bewegungen und vor allem jenen, die die Entwicklung des Ich  und des Bewußtseins fördern wollen, z. B. New Age. Es ist also legitim zu  fragen, bis zu welchem Punkt die neuen religiösen Bewegungen eine authen-  tische religiöse Erfahrung ermöglichen, oder sich in echte Alternativen zu  psychotherapeutischen Prozessen verwandeln, deren Ziel die psychische Hei-  lung und die dadurch mögliche bessere Haltung gegenüber der Umwelt ist.  Diese Frage zielt ein Zweifaches an: Die Suche nach Selbstverwirklichung  und die Überführung der Figur des Hirten in diejenige des Therapeuten.  3.1 „Erfahrungen machen“‘, um Erleichterung zu erreichen  Die Teilnehmer von Studienseminaren, Workshops und Gruppentreffen erhof-  fen die Verbesserung ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit; sie gehen  dabei von der Erfahrung allgemeinen Mißvergnügens aus. Es gibt überaus  viele geistliche, esoterische und therapeutische Organisationen, die vorgeben,  Menschen zu höherem Bewußtsein, besserem Allgemeinbefinden (ein-  schließlich geistlichen Zuwachses) zu führen.  Nicht selten trifft man Gruppen, in denen die Animatoren (oder Gurus) in  wirkliche Kultobjekte verwandelt werden und die Meditationstechniken als  magische Initiationsriten fungieren, die den Schüler zu einem neuen kosmi-  schen Bewußtsein gelangen lassen, sich als eine einfache Welle im kosmischenErleichterung erreichen
Die Teilnehmer VOoN Studienseminaren, Workshops und Gruppentreffen erhof-
fen die Verbesserung ihrer körperlichen und gelstigen Gesundheıt; s1e gehen
el VonNn der rfahrung allgemeınen Miıßvergnügens aus Es g1bt überaus
viele geistliche, esoterısche und therapeutische Organısationen, die vorgeben,
Menschen höherem Bewußtseıin, besserem Allgemeinbefinden (ein-
ScCHh1eHLC geistliıchen Zuwachses) ren
3C selten trıfft INan Gruppen, In denen die Anımatoren CE Gurus) in
wirklıiche Kultobjekte verwandelt werden und die Meditationstechniken als
magısche Inıtiationsrıten {ungleren, dıe den chüler einem kosm1i-
schen Bewußtsein gelangen lassen, sıch als eiıne einfache 1m kosmischen
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Ozean begreifen lassen, Teıl eines viel größeren Ganzen, selbst göttlıchen
Wesens mıt noch unverbrauchten Kräften und ohne Bedürtfnis nach eıl
Darum g1bt 658 keine Glaubensı  alte; 6S geht ı  S  > das ‚„Erfahrungen
machen‘‘, einem innerlichen reiheitsbegrıff ZU Kommen, der sehr
verschieden ist VoNn dem auf Vernunft und persönliches Gewissen begründeten;
l1an sucht Emotionen, Gefühle, jebe; wichtig sınd Umarmungen, Freuden-
schreie, oder außersinnliche Phänomene WIe Glossolalıe, Irance, Prophetie,
Heılungen.
Dıese Religiosıität betont den psychologischen Aspekt des Subjektivismus;
Institutionen in geraten und dem öffentlıchen en mißtraut wiırd,
erhält die Selbstverwirklıchung edeutung; egriffe WIE Seın, Wesen,
Eıinheıt, reines Bewußtseın, göttliches Bewußtseın, JIranszendenz, persönlıche
Identität werden wichtig; elangt das Subjekt sıch selbst und bestätigt
das eigene Ich narzıistisch als alleinıge Einigungsinstanz.
So gesehen, berücksichtigen die relıg1ösen Bewegungen die eirı1edi-
Zung des Bedürfnisses nach Identität, nach Eıinheıt, nach Harmontie, 1ebe,
Schutz, Sıcherheit, Teilnahme, Anerkennung, nnahme, Verständnis. Das
love bombing kommt dem Bedürtfnis nach menschlicher Wärme9dem
unsch, sich freı auszudrücken, einen verständnisvollen Führer finden,
einen Meıster:; sıch elbst, dıe Menschheıt, die Geschichte, den Kosmos

sehen.
Neue Figuren und 1le

So übernehmen s1ie 1Im TrTunde die ufgaben eıner psychotherapeutischen
Intervention, indem sie Bedeutungen und Werte in psychologischer Sprache
formulijeren: Selbstentdeckung, Selbstverwirkliıchung, persönlıches
und individuelle Erfahrung, Subjektivität, Primat der Ausdrucksfähigkeit und
der Spontanıietät, das eıl hıer und jetzt, Trennung zwıschen individuellem
und öffentliıchem Interesse.
So stellt siıch wieder die rage nach dem Psychologen als einer VOon

‚„„Laiıen-Beichtvater“‘ und dem Geistlichen als Allesheıiler jedweder TODIemMAa-
tik, auch der psychologischen. Die olge ist dıe Überlagerung der beiden
Figuren vier Faktoren.
377  Ja Zunächst: Unser sozlal-kultureller Kontext mıt seinen Veränderungen,
Industrialısierung, Urbanisierung, Säkularısierung und Bürokratisierung be-
ünstigt die Entwicklung wahrer menschlicher Potentiale nıcht Daraus 01g
das wachsende Bedürfnis nach verschiedenen Dienstleistungen (ın der Psy-
chotherapie und ın den relıg1ösen Gruppierungen), UrcC dıe das Selbstwert-
gefü estärkt wırd und dıe exıistentiellen Fragen Antworten finden

Alsdann In gewIlsser Weise verbinden die relıg1ıösen Bewegungen
und die Psychotherapıie die Zugehörigkeıit ıhrer Anhänger ZUT miıttleren bis
höheren Klasse Diese scheinen jeder ökonomischen Ausgabe bereit
sSeln: sıe trıften VON ahrung rfahrung, Von ruppe ruppe, VON

Therapeut Therapeut, iınfachu Aufregendes und Neues rleben
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Z  ( Die nächste Gemeijnsamkeit dürfte dıe leiche und Weise se1n, WwIe
die eigene Vergangenheıt legıtımıiert wird und wWwIe dıe eigenen Wandlungen
verstehbar emacht werden;: Sprache und Gedanken äandern sich Je ach der
Zugehörigkeıt eıner Gruppe oder entsprechend der Anthropologıe des
Therapeuten, den INan besucht
Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist dıe Wichtigkeıt, die dem Ausdruck
hello-z200odbye-effect zugewlesen wırd.
Es könnte se1nN, daß sowochl dıe Anhänger der CeUuUeN relig1ösen ewegungen
als auch die Klıenten der Psychotherapeuten einerseits ihren Zustand der
Unglücklichkeıit VOI dem FEiıntritt in dıe ruppe übertreıben, andererseıts dıe
Besserung ihres /Zustandes und ihre ankbarkeıt nach der eınen oder anderen
rfahrung übertreiben.
RE  s Schließlic g1bt 6S Parallelıtäten 1m Interaktionsstil
Wenn WITr bemerken, die Mitglieder der relıg1ösen ewegungen
verschiedene Erfahrungen machen mussen, bevor S1e ZUT definıtiven ekeh-
IUNg kommen, gilt asse1lbDbe In der Psychotherapie, der der Klıent kommt,
WEeNNn CT die Wege der esoterischen Erfahrungen und der Ööstlıchen Philosophıe
versucht hat

Emige internatıionale Inıtıatıven
ach dem Bericht der vatıkanıschen tellen Sınd zahlreiche einschlägıge
Veröffentliıchungen erschiıenen.

1Eder Glaubenskongregation
Als erstes erschien 15 1989 der TIe über einige Aspekte der hriıstlı-
chen Meditatıon, ın dem die Glaubenskongregation die katholischen 1SCHNOTIe
einlädt, mıiıt Aufmerksamker und Besorgnis die Ausbreıtung der „Irrıgen
Gebetsweisen‘‘ VOT em dem FEinfluß der Pseudognosıs und des
Messalıaniısmus beobachten

Das außerordentliche Konsistorium
1991 irat eın außerordentliches Konsistoriıum das sıch mıt der
pastoralen Strategie gegenüber den relıgıösen Bewegungen beschäftigte
ard Francıs Arınze schilderte die Sıtuation und 18(>101> Studiıen
informierte auch über verschiıedene Versuche, eine pastorale Antwort
geben
Nachdem die Aufgabe der ischöfe, ‚„‚den Glauben und seine edeutung
für die LebenspraxI1s‘ bewahren, beschrieben hatte, olgende
Gesichtspunkte:

eıne an  NC Katechese, gestützt auf die Kenntnis und dıe ertiefung
des Wortes Gottes;
Die Veröffentlichung katechetischer Bücher, die Katholiken ZUT Wilıe-
derlegung der Sektenpropaganda efähigen;
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Die gediegene Vorbereıtung der Liturglie, die die Beteijligung der Gemein-
SC ermöglıcht und In em Maße inkulturijert se1ın muß;
Das persönliche und gemeinsame auf bıblıschem und lıturgischem
Fundament, gestützt UurCc das persönlıche e1ispie des Priesters:;
Die Darstellung des Christentums als einer frohen Ofscha: der göttlichen
Weısheıt, der Eıinheiıt und der Harmonie mıt Gott und der Cchöp-
fung, des Glückes als einer irdischen Vorbereitung auf dıe himmlısche
Glückseligkeıt, des Friedens, den dıe Welt nıcht geben kann;
Gebührende Aufmerksamkeiıt auf Körperhaltung, Gesten und materielle
FElemente der Liturgie und der Volksfrömmigkeıt;
Bıldung einer Gemeinschaft der 1e und des gegenseıtigen Dienstes, in
der INa sıch aNgCNOMMEN hit und in der den schwächsten Gurppen
besondere Aufmerksamkeıt gew1ldmet Wwird: Jugendlichen, Menschen in
famılıärer oder sonstiger Krise, Drogenabhängigen, Armen, Ausgegrenz-
ten;
Dynamıiısche Beteijligung Von Lalen mıt der Übernahme Von Verantwort-
ichkeit und einer breiteren usammenarbeıt zwıischen La1ien und Priestern.
Katholische Uniıversitäten

eichzeıtıg hat die Internationale Vereinigung der Katholischen Universıitäten
auf Weltebene eın Forschungsproje artel, be1ı dem Forscher

die nationale Sıtuation beobachten und Hınwelse auf Unterschiede und kOn-
struktiven Dıalog 1efern ollten Als Ergebnis entstanden das Dokumenta-
tionszentrum in Rom bel der Päpstl. Gregorianischen Universıität, und Zzwel
Seminare 1im Maı 1991 ın maha (Nebraska USA) für die Experten Au den
USA und AUus Kanada, und 1im Oktober 991 ın Wiıen für die Europäer. Leıder
1e€ aDel

Das eispie der Erzdiözese Wıen
Das Seelsorgeamt der FErzdiözese Wiıen sammelt se1t ahren alles, Was in
Zeıtungen, Zeıitschriften, Flugblättern uUuSW über Sekten In deutscher Sprache
erscheınt.
Das anfallende Materı1al g1bt Aufschluß nıcht NUur über dıe immer schnellere
Verbreitung der relig1ösen Bewegungen, sondern auch ber die eso-

ın der Kommunikationsmitteln und ber dıie Klagen oft bıs VOIL das
Gericht über die Anschuldigungen Von Manıpulatıon und etrü-
gereinen.

Die atıon der relig1ösen ewegungen talıen
Hıer Jäßt sich dre1 Gesichtspunkten folgendes
3 G.R.1.S. und GESNUR
Mit Mons Juseppe Casale, Erzbischof VON oggla-Bovino als Präsıdent, und
asSSımo Introvigne als Dırektor, versammelt das Centro Studı Ssu. Nuove
Religioni eleNnrte VOoON internationaler Reputatıon, auch außerhalb
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der katholischen Kırche, dıe sıch in Kongressen und Publikationen mıt den
verschıedenen Aktivıtäten der relıgı1ösen Bewegungen befassen. Dank
eiıner umfangreichen Dokumentation VOT em AUS den USA stellt das CES-
NUR derzeıt dıe wichtigste Erkenntnisquelle für dıe Geschichte und dıe
bedeutendsten Personen der relıg1ösen ewegungen dar Das CESNUR
Detreute viele Veröffentliıchungen bei Elle Di A, la SugarCo, Cristianıtä,
Lebrerlia Kdıtrice Vatıicana, T1Daudı
Offizıell anerkannt VON der ıtalıenıschen Bischofskonferenz und ıIn
vielen Dıözesen, beschäftigt sıch die Forschungs- und Informationsgruppe
über die Sekten (G.R.[L.5.) mıiıt Sıtz In Bolgna damıt, in der Kıirche BENAUC und
dokumentierte Informationen über die verschiedenen relıg1ösen Grup-
pierungen, dıe in talıen präsent sınd, verbreıten. Fher apologetisc und
defensiVv, veröffentlich!: der R.LS seıt Jahren eine wertvolle Drei-Mo-
nats-Zeitschrift (früher: religion!, eute Religion nel mondo)
und einen Beıitrag über die relıg1ösen Bewegungen in der Monatsschrift
Presenza eristiana.
uberdem besorgt CI be1ı Elle Di C1 eıne eıhe, die die Materialıen der
Natıonalkongresse ZU Teıl wiedergıbt.
S Fın Projekt für dıie Überwachung der Sıtuation
Auf Initiative des R.LS wird dıe Glaubenshaltung und das Verhalten der
Italıener untersucht, nıcht NUur die sacnılıche edeutung des Phänomens
der relig1ösen Bewegungen ergründen, sondern VOI em das breıte
Spektrum Von Praktiıken und Aktıvıtäten, die damıt zusammenhängen,
beleuchten
Zum soziologischen spe. hat der R.IS die Zusammenarbeıt mıt der
Abteijlung Erziehungswissenschaften der Universıtät Bologna gesucht; für die
psychologısche Interpretation ıst das Psychologische nstıtut der Fakultät für
Erziehungswissenschaften der Päpstl. Salesianıschen Universıtät zuständıg.
Der Fragebogen für dıe soziologische rhebung ist schon vorbereitet und wırd
anfangs Oktober verteilt werden. Für den psychologischen spe' bereıtet
eine rTuppe VonNn Fachleuten (Psychologen, Psychiater und Kriminologen eın
Verfahren VOI, mıt Menschen, dıie en ausgeftretien sind, in ontakt

kommen und sı1e ın zwel verschiedenen er  ren efragen ach ihrem
Motivationsspektrum während ihrer Sektenmitgliıedschaft und nach den DSY-
chologischen und psychiatrıschen Defizıten VOT oder während ihrer Miıtglıed-
SC Daraufhın wiırd eine empirische Untersuchung mıt einıgen Miıtgliıedern
der relıg1ösen Bewegungen durchgeführt, die ihre Bereitscha: dazu
erklären en

Die ‚, Nota pastorale‘‘ der ıtalienischen Bischofskonferenz
Am 30  n 1993 Pfingstsonntag hat der ekretär für Okumene und Dıalog
der ıtalıenıschen Bischofskonferenz eine ‚„„‚Nota pastorale*” veröffentlicht mıt
dem ıte Die pastorale Aufgabe der der Kırche angesichts der
relıg1ösen ewegungen und der Sekten
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Darın werden Orientierungsdaten, Kriterien und Linıen pastoraler Aktionen
angegeben, die den Okalen Gemeininschaften anempfohlen werden und die in
einer Haltung des espekts und des Verstäindnisses durchgeführt werden
sollen; einfacher Irenısmus und gefährliıche Ausgrenzung selen vermeıden.
Es werden die edeutung des Phänomens in Italıen mıt der Inıvidualisierung,
der synkretistischen und gnostischen Tendenzen und der emotionalen, kultu-
rellen, polıtıschen, ökonomischen und SITU.  reilen Faktoren, dıe die Verbrei-
tung begünstigen, beschrieben
Unter den pastoralen Anweisungen sınd

Die kraftvolle und mutige Verkündiıgung Jesu Christı als des einzıgen
Frlösers wiederaufnehmen:
Das aubensleben darstellen als persönlıche Begegnung mıiıt dem aufer-
standenen erren und als Erfahrung tiefer Gemeimninschaft mıt ihm:
1le eıner vertieften Bibelkenntnis ren:
Gelegenheiten anbıeten, 1n denen die Fundamente des christlichen auDens
möglıchst breıten Schichten dargelegt werden;:
Die Katechese als permanente kırchliche andlung betrachten:
S1e wendet sıch alle Gläubigen jeden Alters und jegliıchen soz10-kultu-
rellen Standorts;
Beachten, daß Verkündiıgung und Glaubensvertiefung sıch verläßlıch auf
die Wahrheıit beziehen INn ANSCHICSSCHCI Form Von Inkulturation und
pädagogischer Wegwelsung;
Den Gläubigen verhelfen eiıner erwachsenen und reifen chrıstliıchen
Persönlichkeıit:
Dıe Liturgie als Erfahrung eben, die in das gefelierte Mysterıum einführt
und Quelle göttlıcher Kraft wird;:
Die Gläubigen neben dem lıturgischen und gemeınschaftlıchen ZU DCI-
sönliıchen efähiıgen;
In den Pfarreıen für dıe Aufnahme der einzeinen Personen SOTSCH,
Sıch einsetzen, daß die Pfarrejien keine Gemeiinschaften sınd;
Die katholischen kirchlichen Gemeinschaften und Bewegungen würdigen;
Schwächeren Personen besondere Aufmerksamkeit w1idmen, anbie-
ten;
In jedem Bistum Gruppen bılden, die sıch auf en und D relıg1öse
Bewegungen spezlalısıeren;
Den Gläubigen einfache, aber wırksame Hinweise geben, WIe dem erben
der relıg1ösen Bewegungen und der en egegnet werden kann:
Aufnahmebereitschaft und für dıejenıgen, die 15 en und
relıg1ösen ewegungen ausste1gen und ZUT katholischen Gemeinde zurück-
kehren} wollen;
Das Problem lebendig halten, ihm nıcht unvorbereitet egegnen.
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ESs SEe1 ngefügt, daß ZWel Regionalbischofskonferenzen fast gleichzeıntig eiıne
Pastorale rklärung ezg der Verbreıtung der agle und der Götzen- und
Satanskulte abgegeben aben.

Die Relıgionen als Herausforderung für den Chriısten
Theologische Fragestellungen

Hs kann nıcht verschwiegen werden, theologıschem Bliıckwinkel die
LICUCII Reliıgionen zahlreiche Fragen auIigeworien en bezügliıch der Kate-
chese und der Pastoral.

Die Chrıisten sehen (ott als eın personales Wesen, mıiıt dem der Mensch In
eıne Liebesbeziehung treten kann Für viele der Religionen jedoch
ist Gott eın unpersönliches kosmisches Bewußtseın, er ist eın Gott ohne
Gesicht;
Dıie Chrısten lauben, daß Gott in der Schöpfung seinen Anstoß ZUT

Entwicklung egeben hat, die dann weıitergeht. Die nhänger der
Relıgionen sprechen Von einer zeıtlosen Entwicklung, ohne Anfang und
ohne Ende:
In den relıg1ösen Bewegungen wird dem Menschen dıe Fähigkeıit
eingeräumt, sıch selbst Urc Meditation und magische Praktiken voll
verwirklıchen, daß AUus sich das eigene e1l erlangt. Die Christen
lauben, daß das eıl 191088 ın den Händen Gottes 1eg und nıcht 91088 TUC
menschlichen Bemühens ist;
ach der Auffassung der Relıgionen wird der egınn einer besseren
Zukunft 1910808 möglıch, WEeNnNn viele Menschen ihr Bewußtsein äandern. Diıe
Christen enken, daß ZUT Verbesserung der Welt polıtısche und sOz1lale
Veränderung nıcht ausreichen;
nnerha der relıg1ösen Bewegungen g1bt 6S dıe Meınung, die
Menschen bestimmten Bedingungen ın anderen Örpern reinkarniert
werden können. Diıie Christen siınd überzeugt, jeder ensch einzigartıg
Ist VOT Gott und seine Existenz 1Ur einmal lebt;
Die Relıgionen interpretieren das Ose als eın Stadıum, In dem dıie
Menschen nıcht erleuchtet sınd, als eine Verarmung des privaten und des
sozıalen Bewußtseins. Der Christ erkennt angesichts Von Schuld seine
eigene Verantwortung und sucht seine Reinigung Urc dıe ertiefung
se1ines Bewußtseins:
Wer einem Guru, eister oder Astrologen Olgtl, äuft efahr, seıne eigene
Autonomie und die Kontrolle über se1ın eigenes eben verlieren. Wer
Jesus OlgL, handelt fre1, VOTI em WE sich in den Dienst Gottes und
der Menschen stellt
Die Religionen als Herausforderung für die Kırche

Bevor SCHAUCIT dargestellt wird, welche Herausforderungen dıe Relig10-
1enNn der Kırche und den Gemeinden stellen, soll daran erinnert werden,
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der gegenwärtige sozio-kulturelle Kontext eiıne vierfache Unterscheidung
nahelegt

Dıiejenigen, die sich Von jeder relıg1ösen Dynamık befreit aben; viele VOoN

ıhnen aDen sıch nıcht ausdrücklıch für den Atheismus entschieden, aber
S1e ren praktisc. eine atheistische Existenz:
Diejenigen, die dıe eligion außerhalb der T und der kiırchlichen
Gemeinschaft suchen;: arın beweılsen sle, WIEe viele den ekten anhängen
oder anderen relıg1ösen Bewegungen verschiedener Natur:;
Diejenigen, die 1Ur gelegentlich die religıösen ngebote der Kırche und
der Gemeıinde in Anspruch nehmen; S1E en eiıne Von Verbraucher-
mentalıtät gegenüber der Liturgie und den Sakramenten;
Diejenigen, dıe ın unterschiedlicher Weise siıch im kırchlichen en
engagleren, eingebunden ın dıe pastoralen Strukturen, in den Verbänden,
in Hilfsorganisationen.

Tatsächlich zeigen dıe Religionen Fragen und Wünsche, die ın den
erzen der Menschen sınd und dıe SOTSSAaM beachtet werden mussen Sıe
betreffen dıe Sehnsucht nach Einheit den Menschen, ach Frieden mıt
der Umwelt, nach Versöhnung mıt der Natur, nach Harmonie mıiıt sich selbst
Diıe Tatsache, viele Menschen heute außerhalb der T und der
kirchlichen Gemeinschaft ntwort auf solche tiefen Fragen suchen, legitimiert
nicht die Verweigerung des Dıialogs Im Gegenteil; die Chrıisten mussen diese
Situation nehmen als eine Gelegenheıt, diejenıgen Zzu erreichen, die in
der Entfernung oder IIl ande der Geme1inde en
Darüber hinaus bedeutet die Bereitschaft, siıch in eine Diskussion einzulassen,
nıcht abzulehnen, Was aus dem Herzen des Menschen kommt, alle gerechten
Anstrengungen würdigen, für dıie Kırche ein Weg des achdenkens und
der ekehrung. uch die kirchliche Gemeinschaft ist aufgerufen, das mensch-
iıche Bewußtsein auszuweilten und vertiefen, das Verständnis der siıchtbaren
und der unsıchtbaren Wiırklichkeit verinnerlichen, Initiativen ent-

wickeln, die eine weltweite Katastrophe verhindern und die Verwirklichung
einer besseren Welt begünstigen. Miıt einem Wort rfahrung und Mystik,
102 und Kontemplation, Einheıit und Ganzheit miteinander verbinden.

'ber dıe Religionen hInaus
Im Zusammenhang mıiıt dem Gesagten se1 daran erinnert, die
Religionen 1re eine katechetische Pastoral herausfordern, die einige gefähr-
10 Extremismen überwinden möchte.
6.3.1 Den Konsumısmus und den relıg1ıösen Fundamentalısmus überwinden
ach rab mussen ZzwWwel gefährliche Extremismen jeden Preıs bekämpft
und ausgeschaltet werden. Einerseits ‚„„dıe Privatisierung der elıg10n, die
Konsu  altung vieler Gläubiger, die Schwächung der raft kirchlichen
Zusammenhalts und der Verlust einer erkennbaren geistlichen Identität und
des auDens mıt der kirchlichen Gemeinschaft‘‘: andererseıts der Rückzug
„n eine befestigte tellung, 10a versucht, konservieren und
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verteidigen, W as VO| Glauben bleibt Die SUC. ach einem geschlosse-
en System, das en Veränderungen widersteht, ware eine Kapitu  latıon VOI

der Komplexıtät der modernen Welt, dıe immer wıieder 1ICUC TOoODlIieme
hervorbringt und sıch fortlaufend verändert.‘‘
In der 1lat insıstieren die Religionen auf der Identität ihrer Mitgliıeder,
auf die Tra des Zeugnisses und des Zusammenhalts, auf dıe Möglichkeıt
eiıner oft anachronistischen und alternatıven Lebenswelse. uberdem suchen
s1e die Beziehung mıt der Umwelt, auch WE S1e s1e oft als Quelle en Übels
bewerten, ihrer radıkalen mwandlung kommen

6.3 Die SkepsI1s gegenüber den geschichtlichen Möglichkeıiten
der Menschheıt überwınden

Der christlıche Glaube hat im Lauf der Geschichte oft dıe Weltflucht und die
Abwertung der Von inr gehegten Erwartungen betont Dies bewirkte be1ı nıcht
wenıgen Gläubigen eıne Haltung, die die Au dieser unerträgliıchen
Welilt rflehte und ihre esserung bat Die olge ist die VON den
relig1ösen Bewegungen unterstützte Wiederentdeckung der Innerlichkeıit, der
unbegrenzten Mächtigkeıten der zeıtlıchen Wirklichkeit, der Energien der
psychischen Struktur, der Aussıcht auf eıl und Heılung, dıe sıch einstellen
Urc. eiıne 1ICUC und kreatıve Beziehung ZU!T Natur und ıhren außerordentlichen
Möglichkeıiten.
6.3.3 Die Entfremdung und das Delegieren überwinden
{)Das Christentum hat vielleicht ohne wollen eiıne Haltung der
Wegnahme VON Verantwortlichkeit und der Delegation begünstigt, VOI em
weil es die Feier der akramente mıt fast magıschen und automatıschen ügen
eladen hat; die olge ist der Verzicht auf selbständiges eigenes enken und
kritische Reflexion, und die passıve nnahme vVvon Entscheidungen, die andere
efällt en (Geistliche äter, Beıichtväter, ehrer, Katecheten, höhere
Autoriıtäten, Gemeınschaften) Im Geg_gnsatz dazu scheinen dıe el1ı-
g]ionen die persönliche eılnahme, dıe Übernahme Von ichten, die Teıilnah-

Entscheidungen, den freien Ausdruck der eigenen efühle und der
inneren Befindlichkeıt gegenüber anerkannten leadern begünstigen.
6.3.4 Den UC| ıIn dıe einfachen Prophezeiungen überwinden
ine bestimmte Auffassung des christlıchen Lebens hat die Erlangung leichter
Erfolge Urc Rıtualıen und regelmässıge raktiıken, auch UrcC. die formale
eilnahme Gruppenaktıivıtäten nıcht immer 1Im Gemeindekontext einge-
bunden hervorgehoben. So entstand eine Mentalıtät, die Ilusionen fördert
und die unvermeıdlichen Unsicherheiten, das Risıko eINeEs echten ekehrungs-

den Verzicht auf Jangsames Reıfen bıs Erreichen eines persönli1-
chen aubens, vernachlässigt. In den relig1ösen Bewegungen erscheint

be1 en Unterschieden ıhnen eın festes System VOll UÜberzeugungen,
das auch Scheitern der Hoffnungen erträgt und dank häufig mManıpu-
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atıver Einflüsse das Eıntreffen des jetzt Möglıchen VO] „NCUC: iImme und
der Ed“ akzeptiert.

Für eine neüe pastorale Anstrengung
Jetzt ist 65 notwendig, die Katechese alle sammennımmt und
NEUE Strategjen entwickelt, dıe dıe Kırche und alle Christen befähigen, den
Herausforderungen der Relıgionen ZU egegnen.
6.4 1 Qualifizierte pastorale Anımatoren sınd notwendıg
ESs ist kein Zweıfel, die UuC nach sıch selbst und nach dem Sınn der
eigenen ExXI1istenz heute schwieriger ist als S1eE Je Walr Die Bıographien der
Zeıtgenossen und dıe Nachrichten, die äglıch erreichen, sınd eher Uurc
Krisensignale gekennzeıchnet als HrCc die Befriedigung, den Weg ZUT

Verwirklichung einer selbsttranszendenten Aufgabe durchlaufen en Es
wächst be1 Vielen dıe ostalgıe gegenüber ihrer Individualisierung über die
Befriedigung der unmittelbaren Bedürfnisse hınaus: die erschreckende Zunah-

VON Sulrzıden VOT emjJunger Menschen unterstreicht den Appell für einen
Stil der menschlichen Beziehungen voller Respekt, Aufmerksamtkeit, KOm-
munıkatıion, gegenseıitiger Achtung. Hıer hlt der heutige ensch sich Neın,
weıß nıcht, wohin T: sich wenden soll, findet nıemanden, dem er egegnen
kann, der ihn bestätigen oder beraten könnte
Qualifizierte pastorale Anımatoren sınd unbedingt notwendig; s1e mussen In
der Lage se1n, den inneren Weg ZUT Entdeckung des Sınns begleıten, denn
ihnen ist dıe führende anvertraut, die dıe Unterwerfungen und die fast
hysterische erehrung vermeıdet, aber das Wachsen und das Reifen der
Person Ördert
6.4 Intensive Bıldung der Gemeinschaft
Die Beobachtung Urc viele kompetente Personen AUS den Bereichen VON

und Wissenschaft, aber auch Urc den einfachen Mann Von der Straße,
zeigt den Bruch des menschlıichen Beziehungsnetzes als eın gefährliches
Symptom uUNnserert JTage Die Bewegungen gebrauchen Werte WIE
Zugehörigkeit, jebe, Gemeinschaft, Kommunikatıon, Wärme, Beziehung,
Oorge, Unterstützung, Freundschaft, Zuneigung, Brüderlichkeıt, D Sol1-
darität, Begegnung, Dıalog, Trost, nnahme, Verständnis, Teilhaftigkeit,
Nachbarschaft, Wechselseitigkeit, Zusammenstehen (togetherness), Versöh-
NUuNg, Toleranz, urzeln, Sıcherheit, Unterschlupf, CHUu! Heıl, Wiederher-
stellung, okolare; dies zeıigt die Notwendigkeit, das Beziehungsnetz wieder-
herzustellen und in ANSCMESSCHCI Weise dem edurinıs nach Zugehörigkeıit
entgegenzukommen.
Davon sınd auch die kırchlichen Gemeinschaften betroffen; S1e sollen ihre
einseitig bürokratischen und finanziellen Anstrengungen aufgeben; S1e sollen
sıch ekenhnren VO exklusiven Indıyidualismus Zzu Pluralısmus der Meınun-
SCH WI1e der ngebote und sıch in Orte wirklicher nnahme verwandeln,
Wachstum, Entwicklung und Reifung der Person fruchtbaren Boden finden
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6.4.3 Mystagogische Veränderung der Gemeindepastoral
Es erscheıint immer notwendiger, dıe geheimnisvolle Wirklichkeit Gottes
in der kirchlichen Praxis befreıit wırd VoNn der urde der Bürokratıe und eINes
inflatiıonären Funktionalısmus, die iıhr den Atem nehmen Man könnte C
dezu VON 99  ırchliıchem Atheismus‘‘ sprechen, Von einer ung des WiIr-
ens des HI Geistes in der Praxis der Gemeinde.
DIie Personen wollen aus der Anonymıität herauskommen, sıch ihre
Identität bauen, fühlen, S1e oder einzigartig Sınd, und
nıcht eiıne Z.ıffer oder eın 1€e€'! in der enge ohne Gesicht Die großen
Pfarreien, dıe Beziehungen auf admıiıniıstratıver ene und der Klerikalısmus
lassen wenig Spielraum, jedem Menschen indıviduell und in seiner
persönlichen Sıtuation nahezukommen.
6.4 Mehr diakonales und polıtısches Engagement
och häufig wiırd den kirchlichen Gemeinde vorgeworfen, s1e hätten ein

und für dıe drängenden und zentralen Fragen uUunNnseTITeTr Tage wenig
sensıbles Gewı1issen für die Eıinheıt, Friede und Gerechtigkeit, Versöhnung mıt
der Natur, Ausgegrenzte, Minderheıten, Ausländer:; dem steht nıcht9
daß 6S viele Beıispiele Von Einzelnen und Von Gruppen gibt, die sich In diesen
Bereichen MAasSS1Iv engagieren. Man beklagt des weiteren dıe dürftige Anteil-
nahme alltäglıchen Leıd und dıe Lustlosigkeıit der evangelischen erkün-
dıgung
Vielleicht sınd dies Zeichen eines ungenügenden Bewußtseins ber dıe eigene
revolutionäre nnerha der Realıtät, aber auch besorgniserregende
Indıkatoren für dıe ungenügende ertiefung der mystischen Dimensıon. Je
mystischer die kirchlichen Gemeinden SInd, indem S1e dıe geheimnisvolle und
mitteilsame Wirklichkeıit (Gottes tief eben, mehr werden S1Ee Wege für
einen erneuerten und durchschlagenden sozlo-polıtischen Eıinsatz finden
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Lino Prenna
Diıe Begegnung zwıschen dem Christentum
und den (anderen) Religionen oun! pastoralem und katechetischem BI

Eıne Voraussetzung, einıge Präzisıerungen, eine Hypothese
(). 1 Dieses Refiferat ist erklärtermaßen pädagogi1sc gefärbt, nıcht 1Ur deshalb,
weiıl das ema mıt 1C auf die institutionellen Seıiten der Religionspädago-
giK entwiıickelt werden soll, sondern auch, weiıl das pädagogische Potential der
elıgıon herausgearbeıitet werden soll

Als gee1gnete ‚„„Orte‘‘ relig1öser Erziehung werde iıch VOIT em die
schulıische Erziehung betrachten, auch W ich mich aD und ZL auf die
kırchliche Gemeinde beziehen werde.
Die Voraussetzung, der e1| ‚‚Orte‘“‘ betrachtet werden, ist dıe ber-
ZCUSZUNg (jedenfalls E.), jeder der beiden ÖOrte Von Ziel und ethode
her spezifische Merkmale aufweist auch WE S1e sıch auf asse1lDe Subjekt
beziehen und e1in geme1insames Objekt annehmen können. Deshalb ich
6S für nötig, dıe unterschiedliche Zuständigkeıt beider ‚‚Orte“* unterstre1i-
chen, allerdings dem Gesichtspunkt einer komplementären Beziehung
zwıschen beiden (Prenna
0.3 Die relıg1öse Erziehung nımmt in der Schule die pädagogische estal: des
Religionsunterrichts in der TC die der Glaubensunterweisung.

emäß allgemeıner Übereinkunft können eide „Orte- dem Gebiet
pastoraler Zuständigkeit der Kırche zugeordnet werden. So gesehen, kann ich

akzeptieren, das ema ‚„unter pastoralem Blickwinkel‘ behandeln
Diese Begrifflichkeit ist aber mehrdeutig, besonders deshalb, weiıl seıt einıgen
Jahren in talıen der Religionsunterricht Von der kırchlichen Autorität tenden-
Zz1e als ‚„‚pastorale Tätigkeit” bezeichnet wird.

uch auf die efahr hın, VON unseTeN deutschen Freunden mißverstanden
werden; denn sS1e enJa in ihrem Land die Entwicklung der Katechese

hın ZUT Religionspädagogık registriert werde ich den Religionsunterricht auf
dıe „Religionspädagogıik”” beziehen und die Katechese autf die ‚„„‚Glaubenspäd-
agogık' Miıt dieser Unterscheidung möchte ich einerseıts den Primat des
Objekts In der sSschulıschen Erziehung ervorheben (denn eligıon ist das
objektive Moment des Glaubens) andererseıts den Primat des Subjekts in der
kiırchlichen Erziehung (denn der Glaube ist das subjektive Moment der
Relıg10n).
0.6 Die Überschrift des Referats pricht VonNn der Begegnung des Christentums
mıt den anderen Relıgionen. Es ist ohl S die Rede VO' „„Chrıstentum ”
die verschiedenen Konfessionen der einzıgen cCNrıstlichen elıgıon betrifft Ich

Die Übersetzung wurde besorgt Von (9) N Herion, ürzburg.
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betrachte als Subjekt der ‚„Begegnung‘” das katholische Chrıstentum,
festzustellen, welche institutionellen und sozıalen Begegnungsmöglichkeiten
6S mıt den anderen cNrıstlichen Konfessionen und mıt den anderen Reliıgionen
g1bt

Selbstverständlich wırd das ema 1ImM ıtalıenıschen Umfifeld behandelt, mıiıt
1C. auf die Tendenzen, dıe talıen heute als bürgerliche und relıg1öse
Gesellschaft ausmachen.
0.8 Die ypothese, die ich bewahrheiten möchte ist dıe, die Begegnung
des katholischen Christentums mıt den anderen Religionen in der Schule sıch
1im spezifischen ahmen der inter  rellen Erziehung abspielt, 1n der ırch-
lıchen Gemeıinde ingegen siıch arste als ökumenischer und interrelig1öser
1  og

Eıne Gesellscha 1mM Plural polizentrisch und horizontal
Betrachten WITr zunächst einmal mıt einem flüchtigen und notwendigerweılse
panoramischen IC dıe italıenısche Gesellscha: Damiıt csollen einıge iıhrer
Entwicklungsperspektiven erfaßt werden.
E3 emäß einer weıt verbreiteten Überzeugung, die UrCc. zahlreiche For-
schungen gestutzt wird, teılt Italıen mıt den anderen westlichen Gesellschaften
einıge sozlale, ökonomische, polıtısche undreMerkmale uch talıen
ist se1ıt einıgen ahren einem beschleunigten Prozeß der Komplıfizierung
unterwortfen. Das bedeutet: Die italienısche Gesellschaft, die OWIEeSO dem
Pluralısmus zune1gt, strebt fortgeschrıtteneren ormen des Pluralısmus e-
SCH und tendiert einer weıteren sozlalen Fragmentierung (CensIı1s,
Wıe schon tudien erwiesen aben (Bocchi-Ceruti, 1994; Melucc1,
lassen sıch dıe Parameter der Komplexıtät einerse1its auf dıe Dıfferenzierung
der Subjekte mıt entsprechender Mobilıtät der sozlalen UOrdnung
zurückführen, andererseı1ts die Prozesse der Eingemeindung und der Heraus-
lösung mıt entsprechender Unsicherhe1i hinsıchtlich der Zugehörigkeıt. In den
etzten ahren hat sıch eine 1e einzelner [sozıaler] ubjekte geze1igt, die
tendenzıiell nach Autonomıie streben, als Inhaber Rechte und als Jräger
dıfferenzilerter Bedürfnisse auftreten.

em ist eiıne euec sozlale Geographie der „Orte: aufgetaucht; S1e ist
polizentrisch und nıcht mehr monozentrisch, eher horizontal als vertikal Die
Gesellscha strebt nıcht mehr danach, sıch einem zentralen Entwurf
orlıentieren gemäß einer vertikalen und pyramıdalen Verteilung, sondern S$1E
verteilt sıch in eine1eVon Entscheidungs-, Führungs- und Kulturzentren.
Der ‚„ Verlust der Miıtte“‘“* bringt den Untergang des Prinzıps der Einheit der
Gesellscha mıt sıch, einhergehend damıt, Interessen undcin Ränder
verlagert werden.
F uch die Schule hat eıne Verlagerung 1in der Geographie der ‚‚Orte*
mıtgemacht. In der auf eın einziıges Zentrum ausgerichteten Gesellschaft
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bıldete die Schule dıe bildungsmäßigese dieser Gesellscha: Der ‚„„Verlust
der Mıiıtte*“ hat auch den Verlust der Miıttefunktion der Schule mıt sıch
gebracht. Dieser Absturz wurde VON den sozlialen VeränderungenC=

Im iNDI1IC darauf ist die Legislatıve mıt iıhrer zentralıstiıschen
Ausrichtung rückständıg.
Die Tendenz bringt 6S mıiıt sıch, die Institution Schule in eın
breıiteres Bıldungssystem einzuordnen ist In der Überzeugung, daß das schu-
lısche Curriculum NUuTr einem we1g der menscnhliıchen Bıldung entspricht.
Die Anderungen gegenwärtigen schuliıschen odell talıens werden UrCc
den 1yp VON Gesellschaft gefordert. Wenn einer kulturell homogenen
Gesellschaft eın einförmıges Schulsystem entspricht, S! verlangt eıne ortge-
schrıttene pluralıstische Gesellscha: eine Schule „vielfältiger Optionen‘”
gemä der Landkarte der soz1lalen ubjekte der existierenden Autonomien
(Rıbolzi,

Der Komplizierungsprozeß hat auch die berührt Der Verlust
jener ‚Miıtte“‘, dıe Quelle für legıtıme Normen und legıtımes Verhalten
hat die Legitimationsinstanzen vervielfacht; 6S Sınd andere und alternatıve
Bezugspunkte entstanden.
Als olge davon lassen sich Bestätigung und Relativierung der Bedeutungssy-

feststellen (eim System ist gul WIe das andere, keines weist eine höhere
Wahrheıiıt auf) Konsequenz ist aber auch die Schwierigkeilt, das kulturell-wer:
emäßı1ıge Gemälde In den Sozlalısatiıonsprozessen übermiıtteln und
reproduzıieren.
135 Dıe Relativierung der Bedeutungssysteme vervollständigt den Prozeßß der
Säkularısıerung, der irreversıbel die italıenische Gesellschaft erfaßt hat Dies
äßt sıch nıcht sehr als theoretisches Modell verstehen, sondern vielmehr
als wirkliıchen Prozeß, der Von eviıdenten und verborgenen Faktoren geleıtet
ist In diesem Prozeß i1st die Geseillschaft einer Praxıs der ‚„Laızıtät“ elangt,
allerdings einerseIits mıt Rückfällen ın den Klerikalismus und andererseıts mit
olchen ın den Laiızısmus. uch für dıe Italıener bedeutet dıe Ankunft der
‚Sta ohne Oit sıch eine Welt installıert, in der die ‚‚Götter geflohen
sınd““ und in der eINZIE der Mensch verantwortlich ist für die Welt und das
en

In dieser revolutionierten Geographie ist es schwier1g, den atz
bestimmen, den die iıtalıenısche Gesellscha: der elıgıon zuwelst. Siıcher hat
der Komplexitätsprozeß die tradıtionelle ittelpu  srolle Fall gebracht,
besonders mıt IC auf die monokulturelle Gesellscha: Insofern auch dıie
elıgıon eın ‚, Wertesystem‘‘ ist, hat S1e die Relativierung des
Bedeutungsuniversums mıtgemacht.
Betrachtet INan außerdem die andauernde Identifikation VOIl eligıon und
Kırche, verfestigen sıch die normativen und doktrinalen Elemente, en
sich dıe \_’erhaltenselemente auseinanderbewegen. So gesehen bleibt dıe
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Religiosıität der Itahlener (subjektiv eine hohe, ihre Religion[szugehörigkeit]
aber (objektiv) verringert sıch.

iıne NeUETEC Untersuchung über dıe ‚„„Tendenzen der Religiosıität ın talıen  .6
arellı, bestätigt dieses Auseinanderklaffen Die große enrnel! der
Italıener bezeıiıchnet sıch auch weiıterhın als katholisch und gehö auch der
katholischen elıgıon 7Zwischen den Anweisungen der Kırche aber und
dem Verhalten der Bevölkerung eın ‚Dalt, der sıch besonders 1m Bereich
der individuellen und famılıären ze1igt.
Die Ebenen des UuSdrucks VON Glauben und VOonNn katholischer Identität zeigen
sich demnach In einer vielfältigen und differenzierten Weıse: außerdem ist die
„relig1öse Mob 1m Lauf des Lebens der einzelnen und der Gruppen
gewachsen.
Diese und andere Ergebnisse der Untersuchung erlauben unNns die Behauptung,

auch das Phänomen des Relıgiösen einer Diversifizierung und Neubestim-

MUNgs unterliegt, WI1e 6585 insgesamt mıt den komplexen Gesellschaften der Fall
1Sst

Der relig1öse Pluralismus der multı  Iturellen Gesellscha:
Seine soz1lalen und nstitutionellen edingungen

Pluralistische Gesellschaft, polizentrische, flexıble und tendenziell horizontale
Gesellscha Italıen ist bereıts eine multiethnısche, multirassische und insofern

eıne multi  urelle Gesellschaft
D Die Multikulturalıtät (mit diesem Begriff bezeichnen WITr das m,
auf einem Territorium, ıIn einer Gesellschaft, mehrere Kulturen präsent SIN
ist auch eın iıtalıenısches Phänomen, das UrCc. die wachsende Eınwanderung
beschleunıgt wird. talıen Uurc mındestens eın Jahrhundert INdUTC.
Auswanderungsland, ist eın Einwanderungslanı geworden. beträgt dıe
Zahl der Einwanderer mıt Aufenthaltserlaubnıis etwa eiıne Miıllıon (Garatto-
Olıviıero,

In der Geschichte hat 6S immer mehr oder wen1ger intensive W anderungs-
bewegungen gegeben. Insofern stellt dieses Phänomen nıchts Neues dar
Allerdings g1ibt 65 einıge NeUE Begleitumstände. er der Tatsache, daß diese
ewegungen beständıiger Ssind als In der Vergangenheit, sind S1e heute auch
dadurch charakterısıert, b sich nicht mehr Einzelne handelt, die aus

ihrer Heımat auswandern, 1n der Gesellscha: sich möglıchst chnell
integrieren und Erfolg suchen, aDel darauf edacht, die Spuren der Verschie-
denheıt beseitigen. Heute ingegen wollen sich die Einwanderer treffen;
S1e wollen in der Fremde eine Gemeinschaft bılden und eine eigene S-

Sıe streben danach, ihre Verschiede  ıt ehalten, nicht s1e
Ööschen
Ihre Anwesenheit ist nıcht INnd1v1due. sondern kollektiv und Von ihren eigenen
kulturellen Wurzeln bestimmt. Deshalb sprechen WITr VON verschiedenen
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Kulturen (nıcht VonNn individuellen Verhaltensweisen), die 1mM selben Land
präasent SINd.
JA In diesen Kulturen spielt auch die Glaubenszugehörigkeit eine olle, WIe
SIe siıch in verschledenen Relıgionen artikuliert. Ende 1952 gab 6S eiıne
Miılliıon Ausländer In talıen Davon die Christen die stärkste Tuppe
483 .000, das sınd 53,4 % IDDavon wiederum 31,6% Katholıken, 271 ‚ö %
Orthodoxe und Protestanten.* Es folgen die Muslime mit 304 .000, gleich
33,6% der Gesamtzahl Schließlic folgen dıe Angehörigen anderer Relig10-
NCIL, nämlıich uden, Buddhıisten, Hindus, Konfuzıaner und Taoisten mıit
insgesamt 118.318, gleich 13% der Gesamtzahl (Salvaranı-Stefani,
Carıtas dı Roma,
Diese Zahlen zeigen YABEE Genüge den multirelig1ösen arakter der iıtalenı-
cschen Gesellschaft, korrespondierend mıiıt ıhrem multi  rellen Profil
Interessant ware CS, herauszufinden, welches Bewußtsein die Itahener davon
aben, in einem nıcht UT multikulturellen, sondern auch multirelig1ösen Land

en Wır können jedenfalls den Bewußtseinsgra‘ auf institutioneller
ene aufdecken, ämlıch in der staatlıchen esetzgebung hinsıiıchtliıch der
relıg1ösen Bekenntnisse und darüber hinaus auch mıt16 aufdıe Auswirkung
dieser Gesetzgebung auf den Religionsunterricht.

Im etzten Jahrzehnt, seı1ıt der Revision des Konkordats zwıschen dem
eilıgen und der epublı talıen (13.02.1984) bis heute wurde auch
das orhaben der italıenischen Verfassung im Bereıich des Religiösen aktua-
isıert. Bekanntlıc sag! ZW al uUNsSseCIC Verfassung in Artikel I ‚„„der aal und
die katholische Kırche SInd, In ihrem jeweıiligen Bereich unabhängig und
sOouverän‘‘ und 1nre Beziıehungen sınd geregelt UrCc. die Lateranverträge‘‘

S1E fügt aber 1mM folgenden Artıikel sofort 1NZU ‚„Alle relig1ösen
Bekenntnisse sınd in ogleicher Weise frei VOT dem Gesetz““ und ;.Ihre Bezle-
hungen mıt dem aa sınd HÜr Gesetze auf der rundlage der Übereinstim-
MUNS mıiıt den betreffenden Repräsentanten‘‘ geregelt.
Die Revision des onkordats, die mıiıt Übereinkunft abgeschlossen wurde,
hat den Weg für dıe ktualısıerung des Iiikels geöffnet. Von 1986 bis 1993
hat der iıtalıenısche Staat Vereinbarungen mıt den wichtigsten in Italıen
vorhandenen relıg1ösen Bekenntnissen abgeschlossen.

2 S0 äßt sich uch dıe edeutung des ‚‚Kommunalen afes der ausländıschen und
staatenlosen Mitbürger‘‘ verstehen, der Mitte Juni des VETSANSCHCHN 'es In Turın gewählt
wurde, und Wäal Von den amtlıch dort wohnenden Ausländern Dieses rgan, vorgesehen
VOIN der Gemeindesatzung Turins, ist das erste dieser in talıen und hat die Aufgabe,
dem Ta ZUT Seıte stehen, We') dıe Polıitik für die Einwanderer geht

DiIe orthodoxe Kirche in talıen hat ine altehrwürdige, ber diskrete Prasenz. Offizielle
Statistiken gibt NIC| die Kırche ur‘ aber etfwa 100.000 Gläubige umfassen. Sıe
glıedert sich ın über Pfarreien mıt einer entsprechenden Nza Von Pfarrern und
Jurisdiktionsbezirke (Salvarani-Stefani,
Die Übereinkunft mıit den Waldenserkirchen datiert Von 1926 (sıe modifizıiert ineere
Übereinkunft VON modifizıert 1993 1989 gab die Vereinbarung mıt der
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Der SC dieser Vereinbarungen hat den italıenischen Staat auf den
Weg einer deutlıcheren Laizıtät gebracht, auch weil mıt der Konkordatsrev1ı-
S10N rechtlich die konfessionelle Natur des italıenıischen Staates gefallen ist (de
facto WAarTr S1e schon SCTAUMIC eıt gEe‘  en Sıe War gebunden dıe
Behauptung (enthalten 1Im albertinischen Statut und wiedervorgelegt In den
Lateranverträgen), die katholische elıgıon se1 die einzige Staatsrelıg1i0n.
Insgesamt bleibt jedoch der Verfassungskomplex des iırchlichen uUuNausSgcC2Z0O-
IcnhnN und unvollständıg (Cardıa,
uberdem ze1igt sıch das System der Beziehungen zwıschen den relıgıösen
Bekenntnissen und dem Staat auf ZWel verschiedenen Ebenen konstrulert,
nämlıch auf derjenigen der Katholischen Kırche mıt dem ‚„‚starken‘“” Instrument
des Konkordats und derjenıgen der anderen Konfessionen, auf der ene der
Vereinbarungen. SO gesehen, handelt 6S sıch bei der Beziehung zwıschen
Katholizısmus und den anderen Konfessionen und Relıgionen eiıne PIODOTI-
tionale Gleıichheıit, nämlıch diejenige der enrher den Minderheiten.
Ich möchte außerdem zeigen, die 1e der Vereinbarungen nach
demselben Muster und denselben Bereichen abgefaßt) nicht dıe re
Verbreiterung des relıg1ösen Diskurses geförde hat Im Gegentell, hinsıcht-
ıch der Schule (wıe ich 1ImM folgenden noch zeigen werde) hat dieser Zustand
dazu geführt, daß der relıg1öse Diskurs in das des Konfessionellen
abgedrängt wurde.
Es wurde auch eutlic dıe Perjiode der Vereinbarungen, eröffnet mıiıt
AA scharfen Polemiken, besonders der verwıickelten rage des
Religionsunterrichts, allmählich verbplal ist bıs hın ZUT polıtıschen edeu-
tungslosigkeit und bis hın ZUT kollektiven Amnestıie. Der Prozeß der Verfas-
sungsreform In kirchlichen Dıngen ist aber unvollendet geblieben (Cardıa,

Schließlic ist daran erinnern, daß in den letzten ahren In der relıg1ösen
Geographie der ıtalıeniıschen Gesellscha: relıg1öse Grupplerungen auf
den Plan sınd mıt sozlaler Relevanz und ohne rundlage In der
natıonalen Geschichte deren Beziehungen mıt dem Staat (noch) nıcht Uurc
Vereinbarugen geregelt Sind. Unter diesen sınd besonders dıe Zeugen ehovas
und die Muslıme beachten.

Die Präsenz der Muslıme in Italıen, VOI Ende der siebziger re
unbedeutend, ist eines der auffällıgsten Ergebnisse der CUu Wanderungsbe-
WCEUNg In dieser Präsenz überwiıegen vier nationale Komponenten: die
marokkanısche, die tunesische, die senegalesische und dıe ägyptische (Schmidt
dı Friedberg,

italıenischen Union der Sıebentagsadventisten und die Vereinbarung mıiıt den Assemblee
di DIi0 in Italıa 1989 wurde die Übereinkunft mıiıt der Vereinigung der jüdischen meınden
abgeschlossen und 1993 schlıeßlich mıt der N1ıo0N der Baptısten und mıiıt der evangelısch-
lutherischen Kırche
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Die Muslıme aDen sıch in vielfältigen kulturellen und relıg1ıösen Vereinigun-
SCH zusammengetan. Unter diesen aben Zwel eın bedeutenderes Nıveau; s1e
pıelen auch natıonal eine das Centro slamıco Trale d’Italıa (CICH
In Rom und das Centro IIsamıco dı 1lano0 Lombardıa (CIML)
Zwischen dem ıtalıenıschen Staat und dem siam g1bt c keine Vereinbarung
(Schrıtte Sind 1n dıe Wege geleıitet). Das römische Zentrum hat die juridische
‚‚Anerkennung “ 9/4 erlangt also ange VOI der Periode der Vereinbarungen
1m Gefolge des Konkordats); 6S repräsentiert offizıell den siam Dieses
Zentrum hat, ach Polemiken und beachtlichen technıschen und polıtıschen
Schwierigkeiten, eıne große Moschee errichten können (die größte in Europa),
dıe offiızıell A Junı dieses Jahres Anwesenheıt des Präsıdenten der
Italıenıschen epublık, des Bürgermeıisters VonNn Rom und eiıner vatıkanıschen
Bischofsdelegation eingeweıht wurde. Von einıgen traditionalistischen katho-
ıschen Kreisen Centro culturale epanto wurde Ss1e als eine ‚„„‚Bedrohung des
Christentums und der westlichen lt“ bezeıichnet, VO katholischen Rat der
Lega ord als ‚„‚Bauwerk der Ignoranz‘”. In irklıchker stimmt die Moschee
mıiıt Rom darın übereın, WIEe VO Diırektor des islamıschen Zentrums formu-
lıert, ‚‚der relıg1öse Weg, begonnen mıt .  _& Peter und der Synagoge,
vervollständigt wırd und 6S immer mehr Hauptstadt des Dıalogs
zwıschen den verschıedenen Relıgionen und Kulturen wird in der uche ach
dem Frieden‘“

Hinsichtlich der anderen auf italıenıschen en präsenten Religionen
beschränke ich mich auf Hınweise Buddhiısmus ema. der einzigen
verfügbaren wissenschaftliıchen 1e, erstellt 1993 VO römischen stituto
dı Rıicerche economiıche socIlalı sollen dıe praktizıerenden Buddhıisten

mehr als se1n, davon Eınwanderer, VOI em aus

asıatıschen Staaten (Salvaranı, 1995; Comollı,
Um die bunte buddhıistische Welt Italıens in eınen einheıtliıchen Organısmus
zusammenzuführen, entstand 985 dıe Buddhistische Union talıens
die offiziell VO Staat 1991 anerkannt wurde. Seı1it einigen ahren hat die Unıion
das Verfahren für eıne Vereinbarung mıt dem Staat in dıe Wege geleitet.

tellen die Beziehungen zwischen Katholiken und Buddhıisten keine Idylle
dar Eın jJüngst in der ‚„„Cıvılta Cattolica®‘ erschiıenener Artıkel hat den og
zwıischen Katholizısmus und Buddhismus zusätzlich abgekühlt und einige
Stellungnahmen selıtens der UBI provozilert.

Be1l dieser Gelegenheıit hat der Apostolische Nuntius in Italıen ehauptet, die inweıhung
se1 eın Zeichen des Dıalogs und der Toleranz ‚„ Jetzt jedoch“‘, fügte hinzu, ‚„erwarten
WITr uch konkrete Zeichen VON Ihnen‘‘ Auf diese Wechselseitigkeıit hat auch der 'aps in
der Generalaudienz desselben ages Bezug gEeNOMUINCH mıiıt dem unscC! iın den muslim!1-
schen Ländern SO uch den Christen erlaubt se1n, 1n Ööffentlichen Kultstätten ihren
Glauben auszuüben.

* } buddismo In Italıa lautet der 1te. des Artıkels aus der eder des esulten Giluseppe
De Rosa (La Civılta Cattolica, 1994 , I,E293-301).
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Der Religionsunterricht bzw der Unterricht der Relıgionen
in der interkulturellen ScChHhulıiıschen Erzıehung

Ich habe schon dargelegt, die italıenısche Gesetzgebung hauptsächlich
einer zentralistischen Konzeption Von Schule verhaftet ist und deshalb dem
sozlıalen ande!l nachhinkt Man muß aber präzisierend hinzufügen, daß die
Schule selbst mıt einer selbstschöpferischen Kraft daran ist, sıch VOIN

innen her umzuwandeln, indem S1e tatsächlıc ihre trukturen und ihre
Aktıvıtäten reformiert. Deshalb ist die Schule, obwohl in ormaler und
gesetzgeberischer Hınsıcht ng1 und vertikal orlentiert, In Wirklichke1 genu-
gend flexibel für die Lebendigkeit der internen TOZESSE
Die zentrale Schulbehörde selbst, das Minısterium für die OTiIentlıche Bıldung,
hat mehr über den admıinistrativen Weg als über die Gesetzgebung Innovatıo-
1nen durchgeführt So erklärt sich die Sensı1bilıtät des Ministeriums für die
interkultruelle Erzıehung, mıiıt der 65 sich iın einer el VOIN Rundschreiben
seit dem Ende der S0er Jahre befaßt
31 Aus dem breiten Materı1al, das VO Mınısterium über die interkulturelle
ematı erfaßt wurde, greife ich dreı Dokumente unterschiedlicher Natur
heraus: (1) das ministerielle Schreiben VO 26.07 1990, Nr 205, überschrie-
ben „DIe Pflichtschule und die ausländıschen chüler Dıie interkulturelle
Erziıehung" ; (2) dıie en des ‚„‚seminar1o0 nazıonale dı stud10 aggıornamen-
to  .6 durchgeführt 1n Punta Ala Anfang Dezember 1991 mıt dem ema
‚„„‚Wanderungsbewegung und multikulturelle Gesellscha: die der Schu-
le  .. (3) den T1a| (pronuncla des natıonalen Rates der Ööffentlichen Bıldung
VO prl 1992 Aus der Lektüre dieser Dokumente stelle ich ın freier Weise

einıge Linien des ministeriellen rojekts einer ınter  Iturellen Erzıehung
heraus.

Vor em muß hervorgehoben werden, daß die Stellungnahmen des
Ministeriums auch WEeNNn S1e Urc. die Präsenz eingewanderter chüler
hervorgerufen wurden siıch alle Klassen riıchten, auch jene, in denen
6S keine ausländıschen chüler gibt Dennoch ist dıe interkulturelle Erzıehung
keine LÖösung AQUS$S rein didaktıschen Zielsetzungen heraus, nämlıch die
internen schulıschen Beziehungen optimleren, S1e ist vielmehr konziıpiert
als pädagogische Antwort auf die multikulturelle Gesellscha: Unabhängıig
davon, ob chüler remder Kulturen in den Klassen physısc. präsent sınd,
kann sıch eine Erziehung, die auf der Ööhe der TODIeEemMe einer komplexen
und mobilen Gesellschaft se1In wıll WIE 65 die uUNsecIC ist LIUT In einer
multi  rellen Perspektive entwickeln.

Die Präsenz ausländıscher Schüler in der iıtalıenıschen Schule ist NIC| bedeutend Gemäß
den aten des (Istituto Nazionale dı Statistica) aus denen übersteigt
die kaum 28 .000 eıten, Was einem prozentualen Anteil VOoON 3% der gesamte:
schulischen Populatıon entspricht; aufgeteilt: Kıindergarten 3,6%, Grundschulen 4,4%,
miıttlere Schulen 2,4%, höhere Schulen 1,6%
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uberdem ist herauszustellen, daß die interkulturelle Erziıehung eın

Ist; Oder daß S1e 1im Umifeld NUuTr eines schulıschen Faches oder einer
spezlalısıerten Lehrkraft esehen werden darf. Sıe ist eine Dimension der

schulıschen Erziehung, alle Fächer betreffend und dıe Unterstützung
er Lehrkräfte voraussetzend.
3 3 Wenn die inter  urelle Erziehung sıch mıt der Beziehung zwıschen den
verschliedenen Kulturen beschäftigt, welches Beziehungsmodell chlägt sS1e
dann VOor?
Zurückzuweisen als UNaNSCMECSSCH und diskriminıerend sınd die Modelle der
Separatıon (ein Modell, das schwache Kulturen den Rand drängt) und das
odell der Assımıilation (das dıe Miınderheıitenkulturen dazu drängt, sıch
aufzulösen und sıch mıt den MajJjorıitätskulturen identifiziıeren).
Trügerisch und Quelle VON Konflikten ist auch das Modell der Integration (dem
diıe Vorstellung des Schmelztigels oder der Amalgamierung entspricht); dieses
Modell ne1igt dazu, dıe erschiedenheıit der Kulturen ıIn eıne homogene Einheıt

vermiıischen.
Verglichen mıt diesem odell der kulturellen Synthese scheıint e , das odell
des konstruktiven Zusammenlebens se1 fähıger ZU Austausch und 6S respek-
tiere die Dıfferenzen Dieses Modell tendiert einer dynamıschen Beziehung
zwıschen Identität und ıfferenz, zwıischen Gleichheit und erschiedenheıt,
Autonomıie und Interdependenz. Es ne1gt dazu, die kulturellen Verschieden-
heıten bewahren als positiıve und potentielle Ressource für das Wachsen
des persönlichen und sozlalen Austauschs.
endet INan dieses odell sıch dıe interkulturelle Erziehung ZU  3

Ziel, dazu beizutragen, die verschiedenen Indiıviduen und Kulturen
der Perspektive einer solidarıschen Gesellscha: zusammenleben können
Im Bereich der Schule bıldet sıch die nter  urell: Erziehung auS, S1Ee
zwischen den verschıedenen Kulturen, deren Träger dıe Schüler sınd, vermıit-
telt Diese Vermittlung ist nıcht als Einebnung der verschıiedenen kulturellen
Beıträge verstehen, sondern als elebung einer konstruktiven Begegnung
zwıischen den kulturellen Verschiedenheiten.

Miıt diesem Modell ist auch dıe hierarchıische 1C Von Kulturen überwun-
den em 6c58S dıe Ursprünglichkeit und Eigenständigkeıit eıner jeden
betont, erbringt CN auch die V oraussetzungen, die TeENzeEN der Kulturen

erkennen: Die Kultur eines jeden Volkes ist „„e1ine‘“ der möglıchen Lebens-
formen und der Beziehungen ZUuT Welt
Von dieser Setzung Aaus ist die interkulturelle Erzıehung eingeladen, jeder
Kultur ıhren eigenen Wert beizumessen und nıcht der Versuchung erliegen,
dıe Werteordnung der westlichen Welt 1mM 1NDIlIC. auf Normen und Verhalten
als beispielha anzusehen. Dies führt einer Relativierung der Kulturen oder

einem ‚„‚kulturellen Relativismus‘‘. Dies besagt, daß die Kulturen eine Je
spezıfische, historisch edingte und bestimmte Antwort auf das Geflecht VoNn

vorhandenen Bedürfnissen in eiıner Gesellscha sınd und esS bedeutet, daß dıe
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wichtigen Werte des Lebens weder 1ın einer einzıgen noch ın den anderen
Kulturen alle erfaß Sınd S1e Sınd weder in einer einzıgen Epoche finden
och UT in der Vergangenheit. Versteht dıe Kulturen als Lebensformen
und als Bedeutungswelten, offenbaren S1E die Unvollkommenheıt mensch-
liıchen Bemühens und die nruhe, die dem entspricht.
35 Das schulısche Profil der interkulturellen Erziehung, WIEe CS hier in seinen
Grundzügen wiedergegeben wird,8 bietet uns auch einıge begriffliche Katego-
rıen, mıiıt deren das dienstliche orgehen in der Schule zusammengestellt
werden kann Die Dokumente en hervor, 1mM Rahmen des Profıils dıe
einzelnen Fächer IICUu edacht werden müssen; sS1e egen auch entsprechende
Hınweise VO  $

Für den Religionsunterricht g1bt s keine spezliellen Hınweise. Eın
ausdrücklicher ezug findet sich 1Im ‚„Bericht der Arbeıtsgruppe über die
Eingliıederung der ausländiıschen chüler in die Pflichtsc.  .. des natıonalen
Seminars VOIN Punta Ala, Der Bericht unterstützt die Meınung, eiNne
interkulturelle relıg1öse Erziehung se1l 1Ur möglıch auf der rundlage der
Religionsfreiheit, verstanden sowohl als Gewissensftfreiheıit als auch als Te1-
heıt kultischer usübung gemäß den und 19 unNnseIer Verfassung. Der
Bericht behauptet auch, der Religionsunterricht widerspreche nıcht dem
Prinzıp der relıg1ıösen Freıiheıit, da O Ja auch den Minderheitskonfessionen
zugebilligt werde und nıcht oblıgatorisch se1

Tatsächlic ist In talıen der einzıge In den chulen etablıerte Religions-
unterricht der katholische auf der rundlage der Konkordartsrevis1ion, die
den Religionsunterricht als fakultatıv eingerichtet hat Keıne der anderen
Konfessionen hat ın den Vereinbarungen miıt dem italienischen Staat danach
verlangt, eiınen eigenen systematıischen Unterricht den Ööffentliıchen chulen
einzurichten.
Diese Wahl hat sıch, nıcht 1L1UT aufgrund streitbarer Außerungen in der
katholischen Kırche, Aaus der Identifikatiıon vVvon elıgıon und Glaube, VOIl

relig1öser Unterweisung und relıg1öser Praxıs herausgebildet. Voner rüh:
auch das gewI1sse Abseitsstehen der Schule und die spezifische Kompetenz der
Famıiılıe und der Kırchen 1Im Bereich der relıg1ösen Erziehung Von Kindern
und Jugendlichen. Um außerdem den CcChulern dıe Gewissensfreiheit und das
( garantıeren, sıch nıcht rel1g1Ös unterrichten lassen müssen,
verlangen die Vereinbarungen Von der schulıschen OÖrdnung, keine

Ich habe nicht dıe inzwischen breıte Literatur über nterkulturelle Erziehung einbezogen,
denn meıne Absıcht Wäar C dıe „offizielle“‘ Orientierung der zentralen Schulbehörden
ache darzulegen und das schulische Normengebäude ZUu skizzieren und innernhna dessen
den Religionsunterricht plazıeren. Ich gebe ber dreı einschlägige Veröffentliıchungen

Rizzı, Educazione SOC1letä interculturale, Scuola, Brescıla, 1992; Aa V
scuola ne. SOC1etä multiculturale Lineamenti dı pedagogıa interculturale, Scuola,
Brescla, 1994; Macchuetti Tannı (a uUuTa d1), Interculturalitäa. Un itinerarı0
poss1ibıle. Toscana, 1993
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ormen relig1öser Unterweisung in den Lehrplänen anderer Fächer geben
darf.
Diese Haltung, dıe Von den verschliedenen Minoritätskonfessionen eteilt wird
und dıie besagt, daß die Schule keıine Kompetenz hat, iın relig1öser Erziehung
aktıv werden, hat auch keine andere relıg1öse Unterweısung [außer dem
0.8 katholischen Relıgionsunterricht] zugelassen, und S1e hat jeden möglichen
Spielraum für einen Schulıschen relıg1ösen Dıalog Insofern ist heute

auch angesichts der polıtıschen und pädagogischen Gegebenheıten hinsıcht-
iıch der SOg ‚„‚kulturellen Aktıvıtät für dıe, die keinen eDrauc machen |von
der relız1ösen Unterweıisung]|** der einzıge für den relıg1ösen Diskurs
Urc den VO OnkKorda!| eingerıichteten katholischen Religionsunterricht
egeben.

Es ist hier nıcht der das vielfältige Geflecht VON Gründen referleren,
das dieser Sıtuation geführt hat; aruDer wurde anderer Stelle berichtet.
Hıer, das Ungenügen der Konkordatslösung und entsprechend die
Möglıichkeıit eiıner SCAHUullIıschen relıg1ösen Erziehung bekräftigt wırd, zeige ich
auch daß eiıne nter  Iturelle relıg1öse Erziıehung unmöglıc ist olglıc!
ist B auf der rundlage der aktuellen Schulgesetzgebung eine Begegnung
zwıischen dem Christentum und den anderen Religionen 1im Schulhaus nıcht
möglıch Dem relıg1ösen Pluralismus der italıenischen Gesellscha entspricht
noch nıcht eine pluralıstische relıg1öse Erzıehung.

Ks bleıibt noch dıie Möglichkeıit prüfen, ob der katholische Religi0ns-
unterricht sıch Profil der Sschulıschen inter'!  rellen Erzıehung ausrıiıchten
soll und ob CT sıch dann als „Ort“ interrel1ig1öser Begegenung entwiıckelt.

Diesbezügliche nützlıche Hinwelse finden sıch in den Lehrplänen. In den
‚„„‚Neuen Rıchtlinien““ für die erzieherische Tätıigkeıit in den staatlıchen Kınder-
gäarten (vom 03 ist der Religionsunterricht in den Bereıch der Erziıehung
ZUuU Zusammenleben eingegliıedert. el wiıird In den /ielsetzungen der
Respekt VOT der Verschiedenheıt, dıe ähıgkeıt einander verstehen und
zusammenzuarbeıten und die Fähigkeıt ZU Dıalog vorgelegt. In der Dynamık
der Beziıehung zwıschen dem ‚„ delbst und dem Anderen‘‘® schlagen die ıcht-
Iınıen besonders VOS:; dıe Erziıehung NT: Multikulturalıität entwickeln, dıe
das Kınd ZU Bewußtseıin, ZUT Anerkennung und Wertschätzung der vorhan-
denen Unterschiede ın der Schule und In der gesellschaftlıchen Wirklichkeir
ren soll Zu diesem WeC wırd CS als ‚„„nützlich für den Unterrichtenden‘‘
erachtet, siıch mıt den iıchen Elementen befassen, die dıe Bedürfnisse
eines jeden Menschen verbinden und die unterschiedlichen FElemente der
verschıliedenen kulturellen Antworten miteinander vergleichen.
In eiıner olchen Erziıehung spielt die Entwicklung einer „richtigen FEinstel-
lun  6 eine 1mM 1INDI1IC auf die Religiosıität, auf die Relıgionen und
auf die Entscheidung der Nichtglaubenden. Diese Haltung sollte gegenseltig
se1n und s$1e sollte USCTUuC der FEinheıt des Menschengeschlechtes se1in „n
eiıner eıt der wachsenden Anstöße ZU multi  rellen und auch multiıkon-
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fessionellen Austausch‘‘. Der Erziehende wird die Inhalte einer olchen
Erziehung in den vielfältigen Manıiıftfestationen und in den symbolisch-kultu-
reilen Strukturen der Religiosität und der Relıgiıonen finden

11 Aus den anderen Lehrplänen der katholischen Relıgionslehre ogreıife ich
UTr einen Bezug heraus, der im Lehrplan für die Höheren chulen enthalten
ist (vom 5.07.8/7)
Unter den verschiedenen Zielsetzungen wird auch angegeben, den jungen
Menschen dieser Cchulart omente und spezıielle ıttel in die and geben,
damıt SIE die historisch-kulturelle Realıtät erfassen können, ın der S1E en
Was die Lehrgegenstände angeht, behauptet der Lehrplan, dıe Schüler könnten
UuUrc den TWEeT! einer „objektiven und systematischen kKenntnis‘‘ der
wesentlichen Inhailte des Katholizısmus ZUT ähıgkeıt der Begegnung zwıischen
dem Katholizısmus, den anderen christlichen Konfessionen, den anderen
Religionen und den verschıiedenen Sinnsystemen heranreıfen, dıe verschie-
denen Posıtionen begreifen und respektieren, die die Menschen In
ethischer und relıg1öser Hınıcht einnehmen.
3 .12 Die ehrpläne sehen also Eklemente der Begegnung zwiıischen dem
Katholiızısmus, den anderen chrıstliıchen Konfessionen und den anderen Reli1-
gjonen VO  S Es e1 allerdings schwer welche Auswirkung
diese Hınweise 1ın der didaktischen Praxıis en Sıcher kann INan nicht VON

inter  Iturellem Unterricht reden, WE die katholische elıgıon Unterrichts-
gegenstand ist Dıe Unterrichtskonzeption WIE Sie sıch In den Lehrplänen
zeigt ist voll und SanzZ konzentriert auf dıe sachliıche und systematische
Kenntnis des Katholiızısmus.

13 Wenigstens ZWel Bedingungen verlangen m.E > daß dieser Unterricht ein
Profil der inter.  Iturellen Erziehung annımmt. Diıe betrifft den Begriff
VOomn elıgıon allgemeın und denjenıgen der katholischen elıgıon als
Ich ne1lge dazu daß ıIn der Schule 6S gerade die Tre Dımension
der elıgıon ist als bedeutender Bestandte1 der Identität eines Volkes die
eiıne objektive und systematıische Kenntnis der Lehren und Fakten rlaubt Als
System Von Fakten, VOoN Werten und als innwelt begriffen, interessiert der
katholische Glaube die Schule als eine Tre Antwort auf die wesentlichen
Bedürfnisse und Lebenserwartungen des Menschen. Obwohl hoch bedeutsam,
ist S1e für die Schule „eme‘‘ re Antwort, aber weder dıe „einzige‘‘,
noch dıe „ausschlıeßliche‘‘. Gerade die Konkordatsrevision verankert den
(Relıgions-) Unterric AUusSs kulturellen und historischen otiven, nicht aus
Gründen der inneren Wahrheit
Als eine derartige Einriıchtung kann der Unterricht der katholischen elıgıon
In dıe Dynamık der Relatıvierung der Kulturen eintreten. el verme1ıdet i
CS, dıe kulturellen Ausdrucksweisen Ider katholischen Religion] bsolut

und andererseıits das Öchste Transzendente relativieren.
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14 DIie andere Bedingung esteht darın, dieser Unterricht durchgeführt
wird, indem GT dıe Methode vergleichender Phänomenologie bevorzugt. Die
Anwendung dieser Methode rlaubt C5S, dıe relig1ösen en miıteinander in
Bezıehung setzen, Identität und ıfferenz, Gleichheit und Verschieden-
heıt herauszuschälen. Wenn dıe schulıische interkulturelle Erziehung iUuUs der
Begegnung der Kulturen resultiert, betrachtet dem Gesichtspunkt iıhrer
jeweıllıgen Originalıtät und ıhrer gemeinsamen Übereinstimmung, ist die
Methode des Vergleichs das gee1gnetste Instrument, Analogien und
Verschiedenheiten herauszustellen.
Die phänomenologische Analyse geht VOI, SIE das Spezıfische (die
pecies 1im Innern des Generellen Genus) ze1gt. emäß diesem orgehen
resultiert dıe Identität der katholischen elıg10n, ihre spezifische Unterschie-
denheıt, AQUusSs dem (Genus des Relıgiösen und dem Genus des Kulturellen (der
Katholizısmus ist „eIne‘: elıgion; die elıgıon ist „eine‘““ Kultur).

15 Zum Schluß dieseseseın Vorschlag. Nachdem festgestellt wurde,
daß In der italıenıschen Schule 00 Unterricht inter.  reller, interreli-
g1ÖSer Ausrıichtung nıcht existiert, ich 6S für notwendıg und vielleicht
auch für möglıch, eınen olchen Unterricht aktıvleren. Daß CT notwendig
ist, zeigen dıe bısherigen Ausführungen. Cr möglıch ist nach meıner
1C der inge zeigt die Konkordatsvereinbarung.
3 .16 Bereits In der Vergangenheit aDben einıge VonNn uns (Pajer, azzaglıa,
Ccoppola. } dıie mıt der Zeitschrift „Religione C Scuola®“ verbunden sind, 6c5

als pädagogische Notwendigkeıt herausgestellt, die SS ‚„Alternatiıvstunde‘‘
für diejenigen, dıe nıcht Religionsunterricht teilnehmen, für Unterricht in
elıgıon bereıitzustellen. Dieser Vorschlag In mehrfachen Lösungen 8C-
legt (vgl ‚„Relıgıione Scuola®‘, XIV, 8) und einıgen Gesichtspunkten
zurückzuführen auf die ypothese der ‚„Doppelgleisigkeıit‘‘ gewınnt jetzt

dem Gesichtspunkt der inter  rellen Erziehung eine große Dringlich-
keıt; dıe Verwirklichung ist aber unwahrscheinlic|
Die Konkordatsrevısıon scheint 1mM (WO die ıtalıenısche epublı den
Wert der relıg1ösen Kultur anerkennt) auch eınen anderen Relıgionsunterricht
neben dem katholischen Religionsunterricht autorisieren. Dieser andere
Unterricht, VON schulıscher Seıte AUS aktıviert, könnte interrelı1g1ösen arak-
ter aben Er würde auf die 1CUC Geographie der ıtalıenıschen Gesellscha
und auf dıe multiku  relle Berufung der Schule LWOrfen

OChristlıche Verkündigung und interrel1g1öser Dialog:
eın „Weg“ für dıe Katechese

Seıt eginn der sıebziger Jahr hat die ıtalıenısche katholische Kırche iıhre
Aufmerksamkei auf das Eınwanderungsproblem gerichtet. In den vielen ıIn
diesem Zeitraum erstellten pastoralen Dokumenten aben die ıtahenıschen
1SCHOTEe ZUT Genüge iıhr Bewußtsein für die Spannungen und aufgetretenen
ONIlıkte 1mM soz1lalen Netz gezeigt, Wäas Ja verursacht ist UrCc. den Prozelß
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der Komplizierung, der eiıner exirem mobilen Gesellscha geC hat,
ausgespannt zwıschen Eıinheıt und Fragmentierung. In diesem veränderten
Szenarı10 besteht das Projekt der katholischen Kırche — angelegt aufdie gesamte
Gemeinscha: und auf den einzelnen darın, Menschen verschiedener ultu-
ICcH „„VOoNl‚ Kontflıkt ZUT Solidarıtät‘‘ führen (Kommıissıon ‚„‚Gerechtigkeıit
und Frieden‘‘ der iıtaliıenıschen Bischofskonferenz ICEI],
4.1 Fın umfangreiches Dokument VO Oktober 1993 legt dıe en
pastoralen Richtlinien der TC für die Einwanderung fest (Kommissıon der
Bischofskonferenz für die Einwanderung,
Aus diesem Dokument möchte ich In Kürze ein1ıge für ema wichtige
Passagen vorlegen. Vor em geht 6S das ‚‚Engagement des Bewußtseins‘‘.
Um angesichts der alltäglichen Konfrontation mıiıt dem Problem der Eınwan-
derer vermeıden, die emotionalen Reaktionen, die Vorurteile und
voreiligen Urteile überwıiegen, muß INall umfassend und gründlıc das Phä-

der Wanderungsbewegung kennen. Zu diesem WeC befürworten die
1SCHOTIe die Einrichtung eıner ‚„‚Beobachtungsstelle für die Wanderungsbewe-
gungen‘‘ auf natiıonaler ene und nach öglichke1 auch auf okaler ene
Dieses Bewußtseinsmoment zielt darauf ab, sich mıt ertrauen und Klugheıt
der Verschiedenheit der kultureilen Bemühungen nähern 1m Bewußtseın,

der Kontakt mıt anderen Kulturen aqußer einer gegenseltigen Bereicherung
auch dıe Rısıken einer Disorijentierung be1i oft unvorbereıteten Bürgern und
Gläubigen mıt sich bringen Kann, SOWIeEe die Haltung eines ıllıgen, efährlı-
chen moralıschen und relıg1ösen Synkretismus oder auch dıe Haltung, alles,
Was Von anderen Kulturen und Religi1onenerITu. als schädlıch für die eigene
Identität anzusehen.
Das Dokument ordert die Gläubigen eınem vertrauensvollen und lauteren
Dıalog mıt den ängern der verschiedenen relıg1ösen Tradıtionen auf.

Die 1scholie versichern, daß die Methode des Dıalogs nıcht1V ist
und auch keine rein strategische Funktion hat, sondern ın der 0gl der
Heilsgeschichte selbst begründet ist und in der und Weise der Kommunt-
katıon (ottes mıit den Menschen en Zeıten. Deshalb SInd die Katholıken
aufgerufen, einen Stil des Dıalogs pflegen und el der Dynamık der
‚„„‚konzentrischen Kreise“‘ folgen, die schon Paul VI aufgezeigt hat Diese
dialogische Haltung betrifft nıcht 191088 dıe einzelnen Christen In ıhren indiv1ı-
duellen Begegnungen mıt den ‚„„anderen‘‘, S1e muß aC der
Gemeinschaft se1n und die und Weise betreffen, WIEe die Verkündigung
und dıe Katechese konzipiert wiırd. ‚„„Das gegenwärtige sozl1iale undTe
Umifeld der Wanderungsbewegungen‘‘, schreiben die ischöfe, ‚„verlangt, daß
dıe Verkündigung des Evangelıums in der ordentlichen Verkündigung selbst
und in der Katechese ihren 1Cc richte auf dıe menschlichen und christliıchen
Werte des espekts VOT dem Verschiedenen, der ndersartigkeit und Nähe,
der Gleichheit er Personen, und sich beschäftige mıt der edeutung des
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Uniıvyversaliısmus und der Katholizıität, des ökumeniıschen und interrelig1ösen
Dıalog  66 (Nr
Das Dokument w1idmet eın Kapıtel der relıg1ösen Zugehörigkeit der Eiınwan-
derer und g1bt Hınwelse für den Dıalog mıt den anderen chrıistlıchen Konfes-
sıonen, mıt dem siam und der Welt der ‚„„51eben‘“‘.
4 23 Aus der Lektüre dieses und anderer Dokumente gewınnt INan den
INAdruC der ökumenische und interrel1ig1öse Dıalog re obwohl stark
gewünscht mehr ZUT der soz1lalen Präsenz der katholischen Kırche
zurück (zumindest seıt der Zusammenkunft Von Loreto als In einen
Horıizont lehrhaften edenkens und pastoraler Neubesinnung. Ich 111 damıt
9 daß das Zıel, auf welches das offensichtliche Empfinden der Kırche
hinauszulaufen scheımnt, eher darın besteht, INn den Gläubigen und in der
Gemennschaft eıne Kultur der Gastfreundlichkeit und der Solıdaritä: angesıichts

vieler Eınwanderer erreichen, als ein rei1g1ÖöÖses Subjekt mıt ‚katholische
Identität‘‘ stiften, das imstande ist, den Dialog als das eigentliche odell
der chrıistliıchen Verkündigung darzustellen.
Im übrıgen hat auft pastoralem Feld die Beziıehung zwıischen Verkündigung
und Dıalog weni1g kontextuelle CaC  ng gefunden WwWI1Ie auf e010-
ischem Feld das ema des „einzigen und unıversalen‘‘ eıls, egeben VON

Chrıistus in der historischen Vermittlung UrCc die Kırche (was Ja Kernthemen
sınd für dıe Erarbeitung einer ‚Lehre‘““ des Öökumenischen und interrelig1ösen
1alogs).

uch der Erwachsenenkatechismus (:a verıta VI fara lıber1‘‘ ‚„Dıie
anrneır wırd euch frei machen‘‘), der VONn der Bıschofskonferenz im VETISAN-

Frühjahr herausgegeben wurde, wıdmet dem interrelig1ösen Dıalog
einıge Seıten, und ZWal nnerha: des apıtels über die Sendung der Kırche
Hıer wIird In wenigen Linien präzisıiert, daß sıch die Verkündigung in einem
1ma des Dıalogs etnfalten muß, und daß Verkündigung und Dıalog ZWEe]
unterschiedene und Komplementäre Aspekte der evangelısatorıschen Sendung
der Kırche SINd.
Die Behandlung des interrelig1ösen Dıalogs beschränkt sıch darauf, einıge
Informationen 1efern über ‚außerbiblische Weltreligionen‘‘. ESs sınd NUr
sıeben Von 601 Seıiten des Bandes Dies ist wen12 als Antwort auf den
relig1ösen Pluralısmus unNnseIrIer Gesellschaft
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prian Rogowskı
Die Wiıedereinführung der Katechese in die polnısche
Schule im sozlal-politischen Kontext

Vorbemerkung
Gleich Anfang dieses Aufsatzes soll unterstrichen werden, dıe kate-
chetische Unterweıisung ın den polnischen chulen VO 15 Julh 1961 bıs

September 1990 verboten WalTr
ährend dieser eıt hat die polnısche Kırche das TiCUE Modell der Katecht-
sierung ausgearbeıtet. Dieses Modell Wäalr als Gemeindekatechese bekannt und
hat als solche In den schwierigen Zeıiten kommunistischer errscha:
Se1INEe Aufgabe gul erfüllt Diıie polnısche Kırche konnte sıch in diesen Jahren
nicht vorstellen, daß sıch die Bedingungen andern könnten. och unerwartet
und ZUTr Erleichterung der enrnern des Volkes wurde Urc die enı der
re 989/90 das totalıtäre System aufgelöst.
Im Zuge dessen wurde die mıt Gewalt aQus den chulen entfernte und ange
eıt 1m soz1lalen enals wertlos erachtete Katechese Urc die Entscheidung
der Regjierungskommıissıon und der Bischofskonferenz VO Junı 1990 wieder
gesetzlıch In dıie chulen eingeführt. Der September 1990 bedeutete dann
das Ende des Diktats der kommunistischen Ideologie 1m Biıldungssystem und
den Anfang der Normalısierung der Verhältnisse So ist auch die Wiedereıin-
rüng der Katechese ın die Schule als Wiedergutmachung eines Unrechts
anzusehen, das dıe polnıische Gesellscha’ in den Zeıiten des totalıtären Systems
erfahren hat Das kommunistische System hatte ZUT pädagogischen Desın-
tegration VOonN Famıiılıe, Schule und Kırche ge In dem UuIru der polnı-
schen Bischofskonferenz (24.6 der der Wiıedereinführung der Kateche-

ıIn dıe chulen gew1dmet Wäl, wurde entschıeden betont: ‚„Die schulısche
Katechese muß auch als Gut angesehen werden, das der ertiefung der
natıonalen und der kulturellen Selbstbestimmung dient _);cl
In diesem Aufsatz, der die neueste Entwicklung, dıe Wiıedereinführung
der Katechese In die Schule beschreı1bt, werden NUun olgende Sachverhalt
besprochen:

Allgemeiner T1 der Wiedereinführung der Katechese In dıe Schule und
die Motive dafür
Diıe Dıskussion über dıe Katechese den chulen
Der rechtliche Aspekt der Schulıschen Katechese
Der integrale Gesichtspunkt der Schulischen Katechese.

IT Doppke, Przemiany katechizac]I1 Polsce (Veränderungen der Katechisierung ın
Polen), in ajewskı (Heg.), Katecheza szkole (Katechese In der Schule), 1992,
13-29; ders. Srodowiıiska SLIU. katechizac]}ı Kosciele polskım I1 WwOojnı1e SW1at0OWe]
(Miılıeus und Strukturen der Katechisierung der polniıschen Kırche nach dem Il
Weltkrieg), Lublıin 1989 (Manuskrıipt).

Religionspädagogische Beıträge &'// 1991
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Allgemeıner T1 der Wiıedereinführung der Katechese dıe
Schule und dıe otive dafür

ach dem Weltkrieg hat sıch Europa auf der polıtıschen ene vieles
geändert Auf Tund dessen befand sıch olen adıkal veränderten
sozlal-polıtischen Sıtuation olen wurde dem OC der sozlalıstischen
Länder angeschlossen und unterstand der Kontrolle der le Ost-
blockländer hatten dıe marxistisch-leninistische Phiılosophıe MmMiıt ihrem ‚„‚athe1-
stischen Humanısmus ihrem internationalıstischem Patrıotismus ihrer 124-

62lıstıschen emokratıe und ihrem kommunistisch sozlal-politischen System
als ideologısche Aasıls ihrer Exıstenz übernommen 1eses System trennte sıch
sehr EeUUÜlCc VON dergTradıtion des Volkes und der Kırche mıiıt dem
Zael e1INC NECUEC sozlale und exıstentielle Ordnung Sschalien Diese akten
hatten prinzıpijellen Einfluß auf das Verhältnis des Staates ZUTr elıgı1on
und VOT em ZUT Katechese der Schule DiIie sozlalıstische Gesetzgebung
hat sıch VOIN Anfang konsequent bemüht dıe katechetische Unterweısung

verdrängen aDel beabsıichtigte der Staat auch den Einfluß der Kırche
und der chrıstliıchen aufdie Erziehung der Kınder und Jugendlichen stark

begrenzen DIie sozlalıstische Ideologıe beeinflußte dıe chulen VOT em
W CS dıe Einhaltung fundamentaler Prinzıplen gZ1Ng, das eC|
auf Freıiheıit insbesondere auf relıg1öse Freıiheit und Schülerrechte verletzt
wurden.
Die Verfassung VO  = D 052 hatte eigentlich die Freıiheit des GewIlssens
und des Bekenntnisses garantıert.* Doch SIC meınte hıer e1INe sozlalıstische
Konzeption der Freiheıit die mıiıt der authentischen Freıiheit ı Wırklıiıchkeit
nıchts SCINCHN hatte und dıe auf spezıfische Weise VoNn der marxıstisch-lenın1i-
estischen Ideologie gepragtl WaT Dazu gehörte, dıie freıe Miıtarbeit der
antırelig1ösen Propaganda, dıe VON atheistischen Organisationen durchgeführt

” Es steht außer Zweıftel, WIC bereıts erwähntwurde garantıert wurde.
dıe kommunistische Ideologıe ZU Ziel hatte die elıgıon AaUus dem gesell-

scha:  iıchen en verdrängen aher wurde auch dıe katechetische
Unterweıisung AaUus den polnıschen chulen entfernt
rst Tre 198% begann C1NC HNEeH6 Epoche der egelung der katechetischen
Unterwelsung Urc dıe Herausgabe ZwWeI1IeT Gesetze „„UÜber das Verhältnis

awıdowska Przywrocenle katechizac]ı do S7Z. Rzeczypospolite] roku 1990
kontekscıie spoleczno-polıtycznym (Dıie W ıedereı  ührung der Katechisierung dıe Schule

olen 11  s Jahre 1990 sozlal-polıtischen Ontext), 1 ublın 1992 (ManuskrIip! vgl dazu
Majewskı Polska echezaT poszukıwanıu IMNIC]SCA (Die polnische

Nachkriegskatechese auf der uC ach ihrem OUrt), 1Lublın 1983 'ysle. StAS-
zewskl, olıtyka WYZDNaNlO Wa (Konfessionspolitik) Warszawa 1975 2726 229

Vgl Luczak Katecheza mlodziezy Polisce (Jugendkatechese Polen), Krakow 1988
2324

Vgl Onstytucja PRL Nr (Verfassung PRL)
Vgl ıecha Koscıol wychowanıe (Kırche und Erziehung), Warszawa 220
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des Staates ZUT Kırche‘“ und ‚„„‚Über dıe Garantiıerung der Freıiheıit des Gewis-
SCI1IS und des Bekenntnisses‘‘
Obwohl diese Gesetze noch VON der kommunistischen egjierung unterzeichnet
worden inıtı.erte INan auf dieser rundlage schon während der ende
Von 989/90 den Prozeß der Wiıedereinführung der Katechese 1ın dıe polnı-
schen chulen Zunächst geschah dies lediglich vereinzelt Urc Vereinbarun-
DCH zwıschen dem jeweıliıgen Schuldirektor und dem Gemeindepfarrer.
Später, als das kommunistische System aufgelöst Wäl, wurde dıe breıitere
Öffnung der polnıschen chulen für die Katechese möglich.“ Die polnıschen
1SCHOIe betonten auf der gemeinsamen Konferenz, 6S 1Im Prozeß der
Normalisierung des Verhältnisses zwischen Kırche und Staat unverzichtbar
sel, selbst die etzten Reste des kommunistischen Regımes entfernen, hıer
VOT em die Zweispurigkeit der schuliıschen und katechetischen Bıldung Dıes
kam 1n dem Aufruf VO 7 5.1990 ZU  - Ausdruck, in der sıch die polnısche
Bıiıschoifskonferen: für dıe Wiıedereinführung der Katechese In die Schule
ausgesprochen hat
DIie polnische Bischofskonferenz begründete in ihrer Stellungnahme ZUT

Wiıedereinführung der Katechese in die Schule ihre orderung VonNn der
hıstorıschen und moralıschen Seıte her  10
erdieser Begründung g1bt 65 noch eıne weıtere, die ın dem Menschenrecht
der Freıiheit ründet. Dieses prinzipielle eC des Menschen leıtet sıch direkt
AUus der Definıition des Menschen ab Es umfaß das eCc der Freiheit des
Denkens, des GewI1lssens und des Bekenntnisses eigener Weltanschauungen,
wobel letzteres VON einzelnen oder in Gruppen, privat oder öffentlıch, Uurc
ehre, Kulthandlungen und relıg1öse Praktiken erfolgen darf }} ESs SCAI1e€
auch das eCcC auf frele eilnahme sOoz1lalen eben, auf Bekleidung Von
ÄIIItCI‘II und auf Beteijlıgung der Ööffentliıchen Meinungsbildung ein 12 Diese
Rechte sınd für jeden Menschen gleich, unantastbar und unveräußerlich. Sıe
gehören Zr Menschen als Person und resultieren nıcht AUS bestimmten
soz1ıalen OÖrdnungen. 13

Dziennik staw 1989, Nr m!  al vgl uch Krukowski, Nauczanie relıg11
szkole panstwie demokratycznym (Relıgionsunterricht in der Schule In ınem

demokratischen Staat), 1 ubliın 1991,
/ Vgl. ebd.,
Vgl rukowskli, Drzwı dla relig11 Jeszcze zamkniıete (Dıie Tür ist für die elıgıon noch

geschlossen), in VOIN 1.3.1989
? Vgl. ders., Nauczanıie relig11 szkole, .aı 19:; weiter vgl Pısmo okolne Bıura
Prasowego Episkopatu PolskıE (Rundschreiben des Pressebüros des
polnischen Ep1ıskopats).

Vgl Pismo okolne Biura Prasowego Episkopatu Polskı 25.06.-01.08.1990, 3
Vgl Powsz. Deklarac}jı Praw Czlowieka (Allgemeine Deklaratıon der Men-

schenrechte); Art Miedzynar. Pakty Praw Obywatelskıch Politycznych; Art.
Koncowego BWE 100 V konstytucjne poszczegolnyc NS!
12 Vgl Muszynski, ea ı cele wychowawcze ca und erzieherische Ziele), Warszawa
1974, 143
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Für dıe Kırche gılt Vergleichbares Denn S1C 1ST niıcht 161088 ©1 Institution
sondern besteht Au lebendigen Chrıisten dıe sıch der Menschlichkeit bewußt
Sınd AUS der sıch die urde und das ec ableıiten So hat dıe Kırche das
eC ZUT Verkündigung des Evangelıums der katholischen Sozijallehre und
ZUTr Beurteijlung der politisch-sozıalen Ereignisse.
Mıt dem( ZUuTr Verkündigung des Evangelıums verbindet sıch untrennbar
das eCc ZUE Katechisierunä, }> da SIC e11e der Formen der Verkündigung der
Frohen Ofscha 1ST DiIie Katechisierung basıert zudem auf dem eCc der
Eltern, über dıe relıg1öse Erziehung ihrer Kınder entscheıden, das ıihnen
deshalb zusteht, weıl SIC den Kindern das en chenkten und ihren ersten

° Die Aufgabe des Staates wiıederum istund prinziplellen FErziehern gehören.
6S dıe iıchten und Rechte der Eltern und anderer schützen.
Desweiıteren sind die erzieherischen runde für die Wiedereinführung der
Katechese dıe Schule Das polnısche olk 1St überwiegend
katholisch und 1St dıe Ermöglichung der Katechese IN den chulen einNne

Antwort auf das Bedürfnis dıe Erziehung olen mıiıt der christliıchen
re verbunden bleibe So wird zudem die Schizophrenie in der Erziıehung,
die Uurc dıe ‚„‚wissenschaftliıch”‘ weltanschaulıich Erziehung der
Schule und dıe chrıstlıche Erziehung der Famlılıe verursacht wird überwun-

18 Für dıe Wiedereinführung der Katechese die Schule pricht letztlich
auch das rgument daß dıe Kirche hnehın e1in es aln Akzeptanz 1

olk hat 19

Wiıe VOT vielen ahren die Entfernung der Katechese usSs der Schule als Zeichen
des TUC MI der Tradıtion galt und dıe Verletzung der Rechte der Eltern
und der Kırche als Teıl der atheistischen ampagne der JUNSCH (Genera-
t10N esehen wurde stellt heute dıe Wiedereinführung der Katechese die
Schule e1in Zeichen der veränderten Sıtuation und des TUC! mıiıt dem
totalıtären System dar Deshalb lesen WIT der Instruktion des Bıldungsmi-
nıster1ums VO 1990 ‚‚Ihre Stellungnahme begründend, behauptet die
MEINSAMIC Kommissıon, dıie Katechese fundamentalen Wert für den
erzieherischen Prozeß hat, WasSs bedeutet, die Offnung für dıe Katechese
und die christlichen Werte diesen Prozeß wesentlich bereichern kann und ZUT

richtigen Erzıehung der JUNSCH Generation Polens beıträgt Auf rund dessen

13 Vgl lotek, Prawa czlowıeka 0Osoby lJudzkı1e] (Menschenrechte und Rechte
der menschlichen Person), Colloquium Salutis 84 9

Vgl UCZ! Katecheza mlodziezy Polsce, O.,
15 Erklärung ber die christliche Erziehung, Nr
16 Vgl ebd uch Pietrzak Prawo WYZDNAaNIlO W (Konfessionsrecht) W arszawa 1982
17 Vgl Erklärung über dıe christliche Erziehung, Nr
18 Vgl Majcher, naukı relig11 polskı1e) szkole un das Fach elıgıon
der Schule), Warszawa 1992 69-/1
19 Vgl OWO Powszechne 1990 (polnısche Zeıtung)

Vgl Majcher naukı relg11 polsk1e) szkole
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erkennt Ian d der erzieherische Plan der Schule die fundamentalen
christlichen Werte akzeptieren WITr
arubernıinaus kann INan den patrıotisch-nationalen rund für dıe Wiliedereın-
führung der Katechese In dıe Schule nführen urc viele Jahrzehnte
1INAUTrC WAarTr dıe Jugend 1Im internationalıstischen Sınn EIZOSCH worden, wobe1l
die tausendjährıge Tradıtion des polnıschen Volkes vernachlässigt wurde.
Stattdessen erweckte INal den Anscheın, Polens eigene Geschichte erst
1im> 1945 begonnen hätte  21 Die negatıven Auswir.  ngen dieser Erziehung
soll jetzt dıe Schule aufarbeıten. Dies ist jedoch ohne Kenntnisse ber das
Christentum nıcht möglich Das betonte auch aps ohannes Paul 88 „Es ist
unmöglıch, dıe Geschichte des polnischen Volkes ohne Chrıstus verste-
hen..
Das Christentum kann ZU richtigen Verständnis der polnıschen Geschichte
und Kultur und ZUT Bıldung der relıg1ıösen Haltungen 1ImM en beitragen.
Dazu ist dıe Katechese In der Schule nötig.2
ine weiıtere Motivatıon ist die orge das Wohl der Kınder und Eltern
emäß der weltweıt anerkannten Menschenrechte sollte die Schule der VCI-

ängerte Arm der Famılıe sSein. Die Schule übernimmt aDel dıe erzieherischen
ufgaben, dıe ihr Von der Famılıe anvertraut werden. Diıe Eiltern en das
eCcC und die Pflicht, den Charakter der Schule gestalten. Diese Aufgabe
ist das Fundament für das en der Famıilıe und des Volkes In einer
Gesellschaft, dıe überwiegend Au getauften Menschen besteht, ist 6S selbst-
verständlich, daß auch die Kırche der Erziehung mitwirken muß &> Für das
Wohl der Kınder sollen Famlılıe, Schule und Kirche zusammenarbeiıten.
Das oben Gesagte zusammenfassend, ist 6S verständlich, dıe polnısche
egierung in der veränderten sozlal-polıtischen Situation gegenüber
der Katechese In der Schule eine posıtıve und dynamısche Haltung ANSCNOIN-
IMenN hat
Man annn ZWäal zweiıftellos feststellen, daß die Wiedereinführung der Kateche-

In dıe polnıschen Schulen eine große edeutung für die Erneuerung des
Bildungssystems und für die moralısche Erziehung der jJungen Menschen
en kann. Sıe hat jedoch auch verschiedene Kontroversen, Zweılfel, Proteste
und damıt auch Dıskussion ausgelöst, die 65 1m nächsten Abschnitt gehen
soll

Die Dıskussion ber dıe Katechese den Schulen
Wie bereıits oben betont wurde, hat die Wiedereinführung der Katechese in
die Schule 1mM September 1990 verschiedene Meinungsstreite in den Massen-

Vgl ebd., A
Z Vgl ebı  Q TZ vgl uch RogowskIi, Uzasadnıenie uczenla relg11 szkole (Begründung
des Reliıgionsunterrichts in der Schule), In Majewskı (Hg Katecheza szkole, Lublıin
1992, 125-134
23 Vgl Majcher, aukı relig11, a.a.O.,
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medıien ausgelöst.24 DiIie OTITentliıche Diskussion dieser Problematı fand
insbesondere in den ersten onaten des Schuljahres 990/91 Stal Im folgen-
den werden die verschiedenen Meınungen der polnıschen Gesellschaft ZUTr

sSschulıschen Katechese gemä den publızıerten Diıskussionen aufgeze1gt. Zu-
dem ist 65 wichtig, auf den soz1al-kulturellen Kontext, in dem diese Diskussion
entstand, hinzuweılsen, da keıin Ereignis unabhängiıg Von seinem polıtıschen,
kulturellen und soz1lalen Hintergrund entsteht. Dieser hılft wilederum, die
Dıiskussionen über die schulıische Katechese besser Zu verstehen.
Der ensch entwickelt und verwirklicht sıch als ein sozılales Wesen, das ebt
und wirkt, in einer konkreten soz1lalen ruppe Als Indiıyiıduum hat der eNsC.
einen bestimmten Einfluß aufdie Gesellscha: und untersteht gleichzeıntig deren
Eınwirkung. Im Resultat sınd also das Indıyıduum und die Gesellscha: Z7WEe]
Seiten derselben Wirklichkeit.“ Wıe die Sozijologen behaupten, werden daher
indıyıduelle Entscheidungen des Menschen nıcht völlıg autonom getroffen,
weiıl „UNSCTIEC altungen sowohl unseTre Persönlichkeıit als auch die mgebung
und dieTmıt denen S1e sıch identifizıert, widerspiegeln  ;426. Der SsoOz1al-
re Kontext der Wiedereinführung der Katechese in der Schule darf
deshalb nıcht außer acht bleıben, 111 INan die Dıskussionen darüber richtig
verstehen.

Der sozial-kulturelle Kontext der Diıiskussionen
In ezug auf das oben Gesagte sollen hıer VOT em die wichtigsten Aspekte
dieses Kontextes genannt werden. Dies sind dıe reli2g7iOsen Bedingungen,
Zivilısationswandlungen undreVeränderungen. Diese Faktoren sSınd
in jeder Gesellschaft bestimmend und aben einen entscheidenden Einfluß auf
die Gestaltung der Gesellschaft und infolgedessen auch auf die Indiıviduen und
deren Verhalten
Die relig1ösen Bedingungen In olen werden weltweıt als ein Phänomen
betrachtet. Aus soziologischer 1C ist die polnische Religljosität alsre
Religiosıität bezeichnen.  2 Dahıinter steht eine volkstümliche Religiosıität,
die sıch Urc eine tiefe und emotionale Bındung den ‚‚Glauben der Väter‘®‘®
auszeıichnet.
In der sOzlo-relıg1ösen Beurteilung hat der polnische Katholizısmus eine
zweıfache ene die allgemein-nationale und die ene des täglıchen Lebens

Vgl UD Socjologiczne problemy DOWTOLU nauczanıla relig 11 polskıe) szkole
(Soziologische Tobleme der Wiedereinführung des Religionsunterrichts In die polnısche
Schule), In Krukowskı He.) Nauczanıe relıg11! szkole panstwie demokratycznym,
Lublın 1991, 53
25 Vgl Szczepanskıt, Elementarne pojecla socjolog11 (Elementare Begriffe der Soz10lo-
gle), Warszawa 1972, 152
26 4 Houtart/J. Remy, alny STA socjolog11 Zastosowanıu do duszpasterstwa
ktueller Zustand der Soziologie In der Anwendung für die Seelsorge), in Concıiliıum
(1965), 190
XT Vgl Luczak, Katecheza mlodziezy Polsce, a.a.0
28 Vgl ebd
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DiIie allgemein-nationale ene beinhaltet nıchts anderes als eıne historische
Verbindung der Kırche mıt dem Volk, Urc. die die elıgion nahezu patrı0-
tische Züge aufweist “ Dagegen unterliegt die ene des täglıchen Lebens
der gegenwärtigen Relıigiosität der polnıschen Gesellscha: tiefen Wandlun-
SCH, dıe nıcht immer den Erwartungen der iırche entsprechen. S aDel
handelt CS sıch In der polnıschen Wiırklichkeit anderem reliz1öse
Gleichgültigkeit, dıe mıt eıner spontanen Laizısierung einhergeht. Dıe SPON-
fane Lalzısiterung ist in olen eın Prozeß, der dıe Befreiung der verschıiedenen
Bereiche des Lebens vVvon der kırchlichen oder relıg1ösen Leıtung ZU Ziel hat
und dıe Entwicklung dieser Bereiche mıt eigenen Gesetzen lan-
clert Die Laizisierung ist zudem mıt der fortschreitenden Indu-
strialısıerung und Urbanisierung des Landes verbunden. Diese Faktoren
verstärken dıe Säkularisierung der polnischen Gesellschaft esent-
iıch Die Industrialisierung als Prozeß hat einen entscheidenden auf
die Veränderung der Haltungen und Präferenzen des Menschen ** Diıe rba-
nısıerung wiıederum äng CNg mıt der Industrialisierung ZuUusammen und bringt
als soz1ial-kultureller Prozeß dıe Entwicklung der mit sich. Dies hat
einen großen Eıinfluß auf die zwischenmenschlichen Verhältnisse auf der
polıtıschen, wissenschaftlichen, sozlalen, moralıschen, psychologischen und
kulturellen Ebene ” Urc die Urbanisierung wurde der Süog städtische
Lebensstil herausgebildet, der sıch VOTL em UrCc Anonymität auszeıichnet.
Dies es hrt ohne Zweifel relıg1öser Gleichgültigkeit und in der
Konsequenz ZUr Desakralisierung, Wäas allgemeıin eiıne Abkehr Von der insti-
tutionellen Ordnung der elıgıon In der Gesellscha: und über der Gesellscha
bedeutet ** Auf rund er Zivilısationswandlungen entste. eine pluralısti-
sche Gesellschaft, In der dıe elıgıon immer mehr in die Privatsphäre
verdrängt wiırd.
Diıeser Prozeß ockert die Bındung der Gläubigen dıe relıg1öse Institution
und schwächt die Bıldung der indıvyıduellen altungen und religiösen Verhal-
tenswelsen.

29 Vgl eb  }
Vgl Dawıidowska, Przywrocenie katechizac]}! do SzKol, a.a.ÖQ., Vgl dazu uch

Piwowarski, Kosciol Judowy duszpasterstwo (Volkstümliche Kirche und Seelsorge), in
Religijnosc ludowa (Volkstümliche Relıgiosität), Wroclaw 1983, 353

Vgl Pıwowarski, Idealy wspolczesne] mlodziezy polskie) (Ideale der gegenwärt:  igenpolnischen Jugend), in Collectanea Theologıca 51 (1981) 65-77
Vgl Ozdowski, Zmiany spoleczne pod wplywem industrializac)1 (Gesellschaftliche

Veränderungen nter dem Einfluß der Industrialisierung), In Ateneum Kaplanskıe (1970)
373 Vgl Dougouc, Niejasnosci eologıl sekularyzacjı (Unklarheıten der Theologie der
Säkularisierung), Warszawa 197/35: if.

Vgl UCZ| Katecheza mlodziezy Polsce, aa.0: 32; Pıwowarski, Religijnoscmiejska regionie uprzemyslowıonym (Städtische Religiosıität in ıner industrialisierten
Region), Warszawa 1977, 51
35 Vgl Laskowski, Relig1]nosc srodowiısku uprzemyslowıonym (Religiosıität einem
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Auf rund dessen verstärkt sıch dıe Tendenz außerkırchlichen, außerinsti-
tutionellen Formen der elıgı0n, Was eine selektiver Religiosıität dar-
stellt.°®
In der Religionssoziologie wiırd die Säkularisierung mıit der Lalzısiıerung
gleichgesetzt. Sıe kann spontanen oder inspirıerten und geplanten
arakter haben */ Die Form wurde bereıits angesprochen; mıiıt der
zweıten hat Olen während der eıt des kommunistischen Systems tun
gehabt. Die laızısıerende Polıtik Wal spezifisch für dıe soz1ial-politische
Wiırklıiıchkeit Polens Die totalıtäre eglerung sah den amp SC
elıgıon als C116 prinzıpielle Aufgabe ihrer polıtiıschen Tätigkeit ;%en die

Obwohl dıe Kırche olen der Konfrontation MIL der kommunistischen
Ideologıe nıcht unterlag, en sıch dennoch soz1]lalen Bewußtsein die
Denkschemata des realen Sozjalısmus Weıse eingepragt 39 Als
eispiel dafür lassen sıch dıe Proteste die Wiıedereinführung der
Katechese die Schule nführen
Diese kurze Darstellung der sozlologıschen Zusammenhänge dıe
sentlıchen Einfluß auf die Mentalıtät des einzelnen Menschen ausüben CIIMOS-
1 dıe den nächsten Abschnitten dargestellten Diskussionen besser
verstehen

Die Ansıchten der Gegner der SCAULLSCAEN Katechese
Keın Ereign1s der menschlichen Gesellscha: bleibt ohne Echo Dies sıch

famılıären Dıskussionen Gesprächen der Nachbarsch: oder
auf breiterer Basıs öffentliıchen Diskussionen der Massenmedien dg] Fın
sehr wichtiges Ereignis der polnıschen Gesellscha 1SE eben die Wiliedereıin-
rung der Katechese dıe Schule die sıch der eıt der großen politischen
ende olen vollzog iıne OiIfentliche Dıskussion über dieses
entstand nach der Veröffentlichung der oben erwähnten Instruktion VO

1990 und später den ersten onaten des ahres 1991 nach der Erklärung
Es zeichneten sıch den Diskussionen sehrdes Verfassungsgerichtes.  40

eutlic ZWeI extireme Stellungnahmen ab auf der Seıite e1ine „„revindi-
zierende‘* Posıtion die dıe Rückkehr er ınge fordert derer das olk Uurc
die Kommunisten beraubt wurde WIC des der Schule und auf der
anderen Seıte ein antıklerıkaler zuweılen SORar fast atheistischer Stand-

industrialisierten Umfeld), Collectanea Theologica (1979)
216 Vgl Marianskıi Koscıiol spoleczenstwie uprzemyslowıonym (Kırche iM
industrialısıerten Gesellschaft), Warszawa 19823
37 Vgl Makrockı agadnıenie sekularyzacjı (Das Problem der Säkularisierung) Lublın
1976
18 Vgl UCZ| Katecheza mlodziezy Polsce
39 Vgl IUD SocJologiczne problemy DOWTOLuU NAaucCcZamua relg11 polskı1e) szkole

55-56
%W Vgl ebd
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punkt.41 Zwischen diesen Posıtionen lassen sich auch gemäßigte
herauskristallısıeren. Im weıteren werden diese Posıtionen kurz geschildert.
In den entstandenen Diskussionen sınd die Positionen deutliıchsten, dıe auf
eine starke Verbindung zwıschen Kırche und Staat hinweıisen und eine
eventuelle sozlal-polıtische Klerikalisierung betonen ach Meınung mancher
Gegner ann die Wiedereinführung der Katechese in die polnıschen chulen
eın Zeichen der Klerikalisierung des öffentlichen ens se1n und be1 den
Intelle  en eine antıklerikale Reaktion auslösen, dıe wiıederum eine La1zı-
sierung ZUr olge hätte
Das Engagement der jetzıgen egierung für dıe Wiedereinführung der Kate-
chese 1in die Schule wırd historısch interpretiert: ‚„„‚Cu1us reg10, e1ius rel1g10. *
Hıer klıngen Zwel historische akten nämlıch die Entfernung der elıgıon
aus der Schule ZUT eıt des Bolschew1ısmus und ihre Wiedereinführung in der
eıt der ‚„„‚Soliıdarıtät"”.
In diesem Zusammenhang se1 eın weiıterer, wichtiger Vorbehalt dıe
schulische Katechese erwähnt: Die Kırche hat als Institution posıitıve
Effekte erzielt, doch als mıt dem Staat verbundene Institution verliıert S1e den
Gläubigen. Diıese Ansıcht basıert auf der Tatsache, die Entfernung der

elıgı1on Aaus der Schule dıe Religiosität verstärkte, während die Wiedereıin-
rung der Katechese ın die Schule vieliTacC den Verlust der Religiosıtät
besonders be1 der jungen Generatıion verursacht.
Desweıteren wıird darauf hingewlesen, daß die Katechese in der Schule als
einem Ort der Erziehung selbstverständlıic intellektuellen arakter en
wird. Die Gegner der schulıschen Katechese unterstreichen daher die Gefahr
der Intellektualisıerung dessen, Was eigentlich ZUT Beteiligung relıg1ösen
en der Gemeinschaft ren sollte Sıe betonen, daß dıie Katechese primär
eiıne rel1g1öse, keine i1ldende Funktion habe

Die Ansıchten der nhänger der schulıschen Katechese
ach der Darstellung der gegnerischen Argumente soll Nnun dıe Posıition der
Anhänger der Wiedereinführung der Katechese in dıe polnischen Schulen
aufgeze1gt werden.
Es muß betont werden, iın den Massenmedien, die dıe Gegner der
SCAUulischen Katechese vertraten, sehr oft Argumente erschıenen, die dıe
Menschenrechte anknüpfen. Diese Behauptungen enthielten jedoch keinen
konkreten ezug den Menschenrechten, sondern dachten NUuT allgemeın
sS1e Ihre Argumentation beweiılst zudem, s$1e noch die Konzeption der

Vgl eh|  Q
42 Vgl ebd.,
43 Vgl Janıickt, Relıgıa szkole (Reliıgion in der Schule), Niedziela 90 9
44 Vgl eb  ©
45 Vgl Korwin-Mikke, Lucyfer, in Niedziela (1990)
46 Vgl Potockıi, Relig11 relig1]nıe elıgıon rel1g1Öös lehren), 1n Tygodnik
Powszechny 90
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Menschenrechte aufrechterhielten nach der der Staat dıe Rechte als rıvileg
erteiılt Da dieses Problem dıe gesamte Diskussion etrıifft 1St hıer wichtig,
die ematı. der Sschulischen Katechese 111 Kontext der internationalen
Menschenrechte beleuchten
Als Ausgangspunkt dieser Problematı sınd re1l fundamentale Menschenrech-

benennen, nämlıch das eC der Religionsfreiheit, das eC| auf
Ausbildung das eCcC der Eltern aufErziehung und Bildung ihrer Kınder
gemäß ıhrer relig1ösen Weltanschaung.4$ Das eCcC der Religionsfreiheit
wurde schon der Deklaratıon der Menschenrechte Von 1948 1 18
garantiert. olen hat diesen Artıkel ı Jahre 1977 auch ratifiziert.”?
Das eCc auf Ausbildung umfaß die Bıldung und Erziehung und wird jeder
Person Art der Allgemeınen eklaratıon der Menschenrechte ugebıil-
lıgt
DDas drıtte eC| das be1l der Analyse des Rechtes ZU Unterrichten der
elıg1on berücksichtigt werden sollte hat SCINECMN atz dem Vertrag der
wirtschaftlıchen soz]ialen und kulturellen Rechte gefunden Mıt dem eC|
der Eltern auf Erziehung ihrer Kınder verbindet sıch untrennbar dıe des
Staates. Die egıierun; des Staates 1St verpiflichtet ZUT inführung der elıgıon

das gesamte Programm des Unterrichts und der Erziehung, wobel jedoch
ein ‚wang ZU) Unterrichten 1Ur elıgıon ausgeschlossen ist
Aufgrund dieser UÜberlegungen muß die Wiedereinführung der Katechese
dıe polnıschen chulen als Akt der Anerkennung und des Respektierens der
fundamentalen Rechte des Menschen gesehen werden Von Verletzung
dieser RKechte WI16 Gegner der SCHUulischen Katechese nführen kann 1er
keine Rede SCIMN j1elimenr l1öst dıe Wiedereimnführung der Katechese die
Schule Was ihre Anhänger unterstreichen die Dıchotomie der Erziehung
des Menschen auf5 dıe darın bestand das offizielle Programm der Schule
das fast keine christliıchen IThemen berücksichtigte andere Inhalte vermittelte
als die Famıilıe und der Katechet Heute der postkommunistischen
Gesellscha kann die Katechese der Schule Ce11C wesentliche der
Erziehung der Kıinder und Jugendlichen rfüllen Warum also iragen
N sollte die Katechese nıcht der Schule estattfinden doch er
viele Stunden vergeblich verwandt wurden, ‚„„auf dıe Vorbereiıtung auf das
47 Vgl Grzeskowiak, Religlia szkole czlowieka (Religion 1 der Schule und
Menschenrechte), Krukowskı (Hg Nauczanie relig11 szkole panstwie demo-
atycznym, O $ 41
48 Vgl ebd
49 Vgl ebd.,

Vgl UCNOCKAG, Nauczanıe relig1l s7z7kole wiıetle konstytuc]1 ] ustawodawstwa
wybranych DanSiW europejskıch (RU der Schule 1mM 1C) der Verfassungen und
Gesetzgebungen usgewählter europäıischer aaten), TUKOWSKI (Heg. Nauczanıe
relig11 szkole panstwıe demokratycznym, A

Vgl Bagrowicz, Bronie katechezy Odrabianie (Ich schütze dıe Katechese
Aufholen der Verluste) Gosc Nıedzielny, Nr 1990

Vgl ebd
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sozıiıalıstische en in der Famıiılıe, auf Religionswissenschaft, auf dıe Orga-
nısiıerung VON Pflichtvorträgen oder auf andere verschıedene und entbehrlıche
ufgabenc D

Das Problem des Mangels an Toleranz be1 der Wiedereinführung der Kate-
chese 1n dıe Schule wurde lautesten diskutiert. Doch eın VO Biıldungsmi-
nısterıum In Warschau spezle für dıe Katechisierung Bevollmächtigter

Jackowska tellte be1l der Vısıtation der Schulen in Gesprächen mıt
Dıirektoren und Katecheten keine Hinweise auf Intoleranz fest
In der rage der Verbindung der Kırche mıiıt dem Staat betont Man, sıch
dıe Kırche insbesondere die katholische VO aa unterscheidet: S1e hat
andere j1ele und andere Miıttel des Wırkens; S1Ee ist eine ber dem Staat
stehende Organıisatıon. Die Kırche wiırd auch In der Demokratie nıcht aufhö-
ICnNn, die polıtıschen Ereignisse beurteıllen. Sıe hat zudem die Aufgabe, siıch
darum bemühen, daß dıe rechtliche Ordnung des Staates mıt den ormen
der moralıschen Ordnung übereinstimmt ” el ist natürlıch, das
Prinzıp der Irennung VON Kırche und Staat immer aktuell bleibt Das bedeutet
jedoch nıcht, daß die Gläubigen wieder Bürgern zweiıter Klasse werden.
Diıe echte Trennung bedeutet eine Vo Unabhä
Autonomie und eine gesunde Zusammenarbeit. BIEKE) VO Staat, eine Vo

uch die Angste VOI dem Klerikalismus sınd WIe der Abgeordnete L:
puszanskı rklärt unbegründet. OIC eiıne efahr existiert überhaupt nıcht
Denn das Wesen des Klerikalısmus besteht ın dem Bemühen, das polıtısche
Leben den Einflüssen des erus unterzuordnen. Dies ist aber gal nıcht das
Anlıegen der Kırche 1mM Ööffentlichen en Deshalb ist die Katechese In der
Schule eın eCc der Kırche, wobel für die eiıinahme der Katechese das
Prinzip der Freiwilligkeit gilt  J7
uch das Problem der angeblich illegalen inführung der Katechese in dıe
Schule, das nlaß verschıiedenen Dıskussionen gab, hat heute SChonNn
historıschen Charakter, denn die Deklaratıon des Verfassungsgerichtes hat die
ministerialen Instruktionen ZUTr Wiedereinführung der Katechese in die Schule
legalisiert.5 S Dieser Sachverha| wırd 1im nächsten Abschnuitt äher beleuchtet

53 Gruszka-Zych, TZE: CZYM Na bronia (Warum verteidigen S1ie so), in OSC
Nıedzielny, Nr 36, 1991; alınski, Szkola naturalnym miejscem dla elıg 11 (Schule
als natürlicher Platz für die Religion), ın Tygodnik Powszechny

Vgl Nosowski, Jaka katechizacja? (Welche Katechisierung”), in Spotkanıa 15

55 Vgl rSZUullk, Wspolpraca CZY separac]ja (Kooperatıon oder Separation), in Spotkanıa
(1991),

56 Vgl ebd., 3
5 / Vgl Kosciol 1 polıtyka (Kirche und Politik), In potkanıa (1991)
55 Vgl CZKOWSKI, Stanowı1isko Trybunalu Konstytucyjnego sprawie legalnoscı
instrukc)i MEN dotyczaCcyc: DOWTOLU nauczanıja relig11 do szkoly roku szkolnym 990/91
(Stellung des Verfassungsgerichts Legalisıerung der Nstruktion des Bildungsministe-
riums Wiedereinführung des in die Schule , 1n. Krukowskı (Heg.)
Nauczanıte relig11 szkole panstwiıe demokratycznym, a.a.0 69-83 Vgl uch Wracac
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Der rechtliıche spekt der SCANUlIscChen Katechese

Be1 der bisherigen Betrachtung der Wiedereinführung der Katechese in dıe
polnischen chulen wurden bereıts rechtliche Aspekte dieses Sachverhalts
angedeutet. Hıer sol] Nun dieser ematı eın wenig mehr Aufmerksamkeit
gew1ldmet werden.
ber den Zeitpunkt und dıe und Weise der Wiedereimführung der
Katechese In die Schule gab CS WIEe erwähnt Diskussionen auf der
recCc  ıchen ene, da dieses Problem eben auch eine rechtliche Seıte hat Als

hat sich Letowska Sachwalterıin der Bürgerrechte dieser
Problematı eäußert. Bald nach der Instruktion des Bıldungsministeriums hat
sS1e beım Verfassungsgericht der MNegalıtät dieser Entscheidung Klage
eingereicht.5 z
Es sollte sıch hıerbe1ı eiıne Me  e MNegalıtät handeln, wobel dıe
Instruktion das Gesetz VO: Jahre 1964 ‚„‚Uber dıe Entwicklung des iıldungs-
SYStems und der Erzıehung" und Gesetze von 989 ‚„„Über das Verhältnis des
Staates ZUT katholischen rche  .6 und ‚„„Über die Garantierungen der GewI1s-
sensfreıiheıt und des Bekenntnisses‘‘ SOWIEe 82 der Verfassung PRL
verletzt habe ®
Vorbehalte die Instruktion des Bıldungsministeriums aben auch
che nichtkatholische Kırchen eäußert. Diese Kirchen übersandten dem Mi-
nisterıum hre Kritik der und Weıse, {} Zeıitpunkt der Wiedereinfüh-
rung der Katechese, der egelung Der Rekollektionen (Einkehrtage), —

der Katechese in den Vorschulen, verschiedenen organısatorischen Dıngen
u.dgl aDel wurde auch 11L der orderung nach einer meldeerklä-
rTung VO In der Schule laut, weıl el die Privatsphäre des einzelnen
verletzt werden könnte ©
In diesem Zusammenhang muß INall erwähnen, daß dıe Wiedereinführung der
Katechese in die polnıschen chulen, auch WC s1e csehr chnell geschehen
ist, rechtlich egründe WarTr und das polnısche Parlament dıe oben
Vorbehalte als unbegründet erkannt hat
In diesem Kontext der Inıtıatıven In der Gesetzgebung des Senates se1 die
Aussage des Senators eNrYyC ber die Wiıedereinführung der Katechese
in dıe Schule angeführt: ‚„„Wır wollen, daß olen eın Staat des Rechts ist
Sobald sıch aktuelles eCcC als SschlecC erweist und nıcht den Bedürfnissen
der eıt entspricht, sollte INnan 6S rıngen! andern. In der Wahlkampagne
do korzeni. ist Episkopatu Polskı sprawlıe POWTOLU katechezy do S77 polskıc)
(Zurückkehren den Wurzeln. Schreiben des polniıschen Episkopats Wiedereinfüh-
IUNg der Katechese In die polnischen Cchulen), in OSC Niedzielny, Nr 2 9 1991
59 Vgl Ormacja Bıura Praw Obywatelskıch kres od do 31.8.1990 (Information
des Büros für bürgerliche Rechte für die eıt VOIN hıs 57  0O eıl L 13-16

Vgl ebd
Vgl LyKo, Stanowısko Kosciolow nıekatolickich sprawle nauczanıa relig 1 ole

(Stellung der nıchtkatholischen Kırchen ZUIN 1n der Schule), In TUKOWSKI He.)
Nauczanıe relig1i szkole panstwie emokratycznym, a.a.Q.,
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SOWIEe nach ihrer Beendigung aben WIT eutlic der Oorderung der ähler
entsprochen, die Katechese In die Schule wılıeder eingeführt werden sollte

NSoliche Werte WIEe Freiheit, Demokratıie, Toleranz schätzen WIT sehr hoch
Dennoch können SIE nıcht als uneingeschränkte Werte verstanden werden.
Man kann nıcht verlangen, daß 1m Namen einer aktısch benötigten Toleranz
für dıe Gesellscha ’909 Gerechte’ auf das eigene( verzichten für eıinen
einzelnen, dem nıcht gefällt. <62 Den reC|  iıchen spe der Schuliıschen
Katechese schildern, ist CS Un wichtig, auf das neueste Dokument des
Ministeriums für das Bıldungswesen hinzuweisen. 4.4.1992 tirat das
esetz über die 1n und die Organısatiıon des Faches elıgıon den
Ööffentlichen Schulen® in Kraft
Die Paragraphen dieses (GGesetzes benennen verschiedene Sachverhalte deut-
ıch Im Abs lesen WITr: „An den Ööffentlichen Tund- und Miıtteischulen
ist Religionsunterricht und Ethikunterrich:! organısieren für die chüler,
deren Eiltern 1es wünschen, SOWIeEe Miıttelschulen für die Schüler, deren
Eltern oder S1e selbst dıes wünschen. Mündıge chüler entscheıden selbst ber
dıe Teiılnahme Relıgi0ns- DZWw Ethikunterricht ‘“

Abs besagt, ‚„ VOM Relıgions- DZw Ethikunterricht solche chüler
befreit sınd, die nach iıhrer eigenen Erklärung oder der Erklärung ıhrer Eiltern

Religionsunterricht außerhalb des Bıldungssystems teilnehmen oder be-
wußt daraufverzichten. Für ıhre Beaufsichtigung und erzieherische Betreuung
ist aber sorgen. “

schreıbt VOTLI, ‚„der Religionsunterricht gemäß der Programme stattfin-
den soll, die dem Bıldungsministerıum UrC. dıe zuständiıgen eNnorden der
katholischen Kırche, der orthodoxen Kırche und anderer Kırchen und Relig1-
onsgemeinschaften vorgelegt werden. eiıches gılt für die Materialıen für den
Religionsunterricht. ©

Desweıteren besagt das Dokument in Abs Satz ‚„Die Schule kann den
Katecheten ausschließlich aufgrund eines namentlichen Schreibens als Relig1-
onslehrer beschäftigen, das für die bestimmte Schule ausgestellt wurde Urc.

den zuständigen Dıözesanbischof, dıe katholische Kırche zuständıg ist

62 A Fenrych, los dyskus]ı NICJaLyWY ustawodawcze] Senatu sprawle
DOWTOLU nauczanıa relıg11 do sSzkoly (Das Wort der Diskussion ema legislatıver
Inıtjative des Senats der ZUTr Wiedereinführung des die Schule), In TUKOWSKI
He.) Nauczanıe relıg 11 szkole panstwie demokratycznym, a.a.Q., 101-103
63 Vgl Rozporzadzenie minıstra edukac]jı narodowe] dnıa 1€! Sprawıle
warunkow SpOosobu Organızowanıla naukı relig11 SZKOlaC publiıcznych rlaß des
Bıldungsministeriums VOIM 14  P 19972 über die Bedingungen und die Organıisation des
in den Öffentliıchen Chulen).

Ebd
65 Ebd
66 Ebd
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die 1SCHOTfeEe oder eNorden der jeweılıgen Kırche oder Religionsgemeıin-

SC  a eine andere Kırche zuständig ist Diese Genehmigung kann UrCcC
den, der SIE erteilt hat, auch wieder entzogen werden  .6

bestimmt, ‚„‚der Religionsunterricht len chulen mıt ZWEe]
Wochenstunden erteilt wird. Die wöchentliche Ndenz: für den ıkun-
terricht bestimmt der Diırektor der Schule
In wiıird angegeben, daß ‚„„dıe Note für den elıg10ns- DZW Eth1  nterricht
gleich ach der Betragensnote auf dem Zeugnis erscheint. Sıe ist nıcht
versetzungsrelevant.
S  S besagt: .‚Die chüler, die Religionsunterricht teılnehmen, werden
dreı Jage lang für Rekollektionen (Einkehrtage, Anm erf.) in der
Fastenzeıt VO Schulunterricht befreıit ber den Termın der ekollek-
tiıonen sollte der Dırektor der Schule mindestens einen Monat vorher informiert
werden.

11 bestimmt, daß ‚„„dıe UrCc die ehorden der Kırchen bestimmten Visıta-
das eCc ZUTr Visıtation des Religionsunterrichts en

In 12 lesen WITL, daß „„siıch in den SscChulıschen Räumen eın Kreuz eimnden
kann uch eın kann VOT und nach dem Unterricht gesprochen werden.
Das Beten In der Schule sollte jedoch eın Ausdruck des gemeinsamen Strebens
der Schüler se1in und sollte mıt Jlakt und Einfühlungsvermögen VOoON seıten der

C6Lehrer und Erzieher eingebracht werden.
13 dieses Dokumentes erklärt die bısherigen Instruktionen des Ministeriums

für das Bıldungswesen VO: 990 ZUTr Wiedereinführung der kKatechese In
die Schuie 1Im Jahr 990/91 SOWIEe die Instruktion VO für
aufgehoben.
Man kann also, daß mıiıt diesem Dokument alle reC.  iıchen Fragen ZuUur

Wiıedereinführun der Katechese in die polnischen chulen geklärt wurden
Die Unzufriedenheıt, insbesondere be1 den ınken Krıtikern der Kırche 1Im
Parlament, ist jedoch geblieben.
Im folgenden soll LUN der integrale Gesichtspunkt der ScChuliıschen Katechese
berücksichtigt werden, WIE CT sıch in der katechetischen Lıteratur
darstellt

Der integrale Gesichtspunkt der SCHhulischen Katechese
ach langer eıt gemeinsamer Bestrebungen und Kämpfe wurde das totalıtäre
System unerwartet beseıtigt, und 6S bıldet sıch in der polnıschen Gesellscha:

67
68

73 Vgl Katecheza Sejmiı1e (Katechese Parlament), in (G0OsSC Niıedzielny VOMmM 17  Un 1992
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eın System der Demokratie. es System hat große Entwicklungs-
chancen, WwIıe AQUusSs der menschlichen Spirıtualität heraus erwachsen.
Miıt der menschliıchen Spirıtualität und deren Entwicklung befaßt sıch wieder-

dıe Katechese. Wenn dıe Katechese den Bedingungen ihre
ufgaben rfüllen soll, dann muß w1e ajewskı eCcC bemerkt

dıe Fragen tellen Wıe soll S1e weiıter gestaltet werden? Soll INan auf das
bisherige Modell verzichten und eın ganz entwickeln? der soll Ian

be1 den prinzıplellen Entwicklungslınıen der Katechese bleiben und Ss1e auf
gegenwärtige TODlIleme ausrıchten oder eine SallZ NCUC, dıe neuentstehende
Sıtuation aufgreifende Katechese ausarbeıten, die VOT em der Schule ent-

spricht, ın der SIE einen festen atz hat und Ss1e auf breitere gesellschaftlıche
Gruppen einwırken kann?”*
hne Zweiıftel SInd In der Sıtuation diese Fragen besonders wichtig, und
CS wırd eshalb viel arüber dıskutiert. Unter den Bedingungen der
Katechisierung In olen gehört VOT em die rage der Identität der Katechese

den fundamentalen Problemen hre Identität aufrechterhaltend, sollte dıe
Katechese gleichzeıtig mıt der Lehre, Erziıehung und pastoralen
Tätigkeit zusammenwirken:
Der Mensch wırd 1n die Famıilıie hineingeboren und findet dort das richtige
Umifeld für selne Entwicklung. Der Katechisierte macht zudem In der Famlılıie
relıg1öse Erfahrungen und wiıird mıt der Transzendenz bekannt emacht.
Allgemeın kann INan9 die Katechisierung 191088 eiıne Erweıterung und
ertiefung der relıg1ösen Sozlalısation ist, die siıch In der Famılıe vollzieht
Die re und die famılıäre Erzıehung Siınd Z Wäal sehr nötig, sind aber nıcht
dıe einzigen Faktoren der Entwicklung. Das ind wırd mıt der eıt in das
schulıische Umifeld eingeführt, 65 Urc. systematischen Unterricht die
Wiırklıchkeit der Welt und des Menschen kennenlernen wird. Dıe Katechese,
die in der Schule stattfindet, kann aDel nıcht in der Isolation bleıben, sondern
soll sıch vielmehr en der Schule beteiligen, deren Freuden,
rfolgen und Mißerfolgen.
Obwohl gegenwärtig In olen vıiel für die katechetische Unterweısung
wird, bemerken die Katecheten doch immer mehr Schwierigkeıten. Dıie Jugend
interessiert sıch immer weniger für relıg1öse TODIeEemMe und nimmt eıne
kritische Haltung gegenüber der Katechese, iıhren nhalten und deren ber-
mittlung
Hatten siıch In der polnıschen Sıtuation sowohl die kommunistischem
Regıme iıdeologisch Schule nach außen abgegrenzt als auch die ohne
Beziehung ZUT Schule erteılte Pfarrkatechese mıt sıch selbst zufrieden SCHC-
ben, werden NUnN, se1it dıe Katechese wieder ıIn der Schule ıhren atz hat,

Vgl ajewskıi, Die ent1 der Katechese unter den sich verändernden SOZ129.|
turellen Bedingungen in olen, In Angel/U. eme.: He.) Basıskurse Christse1n,
Frankfurt aM 1992, 406-416; poln ext In Katecheza szkole A 157-169
7 Vgl Luczak, Katecheza mlodzıiezy Polsce, a.2:0.. IS}
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kritische Stimmen die Pfarrkatechese laut, die iıhr mıt oben erwähnten
Vorwürten vorhalten, SiE würde den Zeichen der eıt nicht mehr entsprechen.

ajewsk1, der sich für einen katechetischen Pluralısmus und für einen
integralen Ansatz der katechetischen Unterweısung ausspricht, betont aber die
große edeutung sowohl der chul- als auch der Pfarrkatechese für die
Katechisierung und 111 dıe Katechese nıcht NUTr einem angesiedelt
sehen Die Pfarrkatechese WAar eher eine ‚„‚kirchlich-schulıische"” Katechese,
die mıt weniıgen Ausnahmen schulısch durchgeführt wurde. Dıe Werte der

bisherigen Katechese in den Pfarreien, dıe 1D11SC lıturgische Oormen
bemüht WAal, mussen auch Jjetzt aufrechterhalten werden. Es besteht darüber-
hinaus das Bedürfnıis, dıe didaktısche Entwicklung verstärken.
Im Unterricht in der gegenwärtigen Schule wırd VOT em die Erfahrung
betont. In der relıg1ösen Unterweisung besteht jedoch dıe Gefahr DbZw dıe
Tendenz, VO' en abzuweichen, naıve Argumentationen benutzen und
leicht in dıe Moralıisierung geraten. Diıe schulische Katechese wiıird sıchz
sicherlich auf die Vermittlung VON Wiıssen konzentrieren, SIE kann aber
dennoch nıcht als reine, relig1öse Wissensvermittlung betrachtet werden.
Die Katechese soll genere ZUT Reifung der Glaubenshaltung ren Deshalb
sollte paralle ZU katechetischen Unterricht in der Schule die CArıstliche
Unterweısung In kleinen Gruppen In den Pfarreiıen stattfinden.
Alle, die In der Schule der Katechese teilnehmen, sollte InNan ın die Liturgie
einführen, und die Klassengrupp ollten olchen Gemeinschaften UMsSc-
formt werden, die Verantwortung für dıe Zukunft der Kirche tragen. In der
konkreten Sıtuation, behauptet ajewskı mıiıt eC) besteht also das
edurIinıs nach einer Katechese, die in der relıg1ıösen rfahrung des famılıären
ılıeus, In der schulıschen Katechese und in der Katechese, die den
Gemeinschaften In den Pfarreien führt, verankert ist  78
Eın anderer, für die Katechese csehr wichtiger Aspekt ist, S1E evolutionär
bleiben und sıch ständıg für eues öffnen muß In diesem katechetischen
Prozel plelen Unterricht, Erzıehung und ekklesiale Verkündigung eine
wesentliche Rolle; ”” Diese Faktoren sınd innerlich mıt der Katechese
verbunden, daß CS ohne S1Ee schwier1g ware, überhaupt über die Katechese
sprechen, geschweige denn über dıe ganzheitlıche Katechese. Jie diese
Aspekte ren ın der Konsequenz ZUT Entwicklung einer multilateralen und

76 Vgl Majewsk:i, Die Identität der Katechese un! den sich verändernden soz1ialkul-
turellen Bedingungen in olen, a.a.0 406-416
F Vgl ebd.; vgl uch Tarnowski, katechezy szkolne] do katechezy integralno-eg-
zystencJjalne) (Von der schulischen Katechese ZUT integral-existentiellen Katechese), in
Chrzescijanın swiecIl1e (1977), 103-114 Zaur integralen Rıchtung der Katechese
VON ajewskı vgl seiıne Ausführungen In ders. , Propozycja katechezy integralne]
(Vorschlag einer integralen Katechese), 0dz 1978
78 Vgl Majewskı, Identität der Katechese un! den sich verändernden soz1lalkultureilen
Bedingungen In olen, a.2.0.; 406-416

Vgl ebı  O
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integralen Katechese. afturlıc werden die Bedingungen der eıt und des
Mıheus eweıls eher den Unterricht, dıe Erziehung oder dıe ekklesiale
Verkündigung verlangen, der katechetische Prozelß als olcher sollte aber be1ı
seiner Entwicklung gleichzeitig alle dre1 Aspekte berücksichtigen. Dıe famı-
häre Erziehung sollte also den Unterricht und dıe Verkündigung des Evange-
l1ıums beinhalten, die schulısche Bıldung sollte Uurc famiıliäre Erziehung und
ekklesıiale Verkündigung ergänzt werden, und dıe kklesiale erkündigunBwıederum verlangt den Sschulıschen Unterricht und dıe famılı äre Erziehung.8
Betrachten WITr die Wiıedereinführung der Katechese In die polnısche Schule
und die damıt entstandene NECUE Sıtuation, können WITr hier mıt den polnischen
Katechetikern und Katecheten bemerken, die Wiedereinführung der
Katechese in die Schule eıne stärkere Motivation ZU Studium verursacht und
dazu herausfordert, die dıdaktischen Prinzipien verstärkt anzuwenden ©  1
Erkennbar ist €e1 allgemeın auch die uC ach geeigneten Büchern und
anderen Hılfsmaterialien, wobe!ıl gleichzeıitig deren angel beklagt wird.
Bücher und andere katechetische Hılfsmitte sınd unentbehrlıc für die Ka-
techisierung, und dıe nachkonziliare Katechese ware ohne die Anpassung der
Materıjalien LICUC Sıtuationen und CUuUC soz10-kulturelle Bedingungen nıcht
Vvorstellbar In diesem usammenhang wird dıskutiert, die Schule ach
ihrer Erneuerung immer noch wenig eın erzieherisches ıliıeu darstellt, in
dem diıe menschlichen Werte ihren Platz finden Deshalb muß SIE weiıter VOoNn
innen her erneuert werden, WOZU auch die Katechese beitragen kann und sol182
Diese Ausführungen ZUT Katechese in der Schule und ihrer
zusammenfassend, können WIT festhalten, dıe Katechese im Sschulıschen
Mılıeu mehr als bisher den Schwerpunkt auf Wissensvermittlung sefzen sollte
Sıe sollte sıch el aber ständıg öffnen für das famıliäre und das kirchliche
Umtfeld und In der Verbindung Erziehung und Verkündigung stehen. Nur
S indem die kKatechese die unersetzbaren Werte dieser Mılıeus erhält, kann
S1E ihre eigene Identität bewahren und eine steigende pädagogisch-didaktische
Effektivıtät sichern.  83

Vgl ebı  Q Z vgl uch ders., Katecheza (Die permanente Katechese), 'OW
1989 Vgl Aazu uch Congar, Grupy nıeformalne Kosciele 7 katolickiego punktu
wıiıdzenia (Nıchtformale ruppen in der Kırche katholischer Sıcht), in Collectanea
Theologica (1497/2): ff
81 Vgl ajewskı, Identität der Katechese den siıch verändernden sozlalkulturellen
Bedingungen in olen, a.a.Q.,

Vgl ebd.; vgl uch ders., Teoretyczne podstawy proba realizacj1 podrecznıka
Katechetycznego (Theoretische Grundlagen und Versuch der Realisierung des echeti-
schen Lehrbuchs), In Rocznıkı Teologiıczno Kanoniczne KUL 153-163
8 Vgl ajewski, Identität der Katechese unter den sıch verändernden sozlalkulturellen
Bedingungen in olen, .80 Vgl uch Ul  7 Proces dydaktyczny
katechezie (Der didaktische Prozel)} In der Katechese), In Majewski Hg.) echeza
szkole, a.a.ÖQ., 67-81 Vgl Majewski, Podstawowe wymilary katechezy (Fundamentale
Dımensionen der Katechese), Krakow 1991
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Schließlic| muß hiıer noch betont werden, die Katechetiker und Katecheten
OTIenDar eCcC den Standpunkt die Domuinatıon der bisheri1-
SCH Pfarrkatechese und das völlıge Fehlen der Katechese in den
schuliıschen Bedingungen nıcht akzeptabel ware 1elimenr besteht eın drın-
gendes Bedürfnıs, eine NeEUC Katechese auszuarbeıten, die auf dem Wort
Gottes, der Liturgie der Kırche und den konkreten SOZ10-  Iturellen edıin-
ZUuNgCcCh eru

Zusammenfassung
Fassen WITr die Betrachtungen ZUr Entwicklung der polnıschen
Katechese ZUSaMmMmen), mussen WIT feststellen, in den Dıskussionen nıcht
über dıe Eınführung, sondern über dıe Wiedereinführung der Katechese In dıe
öffentliıchen chulen gesprochen wird. Diıeser charakterıstische Aspekt hat
seine rundlage in historischen Gegebenheiten.
In den Nachkriegsjahren bıs ZU) 5.7.1961 War der obwohl schon mıt
gewissen Schwierigkeiten UrCc das totalıtäre System verbunden, der
Schule obligatorisch. Dies ist die Basıs für dıie Dıskussionen über eine
Wiedereinführung der Katechese In die Schule Es steht außer Zweıfel,
der Sturz des totalıtären Systems 1CUEC offnung und NEUEC Perspektiven auch
für dıe Katechese mıt sıch bringt. iıne Umfrage der Bevölkerung erga
eine fast ungeteilte Zustimmung der Entscheıidun: für die Wiedereinführung
der Katechese In die polnıschen chulen ach der Umfrage der GUS
M Hauptamt für die Statistik in Polen) VO en 95,8 %n er
chüler katholischen teılgenommen, aDel CS ın den TUNdSCHNU-
len 08 % In den Berufsschulen 890% und In den Miıttelschulen 90% 54 Als eın
posıtıves Zeichen kann MNan auch die aktıve Miıtarbeit der Lalen be1ı der
katechetischen Unterweıisung aturlıic. wird diese Unterstützung
nıcht auf Dauer egeben sein, W as wiederum viele mıiıt eCc in den iskus-
s1ionen betonen. Deshalb steht dıe polnısche Kirche VOT der ernsten und
herausfordernden Aufgabe, der Gesellschaft zeigen, dıe Wie-
dereinführung der Katechese In dıe Schule posıtıve, VOT em erzieherische
und moralısche Werte mıiıt sıch bringt.

84 J oppke, Przemiany katechizac]}1 Polsce, q.a:0:. 13-29; vgl uch Nycz, cena
katechezy polskie) (Wertung und Prognosen der polnıschen Katechese), In

Majewskı Heg.) Katecheza szkole, 1A0
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Katholische Relıgionslehre bildungsrechtlicher 1C

Emleıutung
Miıt vorliegendem Beıtrag wiırd dargestellt WIE Bıldungsinteressen der
katholischen Kırche Land Brandenburg verschliedenen Verfassungs- und
Rechtsbereichen SCTUNSCH wurde Mıiıt der ende 089 WaTrT VOT em Land
Brandenburg grundlegender Regelungsbedarf bezogen auf eligion als schu-
iıscher Bıldung auf den verschiedenen Rechtsebenen erwachsen Im Gegensatz

en anderen Bundesländern hat das Land Brandenburg nıcht
Religionsunterricht II RU) als ordentliıches Schulfach nach
eingeführt sondern nach vierJährıgem Modell- und Schulversuc Cin Fach
Lebensgestaltung Religionskunde ( LER) DIie Staatlıchen Schulämter
‚„‚können‘‘ chüler auf Antrag freistellen, ‚„„WCNN C1ih wichtiger rund
dies rechtfertigt‘ Diese ause]l wird (vom Landtag Brandenburg nach fünf
Jahren ‚„„überprü DIie Freistellung 1ST ZUT Verblüffung der Kırchen nıcht

{twa pPCI Landesgesetz dıe eiinahme gebunden WIC dies se1it
Oktober 1995 vorgesehen War eiinahme WIrd aber laut
erwaltungsvorschrıift als ‚„Wwichtigerd“ anerkannt der Kirchen und
Religionsgemeinschaften wiırd als Anmeldefach nıcht Öffentlicher. chul-
ereich Räumen der Schule gewährt Bedingungen WIEC Eingliederung dıe
Unterrichtszeıt, Anrechnung der Religionsstunden VOI staatlıchen Lehrern auf
eren Deputat, erforderliche Gruppengröße und staatlıche Zuschüsse sind VO

Landtagsausschuß für Bıldung noch treffen * ufgrun« der skizzıerten
orgänge kann das ema der vorlıegenden Studıe gesamtdeut-
schen Diskussionsstand besonders komplexX erfaß werden
DIie Abfolge der Darstellung 1St Urc die Hierarchie der eweıls diskutierten
Rechtsebene bestimmt Bildungsjuristische Debatten wurden eiINEC deutsche
Verfassung geführt Verfassungen der Länder Insgesamt und des
Landes Brandenburg (Abschnitt Weiterhin gab 6S Bıldungsdebatten
ahmen VON erhandlungen die onkordate und Staatskırchenver-
trag zwıschen dem Land Brandenburg und dem eılıgen Stuhl (Abschnitt

Kontext Schulgesetzes für Brandenburg (Abschnıtt Am
aufwendigsten ührten Vertreter der katholischen Jurisdiktionsbezirke Land
bıldungspolitische Rechtsdebatten schlieblic mit IC auf Vereinbarungser-

Landtag Brandenburg Gesetz über die Schulen and Brandenburg, Potsdam 1996
(März 28) Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg, eıl (1996)
110 K 157 141 Mıt der beschlossenen Form reistellungsklausel ohne
Bezug auf wurde dıe ‚„‚ Varılante 1u Entwurftextes ZUI111 ndesschulgesetz VOMmM

1995 angeknüpft dıe der letzten Entwurffassug VOom 1995 zugunsien der
Koppelung VOIl LER cht ZUMm Zug gekommen War vgl and Brandenburg,
Miınisterium für Bıldung, Jugend und Sport ese'! über dıe Schulen
and Brandenburg Entwurf Kabinettvorlage 202/95 Potsdam 1995 (O)ktober S  x 11
Varıante

Relıgionspädagogische eıiträge +7/1996
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klärungen DZW Gemeinsame Protokolle zwıischen Kırche und Landesregie-
Tung SC4 Mıt dem Beıtrag wird sowohl eın bildungsrechtliıches als
auch eın religionspädagogisches Hauptinteresse verfolgt. Biıldungsrechtlich
soll eutlic werden, WwIe Vertreter der katholischen TC ıhre rel1ig10nspäd-
agogischen Standpunkte auf verschiedenen Rechtsebenen hatten.
Religionspädagogisc esehen wird das katholisch-pädagogische Profil 1m
Spiegel Von Rechtsdebatten sehen sSe1In. Die Aufmerksamkeit gilt aber auch
den Regierungsstellen, be1 denen die in wesentlichen Bildungsaspekten kOom-
promißlose Kırche manche internen Spannungen

Verfassungsdebatten
FEinleitung
Die atholısche Kırche verfolgte nach dem Wendegeschehen 1989 ildungs-
polıtische Verfassungsinteressen VOI dem Hintergrund einer künftigen eut-
schen Verfassung und mıt 3C auf ige Länderverfassungen. /Zuerst se1
dıe 1C. auf die deutschen Verfassungstexte beleuchtet Hıer geht 6S ZU

einen möglıche Verfassungstexte eiıner künftigen, DD  A Zum
anderen sınd gelegentlich Verfassungstexte der BRD bZzw eines künftigen
vereiniıgten Deutschlands 1Im 16 Danach werden dıe bildungspolitischen
emühungen der katholischen Kirche Verfassungen der Länder arge-
stellt Analog ZUT Bundesebene geht es auch 1er gelegentlich Länder einer
erneuerten DDR und gelegentlich Länder eines vereinigten Deutsch-
and Für die eıt nach der Wiedervereinigung 1m Oktober 1990 konzentriert
siıch dıe Darsteilung auf das Land Brandenburg.
1.J Zur deutschen Verfassung
Die Ostberliner Bischofskonferenz orderte Dezember 1989 ach Zzwel
Jahrzehnten des Schweigens bildungspolitischen Fragcan‚2 daß das Verfas-
sungsrecht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kınder gewährleıstet werden
mMuUusse Dieses Elternrecht wurde als Voraussetzung für ein Schulwesen frel
Von ideologischer Bevormundung gesehen.3 hne SENAUCICH Verweils emüh-
ten die 1SCHOIe damıt eın eC das sowohl iın der Verfassung der DDR VOINN

1949, als auch in 6, bzw I verankert och wurde aAUus

dem zitierten Verfassungsgrundsatz keıin eCc auf konfessionelle Biıldung in
der Schule abgeleıtet.
Die 1SCHNO{Ie außerten sich ın der Übergangszeit nıcht detaıillıerter ıldungs-
polıtiıschen Verfassungsfragen. Mehr Engagement zeigte der Gemeinsame

Zuletzt Die Katholische iırche KK), Berliner Ordinarıenkonferenz (Vorsitzender
Erzbischof Alfred Kardınal Bengsch) den Vorsitzenden des Staatsrats der DDR alter
T1IC| in Berlin, Berlın 1968, Februar 5, in Katholische Kırche Sozialistischer Staat
DDR hg Gerhard Lange a $ Leipzig 1993, 227-230

KK, rlıner Bischofskonfierenz (Vorsitzender Bıschof Georg Cardinal Sterzinsky Stv
Vorsitzender Bıschof Joachiım Der Wandel in Staat und Gesellschaft Hırtenbrief

Berlin 1989, Dezember 19, in 1993 (wie 2) 393-395
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Aktionsausschuß katholischer Christen der DDR Angesichts bevorstehen-
der ahlen ZUT Volkskammer der DDR 18 März 1990 vertrat der
USSCHU analog ZUT Berliner Bıschofskonferenz daß künftigen ıldungs-

‚‚das Ersterziehungsrecht der Eltern CiEA unverrückbarer Grundsatz‘‘
SCIMH Mıt Interesse Künftigen deutschen Verfassung wandte
siıch der Vorsıiıtzende des Aktionsausschusses Hans-Joachıim eyer den
Zentralen Runden 1SC der DDR Dieses Gremium Walr AUus Repräsentanten
verschiedener Parteien und Vereinigungen gebilde die das Wendegeschehen
maßgeblich gestalteten Seıt ihrer ersten Sıtzung Dezember 1989 Jag
dıe Gesprächsleitung des Gremiums be1 dem Diırektor des Sekretarıats
der Berliner Bıschofskonferenz Mons1gnore arl-Heınz uCcC Allerdings
WAarTr dıe Kırche ı der Arbe1tsgruppe  E DE des Kunden Tisches ‚„‚Neue Verfassung
der c6 nıcht vertreten° Meyer forderte VOI Anfang März 1990 VOIT dem
Zentralen Runden 1SC daß C11C ünftige Verfassung der DDR den
Kırchen das eCc auf eılung VON den chulen und auch
chulen J rägerschaft der katholischen Kırche zulassen Er I1-

Rechtsauffassungen nıcht und dessen Vorstellung VO
als ordentlıchem eNriaCc sondern der einschlägigen egelung, WIC SIC
die Verfassung der DDR Von 1949 kannte anacC hatten die Kırchen das
ec auf eilung VON Schulräumen eyer sah sıch mıiıt SCINCT

orderung Eınklang mıt ‚, SCINCI katholischen Freunden:‘‘ der Mehr-
heıt der katholıischen und evangelıschen Chrısten Die Anregungen des
Aktionsausschusses wurden VO Zentralen Runden 1SC. nıcht berücksichtigt.
Die rehg10nsbezogene  . Schulbildung begegnet ı Verfassungsentwurf dieses
Gremiums nicht.? eyer vertrat Auffassungen 1 Bewußtsein, die
praktische Ausgestaltung dieser Verfassungsverhältnisse den ünftigen LÄän-
dern oblıege. er ordnete AF kurz nach SCINECMN Darlegungen VOT dem
Zentralen Runden 1SC als Minıister für Bıldung und 1ssenschaft der
DDR auch keinen an

Gemeinsamer Aktionsausschuß katholischer T1ısten der DDR Erklärung Wahl
18 1990 Berlıin 1990 Februar 1993 (wıe Anm 3908

5KK Berliner Bıschofskonferenz (Dırektor des Sekretarıats Mons1ignore arl Heınz
Ducke) Was hat der unde Tisch“‘ gebracht? erlın 1990 Miärz VOT 18), Renovatıo

(1990) 74-76 Ders eSp )/Ewald Rose (Int Jelefonısches Interview Berlın
1990 DI1 Vom Runden 1SC arlamen! hg Herles und Wa
Rose Bonn 1990 325 329

Vgl 1Ne Mitgliıederliste In Freier Selbstbestiımmung hg Kuratorium für
demokratisch verfaßten Bund eutfscher Länder Berlın u 1990 1/4 f
/KNA Presseerklärung 1990 März ang, Elternforum (1990)

DDR Ministerium für Biıldung und Wissenschaft MIBW) (Minister Hans Joachiım
eyer esp )/Franz Jussen SICh sehe mich NIC| als Konkursverwalter“*‘
Petrusblatt )Nr Von Maı 6, 13

Zentraler Runder 1SC der DD  A Verfassung der DD  A Entwurf, Berlın 1990, prıl,
In Freier Selbstbestimmung (wıe Anm 6), DADa bes

Vgl Anm
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DIie WENISCH Quellen belegen die Verfassungsaufgaben der katholi1-
schen Kırche während der en UÜbergangszeıt VOI dem Hıntergrund der
Verfassungsgeschichte der DDR und nıcht des Grundgesetzes reflektiert
wurden Vor diesem Hintergrund der Kırche dıe weltanschauliche
Neutralıtät der Schule das DIIHMNAIC eCcC der Eiltern aufdie relıgöse Erziıehung
ihrer Kınder und das eCc auf kırchlichen den Käumen der Schule
wichtig Kın als Yres MIXIa Von Staat und Kırche Sınn ‚‚ordentlıchen
Lehrfaches®‘ nach strebten die Kırchenvertrete nıcht
In der spaten UÜbergangszeıt eZz0g die katholische Kırche Horızont
angestrebten Wiedervereimigung der beiıden deutschen Staaten Standpunkt
Fragen des RUSs Trendsetzend Wäal ein Grundsatzgespräch zwıschen Vertre-
fern des Mınısteriıums für Bıldung und 1ssenscha der DDR und den Kırchen

August 1990 Für das Mınısterium sprach Bıldungsminister eyer
Staatssekretär jeter Reiher der Leıter der KOommıssıon für

kirchliche Arbeiıt miıt Kındern und Konfirmanden Bund der Evangelıschen
Kırchen der DDR Wartr Das Bıldungsministerium Wäal insofern C116 verfas-
sungsrelevante Stelle da N den Auftrag hatte Grundsätze und Rahmenricht-
lınıen als Vorarbeıten ZUTr Realısiıerung der Bıldungshoheıit der künftigen
Länder entwickeln er den evangelischen Kırchen und Freıikırchen
War die katholische Kırche Urc den Berliner Bischof eorg ardına|
Sterzinsky espräc beteilıgt Fın Gesprächspartner ohne amtskırchlichen
Hıntergrund sa nıcht 1SC. DIie Teillnehmer1 sich darauf, ‚„‚daß
nach dem Beıitritt der DDR ZU) Geltungsbereich des Grundgesetzes das eCc
auf Religionsunterricht öffentlichten chulen gemäß Artıkel gewähr-
elstet 1St Verfassungsrelevant WarTr auch dıe Posıtion der Gesprächsrunde
dıe Befähigung ZUr eılung des RUsSs den theologischen Fakultäten und
kirchlichen Hochschulen übertragen dıe Betonung des Rechts der
Eiltern bzw religionsmündıgen chüler auf Bekenntnisfreiheit. ‘“ Diese Orıen-
tıierung Verfassungsverhältnissen der BRD wurde auch VO Stv ıldungs-

und ehemalıgen Leıter der CINZISCH katholiıschen Privatschule der
DDR 39) Volker en mıiıt

Zur Vorbereitung ünftiger ünderverfassungen
DIie Gesprächsteilnehmer wollten sıch nıcht 1918088 ber dıe Zukunft bestimmter
gesamtdeutscher Verfassungsverhältnisse verständıgen, sondern auch C1NC

Rıchtung für die Entwicklung ünftiger ‘Länderv  erfassungen  a geben Das
espräc sollte auf Länderebene ortge werden. !*+ Zur Vorbereıtung

DDR M{fB (Staatssekretär Dieter Reıher) — Berliner Bischofskonferenz (Dırek-
tOr des Sekretariats Monsı1ignore arl He1nz Ducke) Berlın erlın 1990 Julı (Ms

otsdam Bundesarchiv 721)
12 DDR M{IiB (Staatssekretär jeter Reiıher) Pressemitteijlung Berlın 1990 dep-
em! DiIie Christenlehre 43 (1990) 378
13 DDR M{fB (Stv Miınister Volker en!| eSp )) als ordentliches Lehrfach
anerkennen Wiıesbaden 1990 November Schule und Kırche Informationen für dıe
katholıschen 1 ehrer Hessen Z Nr



Kathaol. Religionslehre In bıldungsrechtlicher 2C} 141

ethıscher Bıldungsstrukturen künftiger Länder wurde 1im Bildungsministerium
der DDR Ende August 990 eiıne Kommissıon FEthische Bıldung eingerichtet.
Sıe sollte ihr ema konzeptionel SOWeIt entwickeln, die künftigen Länder
einerseıits In ıhrer Bıldungshoheıit nıcht eschnıtten würden und andererseıts
auf Vorarbeıten be1ı anstehenden ufgaben zurückgreıfen könnten P uch
Vertreter der katholischen Kırche ZU[r Mitarbeit gebeten worden! Im
folgenden werden die Beıträge VON Vertretern der katholischen Kırche in
diesem Gremıium dargestellt, insofern s1e verfassungsrechtlich bedeutsame
Aussagen enthalten.
Die Kommissıon arbeıitete In dre1ı Gruppen In en Gruppen saßen Vertreter
der katholischen Kirche !” Die ruppe wollte Dımensionen ethischer
Bıldung In den Unterrichtsfächern der Prämisse aufzeigen, 65 ein
Wahl@pflicht)fach 99  thısche Bıldung" iın Verbindung mıiıt geben wird.
Dieser Ethiıkunterricht sollte die 4, und 141 nıcht erühren ine
relıg1o0nsbezogene Bildungsdimension wurde be1ı den Fächern Geographie,
Geschichte, Gesellschaftskunde, Literatur, Kunst und us1ı aufgezeigt. ast
ausnahmslos geschah dies rel1g1ionskundlich-historisierend, annähernd ohne
ktual-ethische oder konfessorische ezüge Damıt sollte eine Kollission des
vertretenen relıgionsbezogenen Biıldungsanspruchs mıt und
gemieden werden. ruppe entwiıckelte Prinzıplen und Ihemen ZUT ethischen
Bıldung ohne Fachzuordnung. He ethischen ollten exıistentiell CI -

schlossen werden. Das jeweıilige Verständnis Von Weltreligionen und Konfes-
Ssionen sollte in eine ethische Bıldung einbezogen sein. Als ethısch besonders
bedeutsam wurden dıe christlich beladenen Kategorien Sınn, Leld, Tod,
Schuld, offnung, rlösung herausgestellt. Die verfassungsrechtliche Rele-
Va dieser und anderer tandpunkte, eiwa dıe Verträglichkeıit mıt und

wurde In der Gruppe nıcht reflektiert. Die bildungsrechtlichen FEinstel-
lungen der katholischen Vertreterin in dieser ruppe werden sich S

orientiert haben ® ruppe entwiıickelte Vorüberlegungen einem
14 Vgl Anm.
15 DDR, M{iIiB ((Referatsleıter) Schösser): Kommıissıon Ethische Bıldung age,
(Berlin 1990, ach August 28) (Ms, 5.) Dies. (Kommission Ethische Bıldung):
ErgebnisseKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  141  ethischer Bildungsstrukturen künftiger Länder wurde im Bildungsministerium  der DDR Ende August 1990 eine Kommission Ethische Bildung eingerichtet.  Sie sollte ihr Thema konzeptionell soweit entwickeln, daß die künftigen Länder  einerseits in ihrer Bildungshoheit nicht beschnitten würden und andererseits  auf Vorarbeiten bei anstehenden Aufgaben zurückgreifen könnten.'* Auch  Vertreter der katholischen Kirche waren zur Mitarbeit gebeten worden'® Im  folgenden werden die Beiträge von Vertretern der katholischen Kirche in  diesem Gremium dargestellt, insofern sie verfassungsrechtlich bedeutsame  Aussagen enthalten.  Die: Kommission arbeitete in drei Gruppen. In allen Gruppen saßen Vertreter  der katholischen Kirche.'” Die Gruppe 1 wollte Dimensionen ethischer  Bildung in den Unterrichtsfächern unter der Prämisse aufzeigen, daß es ein  Wahl(pflicht)fach „„Ethische Bildung‘‘ in Verbindung mit RU geben wird.  Dieser Ethikunterricht sollte die Art 4, 7 und 141 GG nicht berühren. Eine  religionsbezogene Bildungsdimension wurde bei den Fächern Geographie,  Geschichte, Gesellschaftskunde, Literatur, Kunst und Musik aufgezeigt. Fast  ausnahmslos geschah dies religionskundlich-historisierend, annähernd ohne  aktual-ethische oder konfessorische Bezüge. Damit sollte eine Kollission des  vertretenen religionsbezogenen Bildungsanspruchs mit Art 4 und 7 GG  gemieden werden. Gruppe 2 entwickelte Prinzipien und Themen zur ethischen  Bildung ohne Fachzuordnung. Alle ethischen Inhalte sollten existentiell er-  schlossen werden. Das jeweilige Verständnis von Weltreligionen und Konfes-  sionen sollte in eine ethische Bildung einbezogen sein. Als ethisch besonders  bedeutsam wurden u. a. die christlich beladenen Kategorien Sinn, Leid, Tod,  Schuld, Hoffnung, Erlösung herausgestellt. Die verfassungsrechtliche Rele-  vanz dieser und anderer Standpunkte, etwa die Verträglichkeit mit Art 4 und  7 GG, wurde in der Gruppe nicht reflektiert. Die bildungsrechtlichen Einstel-  lungen der katholischen Vertreterin in dieser Gruppe werden sich an Art 7,3  GG orientiert haben. !® Gruppe 3 entwickelte Vorüberlegungen zu einem  14 Vgl. Anm. 12,  15 DDR, MfBW ((Referatsleiter) Schösser): Kommission Ethische Bildung + Anlage,  (Berlin 1990, nach August 28) (Ms, 3 S.). — Dies. (Kommission Ethische Bildung):  Ergebnisse ..., (Berlin 1990, nach Oktober 2) (Ms) (Potsdam, Bundesarchiv: DR 4, 721).  16 Außer den in der folgenden Anmerkung genannten Kommissionsmitgliedern sind  folgende Persönlichkeiten aus der katholischen Kirche zur Mitarbeit eingeladen worden:  Monsignore Karl-Heinz Ducke, der oben Anm. 4 als Gesprächsleiter des Zentralen Runden  Tisches erwähnt ist; vgl. Anm. 11. — Konrad Feiereis, Professor an der Katholisch-Theo-  logischen Hochschule Erfurt, Leiter des Runden Tisches Erfurt; vgl. DDR, MfBW  (Staatssekretär Dieter Reiher) an Professor Konrad Feiereis in Erfurt, (Berlin) 1990, Juli  31 (Ms, 1 S.) (Potsdam, Bundesarchiv: DR 4, 721).  17 Gruppe 1: U. Berger, Katholisches Büro Magdeburg; T. Steinhoff, Katholisches  Schulamt Magdeburg (insgesamt 5 Mitglieder). — Gruppe 2: H. Mondschein, Referentin  für Schulfragen im Bischöflichen Amt Erfurt-Meiningen (4 Mitglieder). — Gruppe 3: R.  Barein, Leiterin des Berliner Dezernats Schule, Hochschule und Erziehung; H. Hermanski,  Beauftragter Theologe des Bischöflichen Ordinariats Berlin (10 Mitglieder).  18 So jedenfalls 1994; vgl. Helga Mondschein: RU in den neuen Bundesländern, in: rhs 37(Berlin 1990, ach Oktober W otsdam, Bundesarchiv: 4, 721)
16 uber den in der folgenden Anmerkung genannten Kommissionsmitgliıedern sıind
olgende Persönlichkeiten dus der katholischen Kirche Miıtarbeit eingeladen worden:
Monsignore Karl-Heınz ucke, der oben als Gesprächsleiter des ntralen Runden
Tisches erwa ist; vgl Anm 11 ONnrat FeiereI1s, Professor d der Katholisch-Theo-
logıschen Hochschule Erfurt, Leıiter des Runden Tisches Erfurt; vgl DDR, M{ftfB
(Staatssekretär Dieter Reiher) Professor ONraı Feiereis In Erfurt, (Berlın) 1990, Julı
231 (Ms, otsdam, Bundesarchiv: 4! 721)
1/ Gruppe Berger, Katholisches Rüro agdeburg; tholisches
Schulamt Magdeburg insgesamt Mitglıeder). Gruppe Mondscheıin, Re{iferentin
für Schulfragen im Bıischöflichen Amt Erfurt-Meiningen (4 Mitglieder). ruppe
Bareın, ıterın des Berliner Dezernats Schule, Hochschule und Erziehung; Hermanskı,
Beauftragter eologe des Bischöflichen Ordinarıats Berlin (10 Mitglıeder).
18 SO jedenfalls 1994:; vgl elga Mondschein: in den eCeuecnNn Bundesländern, In chs
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Unterrichtsfach Lebensgestaltung/Ethık. In dieser ruppe wurde besonders
Bildungsreformideen der Wendezeıt angeknü {t. die insbesondere Von der

Volksinitiative Bildung worden Strittig 1e in der Tuppe
3, ob das Fach L/E sozlalısatıonsbegleıtend oder ethısch-philosophisch Be-
richtet sein sollte Jedenfalls sollte 6S Gedankengut verschiedener Relıgionen
erschiieben Es wurde auch verfassungsrechtlich In dıie Nähe des RUSs gerüc
So sollte das Fach ın der Grundschule eingeführt werden, TE iın
den Bundesländern wıirksam werde. Vor em mıt wurde dann
Kooperation gewünscht. Gerade dıe katholische Vertreter In der Tuppe
befaßten sıch mıiıt der schulorganısatorischen Seıte des Faches, in der verfas-
sungsrelevante Standpunkte besonders ZU Ausdruck kommen. Das Fach
Ethik/Lebensgestaltung, auch lediglich nterricht genannt, sollte gemäß
deren Vorstellungen Ersatzfach ZU nach J3 se1In. Dıie Orientie-
TUuNg westdeutschen Verhältnissen wurde besonders hervorgehoben.20 Hıer
1eg eın TuNes eispie VOT, WIEeE ostdeutsche Bıldungsreformbestrebungen der
Wendezeıt mıthıiılfe der westdeutschen Verfassungskultur domestizlert werden
ollten Insgesamt esehen g1ing die Kommıissıon teıls VOoNn einem integrativen
(Gruppe 2), teıls Von einem dıfferenzierenden (Gruppen und Umgang mıiıt
rel1ıg10nsbezogener Schulbildung AUus Der integrative Ansatz wurde recht
pauscha bearbeitet. Vorherrschen: dıe Arbeıtsergebnisse davon be-
stimmt, be1 relız1ıonsbezogenen ufgaben 1mM allgemeinbıldenden Bereich mıiıt
einem nach Art J6 kooperleren können. An eıner Stelle, der
Standpunkte Von Vertretern der katholischen Kırche für sıch und niıcht
ljediglich als Teıl eines Gruppenergebnisses erfaß werden können, ist die
Orientierung westdeutschen Verfassungsverhältnissen in Reinform erkenn-
bar
Zur Orlentierung der relıg1onsbezogenen Bıldung In den ünftigen
Ländern Art J3 1im Spitzengespräch VOIl Ende August 1990 und der
allerdings zurückhaltenderen CaC  ng dieses Verfassungskontextes in der
ischen Kommission traten entsprechend ausgerichtete Voten der Arbeits-
geme1ıinschaft der Deutschen Bıschöfe-Regıion Ost Sıie konstitulerte sıch

November 990 als Folgeeinrichtung der Berliner Bischofskonferenz, die
in die Deutsche Bischofskonferenz eingegangen Wa  Z Dıe Arbeıtsgemeinschaft
wollte darauf drängen, S In den Verfassungen der fünf Länder
festzumachen. Gleichzeitig se]len mehrere Modelle des RUSs denkbar och
sollte die 1mM festgeschriebene tellung des RUSs als ordentlıchem Lehrfach
unabhängıg Von den Umsetzungsmöglıichkeıiten 1m FEinzelfall auch in den
Länderverfassungen grundsätzlich gewahrt bleiben Gleichzeitig wurden TEe1-

(1994) 267-372
Vgl Lebensgestaltung als Bildungsaufgabe und Unterrichtsfach, Berlın umboldt-Uni-

versıitätsdruck 1993
Barein/Hermanskı Verankerung des Faches ık/Lebensgestaltung in der Schulorga-

nisatiıon der nder, (Berlin) 1990, September (Ms, Ofisdam, Bundesarchiv: 4’
/721)
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denkerverbänden entsprechende Bıldungsrechte chulen abgesprochen
{[Dieses Votum wurde März 1991 ekräftigt 141 treffe für dıe

1änder nıcht DIe Ausgestaltung VOoNn Z1Ng Stelle
insofern ber den raditionell-kırchlichen Rahmen hiınaus als aus dem Ver-
fassungsartıkel C111C aktıve Teilnahme des Relıgionslehrers kiırchlichen
en ausdrücklıch abgeleıtet worden Wal

Zur Landesverfassung Brandenburg
Bereıts Nl Anfang 1990 gab Regierungsgremien dıe och VOI Bıldung

Landes Brandenburg Maı und September 1990 JE Verfassungs-
entwurf für e1inNn üniftiges Land Brandenburg vorgelegt hatten Vertreter der
katholischen Kırche nıcht 1ıre. Al den Gremienarbeiten beteiligt, dıe
insgesamt VON WENISCH Experten erbracht worden Es korrespondiert
allerdings dem Gesinnungswandel der maßgeblichen katholischen Kırchenle1i-
(ungen, daß Entwurtf VO] Maı 1990 VOIll der öffentliıchen Schule

B und das Bıldungswesen auf 61116 humanıstische rundlage gestellt
1m September 1990 dagegen C11106 Wahlpflichtfachlösung mıiıt Ethik und

RU ı Verantwortung der Kırchen verfassungsrechtliıch vorgesehen wurde .“
ach Gründung des Landes Brandenburg nahmen Vertreter und Mitgliıeder
der katholischen Kırche gegenüber dem 1915101 gegründeten Verfassungsaus-
SC verschiedene Möglıchkeıiten wahr aufdie egelung relıg1ionsbezogener
Bildungsbelange der Landesverfassung Einfluß nehmen Diıe rchen-
leıtungen versuchten dies Urc entsprechende Schreiben den Verfassungs-
ausschuß uch legten SIC dem USSCHU| in Auftrag gegebene Juristische
Gutachten einschlägıgen Verfassungsfragen VOI Im Ausschuß selbst saßen
außer Landtagsabgeordneten ZUuT Menschen des öffentliıchen Lebens
uch die katholische Kırche tellte Vertreter Schließlic| beteiligten sich
verschiedene Miıtgliıeder der katholischen Kırche Urc Zuschriften den

Arbeitsgemeinschaft der 1SCHOIe der eutschen Bıschofskonferenz Regıon Ost
(Leıiter Bischof eorg Cardınal Sterzinsky Pressemitteijlung Nr 1/1990

Berlın 1990 Dezember (Ms, )5 vgl Frankfurter Allgemeıne Jg 1990 Nr 284 VON
Dezember 6
D BDB Zur relıg1ıösen und ethischen Erziıehung der Schule Berlın 1991 März
5 (Ms 27 D)
23 Vgl Entstehungsgeschichte der Verfassungsentwürfe die Arbeıtsgruppe des KOoor-
dinıerungsausschusses ZUT Bıldung des Nndes Brandenburg (1 Lutz Nıebel) Vorschläge
und een er sınd gefragt Märkische Volksstimme Jg 1990 VON Maı das
OTWO ZUM zweıten Entwurf Märkische OÖOderzeıtung, Jg 19'  S VoNn September 13

DDR Koordinierungsausschuß der Regierung Biıldung des nNdes Brandenburg
Entwurf Verfassung für das künftige Land Brandenburg, (Potsdam 1990 Maı VOI

16) Märkische Volksstimme Jg 19  s VOoN Maı (7) 10)
25 DDR DIie Regierungsbevollmächtigten der Bezirke Cottbus Kretschmer Frank-
furt/Oder Schelling, Potsdam Wolf Zweıiter NtWU Verfassung für das ige
and Brandenburg otsdam 1990 eptember VOT 13); 1  Z  - ebd VON eptember
11 13
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USSCHU. Geschehen Im folgenden werden die Quellen ıIn der
Reihenfolge Verfassungsperspektiven reflektiert.
Inzwıschen lag eın Verfassungsentwurf VO 31 Maı 1991 VOIL, der ın
Übereinstimmung mıt den Grundsätzen der Kırchen und Religionsgeme1n-
chaften vorsah .“ In ıhrer Stellungnahme ZUuU Entwurf außerte die
Kirchenleitung vier bildungsrechtliche 27  Fordefungen. Als Grundsatz der
Erziıehung und Biıldung So auch die Örderung einer relig1ösen Grundbil-
dung In der Verfassung (Art 30) nıedergelegt werden, da dıe relıg1öse Identität
ZUr Ganzheıt des Menschen gehöre. Der SO im Sınn Von F3
als ordentliches enriac bezeichnet werden. Andernfalls se1l eiıne Auslegung
möglıch, die hınter dem Grundgesetz ZUrücC  eıbe Weiterhin genuge es nıcht,
We Lehrstühle staatlıchen theologıischenen1im Benehmen anstatt
1im FEinvernehmen mit den Kırchen besetzt würden, da künftige kiırchliche
Amtsträger lediglich VonNn Hochschullehrern auszubılden seıen, die über das
‚„nıhıl obstat‘“® der Kırche verfügen. Schließlic SO auch die Gültigkeıt der
onkordate verfassungsrechtlich gesichert werden.  28 Die Kirchenleitung folg-

mıt ihren Forderungen dem nha nach den Beschlüssen der Arbeits-
gemeinschaft der 1SCNHNOTIe der Deutschen Bischofskonferenz-Region Ost
Auf die rage der Gültigkeıt Von 141 wurde mıt der Stellungnahme
besonders eingegangen. In apper Form wurde wiederholt, Was sıch ın
beigelegten Kurzgutachten VoNn olfgang Rüfner (Köln) und Alexander Hol-
erbach (Freiburg) fand, dıe 1mM Auftrag der katholischen Kırche erstellt und
dem Verfassungsausschuß zugestellt worden waren. e1ıde (utachter AI SU-
mentierten nnähernd gleich eıne Anwendung Von 141 auf
Brandenburg. Rüfner meınte, die Regelungen während der sowjetischen
Besatzungszeit3 . selen undemokratisch und nıcht 1ın freier Selbstbestimmung
zustandegekommen. Es seien nıcht nach eigener Tradıtion ewählte Regelun-
gCH uch hätte 65 keinen ununterbrochenen Bestand VON (zudem freien, ach
eigener ITradıtion gewählten) Regelungen egeben. Damıit selen re1l Umstän-

26 esetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg GVBl.BB) (1991)
96-1 1 9
77 KEK, Kirchenleitung des Bistums Berlın (= KBB) (Leıter des Katholischen Büros Prälat
Tohannes Tobei) Stellungnahme Entwurf einer Verfassung des ndes Brandenburg

Berlın 1991, September (Ms 5.) (Potsdam, Registratur des Landtags RdL)
26-3, I11/3283).

28 E
29 Universıität Köln, nstitut für Kirchenrecht und Rheinische Kirchengeschichte (Professor
olfgang Rüfner): Kurzgutachten ZUr Verbindlichkeit des Reichskonkordats und des
Preußenkonkordats SOWIEe der Vorschriften des Ges über den ın der ehemalıgen DDR,
öln 1991, Julı (Ms, 15 (Potsdam, Registratur des Landtags 25) — Universıtät
Freiburg, Seminar für Rechtsphilosophie und Kirchenrecht (Professor Alexander Holler-
aC Kurzgutachten144  Dieter Fauth  Ausschuß am Geschehen. Im folgenden werden die Quellen in der genannten  Reihenfolge unter Verfassungsperspektiven reflektiert.  Inzwischen lag ein Verfassungsentwurf vom 31. Mai 1991 vor, der RU in  Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Kirchen und Religionsgemein-  schaften vorsah.“° In ihrer Stellungnahme zum gesamten Entwurf äußerte die  Kirchenleitung vier bildungsrechtliche Forderungen.27 Als Grundsatz der  Erziehung und Bildung solle auch die Förderung einer religiösen Grundbil-  dung in der Verfassung (Art 30) niedergelegt werden, da die religiöse Identität  zur Ganzheit des Menschen gehöre. Der RU solle im Sinn von Art 7,3 GG  als ordentliches Lehrfach bezeichnet werden. Andernfalls sei eine Auslegung  möglich, die hinter dem Grundgesetz zurückbleibe. Weiterhin genüge es nicht,  wenn Lehrstühle an staatlichen theologischen Fakultäten im Benehmen anstatt  im Einvernehmen mit den Kirchen besetzt würden, da künftige kirchliche  Amtsträger lediglich von Hochschullehrern auszubilden seien, die über das  „nihil obstat‘‘ der Kirche verfügen. Schließlich solle auch die Gültigkeit der  Konkordate verfassungsrechtlich gesichert werden.”® Die Kirchenleitung folg-  te mit ihren Forderungen dem Inhalt nach den o. g. Beschlüssen der Arbeits-  gemeinschaft der Bischöfe der Deutschen Bischofskonferenz-Region Ost.  Auf die Frage der Gültigkeit von Art 141 GG wurde mit der Stellungnahme  besonders eingegangen. In knapper Form wurde wiederholt, was sich in  beigelegten Kurzgutachten von Wolfgang Rüfner (Köln) und Alexander Hol-  lerbach (Freiburg) fand, die im Auftrag der katholischen Kirche erstellt und  dem Verfassungsausschuß zugestellt worden waren.“” Beide Gutachter argu-  mentierten annähernd gleich gegen eine Anwendung von Art. 141 GG auf  Brandenburg. Rüfner meinte, die Regelungen während der sowjetischen  Besatzungszeit”” seien undemokratisch und nicht in freier Selbstbestimmung  zustandegekommen. Es seien nicht nach eigener Tradition gewählte Regelun-  gen. Auch hätte es keinen ununterbrochenen Bestand von (zudem freien, nach  eigener Tradition gewählten) Regelungen gegeben. Damit seien drei Umstän-  26 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg (= GVBl.BB) 2 (1991),  96-114; Art. 32.  27 KK, Kirchenleitung des Bistums Berlin (= KBB) (Leiter des Katholischen Büros Prälat  Johannes Tobei): Stellungnahme zum Entwurf einer Verfassung des Landes Brandenburg  ..., Berlin 1991, September 12 (Ms, 9 S.) (Potsdam, Registratur des Landtags (= RdL):  VA 26-3, 111/328a).  28 Ebd, S. 8.  29 Universität Köln, Institut für Kirchenrecht und Rheinische Kirchengeschichte (Professor  Wolfgang Rüfner): Kurzgutachten zur Verbindlichkeit des Reichskonkordats und des  Preußenkonkordats sowie der Vorschriften des GGes über den RU in der ehemaligen DDR,  Köln 1991, Juli 22 (Ms, 15 S.) (Potsdam, Registratur des Landtags: VA A 25). — Universität  Freiburg, Seminar für Rechtsphilosophie und Kirchenrecht (Professor Alexander Holler-  bach): Kurzgutachten ... zu der Frage, ob das Land Brandenburg Art. 141 GG für sich in  Anspruch nehmen kann ..., Freiburg 1991, September 9 (Ms, 4 S.) (Potsdam, RdL: VA  26-3, 11/328b).  30 Die Verfassung der Mark Brandenburg 1947 sieht in Art 44 das Recht der Kirchen vor,  in den Räumen der Schulen RU halten zu können.der rage, ob das and Brandenburg 141 für sıch In
Anspruch nehmen kann144  Dieter Fauth  Ausschuß am Geschehen. Im folgenden werden die Quellen in der genannten  Reihenfolge unter Verfassungsperspektiven reflektiert.  Inzwischen lag ein Verfassungsentwurf vom 31. Mai 1991 vor, der RU in  Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Kirchen und Religionsgemein-  schaften vorsah.“° In ihrer Stellungnahme zum gesamten Entwurf äußerte die  Kirchenleitung vier bildungsrechtliche Forderungen.27 Als Grundsatz der  Erziehung und Bildung solle auch die Förderung einer religiösen Grundbil-  dung in der Verfassung (Art 30) niedergelegt werden, da die religiöse Identität  zur Ganzheit des Menschen gehöre. Der RU solle im Sinn von Art 7,3 GG  als ordentliches Lehrfach bezeichnet werden. Andernfalls sei eine Auslegung  möglich, die hinter dem Grundgesetz zurückbleibe. Weiterhin genüge es nicht,  wenn Lehrstühle an staatlichen theologischen Fakultäten im Benehmen anstatt  im Einvernehmen mit den Kirchen besetzt würden, da künftige kirchliche  Amtsträger lediglich von Hochschullehrern auszubilden seien, die über das  „nihil obstat‘‘ der Kirche verfügen. Schließlich solle auch die Gültigkeit der  Konkordate verfassungsrechtlich gesichert werden.”® Die Kirchenleitung folg-  te mit ihren Forderungen dem Inhalt nach den o. g. Beschlüssen der Arbeits-  gemeinschaft der Bischöfe der Deutschen Bischofskonferenz-Region Ost.  Auf die Frage der Gültigkeit von Art 141 GG wurde mit der Stellungnahme  besonders eingegangen. In knapper Form wurde wiederholt, was sich in  beigelegten Kurzgutachten von Wolfgang Rüfner (Köln) und Alexander Hol-  lerbach (Freiburg) fand, die im Auftrag der katholischen Kirche erstellt und  dem Verfassungsausschuß zugestellt worden waren.“” Beide Gutachter argu-  mentierten annähernd gleich gegen eine Anwendung von Art. 141 GG auf  Brandenburg. Rüfner meinte, die Regelungen während der sowjetischen  Besatzungszeit”” seien undemokratisch und nicht in freier Selbstbestimmung  zustandegekommen. Es seien nicht nach eigener Tradition gewählte Regelun-  gen. Auch hätte es keinen ununterbrochenen Bestand von (zudem freien, nach  eigener Tradition gewählten) Regelungen gegeben. Damit seien drei Umstän-  26 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg (= GVBl.BB) 2 (1991),  96-114; Art. 32.  27 KK, Kirchenleitung des Bistums Berlin (= KBB) (Leiter des Katholischen Büros Prälat  Johannes Tobei): Stellungnahme zum Entwurf einer Verfassung des Landes Brandenburg  ..., Berlin 1991, September 12 (Ms, 9 S.) (Potsdam, Registratur des Landtags (= RdL):  VA 26-3, 111/328a).  28 Ebd, S. 8.  29 Universität Köln, Institut für Kirchenrecht und Rheinische Kirchengeschichte (Professor  Wolfgang Rüfner): Kurzgutachten zur Verbindlichkeit des Reichskonkordats und des  Preußenkonkordats sowie der Vorschriften des GGes über den RU in der ehemaligen DDR,  Köln 1991, Juli 22 (Ms, 15 S.) (Potsdam, Registratur des Landtags: VA A 25). — Universität  Freiburg, Seminar für Rechtsphilosophie und Kirchenrecht (Professor Alexander Holler-  bach): Kurzgutachten ... zu der Frage, ob das Land Brandenburg Art. 141 GG für sich in  Anspruch nehmen kann ..., Freiburg 1991, September 9 (Ms, 4 S.) (Potsdam, RdL: VA  26-3, 11/328b).  30 Die Verfassung der Mark Brandenburg 1947 sieht in Art 44 das Recht der Kirchen vor,  in den Räumen der Schulen RU halten zu können.Freiburg 1991, September (Ms, 5:} (Potsdam, RdL
26-3, 11/328b).

Die Verfassung der Mark Brandenburg 194 7 S16e. in das(der Kırchen VOIL,
in den Räumen der Schulen halten können.
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de, dıe 141 schützen wollte, nıcht erfüllt Hollerbach meınte ähnliches,
WE E vertritt, Brandenburg hätte für einen Rückgriff auf 141
ununterbrochen als Rechtssubjekt (und nıcht lediglich als Terrıtoriıum) exıstiert
en MUSsSeNnN €e1| (sutachter folgten hiıer dem Kkommentator des Grundge-

und Rechtsberater der EKD xel Von Campenhausen SOWIeEe Holler-
bach dem Repräsentanten der BRD be1 den Verhandlungen 1inıgungs-
vertrag Innenminiıster olfgang Schäuble.*“ Weıterhin el Giut-
achter, Art 141 müßte als Ausnahmevorschrift CHNE ausgelegt werden.
Hätte INan derart grundlegende Anderungen ewollt, WI1Ie S1e 141
ermöglıche, hätte INan S1e 1m Einıgungsvertrag verhandelt el Verhand-
lungsparteien hätten dies 990 nıcht gewünscht. Nachdem die beiden Kurz-
gutachten SOWIeEe eın 1mM rgebnıs gegenteılig urteılendes Gutachten ZUT aC
1mM Auftrag der Landesregierung3 1Im Verfassungsausschuf ZAMT: Kenntnis
SCHOMIMECN worden wurde das ema aD 19.September 1991 im
Gesamtausschuß und nıcht mehr 1ImM Unterausschuß behandelt * DDas WarTr

allerdings weıtgehend die einzige Wiırkung des skizzierten Vorgangs er
1m darauf folgenden Verfassungsentwurf VO Dezember 1991 noch in der

srechtlichenEndfassung VO' August 1997 War eine der vier bıldun
Beanstandungen berücksıichtigt worden. Im Dezemberentwurf dıe
Grundsätze der Bıldung und Erziehung nıcht auf relıg1öse Grundeıinstellungen
bezogen Das eCcC auf wurde nıcht auf eın ordentliches enriaCc
ausgeweltet, sondern das V otum der Kırche das eCc Konfessions-
freier auf Weltanschauungsunterricht erganzt. Lehrstühle staatlıchen theo-
logischen Fakultäten ollten weıter lediglich 1mM Benehmen und nıcht 1im
Einvernehmen mıt der Kirche besetzt werden. Schließlic WAar auch die
Berechtigung der Konkordate nicht erwähnt. aher kam es 1mM Februar 1997

einem schärferen Protest der katholische Kırche als 1Im September des
Vorjahres,36 der ebentfalls ohne ırkung bleiben sollte In der endgültigen

In Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, 14/ begr Von Hermann angoldt
Friedrich eın, München 1991,
32 Bundesrepublık Deutschland, Ministerium des Innern (Minister olfgang Schäuble)
den Erzbischof VOoNn Paderborn Johannes oachım egenhardt, Bonn 1990, August, nde
(Ms, 5.), 6.11.1990 VOIIN Innenministerium dem atholischen Büro Bonn
übermiuittelt.
33 Universıiıität Bonn (Professor für Öffentliches eC| Bernhard Schlink): utachten
rage, ob das Land Brandenburg unter 141 Bonn 1991, September, in
Dokumentatıion Verfassung des Ndes Brandenburg VO' 20.8.1992 DV), 5/ hg

der erwaltung des ndtages, Potsdam (1995), otsdam, RdL 1994-1360);
vgl ers In den CUuUCMN ndern, In Neue Juristische Wochenzeıtschrift, Jg 1992,
34 Landtag Brandenburg, Verfassungsausschuß: Protokoll der Sitzung VOIN 8.9.1991,
In (wıe Anm 33), 29 Potsdam 1993, 331 3373
35 SPD-, PDS/LL-, FDP- und Bü -Fraktionen Landtag Brandenburg: VerfassungKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  145  de, die Art 141 GG schützen wollte, nicht erfüllt. Hollerbach meinte ähnliches,  wenn er vertritt, Brandenburg hätte für einen Rückgriff auf Art 141 GG  ununterbrochen als Rechtssubjekt (und nicht lediglich als Territorium) existiert  haben müssen. Beide Gutachter folgten hier dem Kommentator des Grundge-  setzes und Rechtsberater der EKD Axel von Campenhausen3 sowie Holler-  bach dem Repräsentanten der BRD bei den Verhandlungen zum Einigungs-  vertrag Innenminister Wolfgang Schäuble.”* Weiterhin vertraten beide Gut-  achter, Art 141 GG müßte als Ausnahmevorschrift eng ausgelegt werden.  Hätte man derart grundlegende Änderungen gewollt, wie sie Art 141 GG  ermögliche, hätte man sie im Einigungsvertrag verhandelt. Beide Verhand-  lungsparteien hätten dies 1990 nicht gewünscht. Nachdem die beiden Kurz-  gutachten sowie ein im Ergebnis gegenteilig urteilendes Gutachten zur Sache  im Auftrag der Landesregierung3 im Verfassungsausschuß zur Kenntnis  genommen worden waren, wurde das Thema RU ab 19.September 1991 im  Gesamtausschuß und nicht mehr im Unterausschuß behandelt.”* Das war  allerdings weitgehend die einzige Wirkung des skizzierten Vorgangs. Weder  im darauf folgenden Verfassungsentwurf vom Dezember 1991 noch in der  srechtlichen  Endfassung vom August 1992 war eine der vier genannten bildun:  5  Beanstandungen berücksichtigt worden. Im Dezemberentwurf > waren die  Grundsätze der Bildung und Erziehung nicht auf religiöse Grundeinstellungen  bezogen. Das Recht auf RU wurde nicht auf ein ordentliches Lehrfach  ausgeweitet, sondern gegen das Votum der Kirche um das Recht Konfessions-  freier auf Weltanschauungsunterricht ergänzt. Lehrstühle an staatlichen theo-  logischen Fakultäten sollten weiter lediglich im Benehmen und nicht im  Einvernehmen mit der Kirche besetzt werden. Schließlich war auch die  Berechtigung der Konkordate nicht erwähnt. Daher kam es im Februar 1992  zu einem schärferen Protest der katholischen Kirche als im September des  Vorjahres,36 der ebenfalls ohne Wirkung bleiben sollte. In der endgültigen  31 In: Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, Bd. 14/ begr. von Hermann v. Mangoldt —  Friedrich Klein, München 31991, S. 304 f.  32 Bundesrepublik Deutschland, Ministerium des Innern (Minister Wolfgang Schäuble) an  den Erzbischof von Paderborn Johannes Joachim Degenhardt, Bonn 1990, August, Ende  (Ms, 3 S.), am 6.11.1990 vom Innenministerium u. a. dem Katholischen Büro Bonn  übermittelt.  33 Universität Bonn (Professor für Öffentliches Recht Bernhard Schlink): Gutachten zur  Frage, ob das Land Brandenburg unter Art. 141 GG fällt, Bonn 1991, September, in:  Dokumentation Verfassung des Landes Brandenburg vom 20.8.1992 (= DV), Bd. 5/ hg.  Vv. der Verwaltung des Landtages, Potsdam (1995), 85-101 (Potsdam, RdL: 1994-1360);  vgl. Ders.: RU in den neuen Ländern, in: Neue Juristische Wochenzeitschrift, Jg. 1992,  1008-13.  34 Landtag Brandenburg, Verfassungsausschuß: Protokoll der 8. Sitzung vom 18.9.1991,  in : DV (wie Anm. 33), Bd. 2, Potsdam 1993, 331. 333.  35 SPD-, PDS/LL-, FDP- und Bü 90-Fraktionen im Landtag Brandenburg: Verfassung ...  Entwurf, (Potsdam) 1990, Dezember 10 = Ds. 1/625 (Potsdam, RdL: VA A 11); strittige  Passagen sind gedruckt in: Bürgerinformation. Eine Verfassung für unser Land/ hg. v. der  Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung, Potsdam 1992, 23-30.Entwurf, (Potsdam) 1990, Dezember Ds 'otsdam, RdL. 113 strıttige
Passagen sind gedruckt in Bürgerinformation. Eıine Verfassung für uUuNser anı hg der
Brandenburgischen Landeszentrale für polıtische Bildung, Potsdam 1992, 23-30
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Verfassung37 gab esS keinen Artıkel ZU  3 mehr. Die Grundsätze der Bıldung
In anderer Weise auf elıgıon bezogen als VonNn der Kırche Es

soll der Glaube anderer geachtet werden. ezüglıc der weıteren ZWEe]
Forderungen blieben dıe kritisıerten Verfassungstexte die Absıcht der
IC unverändert.
Die dargelegten Auffassungen der katholischen Kirchenleitung wurden 1m
Verfassungsausschuß VO Stv Leıter des atholische Büros Berlin 1m
er Er arbeıtete außer 1ImM Gesamtausschuß auch 1im Unteraus-
SCHU! 138 Dort wurden die Artikel ZUT GewI1ssens-, auDens- und
Bekenntnisfreıiheit, ZU Staatskirchenverhältnıis und ZUr Bıldung behandelt
Mehrfach votlerte er im USSCHU dafür, 3 in die Landesver-
fassung übernehmen und kündigte als erster Vertreter seiner Kırche
Ööffentlıch d daß dıe katholische Kırche 1im Fall einer abweıichenden egelung
Verfassungsklage erwäge. uch als der USSCHU 1m November 1991 das
eCc auf Schulunterricht auch Weltanschauungsgemeinschaften zusprechen
wollte, wurde Fabers Gegenvotum lgnorlert. Grundsätzlich wollte der Aus-
SCHU: einen Artıkel ZU der Regelungen nach 3 Ooder nach
141 eröffnete. er sprach den Gutachter der Landesregierung
Bernhard Schlınk dem Land das ecCc auf Anwendung Vomn 141

ab Insbesondere stamme eıne VO Gutachter z1ıtierte emer.  ng im
damalıgen Parlamentarischen Rat über dıe edeutung VON 141 für dıe
Ostzone aus der eıt nach der Abstimmung des Gremıiums über 141
uberdem se1 die Auffassung des Gutachters falsch, 141 beziehe sıch
nıcht auf das Land als Rechtskörper, sondern als Gebiet Dagegen preche der
Begrıiff der andesrechtlichen egelung In 141 aDer votlierte über-
einstimmend mıt den oben referjerten (Jutachten 1m Ta seiner Kırche
dafür, das Land 1m Sınn eines Rechtssubjekts begreifen.3 DiIie orgänge
machen eutlic. außer den schriftlichen Stellungnahmen der Kırchenle1i-
t(ung auch die persönlıchen Interventionen Fabers 1mMm Verfassungsausschuß
keine ırkungen erzielen konnten. Möglicherweıise angesichts dieser Erfolg-
losıgkeıt hat die Kırche 1m Gegensatz ZUT Evangelischen Kırche in Berlın-
Brandenburg Il mıt dem Bildungsausschuß des andtags, der die
Entwicklung eiıner Landesverfassung offiziell begleıtete, VOT Verabschiedung
der Landesverfassung erst Sal nıcht das espräc gesucht.
36 KBB (Leiter des Katholischen Büros Generalvıkar ohannes Tobe1) den Landtag
Brandenburg (Präsıdent Herbert Knoblıich) in Potsdam nlage, Berlın 1992, eDruar 21
(Ms S.) (Potsdam, RdL SOWIeE 26-4, ohne Nr.)

G VBI.BB (1992), 298-311 (1992) 22135
38 Brandenburg, Verfassungsausschuß: Protokoil 1  ng 8.3.1991,
Potsdam 1991, März 18, in (wıe Anm 35); Z 228

ndtag Brandenburg, Verfassungsausschuß: Protokoll der Sıtzungen 245 1991
(wıe Anm 30), 2 Ders. Unterausschuß Protokaoall der 1'  ng

40) 801 1991, In ebd, Ders. Verfassungsausschuß: Protokoll der 11 1  ng
VOom 9.12.1991, in ebd, 385
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er den Voten der Kırchenleitung gab CS 476 Zuschriften
den Verfassungsausschuß, denen 183 (38,4 %) die relıg1onsbezogene

Bıldung reflektierten, fünf (2,7 %) Zuschriften dus der katholischen Kiıirche
Diese Beteilıgung entspricht ın etwa den demographischen Verhältnissen mıt
33 % Katholiken 1Im Land Brandenburg. Diese keineswegs irgendwie reprä-
sentatıven Zuschriften werfen eın 1C auf die einschlägıgen bıldungsrechtlı-
chen Meınungen, die unterhalb der obersten Leiıtungsämter ın der Kırche

wurden. Der Berlıner Diıözesanrat außerte mıiıt 1C auf die Artıkel
ZU und ZUr Lehrstuhlbesetzung ZWEe1 der vier Beanstandungen der
Kirchenleitung. ugleıc bestärkte cT den USSCHU! Schulen in freier Trä-
gerschaft verfassungsrechtlich absichern wollen.  41 Der an Von ers-
Wa und Pfarrer VoNn Bernau zielte mıiıt seiner Kritik Artıkel ZU)|
nıcht auf Angleichung e sondern wollte STA} in Überein-
stımmung mıiıt den Kırchen erteilt Vomn den Kirchen.“* Unter ZWel
Kırchengemeinden und einem Pastoralreferenten wollten ZWEe] Voten ber-
nahme Von Art 3 und ein Votum hatte nıchts Artıkel ZU|

kritisieren.  3 Insgesamt War das Meinungsspektrum unterhalb der Kirchenlei-
tungsebene breıter, wobel eın in Übereinstimmung mıt der Kırche
dıe Mınımalerwartung War

Fazıt ZUmM Abschnutt
Bisher wurde 1im Spiegel VON Debatten Verfassungstexte IC WIEe dıe
katholische Kırche VOT dem Hıntergrund eiıner möglıchen Neubildung der
DDR ab knde 989 eın eC auf forderte, das zunächst an der Verfas-
sungsgeschichte der DDR und nıcht der BRD orjentiert Wa Beteiligungsrech-

gemäß T3 nıcht 1im IC Dies anderte siıch spätestens Ende
ugus 1990, als bereıts eiıne Wiedervereinigung beider deutscher Staaten
politisch favorıisiert WaTr Es auf, WIe sehr jedenfalls VOT der ändergrün-
dung 1m Oktober 990) die Bıldungsbemühungen der Kırche Von der katholı-
schen La:enbewegung mıt wurden. Danach nahm die edeutung
dieser rTuppe als rechtspolıtischer Faktor ab und die Angelegenheıt wurde
mehr als ZUrFr a Von leıtenden Vertretern der Amtskırche Bundes-
republıkanısche Verhältnisse boten weıtgehend das Leitmodell für deren
Forderungen. Irotz der überschaubaren verfassungsgebenden Gremien wiırkte
die Überzeugungsarbeit der amtskirchlichen ertreter annähernd nıcht Zu
einer wechselseıtig fruchtbaren Kommunikatıion zwıschen Kırche und Vertre-

Die kten des Ausschusses für Bıldung, Jugend und Sport finden siıch am, RdL
A-308 ff (ab November

Diözesanrat der Katholiken 1Im Bistum erlin, Der Vorstand ern Streich Jürgen
Meyer-Wilmes) den Verfassungsausschuß des Landes Brandenburg In Potsdam, Berlın
1991, September (Ms, otsdam, RdL. 26-2,
42 KK, Dekanat Eberswalde (Dekan und Pfarrer VON Bernau 'eter Beier): tellungnahme

Entwurf der Verfassung des ndes Brandenburg, Bernau VOT ugus! 12) (Ms,
5.) otsdam, RKdL 26-1, 11/61).

43 Potsdam, RdL 26-3, 111/300 309 2972
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tern der polıtıschen und Ööffentlıchen Meınungen ist CS auch nıcht ansatzweise
gekommen, WE 1an Von den hier nıcht thematıisıerten teilweısen Überein-
stiımmungen der katholischen Kırchenvertreter mıt der EKB bsıieht 1e1-
mehr 1e die katholische MC 1mM Gesamtprozeß der biıldungsrechtlichen
Verfassungsgeschichte eın Fremdkörper.

Zu Konkordaten und einem Staatskırchenvertrag
Einleitung
In vorliegendem Abschnitt soll die bıldungsrechtliche edeutung Von Ver-
handlungen der katholischen Kırche die Anerkennung des Reıichs- und des
Preußenkonkordats““ 1Im Land Brandenburg thematısıert werden SOWIE das
Bestreben einen Staatskırchenvertrag zwıschen dem Land Brandenburg
und dem eılıgen Stuhl €el1l Verhandlungsfelder ehören CN
da die Anerkennung der onkordate Gegenstand der erhandlungen ZU

Staatskirchenvertrag ist bzw be1 negatıvem Entscheid IThemen der ogf.
abgewlesenen Konkordate evtl in den Staatskırchenvertrag aufzunehmen
waren
Die onkordate betreffen auch den RU 45 Das Reichskonkordat (1933) nthält
in Art 71 eine Garantıe des katholische RUs, die allerdings gemäß BVerfGE
VO Bund gegenüber den 1 ändern aufgrund deren Bildungshoheıit nıcht
durchgesetzt werden kann  406 Im Preußischen OnkKordal (1929) sınd ChHhulira-
gCH nıcht thematiısıert. Im Briefwechse diesem ONKOTdaAa! hatte der
damalıge Ministerpräsident Preußens katholischen allerdings zugesichert,
zugleic| aber gesagl, diese Zusicherung keine parlamentarısche eNnrner
finde .“ Die Konkordatslage veErmag also den keinesfalls siıchern und
konnte daher Debatten Verfassung Oder Landesschulgesetz nıcht
och konnte ihr eine gewichtige flankierende Bedeutung In der aC zukom-
LE  S Fragen des RUSs Gegenstand eines Staatskırchenvertrags sein sollten,
WaTr zwıischen dem Land Brandenburg und dem eiligen Stuhl strittig. Im
posıitıven Fall hätte der Vertrag für die katholische Schulbildung hohe Autorität
gehabt, daß ohl ein Landesschulgesetz auf diesen Vertrag abzustimmen
BEWESCNH ware Sovıel ZU bildungsrechtlichen Stellenwert des vorlıegenden
Abschnitts, in dem Jedigliıch auf dıe Bıldung bezogene Konkordats- und
Staatskırchenvertragsfragen erortert werden.

44 Reichskonkordat148  Dieter Fauth  tern der politischen und öffentlichen Meinungen ist es auch nicht ansatzweise  gekommen, wenn man von den hier nicht thematisierten teilweisen Überein-  stimmungen der katholischen Kirchenvertreter mit der EKBB absieht. Viel-  mehr blieb die katholische Kirche im Gesamtprozeß der bildungsrechtlichen  Verfassungsgeschichte ein Fremdkörper.  2. Zu Konkordaten und einem Staatskirchenvertrag  Einleitung  In vorliegendem Abschnitt soll die bildungsrechtliche Bedeutung von Ver-  handlungen der katholischen Kirche um die Anerkennung des Reichs- und des  Preußenkonkordats“** im Land Brandenburg thematisiert werden sowie das  Bestreben um einen Staatskirchenvertrag zwischen dem Land Brandenburg  und dem Heiligen Stuhl. Beide Verhandlungsfelder gehören eng zusammen,  da die Anerkennung der Konkordate Gegenstand der Verhandlungen zum  Staatskirchenvertrag ist bzw. bei negativem Entscheid Themen der ggf.  abgewiesenen Konkordate evtl. in den Staatskirchenvertrag aufzunehmen  wären.  Die Konkordate betreffen auch den RU. ®” Das Reichskonkordat (1933) enthält  in Art. 21 eine Garantie des katholischen RUs, die allerdings gemäß BVerfGE  vom Bund gegenüber den Ländern aufgrund deren Bildungshoheit nicht  durchgesetzt werden kann. *° Im Preußischen Konkordat (1929) sind Schulfra-  gen nicht thematisiert. Im Briefwechsel zu diesem Konkordat hatte der  damalige Ministerpräsident Preußens katholischen RU allerdings zugesichert,  zugleich aber gesagt, daß diese Zusicherung keine parlamentarische Mehrheit  finde.*’ Die Konkordatslage vermag also den RU keinesfalls zu sichern und  konnte daher Debatten um Verfassung oder Landesschulgesetz nicht ersetzen.  Doch konnte ihr eine gewichtige flankierende Bedeutung in der Sache zukom-  men. Ob Fragen des RUs Gegenstand eines Staatskirchenvertrags sein sollten,  war zwischen dem Land Brandenburg und dem Heiligen Stuhl strittig. Im  positiven Fall hätte der Vertrag für die katholische Schulbildung hohe Autorität  gehabt, so daß wohl ein Landesschulgesetz auf diesen Vertrag abzustimmen  gewesen wäre. Soviel zum bildungsrechtlichen Stellenwert des vorliegenden  Abschnitts, in dem lediglich auf die Bildung bezogene Konkordats- und  Staatskirchenvertragsfragen erörtert werden.  48 Reichsiconkordat ... vom 20.7.1933, in: Die Konkordate und Kirchenverträge in der  BRD. Textausgabe für Wissenschaft und Praxis, Bd. 1/ hg. v. Joseph Listl, Berlin 1987,  34-60; bes. Art. 21-25. — Preußisches Konkordat vom 14.6.1929, in: ebd, Bd. 2, 707-24;  vgl. 724-58 und bes. 735-39.  45 Im folgenden Abschnitt ist Rüfner (wie Anm. 29), 1 f referiert.  46 BVerfGE 6, 309-367; bes. 309 f. 336 f. 361 f; vgl. Listl, in: Die Konkordate ..., Bd.  1, 1987 (wie Anm. 44), 27-31.  47 Land Preußen, Der Ministerpräsident an den Apostolischen Nuntius Erzbischof von  Sardes Mgr. Pacelli in Berlin, Berlin 1929, August 6, in: Die Konkordate ... (wie Anm.  44), Bd. 2, 738. Rüfner berücksichtigt in seinem Gutachten den genannten Zusatz nicht.VOIN 20.7.1933, iInN: Die Konkordate und Kırchenverträge in der
BR.  D JTextausgabe für Wiıssenschaft und PraxIs, 1/ hg Joseph 15 Berlıin 1987,
34-60; Dbes D — Preußisches ONKOrdal VO! 14.6.1929, ebd, 29.
vgl und bes 35-39
45 Im folgenden Abschnitt ist Rüfner (wıe Anm 29), referiert
46 BVerfGE 69 bes 309 326 361 f, vgl IN In DIie Konkordate >-

1) 1987 (wıe Anm 44), 27-31
47 Land Preußen, Der Ministerpräsident den Apostolischen Nuntius Erzbischof VON
Sardes Mgr Pacellı in Berlin, Berlın 1929, ugus 6, in Die Konkordate148  Dieter Fauth  tern der politischen und öffentlichen Meinungen ist es auch nicht ansatzweise  gekommen, wenn man von den hier nicht thematisierten teilweisen Überein-  stimmungen der katholischen Kirchenvertreter mit der EKBB absieht. Viel-  mehr blieb die katholische Kirche im Gesamtprozeß der bildungsrechtlichen  Verfassungsgeschichte ein Fremdkörper.  2. Zu Konkordaten und einem Staatskirchenvertrag  Einleitung  In vorliegendem Abschnitt soll die bildungsrechtliche Bedeutung von Ver-  handlungen der katholischen Kirche um die Anerkennung des Reichs- und des  Preußenkonkordats“** im Land Brandenburg thematisiert werden sowie das  Bestreben um einen Staatskirchenvertrag zwischen dem Land Brandenburg  und dem Heiligen Stuhl. Beide Verhandlungsfelder gehören eng zusammen,  da die Anerkennung der Konkordate Gegenstand der Verhandlungen zum  Staatskirchenvertrag ist bzw. bei negativem Entscheid Themen der ggf.  abgewiesenen Konkordate evtl. in den Staatskirchenvertrag aufzunehmen  wären.  Die Konkordate betreffen auch den RU. ®” Das Reichskonkordat (1933) enthält  in Art. 21 eine Garantie des katholischen RUs, die allerdings gemäß BVerfGE  vom Bund gegenüber den Ländern aufgrund deren Bildungshoheit nicht  durchgesetzt werden kann. *° Im Preußischen Konkordat (1929) sind Schulfra-  gen nicht thematisiert. Im Briefwechsel zu diesem Konkordat hatte der  damalige Ministerpräsident Preußens katholischen RU allerdings zugesichert,  zugleich aber gesagt, daß diese Zusicherung keine parlamentarische Mehrheit  finde.*’ Die Konkordatslage vermag also den RU keinesfalls zu sichern und  konnte daher Debatten um Verfassung oder Landesschulgesetz nicht ersetzen.  Doch konnte ihr eine gewichtige flankierende Bedeutung in der Sache zukom-  men. Ob Fragen des RUs Gegenstand eines Staatskirchenvertrags sein sollten,  war zwischen dem Land Brandenburg und dem Heiligen Stuhl strittig. Im  positiven Fall hätte der Vertrag für die katholische Schulbildung hohe Autorität  gehabt, so daß wohl ein Landesschulgesetz auf diesen Vertrag abzustimmen  gewesen wäre. Soviel zum bildungsrechtlichen Stellenwert des vorliegenden  Abschnitts, in dem lediglich auf die Bildung bezogene Konkordats- und  Staatskirchenvertragsfragen erörtert werden.  48 Reichsiconkordat ... vom 20.7.1933, in: Die Konkordate und Kirchenverträge in der  BRD. Textausgabe für Wissenschaft und Praxis, Bd. 1/ hg. v. Joseph Listl, Berlin 1987,  34-60; bes. Art. 21-25. — Preußisches Konkordat vom 14.6.1929, in: ebd, Bd. 2, 707-24;  vgl. 724-58 und bes. 735-39.  45 Im folgenden Abschnitt ist Rüfner (wie Anm. 29), 1 f referiert.  46 BVerfGE 6, 309-367; bes. 309 f. 336 f. 361 f; vgl. Listl, in: Die Konkordate ..., Bd.  1, 1987 (wie Anm. 44), 27-31.  47 Land Preußen, Der Ministerpräsident an den Apostolischen Nuntius Erzbischof von  Sardes Mgr. Pacelli in Berlin, Berlin 1929, August 6, in: Die Konkordate ... (wie Anm.  44), Bd. 2, 738. Rüfner berücksichtigt in seinem Gutachten den genannten Zusatz nicht.(wıe Anm

Z 738 Rüfner berücksichtigt seinem Gutachten den genanniten UuSa! NIC.
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Erste Debatten den skizzıerten Komplex ergaben sıch VOT Juni 19972 1im
Z/Zusammenhang VON Entwürfen einer Landesverfassung Brandenburgs. Da-
nach dıe Debatte ab, ohne Sanz ve  en Im Vorfeld der
Errichtungsverträge für die Bıstümer Magdeburg und Görlıitz VOT Aprıl/Maı
1994 kam dıe Konkordatslage erneut ZUT Sprache DıIie eigentliche Verhand-
lung des Komplexes egann Jedoch abh August 1994 mıt dem Ziel eInes
Staatskırchenvertrags zwıschen dem Land Brandenburg und dem eılıgen
u. als die Debatten Vereinbarungserklärungen LER und ZU  3
zwıischen Regilerungsstellen und Kırche festgefahren
28 Die Konkordatsfragen In Verfassungsdebatten
Das Interesse der katholische Kırchenvertreter War dıe Geltung der
Konkordate für Brandenburg in der Landesverfassung festzuschreiben. Miıt
ZWel Kurzgutachten VON Rüfner und Hollerbach wollte die Kırche dies
befördern egen das Votum Fabers wurde das Anlıegen 1m Verfassungsaus-
SC 1mM prı 991 abgelehnt. Meınungsbildend Wrlr der Berater des Aus-
schusses Bundesverfassungsrichter Helmut Simon mıt dem Argument,
Staats- und Vertragsrechtsebene nıcht vermischen, WIEe die egelung Von
Konkordatsrechten in Verfassungstexten erfordert hätte er rte die
befürwortende ruppe mıt von 15 Ausschußmitgliedern mıt den Argumenten
d 6S diene der Klarstellung, WC dıe Verträge PDCI Verfassung anerkannt
und unanfechtbar selen. Andernfalls sSe1 nıcht mehr gewährt, kırchliche
Funktionsstellen Von Vertretern der Kırche besetzt würden, Was nıcht 1im
Interesse des Staates sein könne  48 Dies ist auch für dıe Lehrstuhlbesetzung in
eventuellen Ausbildungsgängen für Religionspädagogen evıdent. er konn-

sıch allerdings mıt einem lternatıvvorschlag behaupten. Danach ist 6S In
Brandenburg Verfassungsrecht, daß den Kırchen DCI Gesetz, eic zustehende
Leistungen des Staates 1IUT Hrc Landesgesetz abgelöst werden können.  49 Die
Staatskanzle1 hat späater dıe präjudızlıerende edeutung dieses S22 LV
für künftige Verhandlungen über einen Staatskırchenvertrag betont .
DIie katholische Kırche wollte sıch mıt dem 1m Verfassungsentwurf VO Maı
091 erreichten, referierten Verhandlungsstand nicht zuirieden geben In der
oben bereıts zıtierten Stellungnahme VO September 1991 betonte s1e, daß die
Gültigkeit der Konkordate auch mıt 11, Einigungsvertrag festgeschrieben
sel, wonach alle Verträge der bisherigen BRD für Gesamtdeutschland gelten. 1

48 Brandenburg, Verfassungsausschuß, Unterausschuß Protokoll der Sıtzung
VOom 19.4.1992, 1n (wıe Anm 33), Z 872
49 Landtag Brandenburg, Verfassungsausschuß, Unterausschuß Protokall Sıtzung

19.4.1991, Potsdam 1991, prı 19, In (wie Anm 338); Z S f$ vgl Art
40,2 des Entwurfs VOM 31.5.1991, in GVBLBB (1991), 102 DZW ST LV  9 1n
GVBLBB (1992)

LB, Staatskanzlei Jürgen iınde (Resp  ‚anı Brandenburg, Presseamt Orowskı
Wenig Rechtskenntnisse den Staatsleistungen die Kirchen, Potsdam 1994,

Januar 25 (Ms, S}
Der Vertrag ZUT deutschen FEinheit erläutert Günther Bannas i Frankfurt
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Damıt sel1 das Reichskonkordat, das seinerseıts die keıt des reußenkon-
kordats einschließe, für das Land Brandenburg gültig Der oben skizzierte
Kompromiß konnte auch mıt dieser Intervention nıcht mehr bewegt werden.

Die Konkordatsfrage In Errichtungsverträgen der Bıstümer
Im prı DZW Maı 994 wurden dıe Bıstümer Magdeburg und Görlıitz
errichtet, die das Gebiet des Landes Brandenburg betreffen.”® Die katholische
Kırche wollte auch In den Errichtungsvertragen die Konkordatslage in ihrem
Interesse geklärt wIissen. Auf Betreiben des Landes Brandenburg wurde in den
Verträgen auf die onkordate mıiıt der Formulijerung in den Präambeln „1N
Würdigung des Vertrages . lediglich äaußerst vorsichtig ezug I1-
InenN, wIıe in keinem Bıstumsvertrag, dem Brandenburg nıcht beteiligt Wa  Z

uch andere Vertragsstellen zeigen, Brandenburg mehr als anderen
beteiligten Ländern daran elegen Wäl, eıne Verbindung VoNn Staat und Kırche
möglıchst gering halten eispiel dafür ist die Ablehnung Von 16,
Reichskonkordat, aufgrund dessen der Ministerpräsident eines Landes einem
NeUu Bischof den Treuee1d abnehmen soll.”
Dıe bildungsrechtlich entscheidende, in el| Verträge schlieHlic ingegan-
gCNC, gleichlautende Formuliıerung 1n den aambelin ‚„unter Berücksichtigung
des In Geltung stehenden onkordats soweıt 6S die Länder bındet‘“ biıetet
ebenfalls Vorbehalte des Landes gegenüber eltend gemachten Kirchenrech-
ten. Gerade be1 der Gestaltung des RUs ist den Ländern eın Hoheitsrecht
garantıiert, auf das mıt dieser Formulierung ezug SENOMUNCH werden soll Es
handelt sıch eiıne Kompromißformulierung, denn ursprünglıch wollte die
Kırche festhalten, das OnKorTda!l se1l ‚„‚geltendes Recht‘‘, während der Justiz-
miınıster Brandenburgs In ehnung einen BVerfGE VO Maı 1957
lediglich dıe Formulierung zugestehen wollte, das ONKOTda|! se1 ‚„weitergel-
tendes Völkerrecht  . Im übrıgen würden die Regelungen ın B
IV 6  genügen. Insgesamt hatten dıe einschlägiıgen endgültigen VertragsteX-

keine präjudiızıerende Wirkung auf den relig1ionsbezogenen Bildungsbe-
reich des Landes, womıiıt das Land eines seiner erhandlungsziele erreicht
atte Andererseıts hatte sıch auch die Kırche nıchts vergeben. Immerhin

1990, 55
X KK 1991, September (wie 27), Die Stellungnahme referiert die
gemeinsamen Argumente der Anm 33 genann!ı Kurzgutachten.
53 GVBI.BB (1994) 201-214 (Vertrag betr Magdeburg VOIIN ebd, TD
ag betr Görlitz VOII

'orbert Lonker. Ergebnıis langer erhandlungen. Die uen Bıstümer Ostdeutschland
sınd errichtet, in Herder-Korrespondenz (1994), 415-418
55 Schlußprotokolle der beıden, in Anm 53 genannten Verträge; vgl Lonker 1994 (wıe

54), 417, weitere orgänge na sınd, die dıe besondere Kirchenskepsis
Brandenburgs belegen können.
56 L 9 Ministerium der USIZ (Abteilungsleiter Brouer) — das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und ultur In Potsdam, Potsdam 1995, Februar
(Ms, 5.)



athol. Religionslehre In bildungsrechtlicher IC} 151

außerte der oben als Vorsıtzender des Aktionsausschusses der Katholi:ken in
der DDR und Bıldungsminister der DDR bereıts eingeführte Vızepräsident
des Zentralkomitees der deutschen Katholiken eyer, der 1910881 als Wiıssen-
schaftsmiınıster Sachsens den Görlhitzer Vertrag mıiıt unterzeichnete, be1 der
Ratıfızıerung ‚„gewI1sse Unbehagen“ 1Im 1C auf dıe Anknüpfung an die
onkordate Die sıch hıer manıfestierende ‚„ Tradıtion des deutschen Staats-
kırchenrechts®‘ sah in Spannung mıiıt dem unsch ach Regelungen, ‚„‚die
sowohl den veränderten gesellschaftliıchen Verhältnissen als auch der pezif1-
schen Situation In den Ländern echnung tragen‘‘

Zur bildungsrechtlichen Bedeutung der Ver)  ungen über einen
Staatskirchenvertrag

Dıe eigentlichen Verhandlungen zwıschen Land und Kırche begannen ab
August 1994, als Gespräche über eiıne Vereinbarungserklärung LER und

festgefahren och gab regierungsinterne orgespräche über
einen Staatsvertrag mıt der katholischen Kırche, die in Ausschnitten
beleuchtet werden.
Bereits Mıtte Julı 19972 wurde 1im Ministerium für Bıldung, Jugend und Sport
Il CrWORCH, nach dem Vorbild amburgs weder einen Staatsvertrag
mıt der katholischen Kırche abzuschließen noch katholischen der
Ööffentliıchen Schule einzurichten.  8 Im Gegensatz dazu betonte die Staatskanz-
le1 1Im ahmen eines Ressortgesprächs VO Oktober 1992 das eCcC der
Kırchen auf Staatskırchenverträge und die Geltung des Reichs- SOWIeEe ohl
auch des Preußenkonkordats uch sah INan in der Staatskanzleı das ema

als Gegenstand eines Staatsvertrages an  59 In rwiderung darauf betonte
das MBJS, 65 gebe keine entsprechenden Rechtsverpflichtungen für das Land
Gemeılnsame Protokolle zwıschen Land und rchen genugten. Damıt wandte
siıch das MBIJS vermeintliche Versuche der Staatskanzle1, andere
Festlegungen reffen wollen als für das mıt Kabinettsbeschluß VO Juniı
1997 gewollte LER förderlıch selen. ehr als Regelungen, WwIıe dıe Kırchen

LER beteiligt werden könnten, waren Zt für Staatsverträge nıcht
möglich.60
Die  ıtzlıchtartigen Darstellungen egen 6S nahe, daß spätestens auf der jetzt

reflektierenden Verhandlungsebene die Haltung der egilerung ZUT aC
dıfferenziert nach Regierungsstellen betrachten ist el erscheint das
BIJIS kırchenskeptischer als dıe taatskanzleı Bereıts die oben erwähnte

57 Zitiert ach Zonker 1994 wıe Anm 54), 418
58 L Minıisterium für Bıldung, Jugend und Sport eieren! Karl Fisher):
Vermerk betr TIEe des katholischen 1SCNOTIS VOoON Berlın Ministerpräsident. VotumKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  151  äußerte der oben als Vorsitzender des Aktionsausschusses der Katholiken in  der DDR und Bildungsminister der DDR bereits eingeführte Vizepräsident  des Zentralkomitees der deutschen Katholiken Meyer, der nun als Wissen-  schaftsminister Sachsens den Görlitzer Vertrag mit unterzeichnete, bei der  Ratifizierung „gewisse Unbehagen‘‘ im Blick auf die Anknüpfung an die  Konkordate. Die sich hier manifestierende ‚,Tradition des deutschen Staats-  kirchenrechts“* sah er in Spannung mit dem Wunsch nach Regelungen, „,die  sowohl den veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen als auch der spezifi-  schen Situation in den neuen Ländern Rechnung tragen‘‘ .  2.3 Zur bildungsrechtlichen Bedeutung der Verhandlungen über einen  Staatskirchenvertrag  Die eigentlichen Verhandlungen zwischen Land und Kirche begannen ab  August 1994, als Gespräche über eine Vereinbarungserklärung zu LER und  RU festgefahren waren. Doch gab es regierungsinterne Vorgespräche über  einen Staatsvertrag mit der katholischen Kirche, die zuerst in Ausschnitten  beleuchtet werden.  Bereits Mitte Juli 1992 wurde im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  (= MBIJS) erwogen, nach dem Vorbild Hamburgs weder einen Staatsvertrag  mit der katholischen Kirche abzuschließen noch katholischen RU an der  öffentlichen Schule einzurichten.”® Im Gegensatz dazu betonte die Staatskanz-  lei im Rahmen eines Ressortgesprächs vom Oktober 1992 das Recht der  Kirchen auf Staatskirchenverträge und die Geltung des Reichs- sowie wohl  auch des Preußenkonkordats. Auch sah man in der Staatskanzlei das Thema  RU als Gegenstand eines Staatsvertrages an.” In Erwiderung darauf betonte  das MBJS, es gebe keine entsprechenden Rechtsverpflichtungen für das Land.  Gemeinsame Protokolle zwischen Land und Kirchen genügten. Damit wandte  sich das MBJS gegen vermeintliche Versuche der Staatskanzlei, andere  Festlegungen treffen zu wollen als für das mit Kabinettsbeschluß vom Juni  1992 gewollte LER förderlich seien. Mehr als Regelungen, wie die Kirchen  an LER beteiligt werden könnten, wären z. Zt. für Staatsverträge nicht  möglich.60  '  Die blitzlichtartigen Darstellungen legen es nahe, daß spätestens auf der jetzt  zu reflektierenden Verhandlungsebene die Haltung der Regierung zur Sache  differenziert nach Regierungsstellen zu betrachten ist. Dabei erscheint das  MBIJS kirchenskeptischer als die Staatskanzlei. Bereits die oben erwähnte  57 Zitiert nach Zonker 1994 (wie Anm. 54), 418.  58 LB, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (= MBJS) (Referent Karl Fisher):  Vermerk betr. Brief des katholischen Bischofs von Berlin an Ministerpräsident. Votum ...,  (Potsdam 1992, Juli 15) (Ms, 3 S.).  59 LB, Staatskanzlei (Referatsleiter Kier): Vermerk über Regelung des Verhältnisses Staat  — Kirche, (Potsdam) 1992, November 26 (Ms, 3 S.).  60 LB, MBIJS ([Staatssekretär Reiner-Maria] Fahlbusch) an die Staatskanzlei (Abteilungs-  leiterin Thunig-Nittner), (Potsdam 1992, nach November 27), mit Bildungsministerin  Birthler am 9.12.1992 abgestimmt.Ootsdam 1992, Julı 15) (Ms, 5}
59 Staatskanzle1ı (Referatsleiter 1er Vermerk über egelung des Verhä)  SsSses Staat

Kırche, (Potsdam) 1992, November (Ms, 5.)
LB, MBIJS ([Staatssekretär Reiner-Marıa] Fahlbusch) dıe Staatskanzle1ı (Abteijlungs-

leiıterin Thunig-Nıttner), otsdam 1992, ach November Z mıt Bildungsministerin
Birthler 1992 abgestimmt.
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gunstlıge Einschätzung der onkordatslage IC VonNn &'] 3  [> Urc
dıe Staatskanzle1 konnte als relatıv kirchenfreundliche Außerung auffallen Zu
dieser relatıv loyalen Haltung gegenüber der katholıschen Kırche paßt auch
ein Artıkel den O Bıstumserrichtungsverträgen VO Aprıl/Maı 1994 Miıt
dem dıe Vertragspartner denSC VOoONn Staatskirchenverträgen anstrebten
Hıer scheint auf dıe Kırche überall dort erhandlungszıele eher erreichte

das MBIJS keinen Einfluß hatte sondern C111 andere Regierungsstelle
federführend SCWESCH
Offizielle Eröffnung der Verhandlungen Staatskiırchenvertrag WaT

Julı 1994 eıtpunkt als s noch keinem Bundesland
entsprechenden SC gekommen Wäal Vertreter Von BIS

und KırcheenaD August Vorgespräche den bıldungsrechtlichen Teılen
des Vertragswerkes Im federführenden Wiıssenschaftsministerium wurden
entsprechende Ihemen ab Februar 1995 aufgenommen emäß Ver-
merk des Referatsleiters ecCc BJS WAar LER und Dereıts CIn ema
der Eröffnungsveranstaltung DIe katholische Kırche wollte paralle Zu
laufenden Modellversuch ZU Verhandlungsgegenstan Staatskir-
chenvertrag machen In Miınısterpräsident Stolpe anden dıe Kirchenvertreter
hiıerın offeneren Gesprächspartner als dem Refereratsleiter eC
MBIJS 1eb WaTr So Stolpe Gedankenaustausch des 1SCHNOIS
Sterzinsky mıiıt Bild  Er  ungsminister  1  O  rr esCcC d} der be1ı der Eröffnungsveranstal-
tung nıcht anwesend warS Hauptstreitpunkt War bereıts ı11} den Eröffnungs-
gesprächen dıe rage ob das ema Gegenstand der Vertragsverhand-
lungen SC1 Im MBJS INan bereıts den Vorgesprächen darauf, daß die
Ausblendung des IThemas AUus dem amals ktuellen Vertragsentwurf mıiıt der
EKB wegweisend würde.®> Mit SC1INeEM Verhandlungsziel verfolgte das
MBIJS verschiedene Interessen. Erstens sollte ein möglıcherweise für LER
ungunstiger Rechtstext DZW zumiındest ange hinausgezögert WOI-
den Zwischenzeitlich voranschreitende Ausgestaltungen Von LER könnten
Interesse des BJIS integratiiver ethısch-relig1onsbezogener Bıldung Uu-
dizıerend wırken Zweıtens WaTe dıe relıgıonsbezogene Bıldung DI1IMATr ema
des Landesschulgesetzes worauf dıe Verteter des MBJS siıch mehr Eıintfluß
erhnoiiten als auf Staatskırchenvertragstexte Vor diıesem Hıntergrund ISTE auch

Staatskanzlei (Referatsleiter 1er hiler röffnung der Staatsvertragsverhand-
lungen 1994 (Potsdam) 1994 Julı (Ms
62 MBIJS ([Ressortleiter aus Detlef] Hanßen) Verhandlungen mıiıt der über NCN
taatskırchenvertrag, Potsdam 1994 Julı (Ms
63 MBIJS ({Ressorleıiter Klaus Detlef)] Hanßen) Verhandlungen miıt der über
Staatskirchenvertrag, Potsdam 1994 Juni (Ms MBIJS (Leıter des inıste-
rialbüros Pörksen) Bıschöfliches ÖOrdıinarat rau Preuschoff) Berlın, (Potsdam)
1994, Julı (Ms, S.) EB: MBIJS Hanßen): Vermerk über N Gespräch des
Ministers (Roland Resch) mıiıt Kardınal Sterzinsky 1994, Potsdam 1994, ugus!(Ms 25.)
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verständlich, weshalb die katholische TC das ema in hierarchisch
möglichst en Rechtstexten möglıchst klären wollte
Die Verhandlungen zwıschen Land und Kırche ederführung des
Wiıssenschaftsministers teffen Reiche begannen im Februar 1995
Anerkennung kırchlicher Miıtarbeiter 1m Bıldungsbereich, es  ng staatlı-
cher theologischer Fakultäten und onkordatslage ollten nach Ansıcht des
Ministers als bildungsrechtliche Themen INn dıe Verhandlungen einbezogensein. iıne einschlägige Kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion machte
dagegen eutlıc. seiın Miınisterium sıeben ochen später das ema
als aCcC eines Landesschulgesetzes und nıcht des Staatskirchenvertragsbegriff.® Entsprechend außerten sıch MBIJS, Fiınanz- und Justizministeri-
um So konnte die katholische Kırche en Regierungsstellen Ver-
ständnıs für ihr nlıegen lediglich in der taatskanzlei und evtl be1ı Wissen-
schaftsminıiıster Reiche erhotfien Die Kırche bot rasch ach dem Verhand-
lungsbegınn einen Entwurf mıt bıldungsrechtlichen Themen.  68 ährend der
Kırchenentwurf dıe Rechtslage ZUN) den Konkordaten „Tortgebilde und dau-
ernd geregelt‘‘ WIsSsen wollte, mochte das BJIS lediglich einen Staatsvertrag
„n Kenntnis“‘ der Konkordate Statt nach S wollte das MBIJS
dieses ema nicht 1Im Vertragstext. Selbst die usführungen ZU  3 katholi1-
schen Privatschulwesen und ZUT kirchlichen Erwachsenbildung ollten welıt-
gehend in eın Landesgesetz. Unbeanstandet 1e dıe ITrCAIILC bestimmte
Lehrstuhlbesetzung In Theologie und Religionspädagogik.”” Nachdem die
beiden großen Kırchen VOT Mıtte 995 wıeder einer gemeinsamen Verhan-
dlungslinıe gegenüber den Regierungsstellen gefunden hatten, forderten ell
Kırchen erneut einen Staatsvertrag Einschluß des Themas Damıt

LB, MWFK (Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferdinand Nowak): Ver-
handlungen mıiıt der katholischen Kırche haben begonnen Staatsvertrag PressemitteilungNr. Potsdam 1995, Februar (Ms, 5.)
65 EB: MWFK (Staatssekretär Friedrich u  1 betr. Kleine Anfrage 108 und 109Kathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  153  verständlich, weshalb die katholische Kirche das Thema in hierarchisch  möglichst hohen Rechtstexten möglichst früh klären wollte.  Die Verhandlungen zwischen Land und Kirche unter Federführung des  Wissenschaftsministers Steffen Reiche begannen im Februar 1995. RU,  Anerkennung kirchlicher Mitarbeiter im Bildungsbereich, Gestaltung staatli-  cher theologischer Fakultäten und Konkordatslage sollten nach Ansicht des  Ministers als bildungsrechtliche Themen in die Verhandlungen einbezogen  sein.® Eine einschlägige Kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion machte  dagegen deutlich, daß sein Ministerium sieben Wochen später das Thema RU  als Sache eines Landesschulgesetzes und nicht des Staatskirchenvertrags  begriff.65 Entsprechend äußerten sich MBJS,°° Finanz- und Justizministeri-  um.° So konnte die katholische Kirche unter allen Regierungsstellen Ver-  ständnis für ihr Anliegen lediglich in der Staatskanzlei und evtl. bei Wissen-  schaftsminister Reiche erhoffen. Die Kirche bot rasch nach dem Verhand-  lungsbeginn einen Entwurf mit bildungsrechtlichen Themen.® Während der  Kirchenentwurf die Rechtslage aus den Konkordaten „fortgebildet und dau-  ernd geregelt‘* wissen wollte, mochte das MBJS lediglich einen Staatsvertrag  „in Kenntnis‘“‘ der Konkordate. Statt RU nach Art 7,3 GG wollte das MBJS  dieses Thema nicht im Vertragstext. Selbst die Ausführungen zum katholi-  schen Privatschulwesen und zur kirchlichen Erwachsenbildung sollten weit-  gehend in ein Landesgesetz. Unbeanstandet blieb die kirchlich bestimmte  Lehrstuhlbesetzung in Theologie und Religionspädagogik.® Nachdem die  beiden großen Kirchen vor Mitte 1995 wieder zu einer gemeinsamen Verhan-  dlungslinie gegenüber den Regierungsstellen gefunden hatten, forderten beide  Kirchen erneut einen Staatsvertrag unter Einschluß des Themas RU.’° Damit  61 1LB, MWFK (Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferdinand Nowak): Ver-  handlungen mit der katholischen Kirche haben begonnen. Staatsvertrag ..., Pressemitteilung  Nr. 13/95, Potsdam 1995, Februar 7 (Ms, 1 S.).  65 LB, MWFK (Staatssekretär Friedrich Buttler) betr. Kleine Anfrage 108 und 109.... der  SPD, Potsdam 1995, März 29 (Ms, 3 S.).  66 LB, MBIJS (... Neumann) betr. Verhandlungen mit der KK über einen Staatskirchenver-  trag, (Potsdam) 1995, März 10 (Ms, 2 S.). — Dies.: Kirchenvertragsrecht, (Potsdam) 1995,  März 20 (Ms, 2 S.).  67 LB, MBIJS ([Referent] Karl Fisher): Vermerk Kleine Anfrage 108 und 109 ..., Potsdam  1995, März 30 (Ms, 2 S.). Das Justizministerium hatte dies mit der Auffassung, bei  Verhandlungen mit der katholischen Kirche vom Vertragsentwurf mit der EKBB auszuge-  hen, bereits acht Wochen vorher vertreten; vgl. LB, Ministerium der Justiz ... (Abteilungs-  leiter Brouer) an MWFK in Potsdam, Potsdam 1995, Februar 1 (Ms, 3 S.).  68 KK, Der Heilige Stuhl (i. V. der Leiter des Katholischen Büros Berlin Generalvikar  Johannes Tobei): Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Brandenburg.  Entwurf, (Berlin) 1995, Februar 10 (Ms, 23 S.).  69 1LB, MBJS 1995, März 10 (wie Anm. 66).  70 Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg (= EKBB), Kirchenleitung (Bischof [Wolf-  gang] Huber [Resp.]): Kein Staatsvertrag ohne Klärung bei RU, in: KNA — Länderdienst  Ost, Jg. 1995, Nr. 62 von Juni 1, S. 1f. — KK, KBB (Leiter des Dezernats Schule,  Hochschule und Erziehung Hans-Peter Richter [Resp.])/Michael Dorndorf (Int.): Erzie-der
SPD, Potsdam 1995, März (Ms, 53
66 LB, MBIJS Neumann) Detr. Verhandlungen mıiıt der ber einen taatskırchenver-
irag, o  am 1995, März (Ms, .} — Dies Kırchenvertragsrecht, (Potsdam) 1995,
März (Ms, S3

LB, MBIJS ([Referen: arl Fiısher): Vermerk eine Anfrage 108 und 109 Potsdam
1995, März (Ms, 5} Das Justizministerium hatte 1e6s mıiıt der Auffassung, bei
Verhandlungen mıt der katholischen Kırche VOM Vertragseni mıiıt der dUSZUBC-hen, bereıts achtenvorher vertrefen; vgl EB: Minıisterium der UStIZzKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  153  verständlich, weshalb die katholische Kirche das Thema in hierarchisch  möglichst hohen Rechtstexten möglichst früh klären wollte.  Die Verhandlungen zwischen Land und Kirche unter Federführung des  Wissenschaftsministers Steffen Reiche begannen im Februar 1995. RU,  Anerkennung kirchlicher Mitarbeiter im Bildungsbereich, Gestaltung staatli-  cher theologischer Fakultäten und Konkordatslage sollten nach Ansicht des  Ministers als bildungsrechtliche Themen in die Verhandlungen einbezogen  sein.® Eine einschlägige Kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion machte  dagegen deutlich, daß sein Ministerium sieben Wochen später das Thema RU  als Sache eines Landesschulgesetzes und nicht des Staatskirchenvertrags  begriff.65 Entsprechend äußerten sich MBJS,°° Finanz- und Justizministeri-  um.° So konnte die katholische Kirche unter allen Regierungsstellen Ver-  ständnis für ihr Anliegen lediglich in der Staatskanzlei und evtl. bei Wissen-  schaftsminister Reiche erhoffen. Die Kirche bot rasch nach dem Verhand-  lungsbeginn einen Entwurf mit bildungsrechtlichen Themen.® Während der  Kirchenentwurf die Rechtslage aus den Konkordaten „fortgebildet und dau-  ernd geregelt‘* wissen wollte, mochte das MBJS lediglich einen Staatsvertrag  „in Kenntnis‘“‘ der Konkordate. Statt RU nach Art 7,3 GG wollte das MBJS  dieses Thema nicht im Vertragstext. Selbst die Ausführungen zum katholi-  schen Privatschulwesen und zur kirchlichen Erwachsenbildung sollten weit-  gehend in ein Landesgesetz. Unbeanstandet blieb die kirchlich bestimmte  Lehrstuhlbesetzung in Theologie und Religionspädagogik.® Nachdem die  beiden großen Kirchen vor Mitte 1995 wieder zu einer gemeinsamen Verhan-  dlungslinie gegenüber den Regierungsstellen gefunden hatten, forderten beide  Kirchen erneut einen Staatsvertrag unter Einschluß des Themas RU.’° Damit  61 1LB, MWFK (Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferdinand Nowak): Ver-  handlungen mit der katholischen Kirche haben begonnen. Staatsvertrag ..., Pressemitteilung  Nr. 13/95, Potsdam 1995, Februar 7 (Ms, 1 S.).  65 LB, MWFK (Staatssekretär Friedrich Buttler) betr. Kleine Anfrage 108 und 109.... der  SPD, Potsdam 1995, März 29 (Ms, 3 S.).  66 LB, MBIJS (... Neumann) betr. Verhandlungen mit der KK über einen Staatskirchenver-  trag, (Potsdam) 1995, März 10 (Ms, 2 S.). — Dies.: Kirchenvertragsrecht, (Potsdam) 1995,  März 20 (Ms, 2 S.).  67 LB, MBIJS ([Referent] Karl Fisher): Vermerk Kleine Anfrage 108 und 109 ..., Potsdam  1995, März 30 (Ms, 2 S.). Das Justizministerium hatte dies mit der Auffassung, bei  Verhandlungen mit der katholischen Kirche vom Vertragsentwurf mit der EKBB auszuge-  hen, bereits acht Wochen vorher vertreten; vgl. LB, Ministerium der Justiz ... (Abteilungs-  leiter Brouer) an MWFK in Potsdam, Potsdam 1995, Februar 1 (Ms, 3 S.).  68 KK, Der Heilige Stuhl (i. V. der Leiter des Katholischen Büros Berlin Generalvikar  Johannes Tobei): Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Brandenburg.  Entwurf, (Berlin) 1995, Februar 10 (Ms, 23 S.).  69 1LB, MBJS 1995, März 10 (wie Anm. 66).  70 Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg (= EKBB), Kirchenleitung (Bischof [Wolf-  gang] Huber [Resp.]): Kein Staatsvertrag ohne Klärung bei RU, in: KNA — Länderdienst  Ost, Jg. 1995, Nr. 62 von Juni 1, S. 1f. — KK, KBB (Leiter des Dezernats Schule,  Hochschule und Erziehung Hans-Peter Richter [Resp.])/Michael Dorndorf (Int.): Erzie-(Abteilungs-leiter Brouer) MWFK in Potsdam, Potsdam 1995, Februar (Ms 5.)
68 KK, Der Heılıge Stuhl (1 der ıter des atholıschen Büros T1ın Generalvikar
oOhannes Tobe:i): Vertrag zwıischen dem eiılıgen Stu!  — und dem Land Brandenburg.Entwurf, erlıin 1995, Februar (Ms, 3 S

L  9 MBIJS 1995, März (wie Anm 66)
Evangelische Kırche In Berlin-Brandenburg EKBB), Kirchenleitung (Bıschof | Wolf-

gang er Resp.]) Keın Staatsvertrag hne Klärung bei R  g In Länderdienst
ÖOst. Jg 1995, Nr Von Junı L: 11. KK, (Leıter des Dezernats Schule,Hochschule und Erziehung Hans-Peter Rıchter |Resp. ]  ichae Dorndorf Erzie-
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konnte die katholische Kırche nıcht mehr mıt einem Verweis auf eine CVaNZC-
lısche Kırche, die auf das ema verzichte, ruck gesetzt werden.
Ende 1995 strebte dıe katholısche Kırche einen Staatskırchenvertrag d In den

als ordentliches eNnriac einschließlich der damıt verbundenen Standards
(Lehrbuchgenehmigung, vorwiegend staatlıche enrkraite mıiıt Miss1ıo Canon1-
Ca) aufgenommen ist Im WFK wurde die Debatte LER urückge-
stellt Hınsıichtlich der staatlıchen Theologenausbildung sollte nach dem
ıllen der Kırche 1mM Fall der Fusion vVon Berlın und Brandenburg der
Katholisch-Theologisch Fakultät der Humboldt-Universität Berlın Ausbil-
dung auch gemä den Erfordernissen der Lehrerbildung für katholische
Religionslehre als Unterrichtsfac betrieben werden. Das WFK lehnte
dieses Ansınnen ab /1 Insgesamt zeigen die noch nıcht abgeschlossenen
Verhandlungen, WIe dem eıne Miıttelpunktsfunktion zukommt, sobald O1
als ema des Staatskırchenvertrags aufgegriffen wird.
Fazıt ZUIMM Abschnuitt
Die katholische Kırche konnte be]l ihren Bemühungen die Akzeptanz der
onkordate und einen Staatskırchenvertrag in bıldungsrechtlicher Hınsıcht
keinen Verhandlungsboden gewinnen. Die Landesregierung hatte ihr Ziel
erreicht, in Sachen und LER keine präjudiıziıerenden Texte ratifiziert
werden. Die Verhandlungen auf der dargestellten ene zeigten regierungsS-
interne Dıfferenzierungen beı der IC auf das katholische Bildungsrecht.
Besonders die Staatskanzleı und Wissenschaftsminister Reiche erwliesen sıch
begrenzt kırchenloyal, während sıch VOT em das BIJS kırche  ritisch
zeigte. Insgesamt tellte sich das Land Brandenburg im Vergleich anderen

Bundesländern als besonders Kırchenskeptisch dar

Die Landesschulgesetzgebung
Erster wichtiger Meilenstein auf dem Weg ZU einem Landesschulgesetz War
das Schulreformgesetz VO al 1991, “ dessen hier bedeutsame
Jlexte in der Neufassung VO Julı 19972 bestätigt wurden. Demnach wurden
Regelungen ZU dem Landesschulgesetz vorbehalten. ‘* Das War durchaus
keine neutrale Entscheidung. Der Gesetzgeber wollte damit auch se1ine Freiheit
ZU Ausdruck bringen, mıt 141 eigene Regelungen ZU' finden

können und abel auch nicht die Verfassungsvorschrift der ark
Brandenburg VO Februar 1947 gebunden sein. Damıt wurde der
hungsrecht der Eltern ist gefäl  et, in Katholische Kirchenzeitung für das Bistum erlin,
Jg 1995 Von August
/1 L 9 MWFK Neumann) Verhandlungen zwıischen dem Heiligen Stuhl und dem
über den Abschluß eines OnkKorda| Stand der Verhandlungen nach dem 12.1995
Potsdam 1995, Dezember (Ms, 5} Art und
72 GVBI.BB (1991), 116-134, vgl 694 L, Landtag Brandenburg 25.4 1991
verabschiedet
73 (1992), 258-9280
El
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katholischen Kırche wiıdersprochen, die meınte, 1Im Fall der Gültigkeit
VON 141 nıcht hınter die Verfassungsbestimmung Von 194 7 mıt dem
eC| der Kırche auf 1n Schulräumen zurückgegangen werden onne
Angesıichts der Abweichungen des Gesetzes VO katholıschen ndpu: fällt
auf, sich dıe Kırche eıner Anhörung des MBIJS ZUur TICL des
Schulreformgesetzes mıt Bıldungsminister Olanı esC. be1ı der chtzehn
Parteiıen und Eıinriıchtungen des Landes anwesend nıcht beteiligte. ”®ber verschiedene reglierungsinterne ‚‚Rohentwürfe‘‘ kam CS 1m August 1994

‚„‚Eckpunkten“‘ für eın Landesschulgesetz. Wıe Dereiıits In Entwürfen VOT
März 1994 ist ın den Eckpunkten der feste ZUT ınführung eines
Lernbereichs LER nach der Modellzeit ausgedrückt und als Bekenntnisun-
terricht nnerha VonNn LER ausgeschlossen. erhna der Stundentafel onne

in Verantwortung der Kırchen In den Räumen der Schule stattfinden,
dıe Eltern bzw reliıgionsmündigen chüler dies wünschten. ”  f Mıt dem Ent-
wurf eines Schulgesetzes VO Dezember 1994 ist dieses Votum für eın Prımat
bekenntnisfreier, relıgionsbezogener Bıldung VOT dem konfessionellen
ausgebaut, indem anstatt eines bisher noch niıcht für obliıgatorisch erklärten
Lernbereichs LER ein ‚verbindlıches ehrfach‘‘ vorgesehen ist Miıt den In
ihrem Offentlichkeitscharakter herausragenden ‚„Leıtlinien“‘ auf dem Weg
einem Landesschulgesetz VO Januar 1995 wurde noch verbindliıcher als
bisher das Pflichtfach LER mıt ‚„ethısche(n und relıg1ionskundliche(n) Dımen-
s1onen““ angekündıgt, wobel konfessionsgebundener zusätzlich angeboten
werden könne. Erstmals wurde der Plan geäußert, den Themenbereich auf die
Grundschule auszubauen.  79 aut Kırchenvertreter selen mıt dem ext rund-
rechte konfessionell gebundener chüler mıt uben Der sSo
endgültig aus den chulen entfernt werden. Zwar erwäge dıe Kırche keine
Verfassungsklage. Sıe rufe aber dıe katholıischen Eltern dazu auf. die Relig1-
onsfreiheit für ihre Kınder einzuklagen. S  Ü Irotz der massıven 11 vertrat
die Regierung in einem Referentenentwurf VO' prı 995 unverändert iıhren

75 L MBJS (Referatsleıiter Hanßen) betr R  P Potsdam 1991, Maı (Ms, 5.) Vgldiesen Rechtsstandpunkt ertreien In Universıtät reiburg 1991, September (wıe Anm
29), und VonNn dem Stv. ıter des katholischen Büros Berlın chım Faber, LandtagBrandenburg, Verfassungsausschuß: Abschlußprotokoll 1  ng _ 27.5.1991,
Potsdam 1991, Maı 2 $ 1n (wıe Anm 33), Z 291-293

5  9 MBIJS, Lenkungsgruppe Landesschulgesetz ([Lutz] Faulhaber): Örung des
MBIJS Kritik des Ersten Schulreformgesetzes 15  X 1993 Kurzprotokoll, Potsdam
1993, August 31 (Ms)
A S MBIJS Ckpu:  € für „Eın Schulgesetz für das Land Brandenburg‘‘ Potsdam 1994,
Uugus! (Ds, 15 5.) bes Nr 3!
78 L 5 MBIJS Schulgesetz für das Land Brandenburg. ntwurf, Potsdam 1994, Dezember

Ms)
79 L 9 MBJS Auf dem Weg einem Landesschulgesetz. Leitlinien, Potsdam 1995, Januar
23 (Ds S.)
80 KK, Katholisches Bıldungszentrum Berlın (Dırektor Johannes rune Resp.]) Scharfer
Kirchenprotest Landesschulpolitik, in usıtzer KRundschau, Jg 1995, Februar
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Standpunkt.“” Der Bildungsdezernent im Erzbischöflichen Ordinarıat Berlın
reflektierte diesen ext ausSTIuüunNrlıic.
Miıt seiner ‚„‚Stellungnahme wurden möglıchst alle werterzieherisch bedeut-

Schulbereiche daraufhın befragt, ob der weltanschaulichen Neutralıtät
des Staates entsprochen ist Dies wurde für alle einschlägıgen Bereiche der
Schule verneınt, we1ıl dıe Grundausrichtung des Referentenentwurtfs auf eine
‚„klare Irennung Von Staat und Kırche statt auf Kooperatıon ausgerichtet
se1i Dadurch nehme der Staat einer bestimmten, nämlıch der
laizıstischen Erziehungsideologie Parteı Diese Parteilichkeit äaußere sıch

in dem werterzieherisch sensıblen Bereich der Sexualerziehung darın, daß
nicht offengelegt werde, woher Wertmaßstäbe bezogen würden. Rıchtig ware,
auf ein christlich-humanistisches Eithos verwelisen. Diıe Regelungen ZU

wurden mıt verfassungsrechtlichen und schulgesetzlichen Argumenten
verwortfen. Verfassungsrechtlic: gesehen ignoriere der Entwurf dıe Verpflich-
(ung des Staates auf weltanschauliche Neutralıtät, das posıtıve ecC der
Religionsfreiheıit, das Erziehungsrecht der ern und das Persönlichkeitsrecht
des CNulers auf Bekenntnisfreıiheit. Insgesamt bleibe der Entwurf hınter
der Verfassung der Mark Brandenburg (194 /) zurück. Schulrechtlich esehen
rlaube dıe jeder Lehrerkonferenz zugewlesene Kompetenz, Schulfächer in
Lernbereichen aufzulösen, dıe ufhebung des Faches LER und eines
evtl eingeführten ordentliıchen Lehrfaches Selbst der eingeräumte ırch-
1C Unterricht 1n Schulräumen se1 UrCc mangelnde Integration In die
Stundentafel, Urc ehlende Anrechnung auf die Pflichtstundenzahl der
Lehrer bzw die ehlende Refinanzierung, UrC| enliende Regelungen der
Aus- und Weiterbildung VOoN Religionslehrern SOWI1e UrCc. nıiıcht ewährte
Lehr- und Lernmittelfreiheit geschwächt und bleıbe dıe eigenen Behaup-
tungen 1mM BJS selbst hiınter der Praxıs in Berlın weıt zurück.
Mıiıt der skizzıerten Stellungnahme VO Maı 1995 War dıe Schlußphase auf
dem Weg ZUT Ratifizierung eINEeSs Landesschulgesetzes eingeläutet, 1n der sıch
dıe katholiıschen Kıirchenvertreter intensIiv Einflußnahme bemühten. Ge-
me1lınsam mıt der EKBB WAaTlr es ıhr Zıiel, eın Fächergruppenmodell 1im
Landesschulgesetz festzuschreıben, wonach als ordentlıches eNriaCc mıiıt
1SC. verwandten Fächern kooperieren sollte Vor em Vorsprachen auf
Z7WEe]1 Anhörungen VOT dem Bildungsausschuß des andtages 1Im September und
Oktober 1995 dienten diesem WeC. Vertreter katholischer mitsstellen und
Lalenverbände außerten In Stil und Intensität unterschiedlich ihre Aversion

dıe ane der egierung, WwIe S1e 1mM bısher gültigen Referentenentwurtf

81 LB, egierung: ese‘ Dber die Schulen Land Brandenburg. Referententwurft.
Textausgabe Begründung, Potsdam 1995, Dr1 (Ms 140 170 5.), bes exX! 11,3

b; Begründung 17 f, >  s HE 164, 146
Begründung, 4: 3.1, Abs

83 KK, (Lexer des Dezernats Schule, Hochschule und Erziehung |Hans-Peter]|
Richter): Stellungnahme ZUum Referentenentwurf des Gesetzes über die Schulen Im and
Brandenburg 9(Berlın 1995, VOTr Mai 15) (Ms, 5.)
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ZU)  - Schulgesetz VO prı des ahres niedergelegt worden Im
unmıttelbar auf die Örungen folgenden nächsten NtWU:des Landesschul-
gesetzes VO Oktober 1995 bewirkten dıe Interventionen VOTL em der
Kırchen Zzwel Anderungen, dıe el nıcht VON der katholischen T
gewollt Zum einen sollte in der Fachbezeichnung Von LER eligıon
ıIn Religionskunde eändert werden. Zum anderen sollte für diejenıgen chüler
eiıne Freistellung Von LER möglich se1in, dıe Unterricht einer Kırche oder
Religionsgemeinschaft teilnehmen. Als Begründung für die Anderungen WUul-

den lediglich ethisch-pädagogische Begründungen für dıe Neuerungen gebo-
ten. Bildungsrechtliche Ausführungen wurden 1im MBIJS vermieden. Die
katholische Kırche reflektierte ihrerseıits die Neuerungen ildungs-
Juristisch 191088 sehr zurückhaltend Die Namensänderung wurde nicht kommen-
tıert Miıt der reistellungsklausel gehe INan „einen chrıtt in die richtige
Richtung‘“‘ 84 Im Vergleich ZU Verhandlungszıel derT (Abmeldefach

ach E3 GG) WaTr jetzt der spiegelverkehrte Stand erreıicht: ein
Regelunterric für konfessionell nıcht gebundene chüler mıt Ersatz für
Konfessionelle 3 funglerte hier in der andesregierung als Ar sgu-
entum contrarıo, WOSCECH dıe Kirchen mıt Verfassungsklage drohten
Um dıe ıIn der inleıtung skizzıerte Festlegung 1mM Schulgesetz VO März 1996
auf LER mıt reistellungsklausel und 1M nıcht Ööffentlichen Schulbereich
entbrannte eine ohl noch einıge eıt anhaltende heftige Rechtsdebatte, die
bıs in den Deutschen Bundestag reichte und VOT em VOIll evangelısch-
christpolitischen Parteienvertretern gC wird.® Die Deutsche ischofs-
konferenz begrüßte eine Verfassungsbeschwerde Von CDU/CSU Der erl1i-
1915)8 Erzbischof kündıgte eine eigene Verfassungsklage des Erzbistums Berlin
und des Bistums Görlıtz
Fazıt ZUFM Abschnutt
Die katholische Kirche hatte sich in dıe Debatte die relıgz1onNsbezogene
Bıldung als ema eines Landesschulgesetzes erst spät auf dem Stand der
‚„Leitlinien" VO Januar 1995 eingeschaltet. Direkte Verhandlungen mıt
Regierungsstellen knüpften Mıtte Maı 1995 erst —; einen Referentenent-

EKB Kirchenleitung (Bischofolfgang u  er  9 (Erzbischo:!eorg Kardinal
Sterzinsky):Kathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  157  zum Schulgesetz vom April des Jahres niedergelegt worden waren. Im  unmittelbar auf die Anhörungen folgenden nächsten Entwurf des Landesschul-  gesetzes vom 24. Oktober 1995 bewirkten die Interventionen vor allem der  Kirchen zwei Änderungen, die so beide nicht von der katholischen Kirche  gewollt waren. Zum einen sollte in der Fachbezeichnung von LER Religion  in Religionskunde geändert werden. Zum anderen sollte für diejenigen Schüler  eine Freistellung von LER möglich sein, die am Unterricht einer Kirche oder  Religionsgemeinschaft teilnehmen. Als Begründung für die Änderungen wur-  den lediglich ethisch-pädagogische Begründungen für die Neuerungen gebo-  ten. Bildungsrechtliche Ausführungen wurden im MBJS vermieden. Die  katholische Kirche reflektierte ihrerseits die genannten Neuerungen bildungs-  juristisch nur sehr zurückhaltend. Die Namensänderung wurde nicht kommen-  tiert. Mit der Freistellungsklausel gehe man „einen Schritt in die richtige  Richtung‘“‘ m Vergleich zum Verhandlungsziel der Kirche (Abmeldefach  RU nach Art 7,3 GG) war jetzt der spiegelverkehrte Stand erreicht: ein  Regelunterricht für konfessionell nicht gebundene Schüler mit Ersatz für  Konfessionelle. Art 7,3 GG fungierte hier in der Landesregierung als argu-  6  mentum e contrario ,  wogegen die Kirchen mit Verfassungsklage drohten.  Um die in der Einleitung skizzierte Festlegung im Schulgesetz vom März 1996  auf LER mit Freistellungsklausel und RU im nicht öffentlichen Schulbereich  entbrannte eine wohl noch einige Zeit anhaltende heftige Rechtsdebatte, die  bis in den Deutschen Bundestag reichte und vor allem von evangelisch-  christpolitischen Parteienvertretern geführt wird.®” Die Deutsche Bischofs-  konferenz begrüßte eine Verfassungsbeschwerde von CDU/CSU. Der Berli-  ner Erzbischof kündigte eine eigene Verfassungsklage des Erzbistums Berlin  und des Bistums Görlitz an.  Fazit zum Abschnitt 3  Die katholische Kirche hatte sich in die Debatte um die religionsbezogene  Bildung als Thema eines Landesschulgesetzes erst spät auf dem Stand der  „„Leitlinien‘‘ vom Januar 1995 eingeschaltet. Direkte Verhandlungen mit  Regierungsstellen knüpften Mitte Mai 1995 sogar erst an einen Referentenent-  84 EKBB, Kirchenleitung (Bischof Wolfgang Huber)/KK, KBB (Erzbischof Georg Kardinal  Sterzinsky): ... Gemeinsame Presseerklärung ..., Berlin 1995, Oktober 17 (Ms, 1 S.).  85 LB, Ministerium der Justiz ... (Referatsleiter [[Sighart] Lörler): Rechtliche Rahmenbe-  dingungen für gesetzgeberische Entscheidungen zu RU/LER ..., Potsdam 1995, September  7 (Ms, 6 S.). Hier sind die einschlägigen Regelungen im Entwurf eines Landesschulgesetzes  vom Oktober 1995 weitgehend vorgedacht — Ders.: Verfassungsrechtliche Maßgaben für  den RU in Brandenburg, (Potsdam 1995, vor Dezember 28), in: Zeitschrift für Rechtspolitik  29 (1996), 121-124..  86 EKBB/KK 1995, Oktober 17 (wie Anm. 84).  87 CDU/CSU- und FDP-Fraktionen im Deutschen Bundestag: Antrag ... Verfassungsge-  botene Einführung des RUs als ordentliches Lehrfach in Brandenburg. Ds 13/4073, Bonn  1996, März 12. — Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll der 96. Sitzung, Bonn 1996, März  15, S. 8541-8571.  88 Evangelischer Pressedienst. Wochenspiegel, Jg. 1996, Nr. 14 von April 4, S. 3.Gemeihnsame PresseerklärungKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  157  zum Schulgesetz vom April des Jahres niedergelegt worden waren. Im  unmittelbar auf die Anhörungen folgenden nächsten Entwurf des Landesschul-  gesetzes vom 24. Oktober 1995 bewirkten die Interventionen vor allem der  Kirchen zwei Änderungen, die so beide nicht von der katholischen Kirche  gewollt waren. Zum einen sollte in der Fachbezeichnung von LER Religion  in Religionskunde geändert werden. Zum anderen sollte für diejenigen Schüler  eine Freistellung von LER möglich sein, die am Unterricht einer Kirche oder  Religionsgemeinschaft teilnehmen. Als Begründung für die Änderungen wur-  den lediglich ethisch-pädagogische Begründungen für die Neuerungen gebo-  ten. Bildungsrechtliche Ausführungen wurden im MBJS vermieden. Die  katholische Kirche reflektierte ihrerseits die genannten Neuerungen bildungs-  juristisch nur sehr zurückhaltend. Die Namensänderung wurde nicht kommen-  tiert. Mit der Freistellungsklausel gehe man „einen Schritt in die richtige  Richtung‘“‘ m Vergleich zum Verhandlungsziel der Kirche (Abmeldefach  RU nach Art 7,3 GG) war jetzt der spiegelverkehrte Stand erreicht: ein  Regelunterricht für konfessionell nicht gebundene Schüler mit Ersatz für  Konfessionelle. Art 7,3 GG fungierte hier in der Landesregierung als argu-  6  mentum e contrario ,  wogegen die Kirchen mit Verfassungsklage drohten.  Um die in der Einleitung skizzierte Festlegung im Schulgesetz vom März 1996  auf LER mit Freistellungsklausel und RU im nicht öffentlichen Schulbereich  entbrannte eine wohl noch einige Zeit anhaltende heftige Rechtsdebatte, die  bis in den Deutschen Bundestag reichte und vor allem von evangelisch-  christpolitischen Parteienvertretern geführt wird.®” Die Deutsche Bischofs-  konferenz begrüßte eine Verfassungsbeschwerde von CDU/CSU. Der Berli-  ner Erzbischof kündigte eine eigene Verfassungsklage des Erzbistums Berlin  und des Bistums Görlitz an.  Fazit zum Abschnitt 3  Die katholische Kirche hatte sich in die Debatte um die religionsbezogene  Bildung als Thema eines Landesschulgesetzes erst spät auf dem Stand der  „„Leitlinien‘‘ vom Januar 1995 eingeschaltet. Direkte Verhandlungen mit  Regierungsstellen knüpften Mitte Mai 1995 sogar erst an einen Referentenent-  84 EKBB, Kirchenleitung (Bischof Wolfgang Huber)/KK, KBB (Erzbischof Georg Kardinal  Sterzinsky): ... Gemeinsame Presseerklärung ..., Berlin 1995, Oktober 17 (Ms, 1 S.).  85 LB, Ministerium der Justiz ... (Referatsleiter [[Sighart] Lörler): Rechtliche Rahmenbe-  dingungen für gesetzgeberische Entscheidungen zu RU/LER ..., Potsdam 1995, September  7 (Ms, 6 S.). Hier sind die einschlägigen Regelungen im Entwurf eines Landesschulgesetzes  vom Oktober 1995 weitgehend vorgedacht — Ders.: Verfassungsrechtliche Maßgaben für  den RU in Brandenburg, (Potsdam 1995, vor Dezember 28), in: Zeitschrift für Rechtspolitik  29 (1996), 121-124..  86 EKBB/KK 1995, Oktober 17 (wie Anm. 84).  87 CDU/CSU- und FDP-Fraktionen im Deutschen Bundestag: Antrag ... Verfassungsge-  botene Einführung des RUs als ordentliches Lehrfach in Brandenburg. Ds 13/4073, Bonn  1996, März 12. — Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll der 96. Sitzung, Bonn 1996, März  15, S. 8541-8571.  88 Evangelischer Pressedienst. Wochenspiegel, Jg. 1996, Nr. 14 von April 4, S. 3.Berlıin 1995, Oktober (Ms 5.)
85 B: Ministerium der JustizKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  157  zum Schulgesetz vom April des Jahres niedergelegt worden waren. Im  unmittelbar auf die Anhörungen folgenden nächsten Entwurf des Landesschul-  gesetzes vom 24. Oktober 1995 bewirkten die Interventionen vor allem der  Kirchen zwei Änderungen, die so beide nicht von der katholischen Kirche  gewollt waren. Zum einen sollte in der Fachbezeichnung von LER Religion  in Religionskunde geändert werden. Zum anderen sollte für diejenigen Schüler  eine Freistellung von LER möglich sein, die am Unterricht einer Kirche oder  Religionsgemeinschaft teilnehmen. Als Begründung für die Änderungen wur-  den lediglich ethisch-pädagogische Begründungen für die Neuerungen gebo-  ten. Bildungsrechtliche Ausführungen wurden im MBJS vermieden. Die  katholische Kirche reflektierte ihrerseits die genannten Neuerungen bildungs-  juristisch nur sehr zurückhaltend. Die Namensänderung wurde nicht kommen-  tiert. Mit der Freistellungsklausel gehe man „einen Schritt in die richtige  Richtung‘“‘ m Vergleich zum Verhandlungsziel der Kirche (Abmeldefach  RU nach Art 7,3 GG) war jetzt der spiegelverkehrte Stand erreicht: ein  Regelunterricht für konfessionell nicht gebundene Schüler mit Ersatz für  Konfessionelle. Art 7,3 GG fungierte hier in der Landesregierung als argu-  6  mentum e contrario ,  wogegen die Kirchen mit Verfassungsklage drohten.  Um die in der Einleitung skizzierte Festlegung im Schulgesetz vom März 1996  auf LER mit Freistellungsklausel und RU im nicht öffentlichen Schulbereich  entbrannte eine wohl noch einige Zeit anhaltende heftige Rechtsdebatte, die  bis in den Deutschen Bundestag reichte und vor allem von evangelisch-  christpolitischen Parteienvertretern geführt wird.®” Die Deutsche Bischofs-  konferenz begrüßte eine Verfassungsbeschwerde von CDU/CSU. Der Berli-  ner Erzbischof kündigte eine eigene Verfassungsklage des Erzbistums Berlin  und des Bistums Görlitz an.  Fazit zum Abschnitt 3  Die katholische Kirche hatte sich in die Debatte um die religionsbezogene  Bildung als Thema eines Landesschulgesetzes erst spät auf dem Stand der  „„Leitlinien‘‘ vom Januar 1995 eingeschaltet. Direkte Verhandlungen mit  Regierungsstellen knüpften Mitte Mai 1995 sogar erst an einen Referentenent-  84 EKBB, Kirchenleitung (Bischof Wolfgang Huber)/KK, KBB (Erzbischof Georg Kardinal  Sterzinsky): ... Gemeinsame Presseerklärung ..., Berlin 1995, Oktober 17 (Ms, 1 S.).  85 LB, Ministerium der Justiz ... (Referatsleiter [[Sighart] Lörler): Rechtliche Rahmenbe-  dingungen für gesetzgeberische Entscheidungen zu RU/LER ..., Potsdam 1995, September  7 (Ms, 6 S.). Hier sind die einschlägigen Regelungen im Entwurf eines Landesschulgesetzes  vom Oktober 1995 weitgehend vorgedacht — Ders.: Verfassungsrechtliche Maßgaben für  den RU in Brandenburg, (Potsdam 1995, vor Dezember 28), in: Zeitschrift für Rechtspolitik  29 (1996), 121-124..  86 EKBB/KK 1995, Oktober 17 (wie Anm. 84).  87 CDU/CSU- und FDP-Fraktionen im Deutschen Bundestag: Antrag ... Verfassungsge-  botene Einführung des RUs als ordentliches Lehrfach in Brandenburg. Ds 13/4073, Bonn  1996, März 12. — Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll der 96. Sitzung, Bonn 1996, März  15, S. 8541-8571.  88 Evangelischer Pressedienst. Wochenspiegel, Jg. 1996, Nr. 14 von April 4, S. 3.(Referatsleiuter [|[Sıghart] Lörler): Rechtliche eni!
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wurtf des Landes VO pr1ı 1995 da wurde das Landschulgesetz ZUur

hauptsächlichen ene der bildungsrechtlichen Auseinandersetzungen die
relıg1öse Schulbildung. Die katholischen Kırchenvertreter gabenJjetzt wichtige
nregungen, einer Ideologieanfälligkeit des Staates als Verwalter der
Schule DCI Schulgesetz gegenzusteuern. Sie ehnten es ab, die JIrennung und
nicht die Kooperation von Iche und Staat einem Grundsatz des Landes-
schulgesetzes machen. Sıe wiesen nach, WIE die Entwürfe dıe
Ankündıgung ihrer Autoren in diesem Laizısmus hınter den Berliner
Bildungsrechten für Kirchen weiıit zurückgeblieben sınd, dıe biısher im g  L-
deutschen Vergleich ıI zurückhaltendsten ach intensiven kirchli-
chen Interventionen kam esS im Oktober 1995 einschlägigen Anderungen
des Gesetzentwurfs, wIe s1e VON der Kırche allerdings nıcht intendiert
Der VON der Kirche geforderte Rechtszustand ach Art S WaTlT jetzt
wenigstens In contrario eingelöst, worin die Kırche einen Schritt ın die richtige
Rıchtung, jedoch immer noch Anl  Z ZUT Verfassungsklage esehen hatte Das

endgültige esetz 1e' Aaus Kirchenperspektive hınter diesem kritisıer-
ten Standard zurück, weshalb E einer ZUTr eıt vorliegenden Verfassungs-
beschwerde kam
Diıe Darlegungen in diesem SCHNI! konnten zeigen, WwIe die Schulge-
setzgebung des Landes Brandenburg bezogen auf zwel grundlegende Aspekte
von den Kırchenvertretern möglicherweise unangemeSSCH dramatisch beurteilt
wurden. Zum einen wurde mıiıt dem Vorwurf des staatlichen Ideologıiemono-
pols in relig1ösen Bildungsbelangen nicht genügen gewürdigt, daß 6S siıch
eın Schulgesetz für eiıne Offentliche Schule mıt einem komplexen System VON

Mitwirkungsgremien und keıine staatliche Einheitsschule handelt Die Schule

ermöglıcht In sich UrCc. ihre demokratische Gremienstruktur und UrCc. ihre

beteiligten Personen, die mit demokratischen Persönlichkeıitsrechten RE-
stal sind, eine pluralistisch organisierte religionsbezogene Werte- und
Bekenntniskultur Zum anderen pricht der katholische Dezernent ZWääal VON

den Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften, die den Staat VOT selbst-
herrliıchen Wertesetzungen bewahren können müßten. akftısc. Läßt seine
Kırche aber einselt1ig eine christlich-humanistische Werteorientierung in der
Schule Das hat die Kirche Urc me  aC Versuche, religionsungebun-
dene Weltanschauungen in der Schule beschneiden, ezelgt. Die Kırche
wollte die posıtive Anschauungsfreiheit, mıt der SIE die gesehene
laizistische Festlegung des Staates argumentierte, selbst nıcht umfassend und
pluralistisch zulassen. Trotz dieser Bedenken bietet der Beıtrag, den dıe
katholischen Kirchenvertreter für das Land Brandenburg ZUT bildungsrechtlı-
chen Beurteilung der religionsbezogenen Kompetenz VON Schule geboten
aben, den differenziertesten Reflexionsstand nnerhalb der katholischen
Kirche in Deutschland
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erhandlungen eine Vereinbarungserklärung
Mıiıt vorlıiegendem Abschnıiıtt werden die Verhandlungen zwıschen Vertretern
Von Kırche und Land auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärungen
dargestellt. Hıerbeil werden alle Bestrebungen, die auf einen Vereinbarungs-
entwurf LER und abzielten, als Rechtsvorgänge egriffen. Der
Verhandlungszeiıtraum kann in dıe Ara der BildungsministerInnen Marıanne
Bırthler (biıs Oktober Roland escC (bıs Oktober und ngelıka
Peter (ab Oktober gegliedert werden. Auf der Verhandlungsebene
einen Vereinbarungsentwurf kam 6S VOT em ın der Regierungszeit ers

nenneswerte ewegungen. Der ehemalıgen Katechetin (  6-8 und
Jugendreferentin 1m Berliner Stadtjuger_x_dpfarramt (  -9| Bıirthler lag als
Ministerin AQUus religionspädagogischen Überzeugungen einer Kooperation
mıt den Kırchen och noch ihrer Amtszeıt aD September 997 erstarrtiten
die erhandlungen. nter dem kirchendistanzierten Katholiken esCcC sche1-

Versuche, die Verhandlungen wıeder aufzunehmen. Unter der eher
laizistisch eingestellten Peter WarTr VOT allem die höhere Rechtsebene des
Landesschulgesetzes wichtig Insofern ntistamme: die meılisten hier dargeleg-
ten orgänge und Quellen der Ara Bırthler Die Darstellung orlentiert sıch Il

sechs bildungsrechtlichen OpO1
4_ ] Das Oordentliiche Lehrfach
In den en Vereinbarungsentwürfen der egjlerung wurde katholischer
nnerhalb VON LER als ordentliches Lehrfach auf der rundlage Von 3
GG'vorgesehen.89 Kurz später begegnete die Rede VO ordentlıchen Lehrfach
ohne Verwels auf den Veifassung,styext.90 März 1992 wurden im MBIJS
el Formulierungen abgelehrit.91 och beteuerte das BJS be1ı vielen
Gelegenheıten, daß 6S de facto mıt seinen Angeboten gemä T

mıiıt der katholischengewähre. Dies egegnet ın ten, die 15 Verhandlunge  xr _  EKırche erwuchsen  92 ebenso WIe ın anderen Kontexten. Im Kabinettsbeschluß
VO Juni 992 WaTr in LER als ‚‚ordentliches Lehrfac zugestanden.
89 (LB, Staatskanzle1ı [Referatsleiter Kıer]) Vereinbarung zwischen demKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  159  4. Verhandlungen um eine Vereinbarungserklärung  Mit vorliegendem Abschnitt werden die Verhandlungen zwischen Vertretern  von Kirche und Land auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärungen  dargestellt. Hierbei werden alle Bestrebungen, die auf einen Vereinbarungs-  entwurf zu LER und RU abzielten, als Rechtsvorgänge begriffen. Der  Verhandlungszeitraum kann in die Ära der BildungsministerInnen Marianne  Birthler (bis Oktober 1992), Roland Resch (bis Oktober 1994) und Angelika  Peter (ab Oktober 1994) gegliedert werden. Auf der Verhandlungsebene um  einen Vereinbarungsentwurf kam es vor allem in der Regierungszeit Birthlers  zu nenneswerten Bewegungen. Der ehemaligen Katechetin (1976-87) und  Jugendreferentin im Berliner Stadtjuger_xdpfarramt (1988-90) Birthler lag als  Ministerin aus religionspädagogischen Überzeugungen an einer Kooperation  mit den Kirchen. Doch noch zu ihrer Amtszeit ab September 1992 erstarrten  die Verhandlungen. Unter dem kirchendistanzierten Katholiken Resch schei-  terten Versuche, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Unter der eher  laizistisch eingestellten Peter war vor allem die höhere Rechtsebene des  Landesschulgesetzes wichtig. Insofern entstammen die meisten hier dargeleg-  ten Vorgänge und Quellen der Ära Birthler. Die Darstellung orientiert sich an  sechs bildungsrechtlichen Topoi.  4.1 Das ordentliche Lehrfach  In den frühen Vereinbarungsentwürfen der Regierung wurde katholischer RU  innerhalb von LER als ordentliches Lehrfach auf der Grundlage von Art 7,3  GG'vorgesehen.89 Kurz später begegnete die Rede vom ordentlichen Lehrfach  ohne Verweis auf den Verfassungstext.90 Ab 19. März 1992 wurden im MBJS  beide Formulierungen abgelehnt.91 Doch beteuerte das MBJS bei vielen  Gelegenheiten, daß es de facto mit seinen Angeboten RU gemäß Art 7,3 GG  n mit der katholischen  gewähre. Dies begegnet in Akten, die aus Verhandlun%g  Kirche erwuchsen”* ebenso wie in anderen Kontexten.”” Im Kabinettsbeschluß  vom 2. Juni 1992 war RU in LER als „‚ordentliches Lehrfach‘‘ zugestanden.  89 (LB, Staatskanzlei [Referatsleiter Kier]): Vereinbarung zwischen dem LB ... und dem  Bistum Berlin ... über den katholischen.RU ..., Entwurf, (Potsdam) 1992, Februar 3 (Ms,  25.), Art. 1, 1.3. — LB, MBJS: Gemeinsame Erklärung über ... LER ... Potsdam 1992,  März 2 (Ms, 3 S.), Art 1, (1); 2, (1).  90 LB, MBJS ([Abteilungsleiter Jan] Hofmann): Vermerk betr. das zweite offizielle  Gespräch zwischen Landesregierung um den Kirchen am 11.3.1992 + Anlage, (Potsdam)  1992, März 11 (Ms, 2 + 1 S.).  91 LB, MBJS (Ministerin Marianne Birthler) an LB, Staatskanzlei (Staatssekretär Linde)  in Potsdam, Potsdam 1992, März 19 (Ms, 1 S.).  9 Ebd.  937 B. bezeichnet das MBJS noch im Februar 1994 in einer Information für den  Bildungsausschuß des Landtags RU und L/E der Differenzierungsphase von LER als  „ordentliche Lehrfächer‘‘ ; vgl. LB, MBJS: Zuarbeit für den Ausschuß für Bildung ... zu  LER, Potsdam 1994, Februar 15, 4 (Ms, 6 S.).  9 Landtag Brandenburg, Regierung: Kabinettsbeschluß ... zu LER und RU, (Potsdam)  1992, Juni 2, in: Christian Lange/Peter Kriesel: LER ... Ein Konzept auf dem Weg zurund dem
istum BerlinKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  159  4. Verhandlungen um eine Vereinbarungserklärung  Mit vorliegendem Abschnitt werden die Verhandlungen zwischen Vertretern  von Kirche und Land auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärungen  dargestellt. Hierbei werden alle Bestrebungen, die auf einen Vereinbarungs-  entwurf zu LER und RU abzielten, als Rechtsvorgänge begriffen. Der  Verhandlungszeitraum kann in die Ära der BildungsministerInnen Marianne  Birthler (bis Oktober 1992), Roland Resch (bis Oktober 1994) und Angelika  Peter (ab Oktober 1994) gegliedert werden. Auf der Verhandlungsebene um  einen Vereinbarungsentwurf kam es vor allem in der Regierungszeit Birthlers  zu nenneswerten Bewegungen. Der ehemaligen Katechetin (1976-87) und  Jugendreferentin im Berliner Stadtjuger_xdpfarramt (1988-90) Birthler lag als  Ministerin aus religionspädagogischen Überzeugungen an einer Kooperation  mit den Kirchen. Doch noch zu ihrer Amtszeit ab September 1992 erstarrten  die Verhandlungen. Unter dem kirchendistanzierten Katholiken Resch schei-  terten Versuche, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Unter der eher  laizistisch eingestellten Peter war vor allem die höhere Rechtsebene des  Landesschulgesetzes wichtig. Insofern entstammen die meisten hier dargeleg-  ten Vorgänge und Quellen der Ära Birthler. Die Darstellung orientiert sich an  sechs bildungsrechtlichen Topoi.  4.1 Das ordentliche Lehrfach  In den frühen Vereinbarungsentwürfen der Regierung wurde katholischer RU  innerhalb von LER als ordentliches Lehrfach auf der Grundlage von Art 7,3  GG'vorgesehen.89 Kurz später begegnete die Rede vom ordentlichen Lehrfach  ohne Verweis auf den Verfassungstext.90 Ab 19. März 1992 wurden im MBJS  beide Formulierungen abgelehnt.91 Doch beteuerte das MBJS bei vielen  Gelegenheiten, daß es de facto mit seinen Angeboten RU gemäß Art 7,3 GG  n mit der katholischen  gewähre. Dies begegnet in Akten, die aus Verhandlun%g  Kirche erwuchsen”* ebenso wie in anderen Kontexten.”” Im Kabinettsbeschluß  vom 2. Juni 1992 war RU in LER als „‚ordentliches Lehrfach‘‘ zugestanden.  89 (LB, Staatskanzlei [Referatsleiter Kier]): Vereinbarung zwischen dem LB ... und dem  Bistum Berlin ... über den katholischen.RU ..., Entwurf, (Potsdam) 1992, Februar 3 (Ms,  25.), Art. 1, 1.3. — LB, MBJS: Gemeinsame Erklärung über ... LER ... Potsdam 1992,  März 2 (Ms, 3 S.), Art 1, (1); 2, (1).  90 LB, MBJS ([Abteilungsleiter Jan] Hofmann): Vermerk betr. das zweite offizielle  Gespräch zwischen Landesregierung um den Kirchen am 11.3.1992 + Anlage, (Potsdam)  1992, März 11 (Ms, 2 + 1 S.).  91 LB, MBJS (Ministerin Marianne Birthler) an LB, Staatskanzlei (Staatssekretär Linde)  in Potsdam, Potsdam 1992, März 19 (Ms, 1 S.).  9 Ebd.  937 B. bezeichnet das MBJS noch im Februar 1994 in einer Information für den  Bildungsausschuß des Landtags RU und L/E der Differenzierungsphase von LER als  „ordentliche Lehrfächer‘‘ ; vgl. LB, MBJS: Zuarbeit für den Ausschuß für Bildung ... zu  LER, Potsdam 1994, Februar 15, 4 (Ms, 6 S.).  9 Landtag Brandenburg, Regierung: Kabinettsbeschluß ... zu LER und RU, (Potsdam)  1992, Juni 2, in: Christian Lange/Peter Kriesel: LER ... Ein Konzept auf dem Weg zurber den katholischenKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  159  4. Verhandlungen um eine Vereinbarungserklärung  Mit vorliegendem Abschnitt werden die Verhandlungen zwischen Vertretern  von Kirche und Land auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärungen  dargestellt. Hierbei werden alle Bestrebungen, die auf einen Vereinbarungs-  entwurf zu LER und RU abzielten, als Rechtsvorgänge begriffen. Der  Verhandlungszeitraum kann in die Ära der BildungsministerInnen Marianne  Birthler (bis Oktober 1992), Roland Resch (bis Oktober 1994) und Angelika  Peter (ab Oktober 1994) gegliedert werden. Auf der Verhandlungsebene um  einen Vereinbarungsentwurf kam es vor allem in der Regierungszeit Birthlers  zu nenneswerten Bewegungen. Der ehemaligen Katechetin (1976-87) und  Jugendreferentin im Berliner Stadtjuger_xdpfarramt (1988-90) Birthler lag als  Ministerin aus religionspädagogischen Überzeugungen an einer Kooperation  mit den Kirchen. Doch noch zu ihrer Amtszeit ab September 1992 erstarrten  die Verhandlungen. Unter dem kirchendistanzierten Katholiken Resch schei-  terten Versuche, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Unter der eher  laizistisch eingestellten Peter war vor allem die höhere Rechtsebene des  Landesschulgesetzes wichtig. Insofern entstammen die meisten hier dargeleg-  ten Vorgänge und Quellen der Ära Birthler. Die Darstellung orientiert sich an  sechs bildungsrechtlichen Topoi.  4.1 Das ordentliche Lehrfach  In den frühen Vereinbarungsentwürfen der Regierung wurde katholischer RU  innerhalb von LER als ordentliches Lehrfach auf der Grundlage von Art 7,3  GG'vorgesehen.89 Kurz später begegnete die Rede vom ordentlichen Lehrfach  ohne Verweis auf den Verfassungstext.90 Ab 19. März 1992 wurden im MBJS  beide Formulierungen abgelehnt.91 Doch beteuerte das MBJS bei vielen  Gelegenheiten, daß es de facto mit seinen Angeboten RU gemäß Art 7,3 GG  n mit der katholischen  gewähre. Dies begegnet in Akten, die aus Verhandlun%g  Kirche erwuchsen”* ebenso wie in anderen Kontexten.”” Im Kabinettsbeschluß  vom 2. Juni 1992 war RU in LER als „‚ordentliches Lehrfach‘‘ zugestanden.  89 (LB, Staatskanzlei [Referatsleiter Kier]): Vereinbarung zwischen dem LB ... und dem  Bistum Berlin ... über den katholischen.RU ..., Entwurf, (Potsdam) 1992, Februar 3 (Ms,  25.), Art. 1, 1.3. — LB, MBJS: Gemeinsame Erklärung über ... LER ... Potsdam 1992,  März 2 (Ms, 3 S.), Art 1, (1); 2, (1).  90 LB, MBJS ([Abteilungsleiter Jan] Hofmann): Vermerk betr. das zweite offizielle  Gespräch zwischen Landesregierung um den Kirchen am 11.3.1992 + Anlage, (Potsdam)  1992, März 11 (Ms, 2 + 1 S.).  91 LB, MBJS (Ministerin Marianne Birthler) an LB, Staatskanzlei (Staatssekretär Linde)  in Potsdam, Potsdam 1992, März 19 (Ms, 1 S.).  9 Ebd.  937 B. bezeichnet das MBJS noch im Februar 1994 in einer Information für den  Bildungsausschuß des Landtags RU und L/E der Differenzierungsphase von LER als  „ordentliche Lehrfächer‘‘ ; vgl. LB, MBJS: Zuarbeit für den Ausschuß für Bildung ... zu  LER, Potsdam 1994, Februar 15, 4 (Ms, 6 S.).  9 Landtag Brandenburg, Regierung: Kabinettsbeschluß ... zu LER und RU, (Potsdam)  1992, Juni 2, in: Christian Lange/Peter Kriesel: LER ... Ein Konzept auf dem Weg zurEntwurf, otsdam 1992, eDruar (Ms,
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)as BJS hatte bildungsrechtliche Bedenken Es hätte mıt der Verwen-
dung dieser Begrı  ıchkeit C116 Präjudiziıerung in der Dıskussion dıe
Geltung VOIll oder 141 für Brandenburg befürchtet Weıterhın WaTr

dem MBJS ein aßstab auch das erhandlungsergebnıs mıiıt der
EKB die Ce1iNC entsprechende Vereinbarungserklärung ohne den strıttigen
Begriff unterzeichnet hatte/ Die Katholische Kırche Walr VIEeET Jage nach
diesem SC erstmals bereıt, den der Dıfferenzierungs hase alsD n  003 Insofernordentliıches eNriaCc. ohne Verwels auf bezeichnen.
hatte der Vertrag ihrer großen Nachbarkirch: BCWISSC ırkung hınter-
lJassen Die Kırche trat hınter diesen Anspruch NIC zurück der amıt menNnriaCc.

Verhandlungsverlauf ZUr -Forderung geworden Wal

Der Meldemodus
ine ıinıgung der Verhandlungspartner auf dıe Bezeichnung des RUSs als
ordentliches eNriaCc mıt Oder ohne erwels auf hätte den Streıit

dıe Anwendung des ge Grundgesetzartikels och nıcht behoben
In den entscheidenden Regierungsstellen herrschte mehr oder WENISCI fest dıe
Meınung VOI gemäß Art könne auch Anmeldefach SCIMN Das
BIS konnte Verfassungsartıikel das eC| auf Abmeldemodus nıcht
entdecken DIie Kırchenvertreter forderten dagegen ohne Ompromıi das
Abmeldefac auch innerhalb VON LER In logıscher Konsequenz WAaTc

dann L/E lediglich das Eirsatz- und eın Alternativangebotu BEWESCH
uch ach dem frıschen Eindruck des Vertragsabschlusses der EKBB mıit

evangelıschem als Anmeldefach forderten dıe katholischen Kirchenver-
treter dem Vertragstext dem SIC auf den erwels Von

verzichteten als Abmeldefac Obwohl das Land nıcht auf diese Erwar-
(ung CI  Cn Wal schıen beıden Verhandlungsparteien dıe Mıtarbeit der

pädagogischen PraxIıs Ludwigsfelde 1993 2325
05 MBIJS ([Abteijlungsleıter Jan] Hofmann) betr Gespräch N 11 1992 zwiıischen
Miınıisterpräsident anire' Stolpe) und Kardınal SterzinsKky (Potsdam) 19972 Uugus 11

Nr 1 (Ms 2.:5.)
96 MBJS ([Abteilungsleıter Jan] Hofmann) Vermerk über Verhandlungen mıiıt der
katholischen Kırche 21 1992 (Potsdam) 1992 UgusS! 31 (Ms
0’7 EKB Kıirchenleıitung (Bischof Martın ruse /Land Brandenburg (  inısterpräsıdent

Stolpe) Gemeilnsames Protokoll Potsdam 1992 Julı Lange/Kriesel 1993
(wıe 94), 75 UurC| den Rückgriff auf den Kabinettsbeschlu VO' 1992 1St
dem Begriff ‚„„‚ordentlıches hrfach‘‘ allerdings implızıt Raum gegeben
08 Absprache über dıe Teilnahme der katholischen Jurisdiktionsbezirke an LER
ntwurf Berlin 1992 Julı 13 (Ms erselbe ‚DU! begegnet noch
(Dtv ıter des katholischen BUros AchimT Absprache rlın 1992 Ugus!
(Ms 3.3.)
99 MBJS ([Refer: arl Fisher) Vermerk betr TIEe) des katholischen 1SCNOIS VoNnNn
Berlın Ministerpräsidenten otum (Potsdam) 1992 Julı 15 (Ms
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Kırche in LER danach Kurzeıt1ig für nıcht mehr strıttig. och sıch
der Meldemodus für den weıteren Verhandlungsverlauf bald endgültig als
K -O _ -Kriterium.  101 Im folgenden wird die rage ach den otıven des
skizzierten ONIINLKES gestellt, der besonders hartnäckıg und zugleich fast ohne
Austausch VON Begründungen geführt worden W3  Z Ausdrücklich wollte das
RIS eın Anmeldefach eine rundıdee se1nes odells stutzen,
maxı1imale Wahlfreıiheit 1M relig1ösen Bereich wahren. TENC kam eın
Abmeldefac auch dessen präjudizıerender Nähe un

wünschten :3 nıcht in rage Diıe Kırchenvertreter tührten eine
Rechtsdebatte ohne weiıtere pädagogısche Begründungen. Sıe leiteten eın
Abmeldefac Adus dem Ersterziehungsrecht der Eltern in 6, bzw E
und dem Status des ordentliıchen Lehrfachs in S3 SOWIe Au dem
Kabinettsbeschluß VO Juni 9972 ab Möglicherweise hatte der Streıit für dıe
Kırchenvertreter auch eiıne ekklesiologische edeutung. Er betraf das Selbst-
verständnis der Institution als Volkskirche, die sıch nıcht Urc eın Anmelde-
fach eın Strukturelement eiıner Bekenntniskırche abriıngen lassen wollte
Bei %o katholischen Chulern im Land wird dieser Stelle dıe primäre
Örientierung der Berliner Kirchenleitung — jJandesübergreifenden rchen-
kriterien augenfällig. Dagegen konnte die evangelısche Kırche im Land dem
mıiıt dem Anmeldefach verbundenen Bekenntniselement in ihrer Kırche
Raum geben Sie orjentierte sıch damıt möglicherweise ihren entsprechen-
den Erfahrungen aus Zeıiten der DD  z Als ‚„‚Kirche Im Sozialıiısmus‘‘ (1971)102

hatte S1e eıne bekennende Struktur entwickelt. Dıe katholische ‚Kırche in einer
säkularısıerten, materıjalıstiıschen Umwelt  .. (1981)*” hatte eın entsprechendes
Selbstverständnis in Dıstanz Staat und Gesellschaft der DDR nıcht W  N-
NeN

Dıie Konfessionalität
Eın weiterer andar' der tradıtionell mıt TE verbunden wird, betrifft
dıe konfessionelle Homogenıität des RUsSs ın der Trias Lehre-Lehrer-Schüler
Diıe katholischen Kırchenvertreter wollten dies UrcC dıe Bestimmung relati-
vieren, der Schüler nehme ‚1n der Regel“ dem des Bekenntnisses teıl,
dem 1: angehört. S Ausdrücklich wurde der Unterricht auch eilnehmern
ohne katholischen Bekenntnisses eröffnet. ” Diese egelung bleibt im

ADN-Pressemitteilung Nr 4027 Entscheidung über katholische Beteiligung LERKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  161  Kirche in LER danach kurzeitig für nicht mehr strittig. !© Doch entpuppte sich  der Meldemodus für den weiteren Verhandlungsverlauf bald endgültig als  K.-O.-Kriterium. '° Im folgenden wird die Frage nach den Motiven des  skizzierten Konflikts gestellt, der besonders hartnäckig und zugleich fast ohne  Austausch von Begründungen geführt worden war. Ausdrücklich wollte das  MBIJS ein Anmeldefach RU, um eine Grundidee seines Modells zu stützen,  maximale Wahlfreiheit im religiösen Bereich zu wahren. Freilich kam ein  Abmeldefach RU auch wegen dessen präjudizierender Nähe zum uner-  wünschten Art 7,3 GG nicht in Frage. Die Kirchenvertreter führten eine  Rechtsdebatte ohne weitere pädagogische Begründungen. Sie leiteten ein  Abmeldefach aus dem Ersterziehungsrecht der Eltern in Art. 6,2 bzw. 7,2 GG  und dem Status des ordentlichen Lehrfachs in Art 7,3 GG sowie aus dem  Kabinettsbeschluß vom Juni 1992 ab. Möglicherweise hatte der Streit für die  Kirchenvertreter auch eine ekklesiologische Bedeutung. Er betraf das Selbst-  verständnis der Institution als Volkskirche, die sich nicht durch ein Anmelde-  fach RU ein Strukturelement einer Bekenntniskirche abringen lassen wollte.  Bei 3 % katholischen Schülern im Land wird an dieser Stelle die primäre  Orientierung der Berliner Kirchenleitung an landesübergreifenden Kirchen-  kriterien augenfällig. Dagegen konnte die evangelische Kirche im Land dem  mit dem Anmeldefach RU verbundenen Bekenntniselement in ihrer Kirche  Raum geben. Sie orientierte sich damit möglicherweise an ihren entsprechen-  den Erfahrungen aus Zeiten der DDR. Als „Kirche im Sozialismus‘‘ (1971)  102  hatte sie eine bekennende Struktur entwickelt. Die katholische „Kirche in einer  säkularisierten, materialistischen Umwelt‘‘ (1981)103 hatte ein entsprechendes  Selbstverständnis in Distanz zu Staat und Gesellschaft der DDR nicht gewon-  nen  4.3 Die Konfessionalität  Ein weiterer Standard, der traditionell mit Art 7,3 GG verbunden wird, betrifft  die konfessionelle Homogenität des RUs in der Trias Lehre-Lehrer-Schüler.  Die katholischen Kirchenvertreter wollten dies durch die Bestimmung relati-  vieren, der Schüler nehme ‚„‚in der Regel‘‘ an dem RU des Bekenntnisses teil,  dem er angehört.104 Ausdrücklich wurde der Unterricht auch Teilnehmern  ohne katholischen Bekenntnisses eröffnet. ° Diese Regelung bleibt im Rah-  100 ADN-Pressemitteilung Nr. 4027: Entscheidung über katholische Beteiligung an LER  ... vertagt, Berlin 1992, August 11 (Ms, 1 S.).  101 Der Dissens zum Meldemodus führte am 31.8.1992 zu einem fünfmonatigen und am  16.8.1993 zu einem über einjährigen Stillstand der Verhandlungen.  102 Martin Stöhr: Kirche im Sozialismus, in: Evangelisches Kirchenlexikon ..., Bd. 2,  Göttingen 1989, 1098.  103 KK, Berliner Bischofskonferenz (Stv. Vorsitzender Bischof Joachim Wanke), in: Die  Rechtsstellung der Kirchen im geteilten Deutschland/ hg. v. G. Zieger, Köln 1989, 189f.  104 KK, KBB: Gemeinsame Erklärung ... Entwurf, Berlin 1992, März 10 (Ms, 4 S.). Hier  begegnet am ehesten der authentische Kirchenstandpunkt.  105 Vg]. Anm. 98. Allerdings gibt es hier eine Differenzierung bei den für BrandenburgRerlın 1992, August 11 (Ms, 5.)
101 Der 1SSeNs Meldemodus 31 8 19972 einem fünfmonatigen und
16  0O 1993 einem über einjährıgen Stillstand der erhandlungen.
102 ın Kırche 1Im Sozialısmus, in Evangelisches KırchenlexikonKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  161  Kirche in LER danach kurzeitig für nicht mehr strittig. !© Doch entpuppte sich  der Meldemodus für den weiteren Verhandlungsverlauf bald endgültig als  K.-O.-Kriterium. '° Im folgenden wird die Frage nach den Motiven des  skizzierten Konflikts gestellt, der besonders hartnäckig und zugleich fast ohne  Austausch von Begründungen geführt worden war. Ausdrücklich wollte das  MBIJS ein Anmeldefach RU, um eine Grundidee seines Modells zu stützen,  maximale Wahlfreiheit im religiösen Bereich zu wahren. Freilich kam ein  Abmeldefach RU auch wegen dessen präjudizierender Nähe zum uner-  wünschten Art 7,3 GG nicht in Frage. Die Kirchenvertreter führten eine  Rechtsdebatte ohne weitere pädagogische Begründungen. Sie leiteten ein  Abmeldefach aus dem Ersterziehungsrecht der Eltern in Art. 6,2 bzw. 7,2 GG  und dem Status des ordentlichen Lehrfachs in Art 7,3 GG sowie aus dem  Kabinettsbeschluß vom Juni 1992 ab. Möglicherweise hatte der Streit für die  Kirchenvertreter auch eine ekklesiologische Bedeutung. Er betraf das Selbst-  verständnis der Institution als Volkskirche, die sich nicht durch ein Anmelde-  fach RU ein Strukturelement einer Bekenntniskirche abringen lassen wollte.  Bei 3 % katholischen Schülern im Land wird an dieser Stelle die primäre  Orientierung der Berliner Kirchenleitung an landesübergreifenden Kirchen-  kriterien augenfällig. Dagegen konnte die evangelische Kirche im Land dem  mit dem Anmeldefach RU verbundenen Bekenntniselement in ihrer Kirche  Raum geben. Sie orientierte sich damit möglicherweise an ihren entsprechen-  den Erfahrungen aus Zeiten der DDR. Als „Kirche im Sozialismus‘‘ (1971)  102  hatte sie eine bekennende Struktur entwickelt. Die katholische „Kirche in einer  säkularisierten, materialistischen Umwelt‘‘ (1981)103 hatte ein entsprechendes  Selbstverständnis in Distanz zu Staat und Gesellschaft der DDR nicht gewon-  nen  4.3 Die Konfessionalität  Ein weiterer Standard, der traditionell mit Art 7,3 GG verbunden wird, betrifft  die konfessionelle Homogenität des RUs in der Trias Lehre-Lehrer-Schüler.  Die katholischen Kirchenvertreter wollten dies durch die Bestimmung relati-  vieren, der Schüler nehme ‚„‚in der Regel‘‘ an dem RU des Bekenntnisses teil,  dem er angehört.104 Ausdrücklich wurde der Unterricht auch Teilnehmern  ohne katholischen Bekenntnisses eröffnet. ° Diese Regelung bleibt im Rah-  100 ADN-Pressemitteilung Nr. 4027: Entscheidung über katholische Beteiligung an LER  ... vertagt, Berlin 1992, August 11 (Ms, 1 S.).  101 Der Dissens zum Meldemodus führte am 31.8.1992 zu einem fünfmonatigen und am  16.8.1993 zu einem über einjährigen Stillstand der Verhandlungen.  102 Martin Stöhr: Kirche im Sozialismus, in: Evangelisches Kirchenlexikon ..., Bd. 2,  Göttingen 1989, 1098.  103 KK, Berliner Bischofskonferenz (Stv. Vorsitzender Bischof Joachim Wanke), in: Die  Rechtsstellung der Kirchen im geteilten Deutschland/ hg. v. G. Zieger, Köln 1989, 189f.  104 KK, KBB: Gemeinsame Erklärung ... Entwurf, Berlin 1992, März 10 (Ms, 4 S.). Hier  begegnet am ehesten der authentische Kirchenstandpunkt.  105 Vg]. Anm. 98. Allerdings gibt es hier eine Differenzierung bei den für Brandenburg2)
Göttingen 1989, 1098
103 erliner Bıschofskonfiferenz (Stv Vorsitzender Bischof Joachiım ©); in: Die
Rechtsstellung der Kırchen im geteilten Deutschland/ hg Zieger, öln 1989, 189f.

KK, KBB Geme1Lnnsame rklärungKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  161  Kirche in LER danach kurzeitig für nicht mehr strittig. !© Doch entpuppte sich  der Meldemodus für den weiteren Verhandlungsverlauf bald endgültig als  K.-O.-Kriterium. '° Im folgenden wird die Frage nach den Motiven des  skizzierten Konflikts gestellt, der besonders hartnäckig und zugleich fast ohne  Austausch von Begründungen geführt worden war. Ausdrücklich wollte das  MBIJS ein Anmeldefach RU, um eine Grundidee seines Modells zu stützen,  maximale Wahlfreiheit im religiösen Bereich zu wahren. Freilich kam ein  Abmeldefach RU auch wegen dessen präjudizierender Nähe zum uner-  wünschten Art 7,3 GG nicht in Frage. Die Kirchenvertreter führten eine  Rechtsdebatte ohne weitere pädagogische Begründungen. Sie leiteten ein  Abmeldefach aus dem Ersterziehungsrecht der Eltern in Art. 6,2 bzw. 7,2 GG  und dem Status des ordentlichen Lehrfachs in Art 7,3 GG sowie aus dem  Kabinettsbeschluß vom Juni 1992 ab. Möglicherweise hatte der Streit für die  Kirchenvertreter auch eine ekklesiologische Bedeutung. Er betraf das Selbst-  verständnis der Institution als Volkskirche, die sich nicht durch ein Anmelde-  fach RU ein Strukturelement einer Bekenntniskirche abringen lassen wollte.  Bei 3 % katholischen Schülern im Land wird an dieser Stelle die primäre  Orientierung der Berliner Kirchenleitung an landesübergreifenden Kirchen-  kriterien augenfällig. Dagegen konnte die evangelische Kirche im Land dem  mit dem Anmeldefach RU verbundenen Bekenntniselement in ihrer Kirche  Raum geben. Sie orientierte sich damit möglicherweise an ihren entsprechen-  den Erfahrungen aus Zeiten der DDR. Als „Kirche im Sozialismus‘‘ (1971)  102  hatte sie eine bekennende Struktur entwickelt. Die katholische „Kirche in einer  säkularisierten, materialistischen Umwelt‘‘ (1981)103 hatte ein entsprechendes  Selbstverständnis in Distanz zu Staat und Gesellschaft der DDR nicht gewon-  nen  4.3 Die Konfessionalität  Ein weiterer Standard, der traditionell mit Art 7,3 GG verbunden wird, betrifft  die konfessionelle Homogenität des RUs in der Trias Lehre-Lehrer-Schüler.  Die katholischen Kirchenvertreter wollten dies durch die Bestimmung relati-  vieren, der Schüler nehme ‚„‚in der Regel‘‘ an dem RU des Bekenntnisses teil,  dem er angehört.104 Ausdrücklich wurde der Unterricht auch Teilnehmern  ohne katholischen Bekenntnisses eröffnet. ° Diese Regelung bleibt im Rah-  100 ADN-Pressemitteilung Nr. 4027: Entscheidung über katholische Beteiligung an LER  ... vertagt, Berlin 1992, August 11 (Ms, 1 S.).  101 Der Dissens zum Meldemodus führte am 31.8.1992 zu einem fünfmonatigen und am  16.8.1993 zu einem über einjährigen Stillstand der Verhandlungen.  102 Martin Stöhr: Kirche im Sozialismus, in: Evangelisches Kirchenlexikon ..., Bd. 2,  Göttingen 1989, 1098.  103 KK, Berliner Bischofskonferenz (Stv. Vorsitzender Bischof Joachim Wanke), in: Die  Rechtsstellung der Kirchen im geteilten Deutschland/ hg. v. G. Zieger, Köln 1989, 189f.  104 KK, KBB: Gemeinsame Erklärung ... Entwurf, Berlin 1992, März 10 (Ms, 4 S.). Hier  begegnet am ehesten der authentische Kirchenstandpunkt.  105 Vg]. Anm. 98. Allerdings gibt es hier eine Differenzierung bei den für BrandenburgNtWU: Berlın 1992, März (Ms, 5.) Hier
begegnet ehesten der authentische Kirchenstandpunkt.
105 Vgl Anm Allerdings gibt 1er 1nNe Dıfferenzierung be1l den für Brandenburg
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IMN der Bestimmungen ZU Würzburger Synodenbeschluß VoN 1974, der
amals nıcht abgelöst war  106 Allerdings ist die Kirchenleitung für Branden-
burg 1er direkt nıcht Von diesem Kirchentext, sondern VOoN einem inıste-

0i FEın Rechtsdirektor Aaus der Berliner Kırchen-rialer. AUS Hessen yaPhängi&) “ }Die Vollversammlung der Deutschen iıschofs-leıtung stammte aUus Hessen.
konferenz hatte 1m März 1995 bewilesen, WwIe eines Kirchengremium
dem Pluralismusdruck dieser Stelle auch Schriutte zurückgehen konnte, als
S1e die konfessionelle Trıias ohne Relativierungen woillte 109 Die konfessionelle
Öffnung des RUs wurde in Brandenburg nnähernd nıe im Sınn der Okumene
etwa als situationsgemäße Umsetzung Von F3 ErWOSCNH. Lediglich
einer Stelle brachte die amalige Bildungsministerin Bırthler regierungsintern
diesen Gedanken mıiıt ezu auf dıe katholıische Kırche eın DDies geschah, als
sich die Verhandlungsposıtionen VoNn BJS und Kırche 1im Julı 9972 rzfirı-

stig weitgehend angenähert hatten. Da tellte Bıirthler dem vergleichsweise
regierungsfreundlichsten Vereinbarungsentwurf der Kırche dıe rage nach der
Öl;UIIICIIC e X  10 Der Verhandlungsverlauf atte sich nıe derart stabilisiert, daß
dieses ema OIlzıe aufgenommen worden ware

als ach der öffentlichen Schule
Eın weiliterer andar' den dıe Kirche aus Art 3 ableıtete, betraf als
Veranstaltung der öffentlichen Schule Damıt ollten dıie ministeriellen VOor-

stellungen abgewehrt werden, wonach dieser abgesehen VON se1iner

zuständigen Kirchenleitungen So plädierte der Generalvıkar der Apostolischen Adminıt-
stratur Görlıtz Prälat Bıirkner für die auie als Vorausse'  ng des RUs; vgl MBJS

Hofmann) Vermerk über das espräc mıiıt Vertretern der Kırchen und Religionsge-
meinschaften be1ı der Ministerin162  Dieter Fauth  men der Bestimmungen zum Würzburger Synodenbeschluß von 1974, der  damals nicht abgelöst war. !® Allerdings ist die Kirchenleitung für Branden-  burg hier direkt nicht von diesem Kirchentext, sondern von einem Ministe-  97 Ein Rechtsdirektor aus der Berliner Kirchen-  rialerlaß aus Hessen abhäng% C !  Die Vollversammlung der Deutschen Bischofs-  leitung stammte aus Hessen.  konferenz hatte im März 1995 bewiesen, wie ein hohes Kirchengremium unter  dem Pluralismusdruck an dieser Stelle auch Schritte zurückgehen konnte, als  sie die konfessionelle Trias ohne Relativierungen wollte. 109 Die konfessionelle  Öffnung des RUs wurde in Brandenburg annähernd nie im Sinn der Ökumene  etwa als situationsgemäße Umsetzung von Art 7,3 GG erwogen. Lediglich an  einer Stelle brachte die damalige Bildungsministerin Birthler regierungsintern  diesen Gedanken mit Bezug auf die katholische Kirche ein. Dies geschah, als  sich die Verhandlungspositionen von MBJS und Kirche im Juli 1992 kurzfri-  stig weitgehend angenähert hatten. Da stellte Birthler zu dem vergleichsweise  regierungsfreundlichsten Vereinbarungsentwurf der Kirche die Frage nach der  Ökumene. !!° Der Verhandlungsverlauf hatte sich nie derart stabilisiert, daß  dieses Thema offiziell aufgenommen worden wäre.  4.4 RU als Fach der öffentlichen Schule  Ein weiterer Standard, den die Kirche aus Art 7,3 GG ableitete, betraf RU als  Veranstaltung der öffentlichen Schule. Damit sollten die ministeriellen Vor-  stellungen abgewehrt werden, wonach dieser RU abgesehen von seiner  zuständigen Kirchenleitungen. So plädierte der Generalvikar der Apostolischen Admini-  stratur Görlitz Prälat Birkner für die Taufe als Voraussetzung des RUs; vgl. LB, MBIJS  (... Hofmann): Vermerk über das Gespräch mit Vertretern der Kirchen und Religionsge-  meinschaften bei der Ministerin ... am 18.3.1991, Potsdam 1991, März 26 (Ms, 5 S3:  Doch wurde diese Differenzierung für die Verhandlungsführung nicht bedeutsam, da  Görlitz die Federführung an Berlin abgab.  106 KK, Gemeinsame Synode der Bistümer in der BRD: Der RU in der Schule, Bonn 1974,  November 20-24, in: Offizielle Gesamtausgabe der Gemeinsamen Synode ... Beschlüsse  der Vollversammlung, Bd. 1, Freiburg 1976, 146, Nr. 2.7.4 f.  107 Land Hessen, Kultusministerium: RU. Erlaß ..., (Wiesbaden) 1991, Juni 5, in:  Amtsblatt des Hessischen Kultusministeriums 44(1991)Nr. 7, 425-427.  108 KK, KBB (... Heinz Brauburger): Grundrecht auf Erteilung des konfessionellen RUs,  in: Frankfurter Rundschau, Jg. 1991, Nr. 268 von November 18, S. 16. — Ders./Stv. Leiter  des katholischen Büros Achim Faber): Vermerk zu den wesentlichen Aussagen des  Kabinettsbeschlusses vom 2.6.1992 ..., Berlin 1992, Juni 16 (Ms, 5 S.).  109 KK, Die Gemeinsame Synode der Bistümer in der BRD: Der RU in der Schule, Bonn  1974, November 20-24, in: Offizielle Gesamtausgabe der Gemeinsamen Synode der  Bistümer in der BRD. Beschlüsse der Vollversammlung, Bd. 1, Freiburg u. a. 1976, 146,  Nr. 2.7. 4 f. KK, Deutsche Bischofskonferenz (Sekretär Prälat Wilhelm Schätzler):  Pressebericht der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Mün-  ster vom 6. bis 9.3.1995, Bonn 1995, März 9, in: Arbeitshilfe für den ev. RU an Gymnasien.  Aktuelle Information 31/ hg. v. der Gymnasialpädagogischen Materialstelle der Ev.-Luth.  Kirche in Bayern, (Erlangen 1995), 40-43.  110 KK 1992, Juli 13 (wie Anm. 98). Birthler glossierte die wohlwollende Besprechung  dieses Entwurfs durch den zuständigen Abteilungsleiter im MBJS u. a. mit dem Vermerk  „Ökumene?‘‘ ; vgl. LB, MBJS 1992, August 11 (wie Anm. 95) $ 2:8.3.1991, Potsdam 1991, MArz (Ms, 5
och wurde diese Differenzierung für die Verhandlungsführung N1IC. edeutsam, da
Görlıtz dıe Federführung Berlıin abgal
106 KK, Gemeinsame Synode der Bıstümer In der Der in der Schule, Bonn 1974,
November 20-24, In Offizielle Gesamtausgabe der Gemeinsamen Synode162  Dieter Fauth  men der Bestimmungen zum Würzburger Synodenbeschluß von 1974, der  damals nicht abgelöst war. !® Allerdings ist die Kirchenleitung für Branden-  burg hier direkt nicht von diesem Kirchentext, sondern von einem Ministe-  97 Ein Rechtsdirektor aus der Berliner Kirchen-  rialerlaß aus Hessen abhäng% C !  Die Vollversammlung der Deutschen Bischofs-  leitung stammte aus Hessen.  konferenz hatte im März 1995 bewiesen, wie ein hohes Kirchengremium unter  dem Pluralismusdruck an dieser Stelle auch Schritte zurückgehen konnte, als  sie die konfessionelle Trias ohne Relativierungen wollte. 109 Die konfessionelle  Öffnung des RUs wurde in Brandenburg annähernd nie im Sinn der Ökumene  etwa als situationsgemäße Umsetzung von Art 7,3 GG erwogen. Lediglich an  einer Stelle brachte die damalige Bildungsministerin Birthler regierungsintern  diesen Gedanken mit Bezug auf die katholische Kirche ein. Dies geschah, als  sich die Verhandlungspositionen von MBJS und Kirche im Juli 1992 kurzfri-  stig weitgehend angenähert hatten. Da stellte Birthler zu dem vergleichsweise  regierungsfreundlichsten Vereinbarungsentwurf der Kirche die Frage nach der  Ökumene. !!° Der Verhandlungsverlauf hatte sich nie derart stabilisiert, daß  dieses Thema offiziell aufgenommen worden wäre.  4.4 RU als Fach der öffentlichen Schule  Ein weiterer Standard, den die Kirche aus Art 7,3 GG ableitete, betraf RU als  Veranstaltung der öffentlichen Schule. Damit sollten die ministeriellen Vor-  stellungen abgewehrt werden, wonach dieser RU abgesehen von seiner  zuständigen Kirchenleitungen. So plädierte der Generalvikar der Apostolischen Admini-  stratur Görlitz Prälat Birkner für die Taufe als Voraussetzung des RUs; vgl. LB, MBIJS  (... Hofmann): Vermerk über das Gespräch mit Vertretern der Kirchen und Religionsge-  meinschaften bei der Ministerin ... am 18.3.1991, Potsdam 1991, März 26 (Ms, 5 S3:  Doch wurde diese Differenzierung für die Verhandlungsführung nicht bedeutsam, da  Görlitz die Federführung an Berlin abgab.  106 KK, Gemeinsame Synode der Bistümer in der BRD: Der RU in der Schule, Bonn 1974,  November 20-24, in: Offizielle Gesamtausgabe der Gemeinsamen Synode ... Beschlüsse  der Vollversammlung, Bd. 1, Freiburg 1976, 146, Nr. 2.7.4 f.  107 Land Hessen, Kultusministerium: RU. Erlaß ..., (Wiesbaden) 1991, Juni 5, in:  Amtsblatt des Hessischen Kultusministeriums 44(1991)Nr. 7, 425-427.  108 KK, KBB (... Heinz Brauburger): Grundrecht auf Erteilung des konfessionellen RUs,  in: Frankfurter Rundschau, Jg. 1991, Nr. 268 von November 18, S. 16. — Ders./Stv. Leiter  des katholischen Büros Achim Faber): Vermerk zu den wesentlichen Aussagen des  Kabinettsbeschlusses vom 2.6.1992 ..., Berlin 1992, Juni 16 (Ms, 5 S.).  109 KK, Die Gemeinsame Synode der Bistümer in der BRD: Der RU in der Schule, Bonn  1974, November 20-24, in: Offizielle Gesamtausgabe der Gemeinsamen Synode der  Bistümer in der BRD. Beschlüsse der Vollversammlung, Bd. 1, Freiburg u. a. 1976, 146,  Nr. 2.7. 4 f. KK, Deutsche Bischofskonferenz (Sekretär Prälat Wilhelm Schätzler):  Pressebericht der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Mün-  ster vom 6. bis 9.3.1995, Bonn 1995, März 9, in: Arbeitshilfe für den ev. RU an Gymnasien.  Aktuelle Information 31/ hg. v. der Gymnasialpädagogischen Materialstelle der Ev.-Luth.  Kirche in Bayern, (Erlangen 1995), 40-43.  110 KK 1992, Juli 13 (wie Anm. 98). Birthler glossierte die wohlwollende Besprechung  dieses Entwurfs durch den zuständigen Abteilungsleiter im MBJS u. a. mit dem Vermerk  „Ökumene?‘‘ ; vgl. LB, MBJS 1992, August 11 (wie Anm. 95) $ 2:Beschlüsse
der Vollversammlung, 1‚ Freiburg 1976, 146, Nr D
107 and Hessen, Kultusministerium: T1a (Wiesbaden) 1991, unı d; in

des Hessischen Kultusministerliums 44(1991 )Nr. . 425-427
108 KK, Heiınz Brauburger) Grundrecht auf Erteilung des konfessionellen RUs,
In Frankfurter Rundschau, Jg 1991, Nr 268 Von November 1 9 ers Leıiter
des tholischen Büros Achim Faber) Vermerk den wesentlichen Aussagen des
Kabinettsbeschlusses VOIIl 2.6.1992 Berlın 1992, Juni (Ms, S.)
109 KK, Die Gemeinsame Synode der Bistümer in der Der in der Schule, Bonn
1974, November 20-24, in Offizielle Gesamtausgabe der Gemeinsamen Synode der
Bıstümer in der BR.  O Beschlüsse der Vollversammlung, 19 Freiburg 1976, 146,
Nr KK, Deutsche Bischofskonferenz ekretär Prälat ılhelm Schätzler):
Pressebericht der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Mün-
ster VO!] bIs 1995 Bonn 1995 MAÄrz 9, in Arbeitshilfe für den Gymnasıien.

nformation 31/ hg der Gymnasialpädagogischen Materialstelle der Ev.-Luth
Kirche in ayern, (Erlangen 40-43
110 1992, Julı 13 (wıe Anm. 98) er glossierte die wohlwollende Besprechung
dieses rfs IUTrC. den zuständigen Abteilungsleiter MBIJS mıiıt dem Vermerk
‚„„‚Ökumene?‘‘ vgl L 9 MBJS 1992, Uugus! 11 (wie Anm 95),
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Durc!  rung in Schulräumen eıne rein kırchliche Veranstaltung se1 Dagegen
wurde ın der Kırche vertreiten, bereıts dıie ınführung des RUSs in den chulen
sel Angelegenheit des Landes. ** Der unterlıege der staatlıchen chulauf-
sıcht und sSe1 in der ege auch VOIl Lehrern 1mM Landesdienst halten
Rahmenpläne, Lehrbücher und andere Unterrichtsmittel selen VO Minıister1-

erlassen. TENNC wurde be1 en den Unterricht konstituierenden
Faktoren das Einvernehmen der Kırche verlangt. och wurde die primäre

2 Mıiıt diesen Forderungen bewegte siıch dıeInıtiatıve des Landes erwartet
Kırche 1m tradiıtionellen Rahmen eINes RUSs gemäß F3 1C
traditionell ISt, daß zeitweıse auch eın akzeptiert worden wäre, der epochal
und nıcht durchgehend 1mM Schuljahr stattfıindet. 13 eptiert die Kirche
auch lediglich mıt eıner Wochenstunde, wobe!l eın Ersatzfach hınzutreten
hätte mussen Als olches Ersatzfach hätte dıe Kırche auch staatlıche Relig1-
onskunde und nıcht Jedigliıch akzeptiert. Unter diesen Bedingungen ware
auch LER als Pflichtfach mıt einer Wochenstunde hingenommen worden. ‘
WEe]1 weitere der traditionellen andhabe VON 73 NECUC

Gestaltungen des schulıschen RUSs sınd ohl In der Diasporasıtuation der
Brandenburger Katholiken egründet. /Zum einen sollte I£ den
Umständen ruhen können, WE lediglich sehr kleine Religionsgruppen
einer Schule zustande kommen würden. Dann sollte der kirchliche
Veranstaltung in der Schule sein  115 Zum anderen sollte 6S möglıch se1n,

gemäß Art TE auch ın kirchlichen Räumen stattfindet. Die letzte
Varıante wurde VO BJS als ‚„‚stark überzogene Auslegung‘ Von 133

abgelehnt. B Insgesamt wollite dıe Kirche in dem Bereıich, der dıe
Gestaltung des Schulalltags erı ehesten situatiıve Umsetzungen VON

Art S
Religiöse Bildung außerhalb VO.:  S

Aufgrund des relig1onsbezogenen Bıldungskonzepts der Brandenburger Re-
gierung tellte sıch für die Kırche dıe rage nach dem Umgang mıt relıg1öser
Schulbildung aqaußerhalb des RUSs auch in bildungsrechtlicher 1C und nıcht
ledigliıch pädagogısc besonders dringlıch. Hıer greift och mehr als be1ı den

besprochenen Standards außer T auch das mıt 6, und L

137 LB, MBJSKathol. Religionslehre in bildungsrechtlicher Sicht  163  Durchführung in Schulräumen eine rein kirchliche Veranstaltung sei. Dagegen  wurde in der Kirche vertreten, bereits die Einführung des RUs in den Schulen  sei Angelegenheit des Landes.!!! Der RU unterliege der staatlichen Schulauf-  sicht und sei in der Regel auch von Lehrern im Landesdienst zu halten.  Rahmenpläne, Lehrbücher und andere Unterrichtsmittel seien vom Ministeri-  um zu erlassen. Freilich wurde bei allen den Unterricht konstituierenden  Faktoren das Einvernehmen der Kirche verlangt. Doch wurde die primäre  112  Mit diesen Forderungen bewegte sich die  Initiative des Landes erwartet.  Kirche im traditionellen Rahmen eines RUs gemäß Art 7,3 GG. Nicht  traditionell ist, daß zeitweise auch ein RU akzeptiert worden wäre, der epochal  und nicht durchgehend im Schuljahr stattfindet. M Akzeptiert hätte die Kirche  auch RU lediglich mit einer Wochenstunde, wobei ein Ersatzfach hinzutreten  hätte müssen. Als solches Ersatzfach hätte die Kirche auch staatliche Religi-  onskunde und nicht lediglich Ethik akzeptiert. Unter diesen Bedingungen wäre  auch LER als Pflichtfach mit einer Wochenstunde hingenommen worden.*  Zwei weitere gemessen an der traditionellen Handhabe von Art 7,3 GG neue  Gestaltungen des schulischen RUs sind wohl in der Diasporasituation der  Brandenburger Katholiken begründet. Zum einen sollte Art 7,3 GG unter den  Umständen ruhen können, wenn lediglich sehr kleine Religionsgruppen an  einer Schule zustande kommen würden. Dann sollte der RU kirchliche  Veranstaltung in der Schule sein.'!* Zum anderen sollte es möglich sein, daß  RU gemäß Art 7,3 GG auch in kirchlichen Räumen stattfindet. Die letzte  Variante wurde vom MBIJS als „stark überzogene Auslegung‘““ von Art 7,3  GG abgelehnt.116 Insgesamt wollte die Kirche in dem Bereich, der die  Gestaltung des Schulalltags betrifft, am ehesten situative Umsetzungen von  Art 7,3 GG wagen.  4.5 Religiöse Bildung außerhalb vom RU  Aufgrund des religionsbezogenen Bildungskonzepts der Brandenburger Re-  gierung stellte sich für die Kirche die Frage nach dem Umgang mit religiöser  Schulbildung außerhalb des RUs auch in bildungsrechtlicher Sicht und nicht  lediglich pädagogisch besonders dringlich. Hier greift noch mehr als bei den  zuvor besprochenen Standards außer Art 7,3 GG auch das mit Art 6,2 und 7,2  111 1LB, MBIJS ( ... Hofmann): Vermerk zum Gespräch des Ministerpräsidenten Manfred  Stolpe mit den Vertretern der Landeskirchen am 27.1.1992, Potsdam 1992, Januar 28, S.  2 (Ms, 3 S.).  112 KK 1992, März 10 (wie Anm. 104).  113 KK 1992, August 14 (wie Anm. 98).  114 KK, KBB: Chronologie der wichtigsten Verhandlungsschritte zu LER, Berlin 1992,  September 25, S. 4 (Ms, 6 S.). Auf das zuletzt skizzierte Konzept hatten sich Vertreter von  Land und Kirchen auf Referentenebene am 18.3.1992 verständigt. Doch wurde es von der  damaligen Bildungsministerin abgelehnt.  115 KK 1992, März 10 (wie Anm. 104) Art. I, 3.  116 1LB, MBJS ([Abteilungsleiter Jan] Hofmann) betr. Offener Brief an den Kardinal  Sterzinsky, (Potsdam) 1992, September 8, S. 1.Hofmann) Vermerk Zum espräc) des Ministerpräsiıdenten Manfred
Stolpe mıt den Vertretern der Landeskirchen E: Potsdam 1992, Januar 28,

(Ms,
112 KK 1992, Maärz (wıe Anm 104)
113 1992, Uugus (wıe Anm 98)
114 Chronologie der wichtigsten Verhandlungsschritte LEK, Berlın 1992,
September 25 (Ms, Auf das zuletzt skizzierte Konzept en sıch Vertreter VOIN

and und Kırchen auf Referentenebene 8 23 1992 verständigt. Doch wurde von der
amalıgen Bildungsministerin abgelehnt.
115 1992, Maäarz (wie Anm 104) Art I’
116 E MBIJS ([Abteilungsleiter Jan| Hofmann) Offener TIE) den Kardınal
Sterzinsky, (Potsdam) 1992, September S,



Jeteral

garantıerte primäre eCc der Eiltern bzw relıgıonsmündıgen chüler, dıe
miıt Art 4,1 verbürgte indıyvıduelle Bekenntnisfreiheit SOWIe dıe mıit Art
S festgeschriebene weltanschaulıche Neutralıtät des Staates. Tradıtionell

verficht dıe Kırche ein absolutes Tabu relıg1Öser Wertebildung ohne kırchliche
Beteijlıgung. uch einen mıiıt entsprechenden spekten versehenen nter-
richt kann sıch dıe Kırche lediglich ın Partnerschaft bzw Sal 1Im Dienst miıt
dem enken egen mangelnder Erfahrungen außerhalb Brandenburgs
mıt nsprüchen eines Schulfaches auf nıcht konfessionelle relig1öse Wertebil-
dung mußte sıch die Berlıner Kirchenleitung hıer auch bıldungsrechtlich
differenzierter äaußern als dies herkömmlıich der Fall War aDel kam 6S auch

Modifizıerungen bekannter tradıtioneller Kirchenposıtionen.
Grundlegend WaT dıe Kritik der Kırche Pflichtfach LER, konfessionelle
Anteiıle 3TE authentische Glaubensvertreter einbringen wollen, da dies
das Ersterziehungsrecht der Eltern bzw dıe Relıgionsmündigkeıt des CNulers
über 14 ahren jgnoriere. 17 egen die verfassungsgemäße weltanschaulıiche
Neutralıtät des Staates habe der aa in LER eiıne entsprechende
Monopolstellung. S Aufgrund generellem Ideologieverdacht gegenüber dem
Staat könne LER schon al nıcht anstelle VOoN treten.!  19 eligıon onne
AUsSs Verfassungsgründen nıcht integrierter Bestandteil eines Schulfaches qußer-
halb des RUSs sein  120 Der skizziıerte Standpunkt zielte keineswegs darauf ab,
dıe relıg1öse Bıldung auf beschränken Die Schule sSEe1 mıt Ta
in der e26 nıcht bekenntnisfre1, sondern Gemeinschaftsschule.!*} och
durfte 65 keine relig1öse Wertebildung ohne konfessionelle Orlentierung
geben Insgesamt macht der hıer skizzıiıerte Kirchenstandpunkt eine rel1ı-
g1Ööse Bıldung außerhalb Von noch eıinmal eutlic. WIE selbst auf der
unftersten Rechtsebene einer Vereinbarungserklärung VOT em Vertas-
sungsrecht SCITUNSCH worden Walr

le bısherigen ZU Verhältnis Von elıgıon und Schule gebotenen usfüh-
reflektieren die relıg1öse ertebildung. Juristisch anders beurteilt wiıird

VOINl den Kırchenvertretern die Relıgi1onskunde In LER, die prımär auf NIOTr-
matıon und Urteilsbildung bzıelt und erst ekundär bzw nıcht mehr intentio-
nal eine eigene relig1öse Wertebildung mıt einschlıe Der Berliner Bischof
Sterzinsky dagegen könne er ‚„keine Einwände erheben‘‘ 122 enDar
117 (Bischof eorg Cardınal Sterzinsky/Apostolischer Adminstrator VON Görlıtz Bı-
schof Huhn) alle164  Dieter Fauth  GG garantierte primäre Recht der Eltern bzw. religionsmündigen Schüler, die  mit Art 4,1 GG verbürgte individuelle Bekenntnisfreiheit sowie die mit Art  3,3 GG festgeschriebene weltanschauliche Neutralität des Staates. Traditionell  verficht die Kirche ein absolutes Tabu religiöser Wertebildung ohne kirchliche  Beteiligung. Auch einen mit entsprechenden Aspekten versehenen Ethikunter-  richt kann sich die Kirche lediglich in Partnerschaft bzw. gar im Dienst mit  dem RU denken. Wegen mangelnder Erfahrungen außerhalb Brandenburgs  mit Ansprüchen eines Schulfaches auf nicht konfessionelle religiöse Wertebil-  dung mußte sich die Berliner Kirchenleitung hier auch bildungsrechtlich  differenzierter äußern als dies herkömmlich der Fall war. Dabei kam es auch  zu Modifizierungen bekannter traditioneller Kirchenpositionen.  Grundlegend war die Kritik der Kirche am Pflichtfach LER, konfessionelle  Anteile durch authentische Glaubensvertreter einbringen zu wollen, da dies  das Ersterziehungsrecht der Eltern bzw. die Religionsmündigkeit des Schülers  über 14 Jahren ignoriere. Z Gegen die verfassungsgemäße weltanschauliche  Neutralität des Staates habe der Staat in LER sogar eine entsprechende  Monopolstellung.“8 Aufgrund generellem Ideologieverdacht gegenüber dem  Staat könne LER schon gar nicht anstelle von RU treten.!!? Religion könne  aus Verfassungsgründen nicht integrierter Bestandteil eines Schulfaches außer-  halb des RUs sein. !”° Der skizzierte Standpunkt zielte keineswegs darauf ab,  die religiöse Bildung auf RU zu beschränken. Die Schule sei mit Art 7,3 GG  in der Regel nicht bekenntnisfrei, sondern Gemeinschaftsschule. *! Doch  durfte es keine religiöse Wertebildung ohne konfessionelle Orientierung  geben. Insgesamt macht der hier skizzierte Kirchenstandpunkt um eine reli-  giöse Bildung außerhalb von RU noch einmal deutlich, wie selbst auf der  untersten Rechtsebene einer Vereinbarungserklärung vor allem um Verfas-  sungsrecht gerungen worden war.  Alle bisherigen zum Verhältnis von Religion und Schule gebotenen Ausfüh-  rungen reflektieren die religiöse Wertebildung. Juristisch anders beurteilt wird  von den Kirchenvertretern die Religionskunde in LER, die primär auf Infor-  mation und Urteilsbildung abzielt und erst sekundär bzw. nicht mehr intentio-  nal eine eigene religiöse Wertebildung mit einschließt. Der Berliner Bischof  Sterzinsky sagte, dagegen könne er „„keine Einwände erheben‘‘ .7 Offenbar  117 KK (Bischof Georg Cardinal Sterzinsky/Apostolischer Adminstrator von Görlitz Bi-  schof Bernhard Huhn) an alle ... Mitarbeiter in der Seelsorge des Bistums Berlin im LB +  Anlage, Berlin 1992, September 16, S. 1 (Ms, 3 + 6 S.); vgl. Deutsches Reich, Ministerium  des Innern (Der Minister): Gesetz zur religiösen Kindererziehung, Berlin 1921, Juli 15,  in: Reichs-Gesetzblatt/ hg. v. Reichsministerium des Innern, Berlin 1921-23, 940 f, 5,  zitiert in Mangoldt-Klein (wie Anm. 30), Art 4, 1. 2, Rdn. 39.  118 KK, KBB: Stellungnahme ... zu den Arbeitsstandpunkten des MBJS zu LER, Berlin  1991, April 25 (Ms, 2 S.). Vgl. diesen ersten offiziellen Text der Regierung zu LER vom  15.2.1991, in: Die Christenlehre 44 (1991), 312-314.  119 KK 1992, September 25 (wie Anm 114), S. 2.  120 KK 1992, September 16 (wie Anm. 117) S. 1.  121 KK 1992, Juni 16 (wie Anm. 108).Miıtarbeiter In der Seelsorge des Biıstums Berlın 1im
Anlage, Berlıin 1992, September O (Ms, 5.) vgl Deutsches Reich, Miınısterium
des Innern (Der Minıister) Gesetz relıg1ösen Kindererziehung, Berlın 1921, Julı ;
ın eıichs-'  esetzblatt/ hg Reichsministeriuum des Innern, Berlin 1921-23, 940 L, .
ıtıert in Mangoldt-Kleın (wıe Anm 30), 4, Z Rdn
118 KK, Stellungnahme164  Dieter Fauth  GG garantierte primäre Recht der Eltern bzw. religionsmündigen Schüler, die  mit Art 4,1 GG verbürgte individuelle Bekenntnisfreiheit sowie die mit Art  3,3 GG festgeschriebene weltanschauliche Neutralität des Staates. Traditionell  verficht die Kirche ein absolutes Tabu religiöser Wertebildung ohne kirchliche  Beteiligung. Auch einen mit entsprechenden Aspekten versehenen Ethikunter-  richt kann sich die Kirche lediglich in Partnerschaft bzw. gar im Dienst mit  dem RU denken. Wegen mangelnder Erfahrungen außerhalb Brandenburgs  mit Ansprüchen eines Schulfaches auf nicht konfessionelle religiöse Wertebil-  dung mußte sich die Berliner Kirchenleitung hier auch bildungsrechtlich  differenzierter äußern als dies herkömmlich der Fall war. Dabei kam es auch  zu Modifizierungen bekannter traditioneller Kirchenpositionen.  Grundlegend war die Kritik der Kirche am Pflichtfach LER, konfessionelle  Anteile durch authentische Glaubensvertreter einbringen zu wollen, da dies  das Ersterziehungsrecht der Eltern bzw. die Religionsmündigkeit des Schülers  über 14 Jahren ignoriere. Z Gegen die verfassungsgemäße weltanschauliche  Neutralität des Staates habe der Staat in LER sogar eine entsprechende  Monopolstellung.“8 Aufgrund generellem Ideologieverdacht gegenüber dem  Staat könne LER schon gar nicht anstelle von RU treten.!!? Religion könne  aus Verfassungsgründen nicht integrierter Bestandteil eines Schulfaches außer-  halb des RUs sein. !”° Der skizzierte Standpunkt zielte keineswegs darauf ab,  die religiöse Bildung auf RU zu beschränken. Die Schule sei mit Art 7,3 GG  in der Regel nicht bekenntnisfrei, sondern Gemeinschaftsschule. *! Doch  durfte es keine religiöse Wertebildung ohne konfessionelle Orientierung  geben. Insgesamt macht der hier skizzierte Kirchenstandpunkt um eine reli-  giöse Bildung außerhalb von RU noch einmal deutlich, wie selbst auf der  untersten Rechtsebene einer Vereinbarungserklärung vor allem um Verfas-  sungsrecht gerungen worden war.  Alle bisherigen zum Verhältnis von Religion und Schule gebotenen Ausfüh-  rungen reflektieren die religiöse Wertebildung. Juristisch anders beurteilt wird  von den Kirchenvertretern die Religionskunde in LER, die primär auf Infor-  mation und Urteilsbildung abzielt und erst sekundär bzw. nicht mehr intentio-  nal eine eigene religiöse Wertebildung mit einschließt. Der Berliner Bischof  Sterzinsky sagte, dagegen könne er „„keine Einwände erheben‘‘ .7 Offenbar  117 KK (Bischof Georg Cardinal Sterzinsky/Apostolischer Adminstrator von Görlitz Bi-  schof Bernhard Huhn) an alle ... Mitarbeiter in der Seelsorge des Bistums Berlin im LB +  Anlage, Berlin 1992, September 16, S. 1 (Ms, 3 + 6 S.); vgl. Deutsches Reich, Ministerium  des Innern (Der Minister): Gesetz zur religiösen Kindererziehung, Berlin 1921, Juli 15,  in: Reichs-Gesetzblatt/ hg. v. Reichsministerium des Innern, Berlin 1921-23, 940 f, 5,  zitiert in Mangoldt-Klein (wie Anm. 30), Art 4, 1. 2, Rdn. 39.  118 KK, KBB: Stellungnahme ... zu den Arbeitsstandpunkten des MBJS zu LER, Berlin  1991, April 25 (Ms, 2 S.). Vgl. diesen ersten offiziellen Text der Regierung zu LER vom  15.2.1991, in: Die Christenlehre 44 (1991), 312-314.  119 KK 1992, September 25 (wie Anm 114), S. 2.  120 KK 1992, September 16 (wie Anm. 117) S. 1.  121 KK 1992, Juni 16 (wie Anm. 108).ZU den Arbeıtsstandpunkten des MBJS LER, Berlın
1991, Prı z (Ms, 5 Vgl diesen ersten offiziellen ext der eglerung LER VOm

5.2.1991, In Die Christenlehre (1991) 2312-314
119 KK 1992, September 7 (wıe Anm 114),
120 1992, September (wıe Anm LEA
OM 1992, Juniı (wıe Anm 108)
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akzeptierte die Kırche Juristischer Perspektive eine iıde  pische ren-
NUNg Von konfessorischem und relıgı1onskundlıchem Unterricht und hinterfrag-

weder dıe sachımmanenten Schwierigkeiten dieser Trennung noch die
chwankungen 1Im MBIJS, inwliefern mıt dem religionskundlichen Ansatz auch
auf relıg1öse Identitätsbildung abgezlielt werden sollte ine kirchliche Bete1-
lıgung dieser Vermittlungsform, WI1Ie sS$1e In der Übergangszeit 1990 Von

Regilerungs- und Kırchenvertretern noch angestrebt worden WAar, wurde In den
Verhandlungen Vereinbarungserklärungen ab 1991 nıcht mehr CIWOBCN.

Bildungsrechtliche Parıtät Von verschiedenem
Diıe zeıtlich fast parallelen Verhandlungen des Landes mıt EFKR und O-
iıscher Kırche führten VOI em unmıiıttelbar nach SC einer Vereinba-
rungserklärung zwıischen Land und EKB 1ImM Julı und August 997 ZUTr rage
nach der „relıg1onsrechtlichen Parıtät‘® 1Im Umgang des Staates mıt verschie-
denen Kırchen Vertreter Von katholischer Kırche und Land warfen ihrem
jeweılıgen Gegenüber eine Mißachtung dieses Grundsatzes VO  S Die katholı-
sche Kırchenleitung hatte eine einjährıge gemeinsame Verhandlungsführung
mıt der EKBB seıit März 1997 vorläufig aufgegeben. 123 Am Ende der skizzler-
ten, gescheıterten nnäherungsphase VOoO Julı/August 19972 warf das MBIJS
der katholischen Kirchenleitung VOT, s1e habe abgelehnt, 1m Sınn einer
Gleichbehandlung der Kırchen gemeinsame Verhandlungen der egierung mıiıt
beiden großen Kırchen zuzulassen. Im selben Monat formulierte dıe katho-
lısche Kırche den Vorwurf, das RBIS se1 „„CNIg dem Prinzip der relig1-
onsrechtlichen Parıtät nıcht bereıit (gewesen), einen dem ‚„„‚Gemeimmsamen
Protoko  6 mıt der evangelıschen Kırche gleichwertigen Vertrag mıt der
katholischen Kırche abzuschließen  6 > obwohl die katholische Kırche
weniger geforde habe als der EKBB zugestanden worden sel1. Die katholische
Kırche ware mıt einer Vereinbarung lediglich über die Mitarbeit In LER
zufrieden BEWESCNH, während mıiıt der EKBBRB zugleich außerhalb VonNn LER
geregelt worden se1i Der Streıit macht eutlıc. el Vertragspartner
den Grundsatz der bildungsrechtlichen Parıtät im Umgang des Staates mıt
Kirchen hatten. Sıe vermochten diesen Grundsatz jedoch praktisch
nıcht umzusetzen

Fazıt ZU.  S Abschnuitt
Im Land Brandenburg begegnete der Versuch, bıldungsrechtliche Angelegen-
heiten VON Verfassungsrang auf der Rechtsebene der Vereinbarungserklärung
regeln wollen Üblicherweise sınd Ausführungsbestimmungen ZUT relıg1-
122 L MBJS Hanßen): Vermerk über eın espräc|l des Ministers (Roland Resch) mıt
Kardinal Sterzinsky l 4.8.1994, Potsdam 1994, August 10, (Ms S.)
123 Miıt 1992, März (wie Anm 104) verließ dıe die gemeinsame Verhandlungs-
linie mıt der EKB gegenüber dem MBJS
124 LB, MBIJS 1992, September (wıe Anm 116),
125 1992, September (wıe Anm 114), TEeNC. trebte uch dıe katholische Kırche
ıne Regelung außerhalb Von LER d vgl eb  O
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onsbezogenen Bıldung Gegenstand Vereinbarungsentwurfes Zu dem
Interesse Von Land und Kirche der egelung hochrangiger Rechtsprobleme
auf hierarchisch niedriger ene WAaT 65 aufgrund Ifenen Rechtslage
auf Verfassungs und Landesgesetzebene ekommen DIie Verhandlungen
einNne Vereinbarungserklärung auch VonNn der offnung beıider Verhand-
Jungspartner mıiıt Ausführungsbestimmungen bildungsrechtlıch VOCI-

gleichsweiıse nıederrang1ıge Sachverhalte sehung VOIN hochrangigen
Rechtsdifferenzen regeln können Dieser Versuch ISt Brandenburg
jedenfalls bezogen auf die katholische Kırche gescheıtert
Mıt den Vereinbarungsentwürfen wurde die Verhandlungsebene beleuchtet
auf der dıie Rechtsdebatten Vergleich en vorher besprochenen
Bereichen engsten miı1t konkreten Ausgestaltungen der relig1ionsbezogenen
Bildungslandschaft verbunden Da dıie Verhandlungspartner auf dieser
ene der RechtspraxI1s nıcht mehr ausschließlich auf grundsätzliıche Rechts-
debatten fixiert zeıgte sıch hıer deutlichsten inwiefernel| Seıiten
auch Rechtsbereich Abstrichen und Modifizierungen VON ihrem WC1-
igen dealen Standpunkt fahıg Die bildungsrechtliıch begründeten
Standards katholischer Religionslehre ZCISCHN auf der ene VOoN Vereıinba-
rungsentwürfen sowochl unveräußerliche Konstanten als auch eiINe BCWISSC
Vanrıjabilıität der kirchlichen OsSs1ıtL10N Festgehalten wurde als ordentlı-
chem eNriaCc mıt Abmeldemöglichkeıit konfessionellen ar.  er des
Faches und Tabu relıg1öser Wertebildung außerhalb VOIll ohne konfes-
s1ionelle Bındung Bildungsrechtlich nicht problematıisıert wurde Religionskun-
de 1 staatlıcher Verantwortung.
Während die Kırche hıinsıchtliıch der ortsungebundenen Kriterien relig1öser
Schulbildung feste Posıtionen vertrat zeigte SIC be1 der situationsgebundenen
Durchführung des RUSs C11NC SCWISSC Varıjabilität dıie auch für die Rechtsaus-
legung bedeutsam SEWESCH Wal TEMC en d1ie Kırchenvertreter selbst

eiwa mi ihrer Rede VON der situationsgemäßen Umsetzung der Rechts-
tradıtiıon des Grundgesetzes dıe Kontinultäi und nıcht das Neue der
einschlägıgen Rechtskultur betont Das Wal verhandlungsstrategisch geWl
Opportun och 1St e1iINe NeUC Rechtsauslegung VO Art eiwa MIL dem
zeıtweılligen Zugeständnis der Kirchenvertreter verbunden auch DbZW

ausscnhlieblic. ahmen VOI LER anzubieten Irotz ahrung
der aCNSIru.  ren WaTr damıt niıcht mehr seıtherigen Sınn des Verfas-
sungstexXtes als unverbundenes Schulfach begriffen worden 1Nne NEeEUeE Rechts-
auslegung WaTr auch dem zeitweiligen Zugeständnis der Kırche implızlert
zugunsten VoNn LER oder gal Religionskunde auf dıie der tradıtionell
gegebenen Unterrichtszeit für konfessionellen verzichten Hıermıit
wurde C111e Vergleichbarkeıt VON öffentlicher Religionskunde und kirchlicher
Religionslehre vorausgesetzt während gerade dıe Unersetzbarkeıt
der kiırchlichen re verficht Insgesamt machte dıe Analyse der Vereinba-
rungsentwürfe und der auf SIC bezogenen Verhandlungen praxiısbezogen die
unveräußerlichen Konstanten und die Varıablen relig1onsbezogener chulbil-
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dung ın der katholischen Tc angesichts e1ines en Ööffentlichen uralıs-
musdrucks eutlic

Schluß
Bedingt Uurc die mbruchzeıt nach 089 Wäal die katholische Kırche 1mM Land
Brandenburg auf verschıedenen bıldungsrechtlıchen Ebenen paralle Ver-
handlungen gefordert. aher zeigt der Beıtrag, WIEe dieselben Rechtsinteressen
In verschıedenen Rechtsbereichen teıils analog, teıls mıiıt jeweıls eigenen
Akzenten vertireten wurden.
Auf Verfassungsebene mündete das Interesse der Kırchenvertreter als
eiıner Veranstaltung des Staates In Verantwortung der Kırchen In staatstheo-
retische Grundforderungen. Diese orjıentierten VOT Miıtte 1990 der Vertfas-
sungstradıtion der DDR, danach den Grundgesetztexten ZUT weltanschau-
lıchen Neutralıtät des Staates, ZU)  Z prımären Erziehungsrecht der Eiltern 1Im
Staat und ZUT freiıen auDens- und Bekenntnispflege, unabhängıig etwa Von

einem Minoritätenstatus der Glaubensgruppe.
In den Debatten Staatskiırchentexte kulminierte dıe bildungsrechtliıche
Debatte in Fragen nach der Identifizıierung VON wecCNnseinden Staatengebilden
als verläßlıche Vertragspartner der andauernden Institution Kırche Weıterhin
wurde auf dieser ene bedeutsam, w1ıe das verfassungstheoretisch debattierte
Staats-Kirchen-Verhältnis In der Rechtspraxıs auszugestalten se1 Strittig Waäl,
ob die relıg10nNsbezogene Schulbildung Gegenstand eines Staatskırchenver-

sein sollte oder deutliıcher der staatlıchen Hoheıiıt und damıt dem Landes-
schulgesetz zuzuordnen se1 Strittig Wal, WIe sıch auf die Bıldung bezogene
Konkordatsrechte ZUT Bildungshoheıit der Länder verhalten und wIıe weiıt der
Eıinfluß der Kırchen auf dıe theologische und damıt auch religionspädagog1-
sche Lehrstuhlbesetzung staatlıchen Hochschulen gehen sollte Es zeıigte
sich auf dieser Verhandlungsebene, wI1ıe eglerung und Kırche dieselben
bildungsrechtlich bedeutsamen staatstheoretischen Verfassungstexte er-
schiedlich in die RechtspraxI1s übertragen wollten Während VOTLr em 1im
BIJS eher laizıstısche Gestaltungsformen abgeleıtet wurden, erkannte die
Kırche in denselben Texten die Verpflichtung des Staates, optimale Entfal-
tungsmöglıchkeıten für das ırken der Kırchen 1m Biıldungsbereich (posıtıve
Relıgionsfreiheılt) Schatiien
In Verhandlungen eın Landesschulgesetz machte die katholische Kırche
eutlıc. WIE die relıg1öse Bıldung In einem Gesetz, das sıch dem Laizısmus
verpflichtet e’ rechtlich ausgestattet WaTr eNsS1De wurden vielfältige
Ansätze für Ideologieanfälligkeiten aufgeze1gt. Möglicherweise kam hierbei

UNANZEMECSSCHECN Dramatisıerungen, weiıl dıe Schule csehr als Unterneh-
INUNS des Staates und weni1g der Gesellschaft begriffen worden WaTr

Dıe Verhandlungen einen Vereinbarungsentwurf zwischen Land und
Kirche vielerle1ı ungeklärter Rechtsprobleme auf den bısher
genannten Ebenen außergewöhnlic: belastet. Dort außerten sıch die sk1Zz1er-



168 Jeteral

ten Grundsat  onflıkte In vielerle1 schultheoretischen und -praktischen eian-
gCnN Diese Verhandlungsebene machte besonders eutlic. T> weıtgehend
el1| erhandlungsseıten Anlıegen iıhres Gegenübers aufzunehmen bereıt
Waren So rezıplerte die eglerung gelegentlich 3 einschließlich der
Rede VO ordentlichen eNriaCc. Die katholische Kırche akzeptierte zeıtweise
LER als Pflichtfach ohne gleichzeitigen unabhängıg VOoON LE  7 Hiıer
wurden scheinbar in schulorganisatorischen Vorgängen weıtreichende gesell-
schaftstheoretische und ekklesiologıische Grundkonflıkte a  n
Insgesamt aben dıe Darlegungen gezeigt, WIEe dıe TOZEeSSE der ende und
Vereinigung der katholischen Kırche und dem Land Brandenburg Anl  z
gaben, Rechtsformen relig1ıonbezogener Schulbildung 1n einer modernen
Demokratie auf en Rechtsebenen VoNn rund auf IICU debattıieren.
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